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Dr. Bet�l Kas, Amsterdam, und Prof. Dr. Hans-W. Micklitz, Florenz*

Rechtsprechungs�bersicht zum Europ�ischen Vertrags-
und Deliktsrecht (2014–2018) – Teil II

In den letzten vier Jahren entschied der EuGH an die
100 Vorabentscheidungsersuchen im Bereich des
Verbraucherrechts – somit hat sich die Anzahl zu
den vorherigen f�nf Jahren verdoppelt (vgl. Kas/
Micklitz, EWS 2013, 314 und 353). Mehr als ein
Viertel dieser Entscheidungen betrafen die Richtlinie
93/13 (vgl. Rechtsprechungs�bersicht 2014–2018,
Teil I, EWS 2018, 181). Diese hohe Anzahl ist der
Finanzkrise zuzurechnen, deren Konsequenzen f�r
die Verbraucher die spanischen und osteurop�ischen
Gerichte zu Vorlageverfahren animiert hat. In den
anderen Rechtsgebieten des Europ�ischen Vertrags-
rechts stellt sich mehr und mehr die Frage, inwiefern
der vom EuGH geschaffene hohe Verbraucher-
schutzstandard der Richtlinie 93/13 �bertragbar ist.
Dabei treten verfahrensrechtliche Aspekte immer
mehr in den Vordergrund. Der EuGH ist im Begriff,
ein Europ�isches Verbraucherverfahrensrecht zu ent-
wickeln.
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5. Verbrauchsg�terkauf

a) Effektive Durchsetzung der Verbrauchsg�ter-
kaufrichtlinie nach nationalem Prozessrecht
(Rs. C-32/12, Duarte Hueros)

aa) Sachverhalt

Der spanische Juzgado de Primera Instancia n8 2 de Badajoz
(Gericht erster Instanz Nr. 2 von Badajoz) fragte, ob das na-
tionale Gericht verpflichtet ist, von Amts wegen den Kauf-
preis einer mangelhaften Kaufsache zu mindern, obwohl der
betroffene Verbraucher gerichtlich ausschließlich die Aufl�-
sung des Vertrages verlangt hatte, die jedoch wegen der Ge-
ringf�gigkeit des Mangels von Rechts wegen ausgeschlos-
sen ist.

Die Verbraucherin erwarb ein Auto mit beweglichem Ver-
deck. Bei Regen drang Wasser in das Fahrzeuginnere ein. Da
trotz mehrfacher Reparaturversuche der Mangel nicht besei-
tigt werden konnte und der Verk�ufer Lieferung eines neuen
Autos verweigerte, verlangte die Verbraucherin die Aufl�-
sung des Kaufvertrags und die R�ckzahlung des Kaufprei-
ses. Das vorlegende Gericht war der Meinung, dass die Auf-
l�sung des Vertrags aufgrund der Geringf�gigkeit des Man-
gels ausgeschlossen ist und nur ein Anspruch auf Minderung
des Kaufpreises besteht. Der Verbraucherin k�nne der Min-
derungsbetrag gem�ß dem spanischen Prozessrecht jedoch
nicht zugesprochen werden, da sie dies nicht einmal hilfs-
weise beantragt habe. Auch in einem sp�teren Rechtsstreit
sei eine Umstellung nicht mehr m�glich, da sich die Rechts-
kraft auf alle Anspr�che erstrecke, die in einem fr�heren Ver-
fahren bereits h�tten geltend gemacht werden k�nnen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Anhand seiner Rechtsprechung in Quelle und Gebr. Weber
und Putz530 erl�uterte der EuGH zun�chst die Rechte des
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Verbrauchers bei Vertragswidrigkeit des gelieferten Ver-
brauchsguts gem�ß Art. 3 der Verbrauchsg�terkaufrichtlinie
1999/44/EG.531 Unter Verweis auf die Schlussantr�ge der
Generalanw�ltin Kokott532 stellte der EuGH fest, dass Art. 3
keine Bestimmungen enthalte, nach denen das nationale Ge-
richt verpflichtet w�re, dem Verbraucher eine angemessene
Minderung des Kaufpreises von Amts wegen zuzusprechen.
Die RL 1999/44 verpflichte die Mitgliedstaaten lediglich,
die Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, damit der
Verbraucher seine Rechte wirksam aus�ben kann, ohne dass
sie jedoch Angaben zu den Mechanismen enth�lt, mit denen
diese Anspr�che gerichtlich geltend gemacht werden k�n-
nen.533 Die Verfahrensmodalit�ten des nationalen Rechts
m�ssen sich jedoch an den Grunds�tzen der �quivalenz und
Effektivit�t messen lassen.534

Nachdem der EuGH keine Anhaltspunkte f�r eine Verlet-
zung des �quivalenzgrundsatzes erkennen konnte,535 wen-
dete er sich dem Effektivit�tsgrundsatz zu. Laut Gerichtshof
nimmt die Ausgestaltung des spanischen Zivilprozessrechts
dem Verbraucher, der vor Gericht lediglich die Aufl�sung
des Kaufvertrags verlangt, die M�glichkeit, das Recht auf
Minderung des Kaufpreises in Anspruch zu nehmen, falls
das nationale Gericht der Auffassung sein sollte, dass die
Vertragswidrigkeit des Verbrauchsgutes in Wirklichkeit ge-
ringf�gig ist.536 Es sei unwahrscheinlich, dass der Verbrau-
cher hilfsweise einen Antrag auf Gew�hrung einer solchen
Minderung stelle, sei es wegen des besonders strengen Er-
fordernisses der �bereinstimmung mit dem Hauptantrag
oder weil er den Umfang seiner Rechte nicht kenne oder
nicht richtig erfasse.537

Vor diesem Hintergrund beeintr�chtige die spanische Ver-
fahrensregel, die dem nationalen Richter nicht erlaubt, �ber
den Anspruch des Verbrauchers auf angemessene Minde-
rung des Kaufpreises von Amts wegen zu erkennen, die Ef-
fektivit�t des vom Unionsgesetzgeber angestrebten Verbrau-
cherschutzes.538 Das spanische System verlange vom Ver-
braucher, die richterliche Bewertung der Vertragswidrigkeit
des Verbrauchsguts vorwegzunehmen. So werde dem von
der Richtlinie gew�hrten Schutz ein rein zuf�lliger und da-
mit unangemessener Charakter verliehen. Dies gelte insbe-
sondere dann, wenn die Bewertung entscheidend von der
richterlichen Beweisaufnahme abh�nge.539 Daher kam der
EuGH unter Verweis auf die Schlussantr�ge der Generalan-
w�ltin Kokott zu dem Ergebnis,540 dass die spanischen Ver-
fahrensvorschriften nicht mit dem Effektivit�tsgrundsatz
vereinbar seien, da sie die Umsetzung des von der Richtlinie
bezweckten Verbraucherschutzes unm�glich machten.541

Das vorlegende Gericht m�sse unter Ber�cksichtigung des
gesamten innerstaatlichen Rechts und unter Anwendung der
dort anerkannten Auslegungsmethoden alles in seiner Zu-
st�ndigkeit M�gliche tun, um die volle Wirksamkeit der
Richtlinie zu gew�hrleisten und zu einem Ergebnis zu ge-
langen, das mit dem Ziel, ein hohes Verbraucherschutzni-
veau zu gew�hrleisten, in Einklang stehe.542

Anders als der EuGH erwog Generalanw�ltin Kokott, „als
letztes Mittel an eine Minderung von Amts wegen [zu] den-
ken“. Es sei ausreichend, dass der nationale Richter geeig-
nete Maßnahmen ergreife, die es dem Verbraucher erm�gli-
chen, einen falschen Klageantrag zu korrigieren, falls er an-
dernfalls seine Rechte aus der Richtlinie �berhaupt nicht
mehr geltend machen k�nnte.543 Im vorliegenden Fall er�r-
terte die Generalanw�ltin beispielsweise die M�glichkeit
einer Auslegung des Klageantrags in dem Sinne, dass der

prozessuale Antrag auf Minderung im Antrag auf Vertrags-
aufl�sung – quasi „als Minus“ – enthalten war.544

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Rechtsauffassungen zu Duarte Hueros gehen auseinan-
der. Bef�rworter des Urteils loben die Angleichung der rich-
terlichen Pflicht zum T�tigwerden von Amts wegen zwi-
schen der RL 93/13 und der RL 99/44 im Sinne eines hohen
Verbraucherschutzniveaus.545 Kritische Stimmen bem�n-
geln den Eingriff in die nationale Verfahrensautonomie und
bef�rworten die Position von Generalanw�ltin Kokott.546 So
vertrat diese zwar die Auffassung, dass beide Richtlinien ein
hohes Verbraucherschutzniveau erreichen wollten, betonte
jedoch gleichzeitig die Unterschiede. Die RL 93/13 wolle
die schlechtere Position ausgleichen, in der sich ein Ver-
braucher beim Abschluss eines Vertrags befinde, w�hrend
die RL 1999/44 sich auf die Durchf�hrung eines bereits ge-
schlossenen Vertrags beziehe. In der letztgenannten Situati-
on sei die Schlechtleistung im Vertrag nicht vom Willen der
Parteien abh�ngig. Der Verbraucher befinde sich bei der
Vertragsdurchf�hrung nicht in einer vergleichbar schwa-
chen Position wie bei missbr�uchlichen Klauseln, da f�r ihn
leicht erkennbar sei, ob die Kaufsache die vereinbarte Quali-
t�t aufweise.547 Die Minderung des Kaufpreises von Amts
wegen habe zur Folge, „dass die Dispositionsmaxime stark
eingeschr�nkt und damit einer der wesentlichen Verfahrens-
grunds�tze der Mitgliedstaaten tangiert w�rde.“548

b) Amtswegige Pr�fung des Verbraucherstatus eines
K�ufers – Pflicht zur Unterrichtung des Verk�ufers
�ber die Vertragswidrigkeit der Ware – Beweislast
hinsichtlich der Vertragswidrigkeit
(Rs. C-497/13, Faber)

aa) Sachverhalt

Der niederl�ndische Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Ge-
richtshof Arnhem-Leeuwarden) legte dem EuGH eine Reihe
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von Fragen zur Auslegung der RL 99/44 vor. Zum einen
ging es darum, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
ein nationales Gericht von Amts wegen zu pr�fen hat, ob es
sich bei dem K�ufer einer Ware um einen Verbraucher im
Sinne der RL 99/44 handelt. Zum anderen betraf das Ersu-
chen die Verpflichtung des Verbrauchers, den Verk�ufer
�ber die Vertragswidrigkeit einer Sache zu unterrichten und
letztlich die Verteilung der Beweislast hinsichtlich der Ver-
tragswidrigkeit und der rechtzeitigen Unterrichtung des
K�ufers.

Das Ausgangsverfahren handelte vom Erwerb eines Ge-
brauchtwagens, welcher vier Monate nach dem Kauf w�h-
rend einer Fahrt Feuer fing und v�llig ausbrannte. Der Wa-
gen wurde von einem Abschleppunternehmen zu dem Auto-
haus, das ihn verkauft hatte, und anschließend auf dessen
Bitte zu einem Verschrottungsunternehmen gebracht, um
dort vorerst gelagert zu werden. Die K�uferin machte gel-
tend, dass sich die Parteien bei dieser Gelegenheit �ber den
Brand und eine etwaige Haftung des Autohauses unterhalten
h�tten. Das Autohaus bestritt, dass die K�uferin zum dama-
ligen Zeitpunkt die m�gliche Brandursache oder eine etwa-
ige Beteiligung des Autohauses erw�hnt habe. Ein Jahr sp�-
ter machte die K�uferin das Autohaus f�r den infolge des
Brandes erlittenen Schaden haftbar. Eine technische Unter-
suchung zur Ursache des Brandes konnte nicht mehr durch-
gef�hrt werden, da das Fahrzeug inzwischen verschrottet
worden war. Da das Autohaus seine Haftung in Abrede
stellte, erhob die K�uferin Klage. Die Rechtbank te Arnhem
wies die Klage ab, weil die K�uferin das Autohaus nicht
rechtzeitig (n�mlich mehr als drei Monate nach dem Brand,
der den Zeitpunkt der Feststellung der Vertragswidrigkeit
darstellt) �ber die Vertragswidrigkeit unterrichtet habe. Die
K�uferin legte Rechtsmittel ein, ohne jedoch zu r�gen, dass
nicht zu ermitteln sei, ob sie das Fahrzeug als Verbraucherin
erworben habe.

bb) Wesentliche Gr�nde

Falls die nationalen Verfahrensmodalit�ten dem nationalen
Gericht keine M�glichkeit geben, eine rechtliche Einord-
nung der streitigen Tatsachen und Handlungen vorzuneh-
men, wenn eine solche nicht von den Parteien ausdr�cklich
geltend gemacht wurde, k�nne dies auch nicht auf Grund-
lage des �quivalenzgrundsatzes verlangt werden.549 Jedoch
verlange der Effektivit�tsgrundsatz, von Amts wegen zu
pr�fen, sofern das Gericht �ber die daf�r n�tigen rechtlichen
und tats�chlichen Anhaltspunkte verf�gt oder mittels eines
einfachen Auskunftsersuchens ermitteln kann, ob der K�u-
fer als Verbraucher einzustufen ist.550 Der Gerichtshof bezog
sich auf seine Rechtsprechung zu missbr�uchlichen Klau-
seln und zum Verbraucherkredit.551 Wenn dem Verbraucher
die Pflicht auferlegt werde, selbst eine rechtliche Einord-
nung seiner Lage vorzunehmen, um nicht seine Rechte zu
verlieren, best�nde die Gefahr, dass er aus Unkenntnis der-
artigen Anforderungen nicht gen�gen k�nnte.552 Da die Aus-
legung des Unionsrechts sowie die Tragweite der Grund-
s�tze der Effektivit�t und der �quivalenz von den konkreten
Umst�nden jedes Einzelfalls unabh�ngig sind, sei �berdies
unerheblich, ob der Verbraucher anwaltlich vertreten ist
oder nicht.553

Das nationale Gericht m�sse im Rahmen eines Rechtsmit-
telverfahrens von Amts wegen jede Bestimmung seines in-
nerstaatlichen Rechts anwenden, die eine Umsetzung des
Art. 5 Abs. 3 in innerstaatliches Recht sicherstellt. Art. 5
Abs. 3 normiere f�r einen Zeitraum von sechs Monaten die

Vermutung, dass – bis zum Beweis des Gegenteils – der Wa-
gen bereits zum Zeitpunkt der Lieferung vertragswidrig
war. In Anbetracht des �ffentlichen Interesses, auf dem der
Schutz beruht, den diese Beweislasterleichterung zugunsten
des Verbrauchers sicherstellt, sei diese Regelung den natio-
nalen Bestimmungen, die im innerstaatlichen Recht zwin-
gend sind, gleichwertig.554

Art. 5 Abs. 2 der RL 99/44 er�ffnet den Mitgliedstaaten die
M�glichkeit, den Verbraucher zur Vornahme einer Anzeige
zu verpflichten. Diese Verpflichtung beschr�nke sich da-
rauf, den Verk�ufer �ber das Vorliegen einer Vertragswid-
rigkeit binnen zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem er
die Vertragswidrigkeit festgestellt hat, zu unterrichten.555

Der Verbraucher sei weder verpflichtet, den Beweis zu er-
bringen, dass eine Vertragswidrigkeit das von ihm erwor-
bene Gut tats�chlich beeintr�chtigt, noch, den genauen
Grund f�r diese Vertragswidrigkeit anzugeben.556 Der Nach-
weis �ber die Unterrichtung des Verk�ufers durch den Ver-
braucher d�rfe keinen Beweisregeln unterliegen, die die
Aus�bung der Verbraucherrechte unm�glich macht oder
�berm�ßig erschwert.557

Abschließend wandte sich der EuGH der Beweislasterleich-
terung gem�ß Art. 5 Abs. 3 der RL 99/44 zu, welche an-
wendbar ist, falls die Vertragswidrigkeit binnen sechs Mo-
naten nach der Lieferung des Gutes offenbar wird. Erstens
m�sse der Verbraucher beweisen, dass das Gut nicht ver-
tragsm�ßig ist, weil es bspw. nicht die vereinbarten Eigen-
schaften aufweist oder sich nicht f�r den gew�hnlich zu er-
wartenden Gebrauch eignet. Er m�sse jedoch weder den
Grund der Vertragswidrigkeit noch den Umstand, dass jene
dem Verk�ufer zuzurechnen ist, beweisen.558 Zweitens
m�sse der Verbraucher beweisen, dass sich die in Rede ste-
hende Vertragswidrigkeit tats�chlich binnen sechs Monaten
nach der Lieferung des Gutes herausgestellt hat.559 Erst dann
sei der Verbraucher vom Nachweis befreit, dass die Ver-
tragswidrigkeit bereits zum Zeitpunkt der Lieferung des Gu-
tes bestand.560 Laut EuGH k�nne die Anwendung des Art. 5
Abs. 3 nur ausgeschlossen werden, wenn der Gewerbetrei-
bende nachweist, dass die Vertragswidrigkeit ihren Grund in
einem Handeln oder Unterlassen nach dem Zeitpunkt der
Lieferung hat.561

Der EuGH folgte im Wesentlichen den Schlussantr�gen der
Generalanw�ltin Sharpston. Nur bez�glich der Beweis-
lasterleichterung gem�ß Art. 5 Abs. 3 scheint die General-
anw�ltin einen strengeren Ansatz zu verfolgen. Es sei Sache
des Verbrauchers, „vorzutragen und gegebenenfalls zu be-
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550 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 46.
551 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 42. Der EuGH nahm hierzu

Bezug auf C-168/05, Mostaza Claro (Fn. 334), Rn. 28 (zur RL 93/13
�ber missbr�uchliche Klauseln) und C-429/05, Rampion und Godard
(Fn. 315), Rn. 65 (zur RL 87/102/EWG �ber den Verbraucherkredit,
ABl. L 42/48).

552 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 44, 45.
553 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 47. In diesem Sinne verwies

der EuGH erneut auf sein Urteil in Rs. C-429/05, Rampion und Godard
(Fn. 315), Rn. 65.

554 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 56. Mit Verweis auf seine
Rechtsprechung in C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones (Fn. 130),
Rn. 52, 54.

555 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 62.
556 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 63.
557 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 64.
558 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 70.
559 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 71.
560 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 72.
561 EuGH Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 72.



weisen, dass die gelieferte Sache nicht den Qualit�ts-, Leis-
tungs- und Eignungsstandards einer Sache entsprach, die zu
erhalten er nach dem Vertrag und den in Art. 2 Abs. 2 ge-
nannten Maßst�ben vern�nftigerweise erwarten konnte.
Dargelegt werden muss die mangelnde Entsprechung, nicht
die Ursache hierf�r.“ Dennoch „gen�gt es bei dem hier vor-
liegenden Sachverhalt nicht, wenn ein Verbraucher wie Frau
Faber lediglich nachweist, dass es zu einem Brand gekom-
men ist. Sie muss vielmehr darlegen, weshalb sie aufgrund
des Brandes der Auffassung ist, dass das ihr gelieferte Fahr-
zeug nicht einem Fahrzeug entsprach, das zu erhalten sie
aufgrund des Vertrags und anderer relevanter Informationen
erwartet hatte.“ Jedoch „[u]nter den Umst�nden, wie sie hier
vorliegen, mag es gen�gen, wenn Frau Faber nachweist,
dass der Gegenstand nicht mehr (ordnungsgem�ß) die Funk-
tion erf�llen kann, f�r die er erworben wurde (weil Frau Fa-
ber das Fahrzeug nicht mehr nutzen kann), ohne dass sie
aber angeben muss, weshalb es dazu gekommen ist.“562

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Faber best�tigt den in Duarte Hueros verfolgten Ansatz
eines hohen Verbraucherschutzniveaus, der Einschr�nkun-
gen der nationalen Verfahrensautonomie rechtfertigt. Der
EuGH verdeutlicht abermals, dass dem EU-Recht keine
strenge Trennung zwischen materiellem und formellem
Recht zugrunde liegt.563 Mit Faber f�hrt der EuGH seine
Rechtsprechung zur Amtsermittlung im Verbraucherrecht
konsequent fort. Der EuGH verlangt vom nationalen Ge-
richt, Anhaltspunkte zur Verbrauchereigenschaft nachzuge-
hen. Strittig ist, ob nach dem Wortlaut des EuGH-Urteils
(„oder dar�ber auf ein einfaches Auskunftsersuchen hin ver-
f�gen kann“ – Rn. 46), das nationale Gericht dem auch ohne
Indizien nachgehen sollte. In seinem nach Faber ergange-
nen Urteil Costea scheint der EuGH seine Rechtsauffassung
zum Nachteil des Verbrauchers zu korrigieren.564 Von Amts
wegen anzuwenden ist auch die Beweislastregelung des
Art. 5 Abs. 3. Das gilt auch, wenn der Verbraucher anwalt-
lich vertreten ist. Dies sei erstaunlich, weil das Fehlen an-
waltlicher Vertretung in Oc�ano Grupo565 als Begr�ndung
f�r die Notwendigkeit der Anwendung der RL 93/13 von
Amts wegen diente.566 Andererseits hat der EuGH in Costea
den Einfluss der individuellen Kenntnisse oder der konkre-
ten Lage der betreffenden Person verneint.567

Die Anforderungen an die Notifizierungspflicht d�rfen die
Rechtslage nicht zum Nachteil des Verbrauchers �berm�ßig
versch�rfen. Der Verbraucher muss dem Verk�ufer lediglich
mitteilen, dass eine bestimmte Kaufsache sich in einem ver-
tragswidrigen Zustand befindet. Die Beweislast f�r die Er-
f�llung dieser Verpflichtung kann das nationale Recht dem
Verbraucher auferlegen, sofern der Effektivit�tsgrundsatz
beachtet wird. Die Notifizierungspflicht, die schon w�hrend
des Gesetzgebungsverfahrens von der Kommission und
vom Europ�ischen Parlament abgelehnt wurde, ist optional.
Die Kommission will die Notifizierungspflicht in der anste-
henden Reform des Verbraucherrechts abschaffen.568

Der wichtigste Teil des Urteils bezieht sich auf die Beweis-
lastumkehr nach Art. 5 Abs. 3, die eine Korrektur der ver-
braucherunfreundlichen Rechtsprechung des BGH verlangt.
Die BGH-Rechtsprechung zu den Grundmangel-Konstella-
tionen – insbesondere in dem bekannten Zahnriemen-Fall569

– l�sst sich im Hinblick auf das Gebot der richtlinienkonfor-
men Auslegung nicht aufrechterhalten.570 Die Folge ist de
facto eine sechsmonatige Haltbarkeitsgarantie.571 Das Urteil
st�rkt die Position des Verbrauchers maßgeblich. F�r den

Verk�ufer stellt sich die Frage, was er tun kann, um nachzu-
weisen, dass die Ware zum Zeitpunkt der �bergabe ver-
tragsgem�ß war. Die Festlegung des Beweismaßes �berl�sst
das EU-Recht grunds�tzlich den Mitgliedstaaten.572

c) Reichweite des Begriffs „Verk�ufer“
(Rs. C-149/15, Wathelet)

aa) Sachverhalt

Die belgische Cour d’appel de Li�ge (Berufungsgericht L�t-
tich) fragte, ob unter den Begriff „Verk�ufer“ i.S.d. RL
1999/44 ein Gewerbetreibender f�llt, der bei einem Verkauf
als Vermittler f�r eine Privatperson handelt, und zwar unab-
h�ngig davon, ob dieser f�r seine T�tigkeit eine Verg�tung
erh�lt und ob dem K�ufer mitgeteilt wurde, dass der Eigen-
t�mer der Kaufsache eine Privatperson ist.

Die Verbraucherin kaufte bei einer Werkstatt gegen Barzah-
lung, ohne dass ihr eine Quittung oder Rechnung �bergeben
worden war, einen Gebrauchtwagen, den sie nach drei Mo-
naten aufgrund eines Motorschadens in dieselbe Werkstatt
zur Reparatur brachte. Sie verweigerte die Bezahlung der
Reparatur, weil diese Kosten von der Werkstatt als Verk�ufer
des Fahrzeugs zu tragen seien. Bei dieser Gelegenheit erfuhr
die Verbraucherin, dass das Fahrzeug niemals der Werkstatt
geh�rt hatte und diese es nicht f�r eigene Rechnung, son-
dern f�r Rechnung einer Privatperson verkauft hatte. Die
Werkstatt sei lediglich als Vermittler aufgetreten. Da sich
die Verbraucherin weigerte, die Reparaturrechnung zu zah-
len, erhob die Werkstatt Klage beim Tribunal de premi�re
instance de Verviers (erstinstanzliches Gericht Verviers).
Die Verbraucherin erhob Widerklage, mit der sie die Aufl�-
sung des Kaufvertrags, die R�ckzahlung des Kaufpreises
und die Zahlung von Schadensersatz begehrte. Das Gericht
verurteilte die Verbraucherin zur Zahlung der Reparatur-
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562 GA Sharpston, Schlussantr�ge v. 27. 11. 2014 – Rs. C-497/13, Froukje
Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV, EU:C:2014:2403, Rn. 87.

563 Podszun, Procedural autonomy and effective consumer protection in
sale of goods liability: Easing the burden for consumers (even if they
aren’t consumers), 4 EuCML 2015, 149; Patti, The Effectiveness of
Consumer Protection in Sales Contracts. Some Observations from Re-
cent European Case Law, 5 EuCML 2015, 179.

564 EuGH Rs. C-110/14, Costea (Fn. 217), Rn. 22.
565 EuGH verb. Rs. C-240/98 bis C-244/98, Oc
ano Grupo Editorial

(Fn. 26), Rn. 21-24, Rn. 26.
566 Rott, Anmerkung, EuZW 2015, 560, 561.
567 Rott, Improving consumers’ enforcement of their rights under EU con-

sumer sales law: Froukje Faber, 2 CMLR 2016, 509, 518; Kritisch Hak-
ker, One Size Fits All? Heterogeneity and the Enforcement of Consumer
Rights in the EU after Faber, 2 ERCL 2016, 167.

568 Rott, 2 CMLR 2016, 518, 519.
569 BGH, 2. 6. 2004 – VIII ZR 329/03, BGHZ 159, 215.
570 H�bner, Anmerkung, NJW 2015, 2241; Looschelders, Richtlinienkon-

forme Auslegung des § 476 BGB nach dem Urteil des EuGH in der
Rechtssache Faber, in: Limperg/Bormann/Filges/Graf-Schlicker/Pr�t-
ting (Hrsg.), Recht im Wandel europ�ischer und deutscher Rechtspoli-
tik, FS 200 Jahre Carl Heymanns Verlag, 2015, 93; Gsell, Beweislastum-
kehr zugunsten des Verbraucher-K�ufers auch bei nur potenziellem
Grundmangel, VuR 2015, 446; Gutzeit, Schuldrecht BT: Beweiserleich-
terung beim Verbrauchsg�terkauf, JuS 2016, 459; Ofner, Zur Vermu-
tung der Mangelhaftigkeit, Zeitschrift f�r Europarecht, internationales
Privatrecht und Rechtsvergleichung (ZfRV) 2015, 141; Hentschel, Zur
Vermutung der Vertragswidrigkeit eines Verbrauchsgutes bereits zum
Zeitpunkt der Lieferung („Faber“), EWiR 2015, 541; Oechsler, Ver-
deckte Sachm�ngel beim Verbrauchsg�terkauf – die Beweislastfrage
nach der Faber-Entscheidung des EuGH, BB 2015, 1923; Heinemeyer,
Beweislastumkehr beim Verbrauchsg�terkauf, GPR 2015, 179; Koch,
Die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Beweislastumkehr im
Kaufrecht, NJW 2017, 1068; Lorenz, Anmerkung, LMK 2015, 370162.

571 Ruckteschler, Anmerkung, ZEuP 2016, 532; Podszun, 4 EuCML 2015,
151-152.

572 Rott, 2 CMLR 2016, 520–524.



rechnung und wies ihre Widerklage ab. Gegen dieses Urteil
legte sie Berufung ein.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH erl�uterte zun�chst, dass „Verk�ufer“ in Art. 1
Abs. 2 lit. c der RL 1999/44 anhand der mit dieser RL ver-
folgten Ziele und unter Ber�cksichtigung der spezifischen
Funktion des Verk�ufers in ihrem Rahmen autonom und ein-
heitlich auszulegen sei.573 Der Begriff „Verk�ufer“ habe ob-
jektiven Charakter, der auf dem Bestehen eines „Vertrags“,
dem Verkauf eines „Verbrauchsguts“ und dem Vorliegen
einer „beruflichen oder gewerblichen T�tigkeit“ beruhe.574

Auch wenn die Richtlinie nicht die Haftung einer Zwischen-
person gegen�ber dem Verbraucher behandle, sei nicht aus-
geschlossen, dass sich der Begriff „Verk�ufer“ auf einen f�r
Rechnung einer Privatperson handelnden Gewerbetreiben-
den erstrecke, wenn dieser sich aus Sicht des Verbrauchers
als Verk�ufer eines Verbrauchsguts im Rahmen seiner beruf-
lichen oder gewerblichen T�tigkeit darstelle.575 Dem stehe
der Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 lit. c der RL 1999/44 nicht ent-
gegen. Das in Art. 169 AEUV verankerte Gesamtziel, ein
hohes Verbraucherschutzniveau zu gew�hrleisten, verlange
eine solche Auslegung.576 Um von dem Schutz der RL 1999/
44 profitieren zu k�nnen, sei es f�r den Verbraucher uner-
l�sslich, von der Identit�t des Verk�ufers und insbesondere
von seiner Eigenschaft als Privatperson oder Gewerbetrei-
bender Kenntnis zu erlangen.577 Zwischen dem Verbraucher
und dem gewerblichen Vermittler bestehe ein Informations-
ungleichgewicht, wenn der Verbraucher nicht weiß, dass der
Eigent�mer der Kaufsache in Wirklichkeit eine Privatperson
ist.578 Da der Verbraucher in einer solchen Konstellation
leicht irregef�hrt werden kann, m�sse ein Vermittler als Ver-
k�ufer behandelt werden k�nnen, wenn er dem Verbraucher
nicht ordnungsgem�ß mitgeteilt hat, dass der Eigent�mer
der Kaufsache eine Privatperson ist.579 Unerheblich sei, ob
der Vermittler eine Verg�tung erh�lt.580 Ob der Verbraucher
h�tte verstehen k�nnen, dass der Vermittler f�r Rechnung
einer Privatperson handelte, m�sse das nationale Gericht un-
ter Einbeziehung aller Umst�nde des Einzelfalls ermitteln,
wie bspw. das Ausmaß der Beteiligung und die Intensit�t der
Bem�hungen des Vermittlers f�r den Verkauf, die Umst�n-
de, unter denen das Verbrauchsgut dem Verbraucher pr�sen-
tiert wurde, sowie das Verhalten des Verbrauchers.581 Der
EuGH folgte der von Generalanwalt Saugmandsgaard Øe
vorgeschlagenen Auslegung der RL 1999/44.582

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Ein H�ndler ist als Verk�ufer im Sinne der RL 99/44 anzuse-
hen, wenn er sich als Verk�ufer geriert und keinen Hinweis
auf eine andere Person als Verk�ufer erkennen l�sst. Uner-
heblich ist, ob nach dem anwendbaren Vertragsrecht der
Voreigent�mer oder der H�ndler Partei des Kaufvertrags
wurde. Der EuGH generiert einen richtlinieneigenen Ver-
k�uferbegriff, der gegen�ber dem anwendbaren nationalen
Recht autonom definiert ist. Der EuGH bekennt sich zu
einem europ�ischen Offenkundigkeitsgrundsatz.583

d) Haftungsdauer des Verk�ufers und Verj�hrungsfrist
beim Verkauf von gebrauchten G�tern
(Rs. C-133/16, Ferenschild)

aa) Sachverhalt

Die belgische Cour d’appel de Mons (Appellationsgericht
Mons) legte dem EuGH die Frage vor, ob die Bestimmungen
der RL 1999/44 einer nationalen Regelung entgegenstehen,

wonach bei gebrauchten G�tern die Verj�hrungsfrist f�r die
Anspr�che des Verbrauchers vor dem Ende der in Art. 5
Abs. 1 S. 2 RL 1999/44 vorgesehenen Frist von zwei Jahren
nach der Lieferung des vertragswidrigen Verbrauchsguts ab-
l�uft, wenn der Verk�ufer und der Verbraucher eine Haf-
tungsdauer von einem Jahr vereinbart haben.

Im Ausgangsrechtsstreit forderte der Verbraucher vom Ver-
k�ufer mehr als zw�lf Monate nach der Lieferung und der
Feststellung der Vertragswidrigkeit des erworbenen Ge-
brauchtwagens Schadensersatz. Der Verk�ufer bestritt die
Schadenersatzforderung aufgrund ihrer versp�teten Gel-
tendmachung. Die Parteien h�tten von der M�glichkeit zur
Verk�rzung der Garantiefrist auf ein Jahr Gebrauch ge-
macht. Daraufhin erhob der Verbraucher Klage beim Tribu-
nal de Commerce de Mons (Handelsgericht Mons), welches
die Klage abwies. Der Verbraucher legte Berufung ein. Das
belgische Zivilgesetzbuch sieht vor, dass die Verj�hrungs-
frist ein Jahr ab dem Tag, an dem die Vertragswidrigkeit
vom Verbraucher festgestellt worden sei, betr�gt, wobei
diese Frist nicht vor dem Ende der vorgesehenen zweij�hri-
gen Garantiefrist ab Lieferung des Gutes ablaufen darf. Der
Beklagte machte geltend, dass die Verl�ngerung der Verj�h-
rungsfrist bis zum Ablauf der zweij�hrigen Garantiefrist
nicht gerechtfertigt sei, wenn die Garantiefrist zul�ssiger-
weise auf ein Jahr verk�rzt worden sei. Belgien hat von der
Regelung in Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 2 der RL 1999/44 Ge-
brauch gemacht, dass Verk�ufer und Verbraucher sich auf
eine weniger lange Haftungsdauer als die in Art. 5 Abs. 1
S. 1 vorgesehenen zwei Jahre einigen k�nnen. Die Parteien
streiten �ber die Auslegung dieses Passus.

bb) Wesentliche Gr�nde

Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 2 RL 1999/44
stehen einer mitgliedstaatlichen Regelung wie der belgi-
schen entgegen. Laut EuGH haben die beiden durch
Art. 5 Abs. 1 eingef�hrten Fristen, die Haftungsdauer des
Verk�ufers und die Verj�hrungsfrist, grunds�tzlich eine
unabdingbare Mindestdauer von zwei Jahren ab der Lie-
ferung des betreffenden Gutes.584 Generalanwalt Szpunar
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573 EuGH, 9. 11. 2016 – Rs. C-149/15, Sabrina Wathelet/Garage Bietheres
& Fils SPRL, EU:C:2016:840, Rn. 29, 30. Der EuGH verwies in diesem
Zusammenhang auf die Schlussantr�ge des Generalanwalts Saugmands-
gaard Øe v. 7. 4. 2016, EU:C:2016:217, Rn. 43, der eine Auslegung des
Begriffs des „Verk�ufers“ anhand anderer Rechtsakte der Union aus-
schloss.

574 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 32. Der EuGH verwies auf
seine Rechtsprechung zum objektiven Charakter des Verbraucherbe-
griffs i. S. d. RL 93/13, EuGH C-110/14, Costea (Fn. 217), Rn. 21 und
EuGH Rs. C-74/15, Tarcǎu (Fn. 215), Rn. 27.

575 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 33, 34. Unter Bezug-
nahme auf GA Saugmandsgaard Øe Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573),
Rn. 51.

576 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 35, 36, 42. Zum Ziel der
Richtlinie verwies der EuGH auf Rs. C-32/12, Duarte Hueros (Fn. 531),
Rn. 25.

577 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 37, 38.
578 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 39, 40. Bez�glich der un-

gleichen Verhandlungsposition und des ungleichen Informationsstands
zwischen Verbraucher und Gewerbetreibenden bezog sich der EuGH
auf die Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 42.

579 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 41.
580 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 43.
581 EuGH Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573), Rn. 44.
582 GA Saugmandsgaard Øe Rs. C-149/15, Wathelet (Fn. 573).
583 Pfeiffer, Anmerkung, LMK 2016, 384085; f�r eine Anmerkung aus

Sicht des englischen Rechtssystems: Dodsworth, Intermediaries as Sel-
lers – a commentary on Wathelet, 5 EuCML 2017, 213.

584 EuGH, 13. 7. 2017– Rs. C-133/16, Christian Ferenschild/JPC Motor
SA, EU:C:2017:541, Rn. 38, 39. Der EuGH betonte, dass der Wortlaut
von Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 1 der RL 99/44 i.V. m. ihrem siebten Erw�-



f�hrte aus,585 dass die Haftungsdauer des Verk�ufers und
die Dauer einer etwaigen Verj�hrungsfrist nicht miteinan-
der verkn�pft seien.586 Die M�glichkeit in Art. 7 Abs. 1
Unterabs. 2, f�r gebrauchte G�ter den Zeitraum zu be-
grenzen, in dem der Verk�ufer haftet, beziehe sich aus-
schließlich auf die Haftungsdauer des Verk�ufers und
nicht auf die Verj�hrungsfrist.587 Diese M�glichkeit sei
eine Ausnahmeregelung, die eng aufzulegen sei und den
Mitgliedstaaten keine Befugnis erteile, zu bestimmen,
dass die Parteien die Verj�hrungsfrist begrenzen d�r-
fen.588 Abschließend wies der EuGH darauf hin, dass die
Mitgliedstaaten das Mindestschutzniveau der RL zu be-
achten h�tten.589 Der EuGH folgte der von Generalanwalt
Szpunar vorgeschlagenen Auslegung der RL 1999/44.590

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Das Vorabentscheidungsersuchen gab dem EuGH Gelegen-
heit, den Schutz des Verbrauchers bei gebrauchten G�tern
zu definieren. Der EuGH trennt zwischen der Haftungs- und
Verj�hrungsfrist. Der Zweck der zweij�hrigen Verj�hrungs-
frist sei, Versuche zu unterbinden, die Haftungsfrist durch
eine k�rzere Verj�hrungsfrist zu unterlaufen. Andernfalls
w�rde automatisch mit der Verk�rzung der Haftungsdauer
durch die Parteien auch die Verj�hrungsfrist verk�rzt wer-
den. Die �berlegungen des EuGH beruhen auf der Annah-
me, dass der in der RL 1999/44 verankerte Mindeststandard
des Verbraucherschutzes – und zwar auch in Bezug auf ge-
brauchte G�ter – erfordere, dass die Verj�hrungsfrist f�r An-
spr�che wegen Vertragswidrigkeit in keinem Fall vor Ablauf
von zwei Jahren ab der Lieferung der Ware enden k�nne.

Das Urteil wirft die Frage auf, ob § 476 Abs. 2 Hs. 2 BGB
richtlinienkonform ist.591

e) Vertrag mit Dienstleistung als Hauptgegenstand
(Rs. C-247/16, Schottelius)

aa) Sachverhalt

Das LG Hannover fragte, ob Art. 3 Abs. 5 zweiter Gedan-
kenstrich der RL 1999/44 dahin auszulegen ist, dass es f�r
die Geltendmachung sekund�rer Gew�hrleistungsrechte
eines Verbrauchers ausreichend ist, dass der gew�hrlei-
stungspflichtige Nichtverbraucher nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist Abhilfe geschaffen hat, ohne dass der Ver-
braucher eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt haben
muss.

Das Ausgangsverfahren handelte von der M�ngelbeseiti-
gung nach dem Abschluss der Sanierung eines Pools. Diese
M�ngel betrafen insbesondere die Reinigungsanlage und
die Pumpe. Die Kl�gerin forderte den Beklagten, der die Sa-
nierungsarbeiten durchf�hrte, zur M�ngelbeseitigung auf.
Letztendlich wurden die Sanierungsarbeiten von ihrem Ehe-
mann und einem Bekannten durchgef�hrt. Hierzu musste
das notwendige Material erworben werden. Die Kl�gerin er-
hob Zahlungsklage wegen der durch diese Reparaturarbei-
ten entstandenen Kosten. Nach Ansicht des LG Hannover
w�re der Klage nicht stattzugeben, da alle m�glicherweise
auf den Fall anwendbaren nationalen Vorschriften zum
Werkvertrag erforderten, dass der Verbraucher dem Unter-
nehmer eine Nachfrist zur M�ngelbeseitigung setzt. Das Ge-
genteil treffe jedoch zu, sofern gem�ß Art. 3 Abs. 5 zweiter
Gedankenstrich der RL 1999/44 eine Fristsetzung durch den
Verbraucher keine Voraussetzung f�r sekund�re Sachm�n-
gelgew�hrleistungsrechte ist.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass er f�r die zur Vorabentscheidung
vorgelegten Fragen nicht zust�ndig sei. Wie auch die deut-
sche Regierung und die Europ�ische Kommission in ihren
Stellungnahmen pl�dierten, kam der EuGH zu dem Schluss,
dass der im Ausgangsverfahren in Rede stehende Werkver-
trag kein „Kaufvertrag“ im Sinne der RL 1999/44 ist und
folglich nicht in ihren Geltungsbereich f�llt.592

Die RL 1999/44 definiere zwar nicht den Begriff „Kaufver-
trag“, verweise aber auch nicht auf nationale Rechtsvor-
schriften.593 Daher sei der Kaufvertrag als autonomer Be-
griff des Unionsrechts anzusehen, der im gesamten Gebiet
der Union einheitlich auszulegen ist.594 Die RL 1999/44 gel-
te nicht ausschließlich f�r Kaufvertr�ge im engeren Sinne,
sondern auch f�r Vertr�ge �ber die Lieferung herzustellen-
der oder zu erzeugender Verbrauchsg�ter und f�r Vertr�ge,
die die Montage solcher G�ter im Verbund mit einem Kauf-
abschluss vorsehen.595 Dies sei aber nur insofern der Fall, als
die Dienstleistung den Verkauf lediglich erg�nze.596 Diese
Auslegung sei durch die Vorarbeiten zur RL 1999/44 und
durch das am 11. 4. 1980 in Wien geschlossene �berein-
kommen der Vereinten Nationen �ber Vertr�ge �ber den in-
ternationalen Warenkauf (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods – CISG), an
dem sich die Richtlinie orientiert, best�tigt.597 F�r den Ver-
braucher stellt sich die Schwierigkeit, diese beiden Leistun-
gen mit ihren unterschiedlichen Folgen voneinander zu un-
terscheiden.598

Auf dieser Grundlage stellte der EuGH fest, dass, auch wenn
der Beklagte dem Kl�ger verschiedene G�ter verkaufte, die
zur Sanierung des Pools erforderlich waren, die Montage
dieser G�ter den Hauptgegenstand des Werkvertrags bildete
und der Verkauf der G�ter diese Dienstleistung lediglich er-
g�nzte. Der Werkvertrag k�nne auch nicht als Vertrag �ber
die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender Ver-
brauchsg�ter i.S.v. Art. 1 Abs. 4 der RL 1999/44 eingestuft
werden, da der Beklagte die erforderlichen G�ter weder her-
zustellen noch zu erzeugen hatte.599
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gungsgrund diese Auslegung best�tige. In diesem Sinne verwies der
EuGH auf sein Urteil in Rs. C-497/13, Faber (Fn. 549), Rn. 55.

585 GA Szpunar, Schlussantr�ge v. 6. 4. 2017 – Rs. C-133/16, Christian Fe-
renschild/JPC Motor SA, EU:C:2017:284, Rn. 53.

586 EuGH Rs. C-133/16, Ferenschild (Fn. 584), Rn. 40, 41.
587 EuGH Rs. C-133/16, Ferenschild (Fn. 584), Rn. 43, 44, 45.
588 EuGH Rs. C-133/16, Ferenschild (Fn. 584), Rn. 46, 47. Unter Verweis

auf die Schlussantr�ge von GA Szpunar (Fn. 585), Rn. 74, 75 und
EuGH, 1. 3. 2012 – Rs. C-166/11, �ngel Lorenzo Gonzlez Alonso/Na-
tionale Nederlanden Vida C�a de Seguros y Reaseguros SAE,
EU:C:2012:119, Rn. 26 und die dort aufgef�hrte Rechtsprechung.

589 EuGH Rs. C-133/16, Ferenschild (Fn. 584), Rn. 48. Das Mindestschutz-
niveau der Richtlinie ist in Art. 8 Abs. 2 dargelegt.

590 GA Szpunar Rs. C-133/16, Ferenschild (Fn. 585).
591 K�hler, „It ain’t over ’till it’s over“: Richtlinienwidrigkeit der Verk�r-

zung der Verj�hrung bei gebrauchten Verbrauchsg�tern, GPR 2018, 37;
Leenen, Die Richtlinienwidrigkeit der Verk�rzung der Verj�hrungsfrist
beim Verbrauchsg�terkauf �ber gebrauchte Sachen, JZ 2018, 284.

592 EuGH, 7. 9. 2017 – Rs. C-247/16, Heike Schottelius/Falk Seifert,
EU:C:2017:638, Rn. 23, 46.

593 EuGH Rs. C-247/16, Schottelius (Fn. 592), Rn. 29, 32.
594 EuGH Rs. C-247/16, Schottelius (Fn. 592), Rn. 31, 32.
595 Siehe hierzu Art. 1 Abs. 4 und Art. 2 Abs. 5 der RL 1999/44.
596 EuGH Rs. C-247/16, Schottelius (Fn. 592), Rn. 36, 37.
597 EuGH Rs. C-247/16, Schottelius (Fn. 592), Rn. 39.
598 EuGH Rs. C-247/16, Schottelius (Fn. 592), Rn. 40-43.
599 EuGH Rs. C-247/16, Schottelius (Fn. 592), Rn. 44, 45.



cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Das Vorabentscheidungsersuchen des LG Hannover zielte
im Kern darauf ab, die im deutschen Recht strittige Frage zu
kl�ren, ob unionsrechtlich ein Nachfristsetzungserfordernis
bei Verbrauchsg�terk�ufen �berfl�ssig oder gar verboten
sei. Darauf antwortete der EuGH jedoch nicht, da die RL
1999/44 nicht auf Werkvertr�ge anwendbar ist. Der EuGH
l�sst im Ergebnis offen, anhand welcher Kriterien zu ent-
scheiden ist, ob die Dienstleistung den Verkauf erg�nzt oder
dominiert.600

f) Widerrufsrecht des Verbrauchers – Messestand als
Verkaufsraum (Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale
Berlin)

aa) Sachverhalt

Der BGH legte dem EuGH drei Fragen zur Auslegung der
RL 2011/83 vor. Erstens stand in Frage, ob es sich bei einem
Messestand in einer Halle, den ein Unternehmer w�hrend
einer f�r wenige Tage im Jahr stattfindenden Messe zum
Zweck des Verkaufs seiner Produkte nutzt, um einen unbe-
weglichen Gewerberaum i.S.v. Art. 2 Nr. 9 lit. a oder um
einen beweglichen Gewerberaum i.S.v. Art. 2 Nr. 9 lit. b der
RL 2011/83 handelt. F�r den Fall, dass es sich um einen be-
weglichen Gewerberaum handelt, wollte der BGH wissen,
ob die Frage, ob ein Unternehmer seine T�tigkeit „f�r ge-
w�hnlich“ auf Messest�nden aus�bt, danach zu beantworten
ist, a) wie der Unternehmer seine T�tigkeit organisiert, oder
b) ob der Verbraucher mit dem Vertragsschluss �ber die in
Rede stehenden Waren auf der konkreten Messe rechnen
muss. Drittens fragte der BGH f�r den Fall, dass es bei der
Antwort auf die zweite Frage auf die Sicht des Verbrauchers
ankommt, ob darauf abzustellen ist, wie die Messe in der
�ffentlichkeit pr�sentiert wird, oder darauf, wie die Messe
sich dem Verbraucher bei Abgabe der Vertragserkl�rung tat-
s�chlich darstellt.

Das Vorabentscheidungsersuchen des BGH erging im Rah-
men eines Rechtsstreits zwischen der Verbraucherzentrale
Berlin e.V. und der Unimatic Vertriebs GmbH, in dem es um
die Belehrung �ber das Widerrufsrecht des Verbrauchers im
Rahmen eines Messekaufs geht. Unimatic ist eine Vertriebs-
gesellschaft, die ihre Produkte ausschließlich auf Messen
verkauft. Ein Kunde bestellte am Messestand von Unimatic
einen Dampfstaubsauger, ohne von Unimatic belehrt zu
werden, dass nach deutschem Recht im Einklang mit Art. 9
der RL 2011/83 ein Widerrufsrecht besteht. Die Verbrau-
cherzentrale erhob eine Unterlassungsklage beim LG Frei-
burg, da nach ihrer Ansicht Unimatic den Kunden �ber das
Bestehen eines Widerrufsrechts h�tte informieren m�ssen,
da der Kaufvertrag außerhalb von Gesch�ftsr�umen abge-
schlossen worden sei. Die Klage wurde abgewiesen und
auch die Berufung der Verbraucherzentrale vor dem OLG
Karlsruhe blieb erfolglos. Die Verbraucherzentrale legte
daraufhin Revision beim vorlegenden Gericht ein.

Der BGH erkl�rte seine Zweifel zur Auslegung der RL
2011/83. Aus dem Wortlaut der Bestimmungen der RL
2011/83 lasse sich nicht entnehmen, nach welchen Kriterien
zu beurteilen sei, inwieweit der Unternehmer in einem kon-
kreten Fall seine T�tigkeit in Gewerber�umen „f�r gew�hn-
lich“ i.S.d. Art. 2 Nr. 9 lit. b aus�be. In Anbetracht des 22.
Erw�gungsgrundes komme einerseits in Betracht, dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass sich der Unternehmer einer
bestimmten Verkaufsmethode f�r gew�hnlich bediene, d.h.,
dass er seine Produkte in Gewerber�umen regelm�ßig und

nicht nur gelegentlich verkaufe. Die Folge w�re, dass das
Widerrufsrecht des Verbrauchers, der ein Produkt von
einem Unternehmer auf einer Messe kauft, davon abh�ngt,
ob der Unternehmer seine Produkte f�r gew�hnlich auf
Messen verkauft und ob er ein station�res Ladengesch�ft un-
terh�lt. Der Verkauf durch einen Unternehmer, der seine
Produkte f�r gew�hnlich auf Messen verkauft und kein sta-
tion�res Ladengesch�ft unterh�lt, gelte dann nicht als „au-
ßerhalb von Gesch�ftsr�umen“ erfolgt und begr�nde somit
kein Widerrufsrecht.601

Nach einer anderen Auffassung sei f�r die Frage, ob der Ver-
trag außerhalb der „Gesch�ftsr�ume“ geschlossen worden
sei, auf die Art des verkauften Produkts abzustellen. Bei
Produkten, die typischerweise auf Messen verkauft werden,
sei davon auszugehen, dass der Verbraucher damit rechnen
m�sse, dass ihm ein solches Produkt auf einer Messe zum
Kauf angeboten werde. Dann stehe dem Verbraucher kein
Widerrufsrecht zu, da es nicht n�tig sei, den Verbraucher
vor dem �bereilten Abschluss eines Vertrags in einer �berra-
schenden Situation oder unter psychischem Druck zu sch�t-
zen. Hier komme es auf die Erwartungen und die Sicht des
Verbrauchers an. Einerseits k�nnten die Erwartungen be-
r�cksichtigt werden, die der Verbraucher zu dem Zeitpunkt
habe, zu dem er sich zum Messebesuch entschließe. Nach
anderer Auffassung w�re eher auf die konkreten Umst�nde
abzustellen, unter denen der Vertrag auf der Messe abge-
schlossen werde.602

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH fasste die Vorlagefragen dahingehend zusam-
men, dass zu pr�fen sei, ob Art. 2 Nr. 9 der RL 2011/83 da-
hin auszulegen ist, dass ein Messestand eines Unternehmers,
an dem dieser seine T�tigkeiten an wenigen Tagen im Jahr
aus�bt, unter den Begriff „Gesch�ftsr�ume“ f�llt.603 Unter
Verweis auf Art. 2 Nr. 9 und den 22. Erw�gungsgrund der
RL 2011/83 erl�uterte der Gerichtshof, dass Gesch�fts-
r�ume unbewegliche oder bewegliche Gewerber�ume sein
k�nnen, wenn die T�tigkeit des Unternehmers dauerhaft
oder f�r gew�hnlich ausge�bt wird.604 Mangels sowohl einer
Definition der „dauerhaft“ oder „f�r gew�hnlich“ ausge�b-
ten T�tigkeit in der RL 2011/83 als auch eines Verweises f�r
die genaue Bedeutung dieser Ausdr�cke auf die nationalen
Rechtsordnungen seien diese f�r die Zwecke der Anwen-
dung dieser Richtlinie als autonome Begriffe des Unions-
rechts anzusehen, die in allen Mitgliedstaaten einheitlich
ausgelegt werden m�ssen.605

Der EuGH stellte fest, dass bei T�tigkeiten eines Unterneh-
mers, die an einem auf einer Messe f�r einige Tage im Ka-
lenderjahr eingerichteten Stand ausge�bt werden, nicht da-
von ausgegangen werden k�nne, dass sie „dauerhaft“ in der
�blichen Bedeutung dieses Wortes ausge�bt werden. Die
Bedeutung des Ausdrucks „f�r gew�hnlich“ im allgemeinen
Sprachgebrauch erm�gliche f�r sich genommen keine ein-
deutige Auslegung, da dieser entweder als Verweis auf eine
gewisse zeitliche Best�ndigkeit der fraglichen T�tigkeit
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600 Gutzeit/Jacksch, Anmerkung, EuZW 2018, 130; Mankowski, Anmer-
kung, NJW 2017, 3217.

601 EuGH, 7. 8. 2018 – Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin e. V./Uni-
matic Vertriebs GmbH, EU:C:2018:642, Rn. 16-18.

602 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 19, 20.
603 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 22.
604 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 23-25.
605 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 26-28.



oder auf die �blichkeit der Aus�bung dieser T�tigkeit in der
betreffenden R�umlichkeit verstanden werden k�nne.606

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass der Ausdruck „f�r
gew�hnlich“ i.S.v. Art. 2 Nr. 9 lit. b als Verweis auf die
�blichkeit der Aus�bung der in Rede stehenden T�tigkeit
in der betreffenden R�umlichkeit zu verstehen sei. Der
Umstand, dass ein Unternehmer seine T�tigkeiten dauer-
haft oder f�r gew�hnlich in „Gesch�ftsr�umen“ i.S.d.
Art. 2 Nr. 9 der RL 2011/83 aus�bt, sei maßgeblich f�r
den Umfang des von der Richtlinie verfolgten Verbrau-
cherschutzes.607 So sehe die RL 2011/83 Informations-
pflichten und formale Anforderungen bei „außerhalb von
Gesch�ftsr�umen abgeschlossenen Vertr�gen“ (Art. 6 und
7) sowie ein Widerrufsrecht f�r den Verbraucher nach Ab-
schluss eines solchen Vertrags (Art. 9-16) vor.608 Zum an-
deren nehme die Definition des „außerhalb von Gesch�fts-
r�umen geschlossenen Vertrags“ in Art. 2 Nr. 8 auf den
Begriff „Gesch�ftsr�ume“ i.S.v. Art. 2 Nr. 9 Bezug. Das
Ziel dieser Bestimmungen ergebe sich aus dem 21. Erw�-
gungsgrund, welcher ausf�hre, dass der Verbraucher außer-
halb der Gesch�ftsr�ume des Unternehmers m�glicherwei-
se psychisch unter Druck stehe oder einem �berra-
schungsmoment ausgesetzt sei, wobei es unerheblich ist,
ob er den Besuch des Unternehmers herbeigef�hrt habe
oder nicht.609 Dieser Schutz des Verbrauchers beruhe dem-
entsprechend darauf, dass sich der Verbraucher bei Ver-
tragsabschluss nicht in einer vom Unternehmer dauerhaft
oder f�r gew�hnlich genutzten R�umlichkeit befindet.
Wenn der Verbraucher sich von sich aus in eine solche
R�umlichkeit begebe, k�nne er damit rechnen, vom Unter-
nehmer angesprochen zu werden, so dass er danach nicht
mit Erfolg geltend machen k�nne, dass er vom Angebot
dieses Unternehmers �berrascht worden sei.610 Die in Tra-
vel Vac611 vorgenommene Auslegung des Begriffs „Ge-
sch�ftsr�ume“ gem�ß der RL 85/577 entfalte Relevanz
auch f�r die Zwecke der Auslegung des gleichen Begriffs
i.S.d. RL 2011/83. Danach bezeichne der Begriff „Ge-
sch�ftsr�ume“ die R�ume, in denen der Gewerbetreibende
gew�hnlich seine T�tigkeit aus�bt und die deutlich als �f-
fentliche Verkaufsr�ume gekennzeichnet sind.612

Zur spezifischen Situation, in der ein Unternehmer seine
T�tigkeiten an einem Messestand aus�bt, verwies der EuGH
auf den 22. Erw�gungsgrund der RL 2011/83.613 Demnach
sei das konkrete Erscheinungsbild dieses Standes aus Sicht
der �ffentlichkeit zu ber�cksichtigen – genauer, ob er sich
in den Augen eines Durchschnittsverbrauchers als ein Ort
darstellt, an dem der Unternehmer seine T�tigkeiten f�r ge-
w�hnlich aus�bt, so dass ein solcher Verbraucher vern�nfti-
gerweise damit rechnen kann, dass er, wenn er sich dorthin
begibt, zu kommerziellen Zwecken angesprochen wird.614

Relevant sei die Wahrnehmung durch den Durchschnittsver-
braucher, d.h. einen normal informierten, angemessen auf-
merksamen und verst�ndigen Verbraucher.615 Der Gerichts-
hof �berließ die Beurteilung des Erscheinungsbildes, das
der betreffende Stand dem Durchschnittsverbraucher bietet,
unter Ber�cksichtigung aller tats�chlichen Umst�nde rund
um die T�tigkeiten des Unternehmers und insbesondere der
vor Ort auf der Messe selbst verbreiteten Informationen
dem nationalen Gericht. Die Dauer der jeweiligen Messe sei
nicht ausschlaggebend, da sich aus dem 22. Erw�gungs-
grund ergebe, dass die R�umlichkeiten, an denen der Unter-
nehmer seine T�tigkeit saisonal aus�bt, auch „Gesch�fts-
r�ume“ i.S.d. Art. 2 Nr. 9 dieser Richtlinie darstellen k�n-
nen.616

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH gibt dem BGH Steine statt Brot. Die Vorgaben
lassen dem nationalen Gericht einen erheblichen Spielraum
in der Beurteilung der tats�chlichen Umst�nde, der sich so-
wohl f�r als auch gegen die Einbeziehung von Messest�n-
den in den Anwendungsbereich der Richtlinie interpretieren
l�sst.

6. Dienstleistungsvertr�ge mit
Versorgungsunternehmen

a) Informationspflicht des Energieversorgers bei Preis-
erh�hung im Falle von unter die allgemeine Versor-
gungspflicht fallenden Verbrauchervertr�gen (verb.
Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff)

aa) Sachverhalt

Der BGH fragte in zwei Vorabentscheidungsersuchen, ob
die deutsche Regelung �ber den Inhalt von Strom- und Gas-
lieferungsvertr�gen mit Verbrauchern, die unter die allge-
meine Versorgungspflicht fallen, den Transparenzanforde-
rungen nach Art. 3 Abs. 5 i.V.m. Anhang A der Elektrizi-
t�tsrichtlinie 2003/54/EG617 und Art. 3 Abs. 3 i.V.m. An-
hang A der Erdgasrichtlinie 2003/55/EG618 gen�gt, wenn si-
chergestellt ist, dass das Energieversorgungsunternehmen
seinen Kunden jede Preiserh�hung mit angemessener Frist
im Voraus mitteilt und den Kunden das Recht zusteht, sich
durch K�ndigung vom Vertrag zu l�sen, wenn sie die ihnen
mitgeteilten ge�nderten Bedingungen nicht akzeptieren
wollen. Laut dem vorlegenden Gericht ist das Energiever-
sorgungsunternehmen nach diesen Bestimmungen nicht
verpflichtet, dem Kunden Informationen zu Anlass, Voraus-
setzungen und Umfang der Preis�nderung offenzulegen.

Die Ausgangsverfahren betreffen zwei Rechtsstreitigkeiten
zwischen Strom- und Gaskunden und ihren Versorgern �ber
die Zul�ssigkeit von Preiserh�hungen in den Jahren 2005
bis 2008. Die Kunden, die unter die allgemeine Versor-
gungspflicht fallen (Tarifkunden), machten geltend, dass die
Erh�hungen unbillig gewesen seien und auf rechtswidrigen
Klauseln beruht h�tten. Die Kunden unterlagen in der ersten
Instanz und in der Berufungsinstanz. Laut BGH wurden die
allgemeinen Bedingungen der mit den Verbrauchern ge-
schlossenen Vertr�ge im streitgegenst�ndlichen Zeitraum
durch die AVBGasV (Rs. C-359/11) und durch die AVB-
EltV und StromGVV (Rs. C-400/11) festgelegt und auf-
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606 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 29, 30.
607 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 31.
608 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 32.
609 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 33.
610 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 34.
611 EuGH, 22. 4. 1999 – Rs. C-423/97, Travel Vac SL/Manuel Jos
 Antelm

Sanchis, EU:C:1999:197, EWS 1999, 223, Rn. 34, 37.
612 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 37, 38.
613 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 41, 42.
614 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 43.
615 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 44.
616 EuGH Rs. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin (Fn. 601), Rn. 45.
617 RL 2003/54/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 26. 6.

2003 �ber gemeinsame Vorschriften f�r den Elektrizit�tsbinnenmarkt
und zur Aufhebung der RL 96/92/EG, ABl. L 176/37. Die Richtlinie
wurde durch die RL 2009/72/EG des Europ�ischen Parlaments und des
Rates vom 13. 7. 2009 �ber gemeinsame Vorschriften f�r den Elektrizi-
t�tsbinnenmarkt (ABl. L 211/55) aufgehoben.

618 RL 2003/55/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 26. 6.
2003 �ber gemeinsame Vorschriften f�r den Erdgasbinnenmarkt und zur
Aufhebung der RL 98/30/EG, ABl. L 176/57. Die Richtlinie wurde
durch die RL 2009/73/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates
vom 13. 7. 2009 �ber gemeinsame Vorschriften f�r den Erdgasbinnen-
markt (ABl. L 211/94) aufgehoben.



grund dieser Regelungen in die mit Tarifkunden geschlosse-
nen Vertr�ge einbezogen.619 Das vorlegende Gericht er-
kl�rte, dass die genannten Regelungen es dem Lieferanten
erlaubten, die Preise einseitig zu �ndern, ohne den Anlass,
die Voraussetzungen oder den Umfang einer solchen �nde-
rung anzugeben, stellten jedoch sicher, dass die Kunden
�ber jede Preiserh�hung benachrichtigt wurden und den
Vertrag gegebenenfalls k�ndigen konnten.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass die RL 2003/54 und die RL 2003/
55 der deutschen Regelung entgegenstehen, da diese nicht
gew�hrleiste, dass die Verbraucher rechtzeitig vor Inkraft-
treten der Preis�nderung �ber deren Anlass, Vorausset-
zungen und Umfang informiert werden. Die Mitgliedstaaten
seien gem�ß diesen beiden Richtlinien verpflichtet, in Be-
zug auf die Transparenz der allgemeinen Vertragsbedingun-
gen einen hohen Verbraucherschutz zu gew�hrleisten.620 Im
Falle einer Preis�nderung m�sse den Kunden neben ihrem
Recht, sich vom Liefervertrag zu l�sen, auch die Befugnis
erteilt werden, gegen eine solche �nderung vorzugehen.621

Um diese Rechte in vollem Umfang tats�chlich nutzen und
in voller Sachkenntnis eine Entscheidung �ber eine m�gli-
che L�sung vom Vertrag oder ein Vorgehen gegen die �nde-
rung des Lieferpreises treffen zu k�nnen, m�ssen die unter
die allgemeine Versorgungspflicht fallenden Kunden recht-
zeitig vor dem Inkrafttreten der �nderung �ber deren An-
lass, Voraussetzungen und Umfang informiert werden.622

Zwar habe der EuGH in RWE Vertrieb623 hinsichtlich der RL
93/13 und 2003/55 festgestellt, dass die dem Verbraucher
vor Vertragsschluss in transparenter Weise �bermittelte In-
formation zum Anlass und zum Modus einer �nderung der
Entgelte von wesentlicher Bedeutung sei. In RWE Vertrieb
war die fragliche Pflicht zur vorvertraglichen Information
jedoch ebenfalls in der RL 93/13 begr�ndet. Nach Art. 1
Abs. 2 der RL 93/13 unterliegen Vertragsklauseln, die auf
bindenden Rechtsvorschriften beruhen, aber nicht den Be-
stimmungen dieser Richtlinie. Da der Inhalt der den Gegen-
stand der Ausgangsverfahren bildenden Vertr�ge vorliegend
durch zwingende deutsche Verordnungsvorschriften be-
stimmt wird, finde die RL 93/13 keine Anwendung.624 Die
Auslegungen des EuGH stehen im Einklang mit den
Schlussantr�gen des Generalanwalts Wahl.625

Den Antrag der Beklagten, die finanziellen Folgen des Ur-
teils soweit wie m�glich zu beschr�nken, wies der Gerichts-
hof zur�ck und lehnte eine zeitliche Begrenzung der Wir-
kungen seines Urteils ab. Eine solche Beschr�nkung sei nur
dann zul�ssig, wenn zwei grundlegende Kriterien erf�llt sei-
en, guter Glaube der Betroffenen und die Gefahr schwerwie-
gender St�rungen.626 Das Energieunternehmen habe nicht
dargelegt, dass die Infragestellung der Rechtsverh�ltnisse,
deren Wirkungen sich in der Vergangenheit ersch�pften,
r�ckwirkend die gesamte Branche der Strom- und Gasver-
sorgung in Deutschland ersch�ttern w�rde. Das Bestehen
einer Gefahr schwerwiegender St�rungen sei nicht erwie-
sen.627 Generalanwalt Wahl beurteilte die Ausgangslage
diametral entgegengesetzt. Beide Voraussetzungen f�r die
Begrenzung der zeitlichen Wirkungen des Urteils seien er-
f�llt.628

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Entgegen der Stellungnahme der Europ�ischen Kommission
lehnte es der EuGH im Einklang mit der deutschen Regie-

rung und dem Generalanwalt ab, seine Auslegung in der
Rechtssache RWE Vertrieb zum Transparenzerfordernis
nach der RL 93/13 zu �bertragen. Hinsichtlich des Zeit-
punkts, zu dem die Kunden �ber Inhalt, Umfang und Vo-
raussetzungen der Preis�nderung informiert werden m�s-
sen, wich der EuGH von seiner Argumentation in RWE Ver-
trieb insofern ab, als die Information gerade nicht vor Ver-
tragsschluss erfolgen m�sse, sondern erst mit der Preis�nde-
rungsmitteilung rechtzeitig vor Inkrafttreten der �nderung.
Der EuGH begr�ndete dieses Ergebnis unter Verweis auf
den Anwendungsbereich der RL 93/13.629

Generalanwalt Wahl beleuchtete eingehend den weiteren
Kontext des Vorabentscheidungsersuchens; insbesondere
die Frage, wie die divergierenden Interessen von Anbietern
und Kunden mit der Liberalisierung des Energiemarkts in
Einklang gebracht werden k�nnen. Das vornehmliche Ziel
der Strom- und Gasbinnenmarktrichtlinien sei die stufen-
weise Einf�hrung des Wettbewerbs zur Sicherstellung der
Liberalisierung des Energiemarkts. Daneben enthielten
diese Richtlinien zugleich Bestimmungen, die ein hohes
Verbraucherschutzniveau, insbesondere im Hinblick auf
die Transparenz der Vertragsbedingungen f�r Endkunden,
sicherstellen sollen. Die Grundversorgung widerspreche
jedoch den fundamentalen Grunds�tzen eines wettbewerbs-
orientierten Marktes. Auf der einen Seite m�sse das Unter-
nehmen, das verpflichtet ist, Vertr�ge zu angemessenen
Preisen auch unerw�nschten Kunden anzubieten, berech-
tigt sein, seine Kostenstruktur einseitig zu �ndern und an
bestehende Marktgegebenheiten anzupassen. Auf der an-
deren Seite m�sse der grundversorgte Kunde das Recht ha-
ben, den Vertrag zu k�ndigen, wenn er mit der Preiserh�-
hung nicht einverstanden ist. Um eine ausgewogene Rege-
lung zu treffen, m�ssten die Mitgliedstaaten sicherstellen,
dass Tarifkunden diese Informationen zur Verf�gung ge-
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619 Verordnung �ber Allgemeine Bedingungen f�r die Gasversorgung von
Tarifkunden (AVBGasV) vom 21. 6. 1979 (BGBl. I 1979, 676), Verord-
nung �ber Allgemeine Bedingungen f�r die Elektrizit�tsversorgung von
Tarifkunden (AVBEltV) vom 21. 6. 1979 (BGBl. I 1979, 684) und Ver-
ordnung �ber Allgemeine Bedingungen f�r die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizit�t aus dem
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung –
StromGVV) vom 26. 10. 2006 (BGBl. 2006, 2391), die die vorgenannte
Verordnung abgel�st hat.

620 EuGH, 23. 10. 2014 – verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Alexandra Schulz/
Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG, Josef Egbringhoff/
Stadtwerke Ahaus GmbH, EU:C:2014:2317, EWS 2014, 348, Rn. 45.
Das hatte der EuGH f�r die RL 2003/55 bereits in seinem Urteil in der
Rs. C-92/11, RWE Vertrieb (Fn. 23), Rn. 45 festgestellt.

621 EuGH verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff (Fn. 620),
Rn. 46.

622 EuGH verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff (Fn. 620),
Rn. 47.

623 EuGH Rs. C-92/11, RWE Vertrieb (Fn. 23).
624 EuGH verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff (Fn. 620),

Rn. 49-52.
625 GA Wahl, Schlussantr�ge v. 8. 5. 2014 – verb. Rs. C-359/11, C-400/11,

Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG,
Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH, EU:C:2014:319, Rn. 67.

626 EuGH verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff (Fn. 620),
Rn. 57. Der EuGH verwies hierzu auf sein Urteil in der Rs. C-92/11,
RWE Vertrieb (Fn. 23), Rn. 59, und die dort aufgef�hrte Rechtspre-
chung sowie auf sein Urteil vom 10. 4. 2014 – Rs. C-190/12, Emerging
Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy, EU:C:2014:249, Rn. 110 und die dort aufgef�hrte
Rechtsprechung.

627 EuGH verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff (Fn. 620),
Rn. 60, 62.

628 GA Wahl verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff
(Fn. 625), Rn. 77.

629 Scholtka/Martin, Anmerkung, EuZW 2015, 111, 112; Markert, Anmer-
kung, LMK 2014, 364601.



stellt werden, wenn sie �ber die Preis�nderung unterrichtet
werden.630

Generalanwalt Wahl gestand ein, dass es zu differenzierten
Schutzniveaus f�r Endkunden in Abh�ngigkeit davon
kommt, ob die RL 93/13 anwendbar sei oder nicht. Faktisch
besonders schutzbed�rftige Kunden, die von der Grundver-
sorgung abh�ngig sind, w�rden in eine schw�chere Position
gebracht als marktst�rkere Kunden, die ihren Anbieter frei
w�hlen k�nnten. Dem abzuhelfen sei jedoch Sache des Uni-
onsgesetzgebers.631 Das Ergebnis ist absurd. Diejenigen, die
den Schutz am n�tigsten haben, werden von einer Verbrau-
cherschutzregelung benachteiligt.

b) Widerrufsrecht nach Erh�hung von Telekommuni-
kationstarifen anhand eines Verbraucherpreisindex
(Rs. C-326/14, Verein f�r Konsumenteninformation)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Oberste Gerichtshof fragte, ob nach
Art. 20 Abs. 2 der Universaldienstrichtlinie 2002/22/EG632

das Recht des Teilnehmers, bei Bekanntgabe von �nderun-
gen der Vertragsbedingungen den Vertrag ohne Zahlung
einer Vertragsstrafe zu widerrufen, auch f�r den Fall vorzu-
sehen ist, dass sich eine Anpassung der Entgelte aus den
Vertragsbedingungen ableitet, die vorsehen, dass die Ent-
geltanpassung entsprechend den Ver�nderungen eines ob-
jektiven Verbraucherpreisindex zu erfolgen hat.

Der Verein f�r Konsumenteninformation, ein �sterreichi-
scher Verbraucherverein, erhob Unterlassungsklage gegen
A1 Telekom Austria. Der Verein behauptete, dass die Tele-
kommunikationsgesellschaft in Vertr�gen mit Verbrauchern
rechtswidrige Klauseln verwende. Die AGB von A1 Tele-
kom Austria sahen vor, dass die Teilnehmer ihren Vertrag
nicht widerrufen k�nnen, wenn die Tarife anhand eines ob-
jektiven Verbraucherpreisindex, der von der Bundesanstalt
Statistik �sterreich erstellt wird, angepasst werden. Nach-
dem das Handelsgericht Wien der Klage des Vereins in vol-
lem Umfang stattgegeben hatte, legte A1 Telekom Austria
beim Oberlandesgericht Wien Berufung gegen dieses Urteil
ein. Das Oberlandesgericht Wien �nderte das Urteil teilwei-
se ab, woraufhin der Verein und A1 Telekom Austria jeweils
Revision einlegten. Der OGH legte dem EuGH vor.

bb) Wesentliche Gr�nde

Nach Auffassung des EuGH verdeutlichen die Bestimmun-
gen der RL 2002/22 zur Tariftransparenz und zum Wider-
rufsrecht, dass Unternehmen, die elektronische Kommuni-
kationsdienste bereitstellen, ein berechtigtes Interesse daran
haben k�nnen, die Preise und Tarife ihrer Dienstleistungen
zu �ndern.633 Der EuGH betonte, dass die streitige Klausel
eine Entgeltanpassung anhand eines objektiven Verbrau-
cherpreisindex vorsieht, der von einer staatlichen Stelle er-
stellt wird. Die Entgeltanpassung beruhe auf einer klaren,
pr�zisen und �ffentlich zug�nglichen Indexierungsmethode,
die aus zur staatlichen Sph�re geh�renden Entscheidungen
und Mechanismen folge.634 Die in dieser Weise vertraglich
vorgesehene Entgeltanpassung k�nne, da sie auf einer staat-
lich festgelegten Indexierungsmethode beruhe, die Endnut-
zer nicht in eine andere vertragliche Situation versetzen, als
sie sich aus dem Vertrag ergebe, dessen Inhalt sich nach den
AGB bestimme, die die fragliche Klausel enthalten. Somit
k�nne eine solche Tarif�nderung nicht als �nderung der
Vertragsbedingungen i.S.d. Richtlinie eingestuft werden.635

Der EuGH folgte in seiner Auslegung den schriftlichen Er-
kl�rungen der Europ�ischen Kommission und den Schluss-
antr�gen des Generalanwalts Cruz Villal�n. W�hrend der
EuGH den staatlichen Ursprung des Verbraucherpreisindex
hervorhob, betonte der Generalanwalt die allgemeine Not-
wendigkeit zu pr�fen, ob die Bezeichnung der zu erbringen-
den Gegenleistung als „indexierter Preis“ einen hinreichen-
den Gehalt an Vorhersehbarkeit, Transparenz und Rechtssi-
cherheit aufweise, um annehmen zu k�nnen, dass sich die
vertragliche Stellung des Teilnehmers nicht ge�ndert ha-
be.636

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH pr�fte Vertragsbedingungen �ber Preis�nderun-
gen bereits in den Rechtssachen Invitel,637 RWE Vertrieb638

und Schulz und Egbringhoff.639 Die Problematik in der Rs.
Verein f�r Konsumenteninformation bot dem EuGH zum
ersten Mal Gelegenheit, zur Problematik einer Preisindexie-
rungsklausel im Zusammenhang mit dem außerordentlichen
K�ndigungsrecht der Universaldienstrichtlinie Stellung zu
nehmen. Die Antwort auf die Vorlagefrage hing von der
Auslegung des in Art. 20 Abs. 2 der RL 2002/22 enthaltenen
Begriffs der „�nderungen der Vertragsbedingungen“ ab.
Der EuGH entschied, dass eine Anpassung an den Preisin-
dex wie im Ausgangsverfahren kein Anwendungsfall des
Art. 20 Abs. 2 ist. Anders als der EuGH betonte der Gene-
ralanwalt die Notwendigkeit, die Voraussetzungen f�r Preis-
�nderungen darzutun, um zu vermeiden, dass die praktische
Wirksamkeit des in Art. 20 Abs. 2 der Universaldienstricht-
linie vorgesehenen Widerrufsrechts gemindert w�rde.640

Generalanwalt Cruz Villal�n pr�zisierte verschiedene Fak-
toren, die das nationale Gericht zu ber�cksichtigen habe,
um festzustellen, ob die Voraussetzungen hinreichender
Rechtssicherheit, Vorhersehbarkeit und Transparenz gege-
ben sind.641

Zwar bezog sich der EuGH in seinem Urteil – wie auch die
Vorlagefrage des Obersten Gerichtshofs – ausschließlich
auf die Universaldienstrichtlinie, aber sowohl aus der Be-
gr�ndung der Vorlageentscheidung, den Erkl�rungen und
Ausf�hrungen der am Verfahren vor dem EuGH teilneh-
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630 GA Wahl verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff
(Fn. 625), Rn. 32-34.

631 GA Wahl verb. Rs. C-359/11, C-400/11, Schulz und Egbringhoff
(Fn. 625), Rn. 64.

632 RL 2002/22/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 7. 3.
2002 �ber den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie), ABl.
L 108/51.

633 EuGH, 26. 11. 2015 – Rs. C-326/14, Verein f�r Konsumenteninforma-
tion/A1 Telekom Austria AG, EU:C:2015:782, EWS 2015, 350, Rn. 22-
25. Der EuGH verweist hierzu entsprechend auf sein Urteil in Rs. C-92/
11, RWE Vertrieb AG (Fn. 23), Rn. 46 (es „ergibt sich sowohl aus Nr. 2
Buchst. b Abs. 2 und d des Anhangs der RL 93/13 als auch aus Anhang
A Buchst. b der RL 2003/55, dass der Gesetzgeber im Rahmen von un-
befristeten Vertr�gen wie Gaslieferungsvertr�gen das Bestehen eines
berechtigten Interesses des Versorgungsunternehmens an der M�glich-
keit einer �nderung der Entgelte f�r seine Leistung anerkannt hat“).

634 EuGH Rs. C-326/14, VKI/A1 Telekom Austria (Fn. 633), Rn. 26, 27.
635 EuGH Rs. C-326/14, VKI/A1 Telekom Austria (Fn. 633), Rn. 27, 28.
636 GA Cruz Villal�n, Schlussantr�ge v. 9. 7. 2015 – Rs. C-326/14, Verein

f�r Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG,
EU:C:2015:462, Rn. 37, 40.

637 EuGH Rs. C-472/10, Invitel (Fn. 169).
638 EuGH Rs. C-92/11, RWE Vertrieb AG (Fn. 23).
639 EuGH verb. Rs. C-359/11 und C-400/11, Schulz und Egbringhoff

(Fn. 620).
640 GA Cruz Villal�n Rs. C-326/14, VKI/A1 Telekom Austria (Fn. 636),

Rn. 36.
641 GA Cruz Villal�n Rs. C-326/14, VKI/A1 Telekom Austria (Fn. 636),

Rn. 40-43.



menden Parteien sowie den Schlussantr�gen des Generalan-
walts ergab sich die Frage nach dem Verh�ltnis zwischen
der Universaldienstrichtlinie und der RL 93/13. Laut Gene-
ralanwalt Cruz Villal�n hat der Unionsgesetzgeber in der
RL 93/13 eine Ausnahme vorgesehen, soweit es sich um
Preisindexierungsklauseln handelt, wenn diese rechtm�ßig
sind und der Modus der Preis�nderung darin ausdr�cklich
beschrieben wird (Nr. 2 lit. d des Anhangs zur RL 93/13).
Der Umstand, dass eine Indexklausel nicht als missbr�uch-
lich im Sinne der RL 93/13 zu betrachten ist, pr�judiziert je-
doch nicht die Beurteilung einer �nderung der Vertragsbe-
dingungen i.S.d. Art. 20 Abs. 2 Universaldienstrichtlinie.

c) Fixer Preisanteil, unabh�ngig vom tats�chlichen
Wasserverbrauch (Rs. C-686/15, Vodoopskrba i
odvodnja)

aa) Sachverhalt

Der kroatische Općinski sud u Velikoj Gorici (Stadtgericht
Velika Gorica) fragte, wie (1) nach dem Unionsrecht die
Wasserabrechnung je Wohnung in einem Mehrparteienhaus
und je Einfamilienhaus erfolgt, und (2) die Rechnungen f�r
den Wasserverbrauch bei Unionsb�rgern aussehen, d.h., ob
sie nur den tats�chlich am Wasserz�hler abgelesenen Was-
serverbrauch oder daneben auch andere Posten bzw. Geb�h-
ren zahlen.

Ein kommunaler Wasserversorgungsbetrieb erhob Klage
gegen eine Kundin wegen deren Weigerung, den fixen Preis-
anteil, der unabh�ngig vom tats�chlichen Wasserverbrauch
berechnet wird und im Preis f�r ihren Wasserverbrauch ent-
halten ist, zu bezahlen. Nach kroatischem Recht entsprach
der fixe Preisanteil den Aufwendungen f�r den Anschluss
von Immobilien an Einrichtungen der Wasserversorgung so-
wie den Kosten, die insbesondere mit der Instandhaltung
dieser Einrichtungen, mit der Ablesung der Wasserz�hler,
der Verarbeitung der abgelesenen Daten, der Kalibrierung
und der Wartung der Wasserz�hler sowie der Analyse und
der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Trinkwassers in
Zusammenhang stehen. Das vorlegende Gericht war der
Auffassung, dass der Verbraucher ausschließlich f�r seinen
am Wasserz�hler abgelesenen Wasserverbrauch bezahlen
m�sse. Das nationale Recht sei deswegen hinsichtlich der
Festsetzung des Preises und der Modalit�ten der Bezahlung
von Wasser nicht mit der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/
EG642 vereinbar.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH formulierte die ihm vorgelegten Fragen um, um
dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu ge-
ben.643 Eine nationale Regelung, die vorsieht, dass der dem
Verbraucher in Rechnung gestellte Preis f�r Wasserdienst-
leistungen nicht nur einen variablen Preisanteil umfasst, der
sich nach dem tats�chlichen Wasserverbrauch der betreffen-
den Person richtet, sondern auch einen fixen Preisanteil ent-
h�lt, der von diesem Verbrauch unabh�ngig ist, stehe der RL
2000/60 nicht entgegen. Maßnahmen zur Verwirklichung
des durch die Richtlinie verfolgten Ziels, n�mlich Anreize
f�r die effiziente Nutzung der Wasserressourcen zu setzen,
liegen im Ermessen der Mitgliedstaaten.644 Sofern die Mit-
gliedstaaten der Pflicht zur Deckung der Kosten der Wasser-
dienstleistungen einschließlich umwelt- und ressourcenbe-
zogener Kosten gem�ß Art. 9 nachkommen, k�nnen sie un-
ter verschiedenen Formen der Preisgestaltung diejenigen
w�hlen, die f�r ihre spezifische Situation am besten geeig-

net sind, da die RL 2000/60 keine bestimmte Art der Preis-
gestaltung vorschreibt. Der EuGH bemerkte abschließend,
dass eine Analyse der verschiedenen nationalen Rechtsvor-
schriften zeige, dass es in den Mitgliedstaaten g�ngige Pra-
xis sei, den Preis f�r Wasserdienstleistungen aus einem fi-
xen Preisanteil und einem variablen Preisanteil zusammen-
zusetzen.645

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH best�tigte, dass die RL 2000/60 nicht auf eine
vollst�ndige Harmonisierung der wasserrechtlichen Vor-
schriften der Mitgliedstaaten abzielt. Als Rahmenrichtlinie
legt sie lediglich gemeinsame Grunds�tze und einen allge-
meinen Handlungsrahmen f�r den Gew�sserschutz fest, die
die Mitgliedstaaten weiterentwickeln sollen. Die RL 2006/
60 tr�gt offensichtlich lediglich dem Umweltschutz Rech-
nung, ohne eine Verkn�pfung zum Verbraucherschutz her-
zustellen.

7. Zahlungsdienste

a) Anwendungsbereich der Zahlungsdiensterichtlinie –
Mitgliedstaatliches Verbot der Entgelterhebung f�r
die Nutzung eines Zahlungsinstruments
(Rs. C-616/11, T-Mobile Austria)

aa) Sachverhalt

Die Fragen des �sterreichischen Obersten Gerichtshofs sind
darauf gerichtet, zu erfahren, ob Art. 52 Abs. 3 der Zah-
lungsdiensterichtlinie 2007/64646 auf das Vertragsverh�ltnis
zwischen einem Mobilfunkbetreiber und einem Verbraucher
anwendbar ist, ob die �berweisung von Geldbetr�gen ein
Zahlungsinstrument i.S.v. Art. 4 Nr. 23 und Art. 52 Abs. 3
RL 2007/64 darstellt und ob das in �sterreich geltende ge-
nerelle Verbot der Erhebung von Entgelten f�r die Nutzung
von Zahlungsinstrumenten mit Art. 52 Abs. 3 der RL 2007/
64 vereinbar ist.

Die Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen von T-Mobile Au-
stria sahen vor, dass der Mobilfunkbetreiber von seinen
Kunden bei Zahlung im Onlinebanking oder mit Zahlschein
ein zus�tzliches Entgelt verlangt. Der Verein f�r Konsumen-
teninformation erhob Klage, um T-Mobile Austria zu unter-
sagen, die genannte Klausel in Verbrauchervertr�ge aufzu-
nehmen und sich im Rahmen bestehender Vertr�ge darauf
zu berufen. Der Verein berief sich auf das �sterreichische
Zahlungsdienstegesetz, das Zahlungsempf�ngern untersagt,
unabh�ngig vom gew�hlten Zahlungsinstrument ein Entgelt
zu verlangen. Der Beklagte machte geltend, dass weder das
�sterreichische Gesetz noch die RL 2007/64 anwendbar sei-
en, da er kein Zahlungsdienstleister, sondern ein Mobilfunk-
betreiber sei, und ein Zahlschein auch kein Zahlungsinstru-
ment darstelle. Dar�berhinaus sei die Umsetzung von
Art. 52 Abs. 3 RL 2007/64 durch das �sterreichische Zah-
lungsdienstegesetz nicht richtlinienkonform, da der �ster-
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642 RL 2000/60/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 23.
10. 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens f�r Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 327/1.

643 EuGH, 7. 12. 2016 – Rs. C-686/15, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./
Željka Klafurić, EU:C:2016:927, Rn. 16.

644 EuGH Rs. C-686/15, Vodoopskrba i odvodnja (Fn. 643), Rn. 20, 21.
645 EuGH Rs. C-686/15, Vodoopskrba i odvodnja (Fn. 643), Rn. 22-25.
646 RL 2007/64/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom

13. 11. 2007 �ber Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur �nderung der
Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie
zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, ABl. L 319/1.



reichische Gesetzgeber das Verbot der Erhebung von Ent-
gelten f�r die Nutzung von Zahlungsinstrumenten nicht be-
gr�ndet habe. Der Beklagte unterlag in erster und zweiter
Instanz und legte Revision beim vorlegenden Gericht ein,
das den EuGH zur Kl�rung der unionsrechtlichen Fragen
anrief.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH stellte zun�chst fest, dass Art. 52 Abs. 3 S. 2 RL
2007/64 den Mitgliedstaaten ausdr�cklich erlaube, das
Recht des Zahlungsempf�ngers, ein Entgelt f�r die Nutzung
eines bestimmten Zahlungsinstruments zu erheben, zu un-
tersagen oder zu begrenzen, um der Notwendigkeit Rech-
nung zu tragen, den Wettbewerb und die Nutzung effizienter
Zahlungsinstrumente zu f�rdern.647 Diese Befugnis sei auf
die Nutzung von Zahlungsinstrumenten im Rahmen des
Vertragsverh�ltnisses zwischen einem Mobilfunkbetreiber
(„Zahlungsempf�nger“ i.S.v. Art. 4 Nr. 8) und seinem Kun-
den („Zahler“ i.S.v. Art. 4 Nr. 7) anwendbar.648

Der EuGH entschied ferner, dass es sich sowohl bei �ber-
weisungsauftr�gen in Papierform als auch bei �berwei-
sungsauftr�gen im Onlinebanking um Zahlungsinstrumente
i.S.v. Art. 4 Nr. 23 Fall 2 der RL 2007/64 handle.649 Der
EuGH bemerkte, dass zwischen den verschiedenen Sprach-
fassungen dieser Richtlinie Divergenzen bestehen. Der
Wortlaut des Art. 4 Nr. 23 mache zwar nicht klar, ob das At-
tribut „personalisiert“ das Syntagma „Verfahrensablauf“
kennzeichne.650 Da aber einige in Art. 53 RL 2007/64 aus-
dr�cklich genannte Zahlungsinstrumente nicht personali-
siert seien, erfasse der Begriff des Zahlungsinstruments
einen nicht personalisierten Verfahrensablauf, der zwischen
dem Nutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart wur-
de und der vom Nutzer eingesetzt werden kann, um einen
Zahlungsauftrag zu erteilen. Somit gen�ge es festzustellen,
dass es sich bei beiden um einen „Verfahrensablauf“ han-
dele. Es brauche nicht gepr�ft zu werden, ob die Verfahren
als „personalisiertes“ Instrument einzustufen sind.651

Abschließend entschied der EuGH, dass die Richtlinie den
Mitgliedstaaten die M�glichkeit gebe, Zahlungsempf�ngern
unabh�ngig vom gew�hlten Zahlungsinstrument zu untersa-
gen, vom Zahler ein Entgelt zu verlangen.652 Die Aus�bung
dieser Befugnis setze zwar voraus, dass die nationale Rege-
lung insgesamt der Notwendigkeit Rechnung tr�gt, den
Wettbewerb und die Nutzung effizienter Zahlungsinstru-
mente zu f�rdern, doch verf�gen die Mitgliedstaaten �ber
einen weiten Ermessensspielraum.653 Es sei Sache des vorle-
genden Gerichts zu pr�fen, ob die �sterreichische Regelung
diese Voraussetzung erf�llt.654 Das Urteil des EuGH steht im
Einklang mit den schriftlichen Erkl�rungen des Vereins, der
�sterreichischen, der franz�sischen, der deutschen,655 der
italienischen und der portugiesischen Regierung sowie der
Europ�ischen Kommission und den Schlussantr�gen des
Generalanwalts Wathelet.656

Der EuGH folgte in seiner Ablehnung des Antrags von
T-Mobile, die Wirkungen des Urteils zeitlich zu begrenzen,
dem Schlussantrag des Generalanwalts.657 Wie bereits in sei-
ner fr�heren Rechtsprechung festgestellt,658 m�ssen hierf�r
die Einzelnen und die nationalen Beh�rden zu einem mit
dem Unionsrecht unvereinbaren Verhalten veranlasst wor-
den sein, weil eine erhebliche objektive Unsicherheit hin-
sichtlich der Tragweite der Bestimmungen des Unionsrechts
bestand.659 Diese Voraussetzung sei nicht erf�llt, da die ein-
schl�gigen Vorschriften der Richtlinie durch das �sterreichi-

sche Zahlungsdienstegesetz ordnungsgem�ß umgesetzt
worden seien. �berdies habe T-Mobile nicht dargetan, dass
schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen bevorst�n-
den.660

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Rechtssache betrifft die h�ufig mit dem englischen Be-
griff „surcharging“ bezeichnete Praxis der Berechnung von
Aufschl�gen, mit denen Unternehmen (Zahlungsempf�n-
ger) von ihren Kunden (Zahler) Entgelte f�r die Nutzung
eines bestimmten Zahlungsinstruments verlangen. Die Re-
gelung in Art. 52 Abs. 3 betrifft nicht nur das Verh�ltnis
zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Zahlungs-
empf�nger, sondern zugleich das vertragliche Verh�ltnis
zwischen dem Zahlungsempf�nger und dem Zahlenden.
Diese Feststellung wirft die Frage nach dem Verh�ltnis zwi-
schen Art. 19 der RL 2011/83 und Art. 52 Abs. 3 der RL
2007/64 auf. Der EuGH weitet den Anwendungsbereich des
Art. 52 Abs. 3 zudem auch auf Verfahrensabl�ufe aus, unab-
h�ngig davon, ob diese „personalisiert“ sind oder nicht.
Diese Feststellung ist nicht nur f�r Art. 52 Abs. 3 von Be-
deutung, sondern auch f�r die Informationspflichten des
Zahlungsdienstleisters und die Haftungsvorschriften, wel-
che an den Begriff des Zahlungsinstruments ankn�pfen.
Den Gegenstand der dritten Vorlagefrage bildete der Um-
fang des Gestaltungsspielraums, der den Mitgliedstaaten
durch Art. 52 Abs. 3 S. 2 einger�umt wird. Anders als der
EuGH, der auf das nationale Gericht verwies, um zu pr�fen,
ob das �sterreichische Verbot der Entgelterhebung f�r die
Nutzung eines Zahlungsinstruments mit Art. 52 Abs. 3 S. 2
der RL 2007/64 vereinbar ist, setzte sich der Generalanwalt
eingehend mit der Begr�ndung der �sterreichischen Regie-
rung f�r dieses Verbot auseinander und bejahte die Verein-
barkeit mit der RL 2007/64.661

b) �bermittlung von Informationen �ber die
Kundenmailbox auf einer E-Banking-Website
(Rs. C-375/15, BAWAG)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Oberste Gerichtshof ersuchte den EuGH
zu kl�ren, ob die �nderung einer Information, die der Zah-
lungsdienstleister dem Zahlungsdienstnutzer �ber eine
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647 EuGH, 9. 4. 2014 – Rs. C-616/11, T-Mobile Austria GmbH/Verein f�r
Konsumenteninformation, EU:C:2014:242, Rn. 24.

648 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 25, 26.
649 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 38, 41.
650 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 31.
651 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 34, 35, 43.
652 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 46.
653 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 47.
654 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 48.
655 Mit Ausnahme des Vorbringens der deutschen Regierung, dass ein Zahl-

schein ein Zahlungsauftrag i. S. v. Art. 4 Nr. 16, nicht aber ein Zahlungs-
instrument i. S. v. Art. 4 Nr. 23 der Richtlinie darstelle. Siehe zu diesem
Standpunkt insbesondere GA Wathelet, Schlussantr�ge v. 24. 10. 2013 –
Rs. C-616/11, T-Mobile Austria GmbH/Verein f�r Konsumenteninfor-
mation, EU:C:2013:691, Rn. 42-46.

656 GA Wathelet Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 655), Rn. 33, 34, 59,
60, 69, 90.

657 GA Wathelet Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 655), Rn. 100.
658 Siehe EuGH, 19. 12. 2013 – Rs. C-209/12, Walter Endress/Allianz Le-

bensversicherungs AG, EU:C:2013:864, Rn. 36 und die dort angef�hrte
Rechtsprechung.

659 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 52.
660 EuGH Rs. C-616/11, T-Mobile Austria (Fn. 647), Rn. 53.
661 Hageb�lling/Linardatos, Anmerkung, EuZW 2014, 467–469 und Om-

lor, Zahlungsauftrag, Zahlungsinstrument, Zahlungsauthentifizierungs-
instrument und personalisiertes Sicherheitsmerkmal – eine begriffliche
Quadratur des Kreises?, GPR 2014, 282.



Mailbox auf einer E-Banking-Website �bermittelt, auf
einem „dauerhaften Datentr�ger“ „mitgeteilt“ (Art. 41
Abs. 1 RL 2007/64) oder dem Nutzer lediglich „zug�nglich
gemacht“ wird (Art. 36 Abs. 1 RL 2007/64).

Die beklagte Bank bietet ihren Kunden Vertr�ge f�r das E-
Banking an, die neben einem Vertrag �ber die Er�ffnung
und das F�hren eines Bankkontos abgeschlossen werden
und damit Teil eines Rahmenvertrags sind. In ihren AGB
verwendet die Bank eine Klausel, wonach dem Kunden �n-
derungsmitteilungen �ber die interne Mailbox ihres E-
Banking-Systems im Internet �bermittelt werden. Der Ver-
ein f�r Konsumenteninformation erhob Unterlassungsklage
gegen die Verwendung dieser Klausel, da diese gegen die in
der RL 2007/64 festgelegte Pflicht, �nderungen der Rah-
menvertr�ge auf einem „dauerhaften Datentr�ger“ mitzutei-
len, verstoße. Die Klage hatte in der ersten Instanz Erfolg.
Auch das Berufungsgericht entschied im Sinne des Vereins.
Die Bank legte schließlich Revision beim Obersten Ge-
richtshof ein, der den EuGH anrief.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH erkl�rte zun�chst die verschiedenen Anforderun-
gen an die Verpflichtungen zur Unterrichtung des Zahlungs-
dienstnutzers durch den Zahlungsdienstleister. In Bezug auf
einen Vertrag oder ein Vertragsangebot �ber die Ausf�hrung
einer Einzelzahlung, die nicht Gegenstand eines Rahmen-
vertrags ist, bestehe nach Art. 36 Abs. 1 RL 2007/64 die
Pflicht zur allgemeinen vorvertraglichen Unterrichtung des
Zahlungsdienstnutzers. In diesem Falle m�sse der Zahlungs-
dienstleister dem Zahlungsdienstnutzer die Informationen
und Vertragsbedingungen gem�ß Art. 37 in leicht zug�ngli-
cher Form „zug�nglich“ machen. F�r Zahlungsvorg�nge,
die Gegenstand eines Rahmenvertrags i.S.d. Art. 4 Nr. 12
sind, sei die Verpflichtung zur Unterrichtung in Art. 41
Abs. 1 vorgesehen. In diesem Falle m�sse der Zahlungs-
dienstleister dem Zahlungsdienstnutzer rechtzeitig die In-
formationen und Vertragsbedingungen gem�ß Art. 42 in Pa-
pierform oder auf einem anderen „dauerhaften“ Datentr�ger
„mitteilen“. Gem�ß Art. 44 Abs. 1 m�sse dies zwei Monate
vor der geplanten Anwendung geschehen.662

Gem�ß Art. 41 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 4
Nr. 25 der RL 2007/64 seien �nderungen der Informationen
und Vertragsbedingungen i.S.d. Art. 42 sowie �nderungen
des Rahmenvertrags nur dann auf einem „dauerhaften Da-
tentr�ger“ „mitgeteilt“, wenn zwei Voraussetzungen erf�llt
sind:

Erstens m�sse die Website dem Zahlungsdienstnutzer erlau-
ben, an ihn pers�nlich gerichtete Informationen derart zu
speichern, dass er sie f�r eine angemessene Dauer einsehen
kann und ihm die unver�nderte Wiedergabe gespeicherter
Informationen m�glich ist, ohne dass ihr Inhalt durch den
Zahlungsdienstleister oder einen Administrator einseitig ge-
�ndert werden kann.663 Der EuGH verwies auf das Urteil des
EFTA-Gerichtshofs in Inconsult Anstalt/Finanzmarktauf-
sicht, wonach bestimmte Websites als „dauerhafte Datentr�-
ger“ i.S.v. Art. 4 Nr. 25 der RL 2007/64 angesehen werden
k�nnen.664 Die spezifischen Anforderungen leitete der
EuGH aus dem 24. Erw�gungsgrund der RL 2007/64 und
seiner Rechtsprechung zur RL 2008/48 her.665

Zweitens muss der Zahlungsdienstleister von sich aus t�tig
werden, um den Zahlungsdienstnutzer davon in Kenntnis zu
setzen, dass die Informationen auf der Website vorhanden

und verf�gbar sind.666 Der EuGH erl�utert unter Verweis auf
die Schlussantr�ge des Generalanwalts Bobek,667 dass dies
u.a. durch die �bersendung eines Schreibens oder einer E-
Mail an die vom Zahlungsdienstnutzer �blicherweise f�r die
Kommunikation mit Dritten verwendete Adresse geschehen
k�nne, wenn deren Nutzung im Rahmenvertrag vereinbart
wurde. Dabei d�rfe es sich jedoch nicht um die Adresse han-
deln, die dem Nutzer auf der E-Banking-Website des Zah-
lungsdienstleisters zugeteilt wurde. Diese E-Banking-Web-
site, auch wenn sie eine elektronische Mailbox enth�lt, wird
vom Nutzer �blicherweise nicht f�r seine Kommunikation
mit anderen Personen als dem Zahlungsdienstleister ge-
nutzt.668 Falls der Zahlungsdienstnutzer selbst aktiv werden
muss, um sich die Informationen zu verschaffen, indem er
sich bspw. in die Mailbox des Bankkontos einloggt, ohne
dass der Zahlungsdienstleister in der genannten Weise t�tig
wurde, werden ihm die Informationen lediglich „zug�ng-
lich“ gemacht, wie gem�ß Art. 36 Abs. 1 S. 1 der RL 2007/
64 in Bezug auf die in Art. 37 angef�hrten Informationen
und Vertragsbedingungen vorgesehen.669

Der EuGH folgte in seiner Auslegung der RL 2007/64 den
Schlussantr�gen des Generalanwalts Bobek.670 Beide lehnen
das Vorbringen der Europ�ischen Kommission ab, dass die
f�r den Zugriff auf die Mailbox erforderlichen Schritte nicht
als auf Initiative des Kunden erfolgt anzusehen seien, da der
Zahlungsdienstnutzer dem Erhalt von Informationen �ber
die E-Banking-Mailbox zugestimmt habe. Laut Generalan-
walt widerspricht eine solche Auslegung dem durch die
Richtlinie angestrebten Verbraucherschutz.671

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH stellt zwei Kriterien auf, die das nationale Ge-
richt �berpr�fen muss, um festzustellen, ob der Zahlungs-
dienstleister seiner Verpflichtung, dem Zahlungsdienstnut-
zer �nderungen des Rahmenvertrags in Papierform oder auf
einem anderen dauerhaften Datentr�ger mitzuteilen, nach-
kommt. Sowohl die Art des f�r die Kommunikation verwen-
deten Tr�gers als auch der Weg, auf dem Informationen
kommuniziert werden, ist zu pr�fen. Zwischen den verbrau-
cherbezogenen Mindestanforderungen an die Unterrichtung
einerseits und der wachsenden Neigung, Online- und papier-
lose L�sungen f�r die Kommunikation im Gesch�ftsverkehr
einzurichten, besteht ein Spannungsverh�ltnis, das einer zu-
friedenstellenden L�sung harrt.672
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662 EuGH, 25. 1. 2017 – Rs. C-375/15, BAWAG PSK Bank f�r Arbeit und
Wirtschaft und �sterreichische Postsparkasse AG/Verein f�r Konsu-
menteninformation, EU:C:2017:38, WRP 2017, 528, Rn. 35-38.

663 EuGH Rs. C-375/15, BAWAG (Fn. 662), Rn. 40-44.
664 EFTA-Gerichtshof, Rs. E-04/09, EFTA Court Report 2009-2010, S. 86,

Rn. 63-66.
665 Der EuGH nahm Bezug auf seine Urteile vom 5. 7. 2012 – Rs. C-49/11,

Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer, EU:C:2012:419,
Rn. 42–44, und vom 9. 11. 2016 – Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia
a.s./Klra B�r�ov, EU:C:2016:842, Rn. 35.

666 EuGH Rs. C-375/15, BAWAG (Fn. 662), Rn. 47-50.
667 GA Bobek, Schlussantr�ge v. 15. 9. 2016 – Rs. C-375/15, BAWAG PSK

Bank f�r Arbeit und Wirtschaft und �sterreichische Postsparkasse AG/
Verein f�r Konsumenteninformation, EU:C:2016:695, Rn. 79.

668 EuGH Rs. C-375/15, BAWAG (Fn. 662), Rn. 51.
669 EuGH Rs. C-375/15, BAWAG (Fn. 662), Rn. 47, 53.
670 GA Bobek Rs. C-375/15, BAWAG (Fn. 667).
671 GA Bobek Rs. C-375/15, BAWAG (Fn. 667), Rn. 82-84.
672 Hierzu nimmt insbesondere Generalanwalt Bobek in seinen Schlussan-

tr�gen Bezug (Fn. 667), Rn. 3, 35 ff. Siehe auch die Anmerkungen von
Frisch, EWiR 2017; Heckmann/Kaspareit, INJW 2017, 873; Haas,
GRUR Int 2018, 217; Omlor, Anmerkung, LMK 2017, 387537.



c) Auslegung des Begriffs „Zahlungskonto“
(Rs. C-191/17, ING-DiBa Direktbank Austria)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Oberste Gerichtshof legte dem EuGH
die Frage vor, ob ein Online-Direkt-Sparkonto, bei dem der
Kunde zwar ohne Einschr�nkung Zugang zu den Geldmit-
teln auf diesem Konto hat, s�mtliche �berweisungen jedoch
�ber ein Referenzkonto ausgef�hrt werden m�ssen, unter
den Begriff „Zahlungskonto“ nach Art. 4 Nr. 14 RL 2007/
64 f�llt.

Die Bundeskammer f�r Arbeiter und Angestellte, welcher
nach �sterreichischem Recht eine Klageberechtigung zur
Durchsetzung von Verbraucherinteressen zukommt, erhob
gegen die ING-DiBa Direktbank Austria Klage mit der Be-
gr�ndung, dass zahlreiche Klauseln in den AGB, die die Be-
klagte in ihren Vertr�gen verwende, gegen das Zahlungs-
dienstegesetz verstießen. Die Beklagte machte geltend, dass
das Zahlungsdienstegesetz auf das in Rede stehende Online-
Direkt-Sparkonto nicht anwendbar sei. Bei dem in Rede ste-
henden Online-Direkt-Sparkonto handelt es sich um ein
Konto, auf das der Verbraucher selbstt�tig Einzahlungen
und Abhebungen im Wege des Telebanking durchf�hren
kann, er diese �berweisungen aber stets �ber ein auf ihn lau-
tendes Referenzkonto (ein Girokonto in �sterreich, welches
aber nicht bei der Beklagten unterhalten werden muss) t�ti-
gen muss. Das vorlegende Gericht war u.a. der Ansicht, dass
die Bezeichnung „Sparkonto“ allein kein Grund daf�r sei,
das in Rede stehende Online-Direkt-Sparkonto aus dem An-
wendungsbereich der RL 2007/64 auszunehmen. Jedoch
hatte es Zweifel, ob der f�r s�mtliche �berweisungen auf
und von einem solchen Konto ben�tigte Zwischenschritt
�ber ein Referenzkonto dies rechtfertige.

bb) Schlussantr�ge

Laut Generalanwalt Tanchev kann das in Rede stehende
Online-Direkt-Sparkonto nicht als unter den Begriff „Zah-
lungskonto“ fallend angesehen werden.673 Auch wenn der
Wortlaut von Art. 4 Nr. 14 RL 2007/64 zu keiner eindeuti-
gen Antwort f�hre, lasse sich aus verwandten Bestimmun-
gen der RL 2007/64 und aus solchen anderer Rechtsakte
f�r Zahlungsdienste schließen, dass eine Zahlung an einen
Dritten wesentlich f�r das Vorliegen eines „Zahlungskon-
tos“ sei.674 Diese Auslegung verstoße nicht gegen das von
der RL 2007/64 angestrebte Ziel des Verbraucherschutzes,
da das Referenzkonto zwingend als Zahlungskonto zu qua-
lifizieren sei.675 Der Generalanwalt folgte der Argumenta-
tion der deutschen Regierung und der Beklagten. Die Eu-
rop�ische Kommission und die Kl�gerin vertraten die ge-
genteilige Auffassung.676 Die Entscheidung des EuGH
steht aus.

II. Reiserecht

1. Passagierrechte im Flugverkehr

a) Flugankunft bei �ffnung der Flugzeugt�ren
(Rs. C-452/13, Germanwings)

aa) Sachverhalt

Das �sterreichische Landesgericht Salzburg ersuchte den
EuGH zu konkretisieren, f�r welchen Zeitpunkt von einer
„Ankunft“ eines Flugzeugs i.S.d. Art. 2, 5 und 7 der Verord-
nung Nr. 261/2004677 auszugehen ist.

Im Ausgangsverfahren weigerte sich das Luftfahrtunterneh-
men an den Fluggast eine Ausgleichszahlung zu leisten.
Nach Auffassung des Luftfahrtunternehmens bestand kein
Ausgleichsanspruch, weil der Zeitpunkt, zu dem die R�der
des Flugzeugs die Landebahn ber�hren, die tats�chliche An-
kunftszeit darstelle, so dass die Versp�tung gegen�ber der
planm�ßigen Ankunftszeit weniger als drei Stunden betrage.
Das erstinstanzliche Gericht bejahte den Ausgleichsan-
spruch des Fluggasts, da zur Bestimmung der tats�chlichen
Ankunftszeit der Zeitpunkt, zu dem die erste T�r zum Ver-
lassen des Flugzeugs ge�ffnet wurde, maßgeblich sei. Das
Luftfahrtunternehmen erhob gegen diese Entscheidung Be-
rufung beim vorlegenden Gericht.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der Gerichtshof stellte fest, dass die „tats�chliche Ankunfts-
zeit“ nicht vertraglich definiert werden kann, sondern auto-
nom und einheitlich auszulegen ist.678 Von einer Flugan-
kunft sei auszugehen, sofern mindestens eine der Flugzeug-
t�ren ge�ffnet wird und den Flugg�sten in diesem Moment
das Verlassen des Flugzeugs gestattet ist. Erst von diesem
Zeitpunkt an k�nnten sich die Flugg�ste in gewohnter Weise
bet�tigen und um ihre pers�nlichen, famili�ren, sozialen
oder beruflichen Angelegenheiten k�mmern. Vor diesem
Zeitpunkt seien die Flugg�ste gezwungen, sich nach Wei-
sungen und unter der Kontrolle des Luftfahrtunternehmens
in einem geschlossenen Raum aufzuhalten, in dem ihre
M�glichkeiten, mit der Außenwelt zu kommunizieren, aus
technischen und aus Sicherheitsgr�nden erheblich be-
schr�nkt sind. Auch wenn diese Unannehmlichkeiten f�r die
planm�ßige Dauer des Fluges unumg�nglich seien, gelte
dies nicht im Falle einer Versp�tung, da die Flugg�ste die
„verlorene Zeit“ nicht f�r die Ziele verwenden k�nnen, f�r
die sie sich zur vereinbarten Zeit an den Zielort ihrer Wahl
begeben wollten.679 Dem stehe nicht entgegen, dass sich
mehrere europ�ische Verordnungen und einige Dokumente
der International Air Transport Association (IATA) auf den
Zeitpunkt beziehen, zu dem ein Flugzeug seine Parkposition
erreicht hat. Diese verfolgen andere Ziele, die mit den Luft-
verkehrsregeln und insbesondere mit der Zuweisung von
Zeitnischen im Zusammenhang stehen. Die VO 261/2004
strebe einzig und allein an, Flugg�sten Mindestrechte einzu-
r�umen.680

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Frage nach der tats�chlichen Ankunftszeit hat h�chste
Praxisrelevanz. In den Entscheidungen Sturgeon681 und Nel-
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673 GA Tanchev, Schlussantr�ge v. 19. 6. 2018 – Rs. C-191/17, Bundeskam-
mer f�r Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Nieder-
lassung der ING-DiBa AG, EU:C:2018:466.

674 GA Tanchev Rs. C-191/17, ING-DiBa Direktbank Austria (Fn. 673),
Rn. 36, 49, 58.

675 GA Tanchev Rs. C-191/17, ING-DiBa Direktbank Austria (Fn. 673),
Rn. 60.

676 GA Tanchev Rs. C-191/17, ING-DiBa Direktbank Austria (Fn. 673),
Rn. 16–20.

677 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europ�ischen Parlaments und des
Rates vom 11. 2. 2004 �ber eine gemeinsame Regelung f�r Ausgleichs
und Unterst�tzungsleistungen f�r Flugg�ste im Fall der Nichtbef�rde-
rung und bei Annullierung oder großer Versp�tung von Fl�gen und zur
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91, ABl. L 46/1.

678 EuGH, 4. 9. 2014 – Rs. C-452/13, Germanwings GmbH/Ronny Hen-
ning, EU:C:2014:2141, RIW 2014, 758, Rn. 16-18.

679 EuGH Rs. C-452/13, Germanwings (Fn. 678), Rn. 25, 27, 20-21, 24.
680 EuGH Rs. C-452/13, Germanwings (Fn. 678), Rn. 26.
681 EuGH, 19. 11. 2009 – verb. Rs. C-402/07, C-432/07, Christopher Stur-

geon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH, Ste-



son682 hat der EuGH Flugg�sten einen Anspruch auf Aus-
gleichsleistungen als pauschale Entsch�digung f�r die Un-
annehmlichkeiten bei Versp�tungen einger�umt und daf�r
einen Zeitverlust von drei Stunden oder mehr gegen�ber der
urspr�nglich geplanten Ankunftszeit verlangt. Der EuGH
interpretiert als „Ankunftszeit“ jenen Zeitpunkt, zu dem
mindestens eine der Flugzeugt�ren ge�ffnet wird, sofern
den Flugg�sten in diesem Moment das Verlassen des Flug-
zeugs gestattet ist.683

b) Ausgleichspflicht trotz unerwarteter technischer
Probleme (Rs. C-257/14, van der Lans)

aa) Sachverhalt

Die niederl�ndische Rechtbank Amsterdam legte dem
EuGH zehn detaillierte Fragen zur Auslegung des Art. 5
Abs. 3 der VO 261/2004 vor. Im Kern fragte das Gericht, ob
die „außergew�hnlichen Umst�nde“ ein unerwartet auftre-
tendes technisches Problem, welches nicht auf eine fehler-
hafte Wartung zur�ckzuf�hren und auch nicht w�hrend
einer regul�ren Wartung festgestellt worden ist, umfasst.

Das Luftfahrtunternehmen machte gegen den Anspruch des
Fluggastes geltend, aufgrund „außergew�hnlicher Umst�n-
de“ von seiner Ausgleichspflicht befreit zu sein. Die Versp�-
tung sei auf zwei defekte Flugzeugteile zur�ckzuf�hren, de-
ren durchschnittliche Lebensdauer nicht �berschritten ge-
wesen sei. Außerdem habe deren Hersteller keinen spezifi-
schen Hinweis gegeben, dass bei diesen Teilen ab einem be-
stimmten Alter M�ngel auftreten k�nnten.

bb) Wesentliche Gr�nde

Entgegen der Auffassung der franz�sischen Regierung be-
jahte der EuGH zun�chst die Zul�ssigkeit des Vorabent-
scheidungsersuchens. Gem�ß Art. 3 Abs. 1 lit. b setzt die
Anwendbarkeit der VO 261/2004 auf Flugg�ste, die von
einem Drittstaat in einen Mitgliedstaat reisen, voraus, dass
(1) das Luftfahrtunternehmen, das den Flug durchf�hrt, ein
Luftfahrtunternehmen der EU ist und (2) die betreffenden
Flugg�ste in diesem Drittstaat keine Gegen- oder Aus-
gleichs- und Unterst�tzungsleistungen erhalten haben.684

Unter Hinweis auf das mit der VO avisierte hohe Schutzni-
veau f�r Flugg�ste erl�uterte der EuGH, dass die bloße
M�glichkeit, Kompensation in einem Drittstaat zu erhalten,
nicht den Ausschluss der Anwendbarkeit der VO rechtfer-
tigt.685 Maßgeblich sei, so der EuGH, ob der Zweck der im
betreffenden Drittstaat vorgesehenen Ausgleichsleistungen
demjenigen der von der VO garantierten Ausgleichsleistung
entspricht und ob die Voraussetzungen f�r ihre Inanspruch-
nahme sowie die verschiedenen Modalit�ten ihrer Durch-
f�hrung denen der VO gleichkommen. Mangels konkreter
Anhaltspunkte �berließ der Gerichtshof es dem vorlegenden
Gericht, dies zu pr�fen.686

Zur Beantwortung der Fragen des nationalen Gerichts ver-
wies der EuGH auf seine Rechtsprechung in Wallentin-Her-
mann.687 Technische Probleme k�nnen zu den außergew�hn-
lichen Umst�nden z�hlen, wenn sie nicht Teil der normalen
Aus�bung der T�tigkeit des betroffenen Luftfahrtunterneh-
mens und aufgrund ihrer Natur oder Ursache tats�chlich
nicht zu beherrschen sind.688 Der EuGH schloss jedoch aus,
dass das in Rede stehende technische Problem unter den Be-
griff der außergew�hnlichen Umst�nde f�llt, da es lediglich
ein bestimmtes Flugzeug betreffe und nicht auf einen ver-
steckten Fabrikationsfehler zur�ckzuf�hren sei.689 Ein Aus-

fall, der durch das vorzeitige Auftreten von M�ngeln an be-
stimmten Teilen eines Flugzeugs hervorgerufen werde, stel-
le zwar ein unerwartetes Vorkommnis dar. Ein solcher Aus-
fall sei jedoch untrennbar mit dem sehr komplexen System
des Betriebes eines Flugzeugs verbunden. Kein Flugzeugteil
habe eine unbegrenzte Lebensdauer. Insofern sei das uner-
wartete Vorkommnis Teil der normalen und gew�hnlichen
T�tigkeit eines Luftfahrtunternehmens.690 Nach Auffassung
des EuGH kann das Unternehmen die Vorbeugung und die
Reparatur eines solchen Ausfalls beherrschen. Die Wartung
und der reibungslose Betrieb der Flugzeuge liege in seinem
Verantwortungsbereich.691 Abschließend betonte der EuGH,
dass das Recht des Luftfahrtunternehmens, bei anderen
Schadensverursachern, wie insbesondere dem Hersteller be-
stimmter defekter Teile, Regress zu nehmen, von den Ver-
pflichtungen nach der VO 261/2004 unber�hrt bleibt.692

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH best�tigte seine in Wallentin-Hermann693 entwi-
ckelte Rechtsauffassung. Art. 5 Abs. 3 ist im Sinne eines ho-
hen Schutzniveaus f�r Flugg�ste eng auszulegen.694 Diese
Auffassung �berzeugt. Andernfalls w�rde sich den Luft-
fahrtunternehmen eine Hintert�r �ffnen, um der Haftung f�r
selbst verantwortetes Organisationsverschulden zu entge-
hen.

c) Keine Verpflichtung zur Durchsetzung individueller
Fluggastrechte durch nationale Stellen (verb. Rs.
C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen)

aa) Sachverhalt

Der niederl�ndische Raad van State (Staatsrat) ersuchte den
EuGH, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob nach Art. 16
der VO 261/2004 eine f�r deren Durchsetzung zust�ndige
nationale Stelle verpflichtet ist, Maßnahmen zu erlassen,
um ein Luftfahrtunternehmen dazu anzuhalten, einem Flug-
gast eine Ausgleichsleistung zu zahlen.

Bei dem Raad van State waren zwei Rechtsstreitigkeiten an-
h�ngig, die die Klagen von Flugg�sten gegen den Staatsse-
kret�r f�r Infrastruktur und Umwelt betrafen. Dieser hatte
sich geweigert, Durchsetzungsmaßnahmen gegen zwei
Luftfahrtunternehmen zu erlassen, um diese zu verpflichten,
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Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG,
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685 EuGH Rs. C-257/14, van der Lans (Fn. 684), Rn. 26, 27.
686 EuGH Rs. C-257/14, van der Lans (Fn. 684), Rn. 29.
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689 EuGH Rs. C-257/14, van der Lans (Fn. 684), Rn. 40.
690 EuGH Rs. C-257/14, van der Lans (Fn. 684), Rn. 41, 42.
691 EuGH Rs. C-257/14, van der Lans (Fn. 684), Rn. 43.
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138; van der Wijngaart, Case Note: van der Lans v. KLM and,

Extraordinary Circumstances’, 1 Air and Space Law 2016, 59-62.



die in Art. 7 der VO 261/2004 vorgesehene Ausgleichslei-
stung an die Kl�ger zu zahlen. In den Niederlanden ist der
Staatssekret�r gem�ß Art. 16 VO 261/2004 als nationale
Stelle benannt, die f�r die Durchsetzung der Rechtsvor-
schriften der VO zust�ndig ist. Der Raad van State war der
Auffassung, dass die Zust�ndigkeit des Staatssekret�rs f�r
den Erlass von Durchsetzungsmaßnahmen gegen Luftfahrt-
unternehmen, die sich systematisch weigerten, ihren Ver-
pflichtungen aus der VO 261/2004 nachzukommen, fest-
steht. Dies gelte jedoch nicht f�r den Erlass von Durchset-
zungsmaßnahmen in Einzelf�llen. Das Verh�ltnis zwischen
einem Luftfahrtunternehmen und einem Fluggast sei zivil-
rechtlicher Natur und der Ausgleichsanspruch durch Erhe-
bung einer Klage vor einem Zivilgericht durchzusetzen. Die
verwaltungsrechtliche �berpr�fung der Durchsetzungsmaß-
nahmen des Staatssekret�rs gegen Einzelne w�rde die Ver-
teilung der gerichtlichen Zust�ndigkeiten in den Niederlan-
den untergraben.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass die zust�ndige nationale Stelle
grunds�tzlich nicht verpflichtet ist, Durchsetzungsmaßnah-
men gegen ein Luftfahrtunternehmen zu erlassen, um es da-
zu anzuhalten, die dem Fluggast nach der VO 261/2004 zu-
stehende Ausgleichsleistung zu zahlen.695 Die „Beschwer-
de“ in Art. 16 Abs. 2, mit der die Stelle von jedem Passagier
befasst werden kann, sei eher als Hinweis zu verstehen, der
zur ordnungsgem�ßen Anwendung der VO im Allgemeinen
beitragen soll. Die Stelle sei nicht verpflichtet, aufgrund
einzelner Beschwerden t�tig zu werden, um das Recht jedes
einzelnen Fluggastes auf Erhalt einer Ausgleichsleistung zu
gew�hrleisten.696 Der Begriff der „Sanktionen“ gem�ß
Art. 16 Abs. 3 bezeichne Maßnahmen gegen Verst�ße, die
die Stelle in Aus�bung ihrer allgemeinen Aufsicht aufdeckt.
Verwaltungsrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen von Ein-
zelanspr�chen seien nicht erfasst.697

Unter Verweis auf die Schlussantr�ge des Generalanwalts
Bot698 betonte der EuGH, dass nur so eine unterschiedliche
Beurteilung ein und desselben Einzelfalls durch die benann-
ten Stellen und die nationalen Gerichte vermieden werden
k�nne.699 Die Aufteilung stimme mit der Rollenverteilung
zwischen den benannten Stellen und den nationalen Gerich-
ten �berein, wie sie sich aus dem zweiten Satz des 22. Erw�-
gungsgrundes und aus der Rechtsprechung ergibt.700 Der
EuGH erl�uterte unter Verweis auf die Schlussantr�ge,701

dass die Mitgliedstaaten angesichts der Ziele der Verord-
nung und ihres Handlungsspielraums die M�glichkeit ha-
ben, zum Ausgleich eines unzureichenden Schutzes der
Fluggastrechte die Stelle zu erm�chtigen, Maßnahmen auf
individuelle Beschwerden hin zu ergreifen.702 Abschließend
wies der EuGH darauf hin, dass ein wirksamer Rechtsbehelf
der Flugg�ste gew�hrleistet ist, da die Bestimmungen der
VO 261/2004 unmittelbar anwendbar sind und daher in
einem Rechtsstreit zwischen Privaten vor nationalen Ge-
richten geltend gemacht werden k�nnen.703

Generalanwalt Bot ließ den Mitgliedstaaten keinen Hand-
lungsspielraum. Er kam zu dem Ergebnis, dass die zust�ndi-
ge nationale Stelle, die mit der Bearbeitung einer individuel-
len Beschwerde befasst ist, keine Durchsetzungsmaßnah-
men gegen Luftfahrtunternehmen erlassen darf, um diese
dazu anzuhalten, die dem Fluggast zustehende Ausgleichs-
leistung zu zahlen. Jedoch k�nne die Anzahl der Beschwer-
den, mit der sie befasst ist, ein Indikator f�r einen wieder-

holten Verstoß gegen die dem Luftfahrtunternehmen oblie-
genden Pflichten sein und sie deswegen dazu veranlassen,
Durchsetzungsmaßnahmen gegen dieses zu ergreifen.704

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH �berließ es den Mitgliedstaaten, die zivilrecht-
liche und �ffentlich-rechtliche Durchsetzung der VO 261/
2004 zu verkn�pfen. Der EuGH verpasste die M�glichkeit,
unionsrechtliche Mindestanforderungen f�r die effektive
Durchsetzung der VO herauszustellen.705 Der Verbraucher
bleibt auf sich allein gestellt, selbst dann, wenn der verwal-
tungsrechtlichen Anlaufstelle die Fakten bekannt sind. Was
bei komplexen und offenen Rechtsfragen sofort �berzeugt,
stellt sich in einem anderen Lichte dar, wenn die Fakten klar
und deutlich einen Anspruch belegen oder wenn der verwal-
tungsrechtlichen Anlaufstelle bekannt ist, dass diese oder
jene Fluglinie problematische Gesch�ftspraktiken zur Ab-
wimmelung von Anspr�chen entwickelt hat.

d) Umfang des Erstattungsanspruchs bei Downgrade
(Rs. C-255/15, Mennens)

aa) Sachverhalt

Im Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts D�ssel-
dorf stand in Frage, wie der Erstattungsanspruch im Fall
einer Herabstufung eines Fluggasts auf einem Flug gem�ß
Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 lit. f der VO 261/2004 zu berech-
nen ist, wenn auf dem Flugschein noch weitere Fl�ge ver-
zeichnet sind und nur der Gesamtpreis aller Fl�ge aufge-
f�hrt ist.

Der Kl�ger buchte einen Flugschein, der ihn dazu berech-
tigte, eine Reihe von Fl�gen, die von dem Beklagten durch-
gef�hrt wurden, in Anspruch zu nehmen. Auf einem dieser
Fl�ge wurde dieser in eine niedrigere Klasse als gebucht
herabgestuft. Der Kl�ger verlangte unter Berufung auf
Art. 10 Abs. 2 lit. c 75% des Preises seines Flugscheins ein-
schließlich Steuern und Geb�hren. Das Luftfahrtunterneh-
men machte geltend, dass der f�r die Erstattung vorgesehene
Prozentsatz nicht auf den Gesamtpreis des Flugscheins, son-
dern nur auf den Preis des betroffenen Fluges angewandt
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696 EuGH verb. Rs. C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen
(Fn. 695), Rn. 31.

697 EuGH verb. Rs. C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen
(Fn. 695), Rn. 32. 21. Unter Verweis auf den 21. Erw�gungsgrund der
VO 261/2004.
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(Fn. 695), Rn. 34.

700 EuGH verb. Rs. C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen
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2013 – Rs. C-12/11, Denise McDonagh/Ryanair Ltd, EU:C:2013:43,
RIW 2013, 484, Rn. 51, und vom 13. 10. 2011 – Rs. C-83/10, Sousa Ro-
dr�guez u. a./Air France SA, EU:C:2011:652, Rn. 44.

701 GA Bot verb. Rs. C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen
(Fn. 698), Rn. 30.

702 EuGH Rs. C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen (Fn. 695), Rn.
36.

703 EuGH Rs. C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen (Fn. 695), Rn.
37.

704 GA Bot verb. Rs. C-145/15, C-146/15, Ruijssenaars und Jansen
(Fn. 698), Rn. 33, 41.

705 Franck, Rights, remedies and effective enforcement in air transport-
ation: Ruijssenaars, 6 CMLR 2017, 1867-1886; F�hrich, Anmerkung,
EuZW 2016, 384-385.



werden k�nne. Ferner sei dieser Prozentsatz auf den Preis
ohne Steuern und Geb�hren zu berechnen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass f�r die Berechnung des Erstat-
tungsanspruchs nur der Preis des Fluges zugrunde zu legen
ist, auf dem der Fluggast herabgestuft wurde. Der Flug-
schein verleihe dem Fluggast den Anspruch, auf einem oder
mehreren bestimmten Fl�gen in der jeweils vereinbarten
Klasse bef�rdert zu werden.706 Im Falle der Herabstufung
eines bestimmten Fluges erhalte der Fluggast nicht die als
Gegenleistung f�r den gezahlten Preis vereinbarte Leistung;
dagegen seien keine Auswirkungen auf die Leistungen, die
f�r die anderen Fl�ge vereinbart wurden, feststellbar.707 Die
dem Fluggast verursachte Unannehmlichkeit beziehe sich
nur auf den Flug, auf dem ihm nicht der vereinbarte Komfort
geboten wurde.708 Nach EuGH findet folglich Art. 10 Abs. 2
VO 261/2004 keine Anwendung auf die nicht betroffenen
Fl�ge.709 Falls der Teilpreis f�r den betreffenden Flug auf
dem Flugschein nicht angegeben ist, sei auf den Teil des
Flugscheinpreises abzustellen, der dem Quotienten aus der
L�nge der betroffenen Flugstrecke und der Gesamtstrecke
der Bef�rderung entspricht.710

Bestandteile des Preises f�r den Flug wie Steuern und Ge-
b�hren seien nicht zu ber�cksichtigen, wenn sie zwar an den
betreffenden Flug ankn�pfen, mit diesem aber nicht un-
trennbar verbunden sind. Der Erstattungsanspruch im Falle
einer Herabstufung strebe einen pauschalen Ausgleich f�r
die durch den geringeren Komfort auf dem betreffenden
Flug verursachten Unannehmlichkeiten an.711 Die VO k�nne
nicht als Rechtsgrundlage angesehen werden, auf die die Er-
stattung von Preisbestandteilen gest�tzt werden kann, die
weder dem Grunde noch der H�he nach mit dieser Unan-
nehmlichkeit und folglich mit der Durchf�hrung des betref-
fenden Fluges verbunden sind.712

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH bem�hte sich um einen Ausgleich zwischen den
Interessen von Flugg�sten und Luftfahrtunternehmen. F�r
die Entsch�digungsleistung im Falle eines Downgrade ist al-
lein der Preis des herabgestuften Flugabschnitts maßgeb-
lich. Die Entsch�digungsh�he muss anhand des objektiven
und �berpr�fbaren Kriteriums der vom Downgrade betroffe-
nen geflogenen Strecke im Verh�ltnis zur gebuchten Ge-
samtstrecke ermittelt werden.713

e) Kollision eines Flugzeuges mit einem Vogel
stellt einen außergew�hnlichen Umstand dar
(Rs. C-315/15, Peškov	 und Peška)

aa) Sachverhalt

Der tschechische Obvodn� soud pro Prahu 6 (Bezirksgericht
Prag 6) legte dem EuGH eine Reihe von Fragen zur Ausle-
gung der „außergew�hnlichen Umst�nde“ gem�ß Art. 5
Abs. 3 VO 261/2004 vor. Zusammenfassend fragte das vor-
legende Gericht, ob die Kollision eines Flugzeugs mit einem
Vogel einen außergew�hnlichen Umstand darstellt, dessen
Eintreten die Fluggesellschaft von ihrer Ausgleichspflicht
befreit.

Die Flugg�ste begehrten eine Ausgleichszahlung aufgrund
einer Flugversp�tung. Die Flugversp�tung resultierte aus
zwei unerwarteten fr�heren Zwischenf�llen auf der Flugrou-
te des Flugzeugs. Auf einer der Teilstrecken versp�tete sich

der Flug aufgrund eines technischen Problems. Auf der an-
schließenden Teilstrecke kollidierte das Flugzeug mit einem
Vogel und wurde deshalb einer Kontrolle unterzogen, die
von einer hierzu autorisierten �rtlichen Gesellschaft vorge-
nommen wurde. Der Eigent�mer des Flugzeugs bestand je-
doch darauf, einen Techniker des Luftfahrtunternehmens
einzufliegen, um zu kontrollieren, ob das Flugzeug tats�ch-
lich betriebsbereit war. Bei keiner der Kontrollen wurden
Sch�den festgestellt, die die Betriebsbereitschaft des Flug-
zeugs bezweifeln ließen. Das Flugzeug flog sodann zu dem
Abflughafen der Kl�ger und f�hrte die von ihnen gebuchte
Strecke aus. Es kam f�nf Stunden und 20 Minuten sp�ter an.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH erinnerte zun�chst an seine gefestigte Rechtspre-
chung zur Auslegung der „außergew�hnlichen Umst�nde“
in Wallentin-Hermann, McDonagh und van der Lans.714 Auf
dessen Grundlage entschied der EuGH, dass die Kollision
eines Flugzeugs mit einem Vogel einen außergew�hnlichen
Umstand darstellt. Eine solche Kollision sowie die dadurch
m�glicherweise verursachte Besch�digung sei nicht un-
trennbar mit dem Betrieb des Flugzeugs verbunden. Sie sei
ihrer Natur oder Ursache nach nicht Teil der normalen Aus-
�bung der T�tigkeit des Luftfahrtunternehmens und von
ihm tats�chlich unbeherrschbar.715 Der EuGH folgte der von
Generalanwalt Bot vorgeschlagenen Auslegung seiner fr�-
heren Rechtsprechung nicht. Der Generalanwalt kam zu
dem Ergebnis, dass die Kollision eines Vogels mit einem
Flugzeug keinen außergew�hnlichen Umstand darstellt. Im
Hinblick auf die H�ufigkeit solcher Kollisionen geh�rten
sie zur normalen Aus�bung des Flugbetriebs.716

Der EuGH berief sich auf seine Rechtsprechung in Eglı̄tis
und Ratnieks,717 um klarzustellen, dass das Luftfahrtunter-
nehmen von seiner Ausgleichspflicht aufgrund eines außer-
gew�hnlichen Umstands nur unter zwei Voraussetzungen
befreit sei: (1) wenn es nachweisen kann, dass sich solch ein
Umstand auch dann nicht h�tte vermeiden lassen, wenn alle
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden w�ren und (2)
dass alle Maßnahmen ergriffen wurden, um zu verhindern,
dass solch ein Umstand zur Annullierung oder Versp�tung
f�hrt.718

Der EuGH wandte sich zun�chst der zweiten Voraussetzung
zu. Wenn eine Kontrolle infolge einer solchen Kollision be-
reits von einem nach den einschl�gigen Vorschriften hierzu
autorisierten Fachmann durchgef�hrt wurde, k�nne nicht
angenommen werden, dass eine zweite Kontrolle eine der
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RIW 2011, 545.
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Situation angemessene Maßnahme darstellt.719 Bez�glich
der ersten Voraussetzung erl�uterte der EuGH, dass das
Luftfahrtunternehmens pr�ventiv-kontrollierende Maßnah-
men zu ergreifen hat, vorausgesetzt, dass die notwendigen
technischen und administrativen Maßnahmen von diesem
Luftfahrtunternehmen tats�chlich ergriffen werden k�nnen
und ihm im Hinblick auf seine Kapazit�ten keine untragba-
ren Opfer abverlangen.720 Auch wenn das Luftfahrtunter-
nehmen verpflichtet ist, bestimmte Vorkehrungen zu treffen,
um die Risiken m�glicher Kollisionen mit V�geln zu verrin-
gern oder gar zu beseitigen, ist es nicht daf�r verantwortlich,
dass andere Stellen – etwa der Flughafenbetreiber oder die
zust�ndigen Fluglotsen – nicht ihren Verpflichtungen nach-
kommen, die in ihrer Zust�ndigkeit liegenden Vorkehrungen
zu treffen. Die Pr�fung dieser Voraussetzungen im Einzel-
fall �berließ der EuGH dem nationalen Gericht.721

Abschließend erl�uterte der EuGH, dass bei der Berechnung
der Versp�tungszeit die entschuldbaren und die nicht ent-
schuldbaren Zeiten gegeneinander zu verrechnen sind, um
zu beurteilen, ob die zu verantwortende Versp�tung drei
Stunden oder mehr betr�gt und daher Ausgleichszahlungen
zu leisten sind.722

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Wie auch der BGH723 bejahte der EuGH das Vorliegen au-
ßergew�hnlicher Umst�nde im Falle der Kollision eines
Flugzeugs mit einem Vogel. Mangels untrennbarer Verbun-
denheit mit dem System des Betriebs des Flugzeugs seien
Vogelschl�ge ihrer Natur oder Ursache nach nicht Teil der
normalen Aus�bung der T�tigkeit eines Luftfahrtunterneh-
mens und von ihm nicht tats�chlich beherrschbar. Der
EuGH verlagert die Beurteilung entsprechender F�lle nun-
mehr auf die Tatsachenebene, d.h. auf die Frage, ob Flugge-
sellschaften tats�chlich alle zumutbaren Maßnahmen ergrif-
fen haben.724

f) Beweislast f�r die Unterrichtung des Fluggastes �ber
eine Flugannullierung (Rs. C-302/16, Krijgsman)

aa) Sachverhalt

Die niederl�ndische Rechtbank Noord-Nederland fragte
den EuGH, in welcher Weise ein Luftfahrtunternehmen
seine Flugg�ste �ber eine Flugannullierung unterrichten
muss, wenn der Bef�rderungsvertrag �ber einen Reisever-
mittler oder eine Website geschlossen wurde.

Der Fluggast machte einen Ausgleichsanspruch f�r die An-
nullierung seines Fluges mit der Begr�ndung geltend, dass
er erst zehn Tage – und nicht wie in Art. 5 Abs. 1 lit. c vorge-
sehen mindestens zwei Wochen – vor der planm�ßigen Ab-
flugzeit durch den Online-Reisevermittler �ber die Annul-
lierung unterrichtet worden war. Das Luftfahrtunternehmen
weigerte sich, Ausgleich zu leisten, da es den Online-Reise-
vermittler mehr als zwei Wochen vor der planm�ßigen Ab-
flugzeit des betreffenden Fluges �ber dessen Annullierung
informiert habe. Der Reisevermittler wies seinerseits gegen-
�ber dem Fluggast jede Verantwortung von sich. Daraufhin
reichte der Fluggast gegen das Luftfahrtunternehmen Klage
beim vorlegenden Gericht ein.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH betonte, dass Art. 5 Abs. 4 VO 261/2004 das
Luftfahrtunternehmen verpflichtet, nachzuweisen, ob und
wann der Fluggast �ber die Annullierung des Fluges unter-

richtet wurde. Wie sowohl von der franz�sischen, �sterrei-
chischen und polnischen Regierung als auch der Europ�-
ischen Kommission in ihren schriftlichen Erkl�rungen aus-
gef�hrt, sei das Luftfahrtunternehmen zur Ausgleichszah-
lung verpflichtet, wenn es diesen Nachweis nicht f�hren
kann.725 Diese Verpflichtung des Luftfahrtunternehmens
gelte nicht nur, wenn der Bef�rderungsvertrag unmittelbar
zwischen dem Fluggast und dem Luftfahrtunternehmen ge-
schlossen wurde. Unter Hinweis auf das mit der VO ange-
strebte hohe Schutzniveau f�r Flugg�ste gelte diese Ver-
pflichtung auch dann, wenn der Bef�rderungsvertrag �ber
einen Dritten wie einen Online-Reisevermittler geschlossen
wurde.726 Die VO beschr�nke in keiner Weise das Recht des
Luftfahrtunternehmens, Erstattung von einem Reiseunter-
nehmen oder einer anderen Person zu verlangen, mit der es
in einer Vertragsbeziehung steht.727

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Unter Hinweis auf den Wortlaut, den Zusammenhang und
die Ziele der VO hat der EuGH anerkannt, dass die nach
Art. 5 Abs. 1 lit c bestehende Verpflichtung allein das Luft-
fahrtunternehmen trifft. Ist der Bef�rderungsvertrag �ber
einen Dritten geschlossen, kann sich das Unternehmen nicht
mit dem Hinweis einer Haftung entziehen, dass es den Drit-
ten unterrichtet habe.728 Diese Klarstellung ist von hoher
Praxisrelevanz. Sie erleichtert die Durchsetzung der Ver-
braucherrechte.

g) Bestimmung des Ausgleichanspruchs nach der
Luftlinienentfernung (Rs. C-559/16, Bossen)

aa) Sachverhalt

Im Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Ham-
burg stand in Frage, wie die Entfernung zwischen Abflug-
und Zielort zur Bestimmung der H�he des Ausgleichsan-
spruchs zu berechnen ist.

Die drei Kl�ger im Ausgangsrechtsstreit begehrten eine
Ausgleichsleistung aufgrund einer Flugversp�tung. Die
Kl�ger sind von Rom nach Hamburg mit Umstieg in Br�ssel
gereist. Strittig war die Berechnung der Entfernung zwi-
schen Abflug- und Zielort zur Bestimmung der H�he des
Ausgleichsanspruchs. Es stand in Frage, ob die Entfernung
nach der Großkreismethode (d.h. zwischen Rom und Ham-
burg) oder nach der tats�chlich zur�ckgelegten Flugstrecke
(d.h. die Entfernung zwischen Rom und Br�ssel zuz�glich
der Entfernung zwischen Br�ssel und Rom) zu berechnen
ist.

bb) Wesentliche Gr�nde

Flugg�ste von Direktfl�gen oder eines Fluges mit An-
schlussflug seien, so der EuGH, gleich zu behandeln. Die
Art des Fluges habe keine Auswirkungen auf den Umfang
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der den Flugg�sten entstandenen Unannehmlichkeiten.729

Daher sei bei der Bestimmung der Ausgleichsh�he im Fall
eines Fluges mit Anschlussflug lediglich die Luftlinienent-
fernung (Großkreisentfernung) zu ber�cksichtigen, die bei
einem Direktflug zwischen dem Abflugort und dem Endziel
zur�ckzulegen w�re.730 Der Umstand, dass die tats�chlich
zur�ckgelegte Flugstrecke wegen des Anschlussfluges diese
Entfernung �bersteigt, habe keine Auswirkungen auf die
Berechnung des Ausgleichs.731

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

In Sturgeon732 und Nelson733 erstreckte der EuGH den An-
spruch auf Ausgleichsleistung – der nach dem Wortlaut
der VO allein den von der Annullierung eines Fluges be-
troffenen Flugg�sten zusteht – auf Flugg�ste von versp�te-
ten Fl�gen auf Grundlage des prim�rrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatzes. Diese beiden Kategorien von Flug-
g�sten sind nicht nur im Hinblick auf die Entstehung des
Ausgleichsanspruchs, sondern ebenfalls in Bezug auf des-
sen H�he gleich zu behandeln. Zu unterscheiden ist auch
nicht danach, ob diese ihr Endziel mittels eines Direktflu-
ges oder eines Fluges mit Anschlussfl�gen erreichen. Et-
waige Unterschiede bei der tats�chlich zur�ckgelegten
Entfernung haben f�r sich genommen keinen Einfluss auf
das Ausmaß der dem Fluggast entstandenen Unannehm-
lichkeiten.734

h) Anforderungen an die Schadensanzeige f�r die
Erhaltung des Klagerechts gem�ß dem �berein-
kommen von Montreal (Rs. C-258/16, Finnair)

aa) Sachverhalt

Der finnische Korkein oikeus (Oberster Gerichtshof) fragte
den EuGH nach der Auslegung der formalen und inhaltli-
chen Anforderungen der Schadensanzeige gem�ß Art. 31
des Montrealer �bereinkommens.

Im Ausgangsrechtsstreit erhob eine Versicherungsgesell-
schaft Klage gegen ein Luftfahrtunternehmen wegen eines
Schadens, der durch den Verlust von Gegenst�nden aus
dem Gep�ck eines Fluggasts verursacht wurde. Der Flug-
gast kontaktierte am Tag seiner Ankunft telefonisch den
Kundendienst des Luftfahrtunternehmens, der die Informa-
tionen �ber die verlorenen Gegenst�nde und deren Wert in
das elektronische Informationssystem eingab. Zwei Tage
sp�ter telefonierte der Fluggast erneut mit dem Kunden-
dienst, um eine Bescheinigung f�r seine Versicherung zu
erhalten, die er f�r einen solchen Verlust abgeschlossen
hatte. Das Luftfahrtunternehmen stellte ihm diese Beschei-
nigung ordnungsgem�ß aus. Nachdem die Versicherungs-
gesellschaft den Fluggast entsch�digt und dieser ihm sei-
nen Anspruch �bertragen hatte, verlangte sie Regress vom
Luftfahrtunternehmen. Das Luftfahrtunternehmen bestritt
den Schadensersatzanspruch des Kl�gers, da der Fluggast
nicht fristgem�ß eine schriftliche Beanstandung einge-
reicht habe. Das Helsingin k�r�j�oikeus (Bezirksgericht)
wies die Klage ab. Das Helsingin hovioikeus (Berufungs-
gericht) kam zu dem Schluss, dass der Fluggast rechtzeitig
gegen den Bef�rderer eine g�ltige Beschwerde eingelegt
habe.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH stellte zun�chst fest, dass er f�r die Auslegung
des Montrealer �bereinkommens im Wege der Vorabent-

scheidung zust�ndig ist.735 Art. 31 Abs. 4 des Montrealer
�bereinkommens sei dahin auszulegen, dass die Beanstan-
dung im Fall einer Besch�digung von Reisegep�ck inner-
halb der in Art. 31 Abs. 2 vorgeschriebenen Fristen schrift-
lich gem�ß Art. 31 Abs. 3 zu erkl�ren ist.736 Eine im Infor-
mationssystem des Luftfrachtf�hrers registrierte Beanstan-
dung gen�ge diesem Schriftformerfordernis.737 Zwar liege
die Verantwortung, eine Anzeige zu erstatten, ausschließ-
lich beim Flugreisenden. Doch ergebe sich aus Art. 31 kei-
neswegs, dass der Flugreisende gehindert ist, bei der Er-
stattung seiner Anzeige die Hilfe anderer Personen in An-
spruch zu nehmen.738 Daher k�nne das Schriftformerfor-
dernis als erf�llt angesehen werden, wenn ein Vertreter des
Luftfrachtf�hrers die Schadensanzeige mit Wissen des
Flugreisenden schriftlich auf Papier oder elektronisch in
das System des Luftfrachtf�hrers aufnimmt, sofern der
Flugreisende die M�glichkeit hat, die Richtigkeit des An-
zeigentexts vor Ablauf der in Art. 31 Abs. 2 vorgesehenen
Frist zu �berpr�fen und ggf. zu �ndern, zu vervollst�ndi-
gen oder zu ersetzen.739 Art. 31 des �bereinkommens von
Montreal stelle an die Beanstandung keine weiteren inhalt-
lichen Anforderungen als die, dass der entstandene Scha-
den dem Luftfrachtf�hrer zur Kenntnis zu bringen ist.740

Der EuGH folgte im Kern den Schlussantr�gen der Gene-
ralanw�ltin Sharpston.741

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Dem Flugreisenden muss die M�glichkeit verbleiben, die
Richtigkeit des Anzeigentexts, wie er von dem Vertreter
des Luftfrachtf�hrers schriftlich festgehalten und in das In-
formationssystem eingegeben wurde, zu �berpr�fen und
ggf. zu �ndern, zu vervollst�ndigen oder zu ersetzen.742

Schaltet der Verbraucher einen Vertreter ein, muss der Ver-
braucher �berpr�fen k�nnen, ob der Vertreter die m�ndli-
che Erkl�rung des Flugreisenden wortgetreu und gewissen-
haft aufgenommen hat.743 Generalanw�ltin Sharpston band
anders als der EuGH das Schriftformerfordernis nicht an
die M�glichkeit einer Kontrolle. Ein Fluggast k�nne be-
rechtigterweise davon ausgehen, dass der Vertreter des
Kundendienstes des Luftfrachtf�hrers nach Treu und Glau-
ben handelt und die Anzeige in das f�r Beanstandungsf�lle
vorgesehene Informationssystem des Luftfrachtf�hrers
korrekt eingibt.744
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729 EuGH, 7. 9. 2017 – Rs. C-559/16, Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula
Gr�ßmann/Brussels Airlines SA/NV, EU:C:2017:644, Rn. 24, 28. Unter
Verweis auf verb. Rs. C-581/10, C-629/10, Nelson (Fn. 682), Rn. 33, 34,
35, 38.

730 EuGH Rs. C-559/16, Bossen (Fn. 729), Rn. 29.
731 EuGH Rs. C-559/16, Bossen (Fn. 729), Rn. 32.
732 EuGH verb. Rs. C-402/07, C-432/07, Sturgeon (Fn. 681).
733 EuGH verb. Rs. C-581/10, C-629/10, Nelson (Fn. 682).
734 Wienbracke, Anmerkung, EuZW 2017, 815-816.
735 EuGH, 12. 4. 2018 – Rs. C-258/16, Finnair Oyj/Keskin�inen Vakuutu-

syhti� Fennia, EU:C:2018:252, Rn. 20.
736 EuGH Rs. C-258/16, Finnair (Fn. 735), Rn. 31.
737 EuGH Rs. C-258/16, Finnair (Fn. 735), Rn. 37.
738 EuGH Rs. C-258/16, Finnair (Fn. 735), Rn. 37.
739 EuGH Rs. C-258/16, Finnair (Fn. 735), Rn. 42-47.
740 EuGH Rs. C-258/16, Finnair (Fn. 735), Rn. 54.
741 GA Sharpston, Schlussantr�ge v. 20. 12. 2017 – Rs. C-258/16, Finnair

Oyj/Keskin�inen Vakuutusyhti� Fennia, EU:C:2017:1016, Rn. 23.
742 Maurer, Anmerkung, EuZW 2018, 453-457.
743 EuGH Rs. C-258/16, Finnair (Fn. 735), Rn. 46.
744 GA Sharpston Rs. C-258/16, Finnair (Fn. 741), Rn. 65.



i) „Wilder Streik“ des Flugpersonals stellt keinen
„außergew�hnlichen Umstand“ dar (verb. Rs. C-195/
17, C-197-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,
C-274/17, C-275/17, C-278-286/17, C-290-292/17,
Kr�semann)

aa) Sachverhalt

In den 25 verbundenen Vorabentscheidungsersuchen der
Amtsgerichte Hannover und D�sseldorf stand die Frage an,
ob die spontane Abwesenheit eines erheblichen Teils des
Flugpersonals in Gestalt eines „wilden Streiks“ unter die
„außergew�hnlichen Umst�nde“ gem�ß Art. 5 Abs. 3 VO
261/2004 f�llt, so dass eine Fluggesellschaft von ihrer Aus-
gleichsverpflichtung befreit sein k�nnte.

In den Ausgangsverfahren klagten Flugg�ste gegen die
Fluggesellschaft TUIfly auf Ausgleichszahlung nach der
VO 261/2004, nachdem ihre Fl�ge annulliert wurden oder
erheblich versp�tet ankamen. Die Ursache sei in den unge-
w�hnlich hohen Krankmeldungen des Personals von TUIfly
zu suchen, nachdem das Management der Belegschaft Pl�ne
zur Umstrukturierung des Unternehmens angek�ndigt hatte.
TUIfly weigerte sich, den betroffenen Flugg�sten Aus-
gleichszahlungen zu leisten.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass die spontane Abwesenheit eines
erheblichen Teils des Flugpersonals nicht unter die „außer-
gew�hnlichen Umst�nde“ f�llt, wenn sie auf die �berra-
schende Ank�ndigung von Umstrukturierungspl�nen durch
das Luftfahrtunternehmen zur�ckgeht und einem Aufruf
folgt, der nicht von den Arbeitnehmervertretern des Unter-
nehmens verbreitet wird, sondern spontan von den Arbeit-
nehmern selbst, die sich krankmeldeten.745

Nach dem 14. Erw�gungsgrund k�nnten außergew�hnliche
Umst�nde insbesondere bei Streiks eintreten, was von Fall
zu Fall zu beurteilen sei.746 Unter Verweis auf Peškov	 und
Peška erl�uterte der EuGH,747 dass die VO 261/2004 zwei
kumulative Bedingungen f�r die Einstufung eines Vor-
kommnisses als „außergew�hnlicher Umstand“ vorsieht:
(1) dass dieses Vorkommnis seiner Natur oder Ursache nach
nicht Teil der normalen Aus�bung der T�tigkeit der Flugge-
sellschaft ist und (2) von dieser nicht tats�chlich beherrsch-
bar ist. Diese beiden Bedingungen seien im vorliegenden
Fall nicht erf�llt.748 Erstens geh�ren Umstrukturierungen
und betriebliche Umorganisationen – wie die Europ�ische
Kommission in ihren schriftlichen Erkl�rungen ausf�hrte –
zu den normalen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen
von Unternehmen. Somit sei es nicht ungew�hnlich, dass
sich Fluggesellschaften bei der Aus�bung ihrer T�tigkeit
Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten mit ihren Mit-
arbeitern gegen�bersehen. Die Risiken seien als Teil der
normalen Aus�bung der T�tigkeit der betreffenden Flugge-
sellschaft zu betrachten.749 Zweitens k�nne nicht angenom-
men werden, dass der in Rede stehende „wilde Streik“ von
TUIfly nicht tats�chlich beherrschbar war. Nach einer Eini-
gung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat en-
dete der Streik.750

Die Einstufung als „wilder Streik“ i.S.d. einschl�gigen
deutschen Arbeits- und Tarifrechts spiele f�r die Auslegung
der VO keine Rolle. Um ein hohes Schutzniveau f�r Flug-
g�ste sowie harmonisierte Bedingungen f�r die Gesch�ftst�-
tigkeit von Luftfahrtunternehmen in der Union sicherzustel-
len, d�rfe der Anspruch von Flugg�sten auf Ausgleichszah-

lung nicht von den arbeits- und tarifrechtlichen Vorschriften
des jeweiligen Mitgliedstaats abh�ngig gemacht werden.751

Generalanwalt Tanchev kam unter Hinweis auf den 14. Er-
w�gungsgrund der VO zu dem gegenteiligen Schluss. Da ein
„wilder Streik“ außerhalb des gesetzlichen Rahmens statt-
findet, sei er von dem Luftfahrtunternehmen tats�chlich
nicht zu beherrschen. �berdies seien „wilde Streiks“ in einer
Union des Rechts nicht Teil der normalen Aus�bung der
T�tigkeit des betreffenden Luftfahrtunternehmens. Das vor-
legende Gericht habe daher zu entscheiden, ob die Annullie-
rung oder Versp�tung sich auch dann nicht h�tte vermeiden
lassen, wenn von dem betreffenden Luftfahrtunternehmen
alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden w�ren.752

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH und der Generalanwalt vertreten diametral entge-
gengesetzte Positionen. Die Nennung des Streiks in Erw�-
gungsgrund 14 als Beispiel f�r außergew�hnliche Umst�nde
verleitet Generalanwalt Tanchev zu der Schlussfolgerung,
die entsprechende Qualifizierung jeglicher Streikform sei
indiziert. Das vom EuGH erzielte Ergebnis tr�gt dagegen
dem Schutzzweck der Verordnung Rechnung, Flugg�ste vor
Risiken aus der Sph�re des Luftbef�rderers abzuschir-
men.753

j) Ausgleichsanspruch wegen Versp�tung bei Zwischen-
landung außerhalb der EU (Rs. C-537/17, Wegener)

aa) Sachverhalt

Im Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Berlin
stand in Frage, ob die VO 261/2004 f�r eine Fluggastbef�r-
derung gilt, die aufgrund einer einzigen Buchung erfolgt,
die zwischen dem Abflug von einem Flughafen im Gebiet
eines Mitgliedstaats und der Ankunft auf einem Flughafen
im Gebiet eines Drittstaats eine planm�ßige Zwischenlan-
dung außerhalb der EU mit einem Wechsel des Flugger�ts
umfasst.

Eine Flugpassagierin schloss mit einem Luftfahrtunterneh-
men einen Luftbef�rderungsvertrag in Gestalt einer einzi-
gen Buchung, die es ihr erm�glichte, von Berlin nach Aga-
dir zu reisen. Der Vertrag sah eine Zwischenlandung in Ca-
sablanca mit einem Wechsel des Flugger�ts vor. Nachdem
die Flugpassagierin f�r die gesamte Strecke am Flughafen
von Berlin eingecheckt hatte, flog sie mit einer versp�tet
startenden Maschine nach Casablanca. Nach ihrer Ankunft
in Casablanca wurde ihr die Bef�rderung am Flugsteig der
Maschine nach Agadir mit der Begr�ndung verweigert, dass
ihr Sitzplatz anderweitig vergeben worden sei. Sie erreichte

260 EWS Heft 5/2018 Kas/Micklitz, Europ�isches Vertrags- und Deliktsrecht (2014–2018) – Teil II

745 EuGH, 17. 4. 2018 – verb. Rs. C-195/17, C-197-203/17, C-226/17,
C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278-286/17, C-290-292/
17, Helga Kr�semann u. a./TUIfly GmbH, EU:C:2018:258, EWS 2018,
159, RIW 2018, 444, Rn. 48

746 EuGH verb. Rs. C-195/17 u. a., Kr�semann (Fn. 745), Rn. 33, 34.
747 EuGH Rs. C-315/15, Peškov und Peška (Fn. 715), Rn. 22 und die dort

angef�hrte Rechtsprechung.
748 EuGH verb. Rs. C-195/17 u. a., Kr�semann (Fn. 745), Rn. 32. Der

EuGH verwies zur Auslegung des Begriffs „außergew�hnliche Umst�n-
de“ auf seine Rechtsprechung in C-549/07, Wallentin-Hermann
(Fn. 687) und C-257/14, van der Lans (Fn. 684).

749 EuGH verb. Rs. C-195/17 u. a., Kr�semann (Fn. 745), Rn. 40-42.
750 EuGH verb. Rs. C-195/17 u. a., Kr�semann (Fn. 745), Rn. 43, 44.
751 EuGH verb. Rs. C-195/17 u. a., Kr�semann (Fn. 745), Rn. 46, 47.
752 GA Tanchev, Schlussantr�ge v. 12. 4. 2018 – verb. Rs. C-195/17, C-197-

203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278-
286/17, C-290-292/17, Helga Kr�semann u. a./TUIfly GmbH, EU:C:
2018:243, Rn. 56-61.

753 Staudinger/Engelhardt, Anmerkung, NJW 2018, 1595.



Agadir mit einer anderen Maschine des Unternehmens vier
Stunden sp�ter als urspr�nglich vorgesehen. Das Luftfahrt-
unternehmen lehnte es ab, eine Ausgleichsleistung f�r die
Versp�tung zu zahlen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Gem�ß Art. 3 Abs. 1 lit. a VO 261/2004 gilt die Verordnung
f�r Flugg�ste, die auf Flugh�fen im Gebiet eines Mitglied-
staates einen Flug antreten. Erfolgt der zweite Flug vollst�n-
dig außerhalb der Union, f�llt er nur dann nicht unter die
VO, wenn er als gesonderter Bef�rderungsvorgang anzuse-
hen ist. Wird hingegen eine Bef�rderung wie die im Aus-
gangsverfahren als Gesamtheit mit Abflugort in einem Mit-
gliedstaat vereinbart, sei die Verordnung anwendbar.754 Un-
ter Verweis auf Folkerts755 folgerte der EuGH, dass die Fl�ge
eine Gesamtheit darstellen. Sie seien Gegenstand einer ein-
zigen Buchung. Ein Bef�rderungsvorgang wie der im Aus-
gangsverfahren sei somit als ein Flug mit Anschlussfl�gen
zu beurteilen.756 F�r diese Einstufung sei nicht maßgeblich,
ob die Fl�ge mit demselben Flugger�t erfolgen.757

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH schuf im Einklang mit einem hohen Schutzni-
veau f�r Flugg�ste Rechtssicherheit dahingehend, dass bei
zusammengesetzten Fl�gen mit Zwischenlandung im
Nicht-EU-Ausland und Weiterflug zu einem anderen Dritt-
staat die VO Anwendung findet.758

k) Verantwortung f�r Ausgleichsleistung bei sog.
„wet lease“ (Rs. C-532/17, Wirth)

aa) Sachverhalt

Das Landgericht Hamburg fragte den Gerichtshof, ob ein
Luftfahrtunternehmen, welches einem anderen im Rahmen
eines sog. „wet lease“ f�r eine vertraglich festgelegte An-
zahl von Fl�gen das Flugzeug samt Besatzung vermietet,
f�r die jeweiligen Fl�ge aber nicht die haupts�chliche opera-
tionelle Verantwortung tr�gt, auch wenn es in der den Flug-
g�sten ausgestellten Buchungsbest�tigung heißt, dass dieser
Flug von dem erstgenannten Unternehmen ausgef�hrt wird,
als ausf�hrendes Luftfahrtunternehmen i.S.d. VO 261/2004
gilt.

Die Flugg�ste verlangten von Thomson Airways die Zah-
lung einer Ausgleichsleistung wegen einer Flugversp�tung
von mehr als drei Stunden. Sie buchten bei der Fluggesell-
schaft TUIfly einen Flug von Hamburg nach Cancffln. Zur
Durchf�hrung dieses Fluges bediente sich TUIfly eines bei
Thomson Airways gemieteten Flugzeugs mit Besatzung
(„wet lease“). In der Buchungsbest�tigung hieß es dazu,
dass die Buchungen von TUIfly vorgenommen w�rden, der
Flug aber von Thomson Airways „ausgef�hrt“ werde.
Thomson Airways verweigerte die Zahlung der Ausgleichs-
leistung mit der Begr�ndung, dass es nicht das ausf�hrende
Luftfahrtunternehmen i.S.d. Art. 2 lit. b VO 261/2004 sei.
Das Amtsgericht Hamburg gab den Antr�gen der Kl�ger
statt. Es entschied, dass Thomson Airways auch als ausf�h-
rendes Luftfahrtunternehmen anzusehen ist, da es nach dem
siebten Erw�gungsgrund der VO 261/2004 nicht darauf an-
komme, ob das ausf�hrende Luftfahrtunternehmen den Flug
mit einem eigenen Flugzeug oder im Rahmen einer Flug-
zeugmiete ohne („dry lease“) oder mit („wet lease“) Besat-
zung durchf�hre. Thomson Airways legte gegen das Urteil
beim vorlegenden Gericht Berufung ein.

bb) Wesentliche Gr�nde

Nach dem EuGH stellt die Definition des „ausf�hrenden
Luftfahrtunternehmens“ in Art. 2 lit. b VO 261/2004 zwei
kumulative Voraussetzungen auf, n�mlich zum einen die
Durchf�hrung des betreffenden Fluges und zum anderen das
Bestehen eines mit einem Fluggast abgeschlossenen Vertra-
ges.759

Zur ersten Voraussetzung erl�uterte der EuGH, unter Ver-
weis auf Emirates Airlines,760 Sousa Rodr
guez761 und Men-
nens,762 dass die Fluggesellschaft, die die Entscheidung
trifft, einen bestimmten Flug durchzuf�hren – die Festle-
gung der Flugroute eingeschlossen – und dadurch ein an In-
teressierte gerichtetes Angebot f�r den Luftverkehr zu
schaffen, als ausf�hrendes Luftfahrtunternehmen anzusehen
ist. Eine solche Entscheidung zu treffen, bedeute, dass diese
Fluggesellschaft die Verantwortung f�r die Durchf�hrung
des Fluges, einschließlich insbesondere seiner etwaigen An-
nullierung oder einer etwaigen großen Versp�tung bei seiner
Ankunft, �bernimmt.763 Daher k�nne eine Fluggesellschaft
wie Thomson Airways, die einer anderen Fluggesellschaft
ein Flugzeug samt Besatzung vermietet, f�r den Flug aber
nicht die operationelle Verantwortung tr�gt, nicht als aus-
f�hrendes Luftfahrtunternehmen eingestuft werden.764 Die-
ses Ergebnis gew�hrleiste, dass die bef�rderten Flugg�ste
entsch�digt oder betreut werden, ohne dass Vereinbarungen
ber�cksichtigt werden m�ssten, die das Luftfahrtunterneh-
men, das entschieden hat, den betreffenden Flug durchzu-
f�hren, mit einem anderen Unternehmen getroffen hat.765

Zudem stehe dieses Ergebnis im Einklang mit dem siebten
Erw�gungsgrund der VO.766 Es sei unerheblich, dass es in
der den Flugg�sten ausgestellten Buchungsbest�tigung
heißt, dass der Flug von der erstgenannten Fluggesellschaft
ausgef�hrt wird.767 Die zweite kumulative Voraussetzung
nach Art. 2 lit. b brauche daher nicht mehr gepr�ft zu wer-
den.768

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Allein das operationell verantwortliche Unternehmen ist
Adressat der Ausgleichsanspr�che, auch wenn die Bu-
chungsbest�tigung den Vermieter des Flugzeugs mit Besat-
zung als ausf�hrendes Luftfahrtunternehmen nennt. Das
Amtsgericht Hamburg sah Mieter und Vermieter als ausf�h-
rendes Luftfahrtunternehmen. Wie das Ausgangsverfahren
zeigt, kann der Fluggast sich nicht darauf verlassen, dass er
das in der Buchungsbest�tigung genannte Unternehmen in
Anspruch nehmen kann. Im Sinne eines hohen Verbraucher-
schutzniveaus sollte sichergestellt werden, dass das ausf�h-
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754 EuGH, 31. 5. 2018 – Rs. C-537/17, Claudia Wegener/Royal Air Maroc
SA, EU:C:2018:361, Rn. 9, 15.

755 EuGH, 26. 2. 2013 – Rs. C-11/11, Air France SA/Heinz-Gerke Folkerts,
Luz-Tereza Folkerts, EU:C:2013:106, RIW 2013, 473, Rn. 32-35, 38.

756 EuGH Rs. C-537/17, Wegener (Fn. 754), Rn. 16-20.
757 EuGH Rs. C-537/17, Wegener (Fn. 754), Rn. 22, 23.
758 Degott, Anmerkung, NJW 2018, 2033.
759 EuGH, 4. 7. 2018 – Rs. C-532/17, Wolfgang Wirth, Theodor M�lder,

Ruth M�lder, Gisela Wirth/Thomson Airways Ltd, EU:C:2018:527, Rn.
18.

760 EuGH, 10. 7. 2008 – Rs. C-173/07, Emirates Airlines/Diether Schenkel,
EU:C:2008:400, EWS 2008, 349, Rn. 40.

761 EuGH Rs. C-83/10, Sousa Rodr�guez (Fn. 700), Rn. 27.
762 EuGH Rs. C-255/15, Mennens (Fn. 706), Rn. 20
763 EuGH Rs. C-532/17, Wirth (Fn. 759), Rn. 20.
764 EuGH Rs. C-532/17, Wirth (Fn. 759), Rn. 22.
765 EuGH Rs. C-532/17, Wirth (Fn. 759), Rn. 23.
766 EuGH Rs. C-532/17, Wirth (Fn. 759), Rn. 24.
767 EuGH Rs. C-532/17, Wirth (Fn. 759), Rn. 25.
768 EuGH Rs. C-532/17, Wirth (Fn. 759), Rn. 22.



rende Luftfahrtunternehmen den Fluggast darauf hinweist,
dass es Adressat der Pflichten gem�ß der Verordnung ist.769

Alternativ w�re zu �berlegen, dass dem Verbraucher zwei
potenziell Verantwortliche zur Verf�gung stehen.

l) Ausgleichsleistungen bei einer Flugreise, die aus
mehreren Teilstrecken besteht, welche von
verschiedenen Luftfahrtunternehmen ausgef�hrt
werden (Rs. C-186/17, flightright)

aa) Sachverhalt

Das Landgericht Berlin fragte, ob ein Ausgleichsanspruch
nach Art. 7 VO 261/2004 auch dann besteht, wenn ein Flug-
gast wegen einer relativ geringf�gigen Ankunftsversp�tung
einen direkten Anschlussflug nicht erreicht und dies eine
Versp�tung von drei Stunden und mehr am Endziel zur Fol-
ge hat, die beiden Fl�ge aber von unterschiedlichen Luft-
fahrtunternehmen ausgef�hrt wurden und die Buchung
durch einen Reiseveranstalter erfolgte, der die Buchung der
gesamten Flugreise �ber eine andere Fluggesellschaft vor-
nahm.

Die flightright GmbH erhob Klage gegen das spanische
Luftfahrtunternehmen Iberia Express SA auf Ausgleichs-
zahlung nach Art. 7 der VO 261/2004. Flightright machte
diesen Anspruch im Namen zweier Flugg�ste geltend, die
�ber einen Reiseveranstalter eine aus drei Teilstrecken be-
stehende Flugreise von Berlin nach San Salvador buchten.
In der Rechnung des Reiseveranstalters war als Leistungs-
tr�gerin der Reise Air Berlin genannt. Die Buchungsbest�ti-
gung wurde vom Reiseveranstalter ausgestellt und enthielt
dieselbe Buchungsnummer f�r Air Berlin, die Iberia L�neas
A
reas De Espa	a SA und die Avianca SA, wobei die beiden
Letztgenannten zwei der drei die Reise ausf�hrenden Luft-
fahrtunternehmen bildeten. Die erste Teilstrecke der Reise
von Berlin nach Madrid wurde von Iberia Express, einer
100% Tochtergesellschaft von Iberia, durchgef�hrt. Die
zweite Teilstrecke der Reise von Madrid nach San Jos
 wur-
de von Iberia durchgef�hrt, die dritte Teilstrecke der Reise
von San Jos
 nach San Salvador von Avianca, einem kolum-
bianischen Luftfahrtunternehmen, das eine Code-Sharing-
Vereinbarung mit Iberia hat. Der erste Flug kam in Madrid
mit einer Versp�tung von 59 Minuten an. Infolgedessen ver-
passten die Flugg�ste ihren Anschlussflug und kamen an ih-
rem Endziel San Salvador letztlich mit einer Versp�tung von
49 Stunden an.

Das Amtsgericht Wedding wies die Klage von flightright
mit der Begr�ndung ab, dass Iberia Express nur den Flug
von Berlin nach Madrid durchgef�hrt habe, nicht aber die
�brigen Fl�ge. Iberia Express sei auch nicht in die Buchung
und Planung der gesamten Reise involviert gewesen. Die
Versp�tung von 59 Minuten auf einer Strecke, die l�nger als
1500 km war, begr�nde keinen Anspruch auf Ausgleichs-
zahlung nach Art. 7 VO 261/2004. flightright legte gegen
dieses Urteil Berufung beim vorlegenden Gericht ein. Die-
ses fragte, ob das Folkerts-Urteil des EuGH in einem Fall an-
wendbar sei,770 in dem der versp�tete Zubringerflug und der
verpasste Anschlussflug von unterschiedlichen Luftfahrtun-
ternehmen durchgef�hrt wurden.

bb) Schlussantr�ge

Generalanwalt Tanchev fasste zun�chst die Erkl�rungen der
Parteien zusammen. Nach flightright und der Europ�ischen
Kommission sei die Vorlagefrage zu bejahen, weil das Urteil

in Folkerts auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens
�bertragbar sei.771 Die deutsche Regierung nahm den gegen-
teiligen Standpunkt ein. Ausgleich sei in Folkerts772 nur des-
halb zu leisten gewesen, weil alle Teile der Reise von dem-
selben Luftfahrtunternehmen durchgef�hrt worden seien.773

Nach Ansicht der polnischen Regierung besteht ein An-
spruch auf Ausgleichszahlung, wenn entweder der Reisever-
anstalter als zugelassener Vermittler im Namen der Luft-
fahrtunternehmen gehandelt hat oder wenn die Luftfahrtun-
ternehmen den vollst�ndigen Flugplan kannten und bereit
waren, einen Teil davon auszuf�hren. Die italienische Re-
gierung meinte, dass Air Berlin als das vertragliche Luft-
fahrtunternehmen f�r die Ausgleichszahlung haftbar sei.774

Generalanwalt Tanchev schloss sich der Auffassung von
flightright und der Europ�ischen Kommission an. Diese ent-
spreche dem Ziel der VO 261/2004, einen hohen Schutz der
Flugg�ste sicherzustellen, der Rechtsprechung in Folkerts775

und Bossen776 sowie dem Grundsatz der Gleichbehand-
lung.777 AirBerlin k�nne nicht verpflichtet werden, weil die
VO 261/2004 die T�tigkeiten vertraglicher Luftfahrtunter-
nehmen nicht regelt.778 �berdies wurde der urspr�ngliche
Verordnungsvorschlag der Kommission, welcher im Fall
von Code-Sharing sowohl den Reiseveranstalter als auch
das vertragliche Luftfahrtunternehmen einbezogen hatte,
aus Gr�nden der Rechtssicherheit im Gesetzgebungsverfah-
ren dahin ge�ndert, dass Verpflichtungen ausschließlich
dem ausf�hrenden Luftfahrtunternehmen auferlegt wur-
den.779 Nach Generalanwalt Tanchev steht es Luftfahrtunter-
nehmen wie Iberia Express frei, vom Abschluss derartiger
Vertr�ge Abstand zu nehmen, wenn ihnen das damit verbun-
dene Risiko zu hoch ist.780

2. Passagierrechte im Zugverkehr

a) Anspruch auf Fahrpreiserstattung bei Versp�tung
aufgrund h�herer Gewalt
(Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Verwaltungsgerichtshof fragte, ob die
f�r die Durchsetzung der Verordnung 1371/2007781 be-
nannte nationale Stelle befugt ist, einem Eisenbahnunter-
nehmen, dessen Allgemeine Bef�rderungsbedingungen f�r
die Fahrpreisentsch�digung nicht den Kriterien des Art. 17
der VO entsprechen, den konkreten Inhalt der zu verwen-
denden Entsch�digungsbedingungen verbindlich vorzu-
schreiben. Gem�ß �sterreichischem Recht sei die benannte
Stelle lediglich befugt, die unionsrechtswidrigen Entsch�di-
gungsbedingungen f�r unwirksam zu erkl�ren. So k�nne je-
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769 M. Goumas, Anmerkung, NJW 2018, 2382.
770 EuGH Rs. C-11/11, Folkerts (Fn. 755).
771 GA Tanchev, Schlussantr�ge v. 6. 6. 2018 – Rs. C-186/17, flightright

GmbH/Iberia Express SA, EU:C:2018:399, Rn. 33.
772 EuGH Rs. C-11/11, Folkerts (Fn. 755).
773 GA Tanchev Rs. C-186/17, flightright (Fn. 771), Rn. 34.
774 GA Tanchev Rs. C-186/17, flightright (Fn. 771), Rn. 35.
775 EuGH Rs. C-11/11, Folkerts (Fn. 755).
776 EuGH Rs. C-559/16, Bossen (Fn. 729).
777 GA Tanchev Rs. C-186/17, flightright (Fn. 771), Rn. 37-42.
778 GA Tanchev Rs. C-186/17, flightright (Fn. 771), Rn. 44.
779 GA Tanchev Rs. C-186/17, flightright (Fn. 771), Rn. 46.
780 GA Tanchev Rs. C-186/17, flightright (Fn. 771), Rn. 47, 48. Die Rechts-

sache wurde durch Beschluss des Pr�sidenten des Gerichtshofs vom
2. 8. 2018 im Register des Gerichtshofs gestrichen, nachdem das LG
Berlin das Vorabentscheidungsersuchen zur�ckgenommen hatte.

781 VO (EG) Nr. 1371/2007 des Europ�ischen Parlaments und des Rates
vom 23. 10. 2007 �ber die Rechte und Pflichten der Fahrg�ste im Eisen-
bahnverkehr, ABl. 2007 L 315/14.



doch nicht gew�hrleistet werden, dass die Fahrg�ste in den
Genuss der in der VO 1371/2007 vorgesehenen Entsch�di-
gung kommen, wenn die betreffenden Klauseln f�r nichtig
erkl�rt w�rden, ohne dass sich daran die erforderlichen �n-
derungen anschl�ssen. Ferner wollte das vorlegende Gericht
wissen, ob ein Eisenbahnunternehmen von seiner Pflicht zur
Fahrpreisentsch�digung freigestellt werden kann, wenn die
Versp�tung auf h�herer Gewalt beruht.

Die �sterreichische Eisenbahngesellschaft �BB-Personen-
verkehr legte Beschwerde gegen einen Bescheid der Schie-
nen-Control Kommission ein, die sie dazu verpflichtet hat,
in ihren Allgemeinen Bef�rderungsbedingungen eine Klau-
sel zu streichen, nach der bei h�herer Gewalt jegliche Ent-
sch�digung aufgrund von Zugversp�tungen ausgeschlossen
ist. Das Unternehmen machte geltend, dass die Schienen-
Control Kommission nicht befugt sei, eine �nderung seiner
Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen anzuordnen, und dass
aus Art. 15 der VO 1371/2007 i.V.m. Art. 32 CIV hervorge-
he,782 dass es von der Entsch�digungspflicht gegen�ber den
Fahrg�sten befreit ist, wenn die Versp�tung auf h�herer Ge-
walt beruhe. Die Schienen-Control Kommission vertrat hin-
gegen die Ansicht, dass sich die Anordnung, bestimmte Ent-
sch�digungsbedingungen zu verwenden, unmittelbar auf
Art. 30 Abs. 1 VO 1371/2007 st�tzen k�nne. Außerdem re-
gele Art. 17 VO 1371/2007, der keine Ausnahme aufgrund
h�herer Gewalt vorsieht, den Sachverhalt abschließend.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied zun�chst zur zweiten Vorlagefrage,
dass die VO die Eisenbahnunternehmen nicht von der
Pflicht zur Fahrpreisentsch�digung befreit, wenn die Ver-
sp�tung auf h�herer Gewalt beruht. Diese Auslegung steht
im Einklang mit den Schlussantr�gen des Generalanwalts
J��skinen, widerspricht aber der Rechtsauffassung Deutsch-
lands, der �BB-Personenverkehr AG und der Europ�ischen
Kommission.783 Nach dem EuGH ist in keiner Vorschrift der
VO 1371/2007 vorgesehen, dass Eisenbahnunternehmen
von der in Art. 17 Abs. 1 dieser VO festgelegten Entsch�di-
gungspflicht befreit sind, wenn die Versp�tung auf h�herer
Gewalt beruht.784 Zwar bestimme Art. 15 VO 1371/2007,
dass die Haftung der Eisenbahnunternehmen f�r Versp�tun-
gen, verpasste Anschl�sse und Zugausf�lle vorbehaltlich
der Art. 16 bis 18 dieser VO in Art. 32 CIV geregelt ist, wel-
cher in Abs. 2 Gr�nde f�r eine Befreiung des Bef�rderers
von der in dieser Vorschrift festgelegten Haftung vorsieht.785

Jedoch beziehe sich Art. 32 CIV nur auf den Anspruch der
Fahrg�ste auf Ersatz des infolge Versp�tung oder Ausfall
eines Zuges entstandenen Schadens.786

Hingegen wolle die in der VO vorgesehene Entsch�digung
den Verlust kompensieren, den der Fahrgast als Gegenleis-
tung f�r eine nicht im Einklang mit dem Bef�rderungsver-
trag erbrachte Dienstleistung gezahlt hat. Es handele sich
um einen finanziellen Ausgleich in pauschalierter und stan-
dardisierter Form, w�hrend die in Art. 32 Abs. 2 der CIV
vorgesehene Haftungsregelung mit einer individualisierten
Bewertung des erlittenen Schadens verbunden ist.787 So hin-
dere die Entsch�digung nach Art. 17 der VO diese nicht
daran, nach Art. 32 CIV oder auf der Grundlage des ein-
schl�gigen nationalen Rechts eine Schadensersatzklage zu
erheben.788 Aus diesen Erw�gungen folge, dass die Gr�nde
f�r eine Haftungsbefreiung gem�ß der CIV nicht im Rah-
men der Entsch�digungsregelung der VO anwendbar sind.
Dieses Ergebnis gehe aus den Vorarbeiten zur Verordnung
hervor.789 Der EuGH verwarf eine analoge Anwendung der

f�r Fahrg�ste im Flug-, Schiffs- und Kraftomnibusverkehr
f�r den Fall h�herer Gewalt geltenden Regelungen in den
Verordnungen 261/2004, 1177/2010 und 181/2011.790 Die
verschiedenen Bef�rderungsformen seien hinsichtlich ihrer
Nutzungsbedingungen nicht austauschbar.791 Auf dieser
Grundlage entschied der EuGH, dass ein Eisenbahnunter-
nehmen in seine Allgemeinen Bef�rderungsbedingungen
keine Klausel aufnehmen darf, die es von seiner Pflicht zur
Fahrpreisentsch�digung bei Versp�tungen aufgrund h�herer
Gewalt befreit.792

Unter Verweis auf seine Rechtsprechung in SGS Belgium793

erl�uterte der EuGH ferner, dass Art. 30 Abs. 1 VO 1371/
2007 den Erlass von mitgliedstaatlichen Durchf�hrungs-
maßnahmen erfordert, mit denen die Befugnisse der natio-
nalen Kontrollstelle festgelegt werden.794 Somit k�nne diese
Vorschrift nicht als Rechtsgrundlage verstanden werden, die
die nationalen Stellen erm�chtigt, den Eisenbahnunterneh-
men den Inhalt ihrer Klauseln zu den Entsch�digungsbedin-
gungen vorzuschreiben. Gem�ß Art. 4 Abs. 3 EUV seien je-
doch alle nationalen Stellen, einschließlich der Gerichte,
verpflichtet, das nationale Recht soweit wie m�glich im
Licht des Wortlauts und des Zwecks der VO auszulegen und
anzuwenden, um das mit ihr angestrebte Schutzniveau f�r
Fahrg�ste im Eisenbahnverkehr zu erreichen.795 Auch in die-
ser Frage folgt der EuGH den Schlussantr�gen des General-
anwalts J��skinen.796

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH st�rkt mit seiner Entscheidung die Rechte der
Bahnreisenden.797 Dabei r�umt der Gerichtshof dem Bahn-
verkehr eine Sonderstellung ein. Im Gegensatz zum Flug-,
Schiffs- und Busverkehr ist dort keine Haftungsbeschr�n-
kung bei Versp�tung vorgesehen. Die Gr�nde, warum die je-
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782 Einheitliche Rechtsvorschriften f�r den Vertrag �ber die internationale
Eisenbahnbef�rderung von Personen und Gep�ck (CIV) (Anhang A
zum �bereinkommen �ber den internationalen Eisenbahnverkehr (CO-
TIF)). Die CIV wurden in den Anhang der VO (EG) Nr. 1371/2007 auf-
genommen.

783 GA J��skinen, Schlussantr�ge v. 14. 3. 2013 – Rs. C-509/11, �BB Per-
sonenverkehr AG, EU:C:2013:167, Rn. 43.

784 EuGH, 26. 9. 2013 – Rs. C-509/11, �BB Personenverkehr AG,
EU:C:2013:613, EWS 2013, 387, RIW 2013, 883, Rn. 31.

785 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 32, 35.
786 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 37.
787 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 38.
788 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 40.
789 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 42, 43.
790 VO (EU) Nr. 1177/2010 des Europ�ischen Parlaments und des Rates

vom 24. 11. 2010 �ber die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsver-
kehr und zur �nderung der VO (EG) Nr. 2006/2004, ABl. 2010 L 315/1;
VO (EU) Nr. 181/2011 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom
16. 2. 2011 �ber die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur
�nderung der VO (EG) Nr. 2006/2004, ABl. 2011 L 55/1.

791 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 47, 48. Un-
ter Verweis auf seine Rechtsprechung in Rs. C-12/11, McDonagh
(Fn. 700), Rn. 56, 57.

792 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 52.
793 EuGH, 28. 10. 2010 – Rs. C-367/09, Belgisch Interventie- en Restitutie-

bureau/SGS Belgium NV u. a., EU:C:2010:648, Rn. 32, 33.
794 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 62, 63.
795 EuGH Rs. C-509/11, �BB-Personenverkehr (Fn. 784), Rn. 64, 65.
796 GA J��skinen Rs. C-509/11, �BB Personenverkehr AG (Fn. 783), Rn.

60.
797 Yang, Die Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr bei Versp�tung, Ausfall

oder Anschlussvers�umnis – zugleich eine Anmerkung zu EuGH, Urt. v.
26. 9. 2013, Rs. C-509/11 (Schienen-Control/�BB-Personenverkehr
AG), VuR 2014, 201-204; kritisch Ducuing, ArrÞt �BB: l’effet de la for-
ce majeure sur la responsabilit
 du transporteur dans le contrat de trans-
port ferroviaire de voyageurs europ
ens, 1 R.E.D.C. 2014, 185-197.



weilige Lage der Unternehmen in den verschiedenen Ver-
kehrssektoren in Anbetracht ihrer Funktionsweise, ihrer Zu-
g�nglichkeit und der Aufteilung ihrer Netze nicht miteinan-
der vergleichbar sind, werden durch den EuGH jedoch nicht
weiter ausgef�hrt.798 Generalanwalt J��skinen meinte, dass
die h�ufigsten F�lle h�herer Gewalt im Eisenbahnverkehr –
wie schwierige Wetterverh�ltnisse, Sch�den an der Infra-
struktur und Arbeitsmarktkonflikte – mit vorhersehbarer
statistischer Regelm�ßigkeit eintr�ten und daher bei der
Fahrpreisberechnung ber�cksichtigt werden k�nnten.799 Die
Entscheidung illustriert jedoch auch Gemeinsamkeiten in
den verschiedenen Sekund�rrechtsakten zu den Passagier-
rechten. So hat der EuGH in Nelson800 hinsichtlich der VO
261/2004 strikt zwischen dem unionsrechtlichen Modell der
pauschalierten und standardisierten Entsch�digung auf der
einen sowie dem Ersatz konkret-individueller Sch�den nach
dem Montrealer �bereinkommen auf der anderen Seite un-
terschieden.801

b) Voraussetzungen f�r das Zustandekommen eines
Bef�rderungsvertrages (Rs. C-261/15, Demey)

aa) Sachverhalt

Das belgische Vredegerecht te Ieper (Friedensgericht
Ypern) legte dem EuGH die Frage vor, ob die nationalen
strafrechtlichen Bestimmungen, wonach eine Person, die
ohne Bef�rderungsausweis eine Zugfahrt unternimmt und
diesen nicht fristgerecht nachtr�glich erwirbt, eine Straftat
begeht, die jede vertragliche Beziehung zu der Bef�rde-
rungsgesellschaft ausschließt, mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 CIV
vereinbar ist.

Die Nationale Belgische Eisenbahngesellschaft (SNCB)
machte einen pauschalen Schadensersatz im Anschluss an
Straftaten einer Person geltend, die diese durch Zugfahrten
ohne Bef�rderungsausweis oder dessen nachtr�glichen frist-
gerechten Erwerb begangen haben soll. Der Beklagte berief
sich dagegen auf eine Schadenersatzbeschr�nkung gem�ß
dem Gesetz �ber die Marktpraktiken. Laut SNCB komme
dem Beklagten nicht der Rechtsschutz des Gesetzes �ber die
Marktpraktiken zu, da kein Bef�rderungsvertrag zwischen
den Parteien geschlossen wurde. Der Beklagte argumen-
tierte daher mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 CIV, wonach das Fehlen,
die Mangelhaftigkeit oder der Verlust des Bef�rderungsaus-
weises weder den Bestand noch die G�ltigkeit des Bef�rde-
rungsvertrages ber�hrt.

bb) Wesentliche Gr�nde

Art. 6 Abs. 2 Satz 2 CIV lege nicht die Voraussetzungen
f�r das Zustandekommen eines Bef�rderungsvertrages
fest. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut des Art. 6, der auf
der Pr�misse eines vorher abgeschlossenen Bef�rderungs-
vertrages beruht,802 sowie einer Betrachtung des Zusam-
menhangs, in den sich diese Bestimmung einf�gt.803 Das
Zustandekommen eines Bef�rderungsvertrages werde viel-
mehr durch die einschl�gigen mitgliedstaatlichen Vor-
schriften geregelt.804 So antwortete der EuGH, dass Art. 6
Abs. 2 Satz 2 einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht
entgegensteht, die vorsehen, dass eine Person, die eine
Zugfahrt unternimmt, ohne einen Bef�rderungsausweis zu
besitzen oder innerhalb der von diesen Rechtsvorschriften
vorgesehenen Fristen nachtr�glich zu erwerben, nicht in
einer vertraglichen Beziehung zu dem Eisenbahnunterneh-
men steht.805

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Wie durchg�ngig im Europ�ischen Privatrecht interveniert
der EuGH nicht in die Art und Weise des Abschlusses von
Vertr�gen. Damit ist der EuGH gut beraten, denn andernfalls
k�me er m�glicherweise mit den nationalen Zivilrechtsord-
nungen in Konflikt.

3. Reisevertrieb und Versicherung

a) Unionsrechtswidrige nationale Verpflichtung
des Luftfahrtunternehmens zur Bef�rderung
aufgegebenen Gep�cks ohne Zusatzkosten
(Rs. C-487/12, Vueling Airlines)

aa) Sachverhalt

Der spanische Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n8 1 de Ourense (Verwaltungsgericht Nr. 1 Ourense) fragte,
ob die spanische Regelung, die das Luftfahrtunternehmen
verpflichtet, das aufgegebene Gep�ck eines Fluggasts ohne
Zusatzkosten mitzubef�rdern, mit dem Grundsatz der Preis-
freiheit gem�ß Art. 22 Abs. 1 der Verordnung 1008/2008806

vereinbar ist.

Das Vorabentscheidungsersuchen gr�ndete in der Klage
eines Luftfahrtunternehmens gegen die von dem Galizi-
schen Verbraucherinstitut verh�ngte Geldbuße zur Ahndung
des verbraucherrechtswidrigen Inhalts seiner Luftbef�rde-
rungsvertr�ge. Ausgangspunkt des Sanktionsverfahrens
stellte die Beschwerde eines Fluggasts dar, der bei Aufgabe
von Gep�ckst�cken einen Aufschlag auf den Grundpreis der
�ber das Internet gebuchten Flugscheine zahlen musste. Das
Unternehmen setzte sich unter Verweis auf die freie Fest-
setzbarkeit der Flugticketpreise gem�ß Art. 22 VO 1008/
2008 beim zust�ndigen Verwaltungsgericht zur Wehr. Das
vorlegende Gericht ging davon aus, dass das Recht des Flug-
gasts, ein Gep�ckst�ck ohne Aufpreis zum Grundpreis des
Flugscheins aufzugeben, eine folgerichtige und angemesse-
ne Maßnahme zum Schutz des Verbrauchers darstellt, die
der im EU-Recht verankerten Liberalisierung der Flugpreise
nicht widerspreche. Diese Ansicht werde jedoch nicht von
allen spanischen Gerichten geteilt.

bb) Wesentliche Gr�nde

Nachdem der EuGH bejaht hatte, dass die VO 1008/2008
auf die Festsetzung der Preise f�r die Gep�ckbef�rderung
anwendbar ist, widmete er sich der Frage, wie die Preise f�r
den Flugdienst festzusetzen sind.807 Art. 23 Abs. 1 verlangt,
dass die unvermeidbaren und vorhersehbaren Bestandteile
des Preises f�r den Flugdienst als Bestandteile des zu zah-
lenden Endpreises ausgewiesen werden und dass die Zusatz-
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798 Kritisch Kr�ger, Anmerkung, NJW 2013, 3407-3409.
799 GA J��skinen Rs. C-509/11, �BB Personenverkehr AG (Fn. 783), Rn.

40.
800 EuGH verb. Rs. C-581/10, C-629/10, Nelson (Fn. 682).
801 Staudinger, Anmerkung, EuZW 2013, 908-910.
802 EuGH, 21. 9. 2016 – Rs. C-261/15, Nationale Maatschappij der Belgi-

sche Spoorwegen NV/Gregory Demey, EU:C:2016:709, Rn. 25-30.
803 EuGH Rs. C-261/15, Demey (Fn. 802), Rn. 32, 33.
804 EuGH Rs. C-261/15, Demey (Fn. 802), Rn. 34.
805 EuGH Rs. C-261/15, Demey (Fn. 802), Rn. 35.
806 VO (EG) Nr. 1008/2008 des Europ�ischen Parlaments und des Rates

vom 24. 9. 2008 �ber gemeinsame Vorschriften f�r die Durchf�hrung
von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft, ABl. 2008 L 293/3.

807 EuGH, 18. 9. 2014 – Rs. C-487/12, Vueling Airlines SA/Instituto Gale-
go de Consumo de la Xunta de Galicia, EU:C:2014:2232, Rn. 35, 36.



kosten f�r einen Dienst, der f�r den Luftverkehrsdienst als
solchen weder obligatorisch noch unerl�sslich ist, auf klare,
transparente und eindeutige Art und Weise zu Beginn jedes
Buchungsvorgangs mitgeteilt werden und ihre Annahme auf
„Opt-in“-Basis erfolgt.808 Im Hinblick auf neuere Gesch�fts-
modelle einiger Luftfahrtunternehmen und die m�gliche
Pr�ferenz der Flugg�ste, f�r einen geringeren Ticketpreis
ohne Aufgabegep�ck zu reisen, stellt der EuGH im Einklang
mit den Schlussantr�gen des Generalanwalts Bot fest,809

dass der f�r die Bef�rderung des aufgegebenen Gep�cks zu
zahlende Preis kein unvermeidbarer und vorhersehbarer Be-
standteil des Preises f�r den Luftbef�rderungsdienst dar-
stellt und daher ein gesonderter Preis verlangt werden darf.
Die Bef�rderung von aufgegebenem Gep�ck kann nicht als
obligatorisch oder unerl�sslich f�r die Bef�rderung von
Flugg�sten angesehen werden.810 Handgep�ck ist dagegen
grunds�tzlich als unverzichtbarer Bestandteil der Bef�rde-
rung von Flugg�sten anzusehen, f�r den kein Zuschlag ver-
langt werden darf, sofern das Gep�ck vern�nftigen Anforde-
rungen entspricht und die geltenden Sicherheitsbestimmun-
gen erf�llt. Wie von Generalanwalt Bot festgestellt,811 be-
stehen zwischen der Bef�rderung von aufgegebenem Ge-
p�ck und der Bef�rderung von Handgep�ck Unterschiede.
Durch die Handhabung und �berwachung des aufgegebe-
nen Gep�cks k�nnen f�r das Luftfahrtunternehmen Zusatz-
kosten entstehen, was bei der Bef�rderung von Handgep�ck
nicht der Fall ist. Zudem haftet das Luftfahrtunternehmen
f�r Sch�den an Gep�ck strenger, wenn es aufgegeben wor-
den ist.812

Wie auch Generalanwalt Bot813 kam der EuGH zu dem Er-
gebnis, dass die spanische Regelung die freie Preisfestset-
zung f�r die Bef�rderung von Flugg�sten verhindert und
nicht mit Art. 22 Abs. 1 der VO 1008/2008 vereinbar ist.
Zwar verwehrt es das Unionsrecht den Mitgliedstaaten
nicht, einzelne Aspekte des Luftbef�rderungsvertrages ins-
besondere zum Schutz der Verbraucher vor missbr�uchli-
chen Gesch�ftspraktiken zu reglementieren. Doch darf
eine solche nationale Regelung nicht die auf Unionsebene
ergangenen Entgeltregelungen in Frage stellen. Außerdem
wird das Ziel eines effektiven Preisvergleichs in Frage ge-
stellt, weil die von dieser Regelung betroffenen Luftfahrt-
unternehmen keinen gesonderten Tarif f�r die Bef�rde-
rung von aufgegebenem Gep�ck ausweisen d�rfen, im Ge-
gensatz zu Luftfahrtunternehmen, die der Regelung eines
anderen Mitgliedstaats unterliegen.814 Es sei Sache der na-
tionalen Beh�rden zu pr�fen, ob das Luftfahrtunterneh-
men im Ausgangsrechtsstreit die Informations- und Trans-
parenzpflichten des Art. 23 Abs. 1 zur effektiven Ver-
gleichbarkeit der Preise von Flugdiensten tats�chlich er-
f�llt.815

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Generalanwalt Bot stellt das Vorabentscheidungsersuchen
in den Kontext des Spannungsverh�ltnisses zwischen der
Deregulierung und Liberalisierung des Sektors und dem
Verbraucherschutz. Die spanische Regelung sei mit „dem
Unionsrecht offensichtlich nicht vereinbar“, denn „[s]ie
f�hrt n�mlich eine staatliche Regulierung wieder ein, die
der Unionsgesetzgeber im Rahmen der Verordnung
Nr. 1008/2008 durch eine Deregulierung und eine Liberali-
sierung des Sektors bewusst abschaffen wollte.“816 Das Uni-
onsrecht tr�gt den Rechten und Interessen des Verbrauchers
durch die Festlegung zwingender Normen �ber seine Infor-
mation Rechnung.817

b) Ausweisen des Endpreises bei Flugpreisangaben
im elektronischen Buchungssystem (Rs. C-573/13,
Air Berlin)

aa) Sachverhalt

Das Vorabentscheidungsersuchen des BGH betrifft die Aus-
legung des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 der VO 1008/2008. Der
BGH fragte nach dem Zeitpunkt, zu dem der Endpreis f�r
Flugdienste im Rahmen des elektronischen Buchungs-
systems ausgewiesen werden muss, und zum anderen nach
der Art der Darstellung dieses Endpreises.

Streitgegenstand des Ausgangsverfahrens ist die Ausgestal-
tung des elektronischen Buchungssystems eines Luftfahrt-
unternehmens. Das elektronische Buchungssystem war so
gestaltet, dass nach der Wahl des Datums und des Zielorts
die m�glichen Flugverbindungen in einer Tabelle aufgelistet
wurden. Der Endpreis pro Person wurde nicht f�r jede auf-
gef�hrte Verbindung angegeben, sondern nur f�r die von
dem Luftfahrtunternehmen vorausgew�hlte oder vom Kun-
den durch Anklicken ausgew�hlte Verbindung. Der Bundes-
verband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverb�n-
de bem�ngelte mit Hinweis auf die in der VO 1008/2008
aufgestellten Anforderungen an die Preistransparenz die
fehlende Angabe des Endpreises pro Person f�r jede in der
Tabellen�bersicht gelistete Flugverbindung. Das erstin-
stanzliche Gericht gab der Klage des Bundesverbandes statt.
Das Urteil wurde in der Berufung best�tigt. Dagegen legte
das Luftfahrtunternehmen beim BGH Revision ein.

bb) Wesentliche Gr�nde

Wie der Bundesverband, die deutsche, die belgische, die ita-
lienische, die niederl�ndische und die �sterreichische Re-
gierung sowie die Europ�ische Kommission in ihren schrift-
lichen Erkl�rungen vorbrachten, entschied der EuGH, dass
der zu zahlende Endpreis im Rahmen eines elektronischen
Buchungssystems bei jeder Angabe von Preisen f�r Flug-
dienste, einschließlich ihrer erstmaligen Angabe, auszuwei-
sen ist. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut des Art. 23
Abs. 1 Satz 2 („Der zu zahlende Endpreis ist ,stets

,

auszu-
weisen …“), seiner systematischen Auslegung sowie seinem
Sinn und Zweck.818 Im Sinne des Urteils Vueling Airlines so-
wie des 16. Erw�gungsgrundes819 stehe die Pflicht, den zu
zahlenden Endpreis „jederzeit“ auszuweisen, damit die
Kunden die Preise verschiedener Luftfahrtunternehmen ef-
fektiv vergleichen k�nnen, im Einklang mit dem verfolgten
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808 EuGH Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 807), Rn. 36. Unter Verweis
auf sein Urteil vom 19. 7. 2012 – Rs. C-112/11, ebookers.com Deutsch-
land GmbH/Verbraucherzentrale Bundesverband eV., EU:C:2012:487,
EWS 2012, 394, Rn. 14.

809 GA Bot, Schlussantr�ge v. 23. 1. 2014 – Rs. C-487/12, Vueling Airlines
SA/Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia,
EU:C:2014:27, EWS 2014, 118, Rn. 50 ff.

810 EuGH Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 807), Rn. 37-39.
811 GA Bot Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 809), Rn. 54, 55.
812 EuGH Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 807), Rn. 40-42.
813 GA Bot Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 809), Rn. 58, 75.
814 EuGH Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 807), Rn. 43-45.
815 EuGH Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 807), Rn. 46.
816 GA Bot Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 809), Rn. 70.
817 Prassl, Liberalisation, Information, and Transparency: Three Tales of

Consumer Protection in EU Aviation Law, 3 ERCL 2015, 281-295; Gri-
gorieff, ArrÞt Vueling: la libert
 tarifaire des compagnies a
riennes con-
firm
e, 2 R. E. D. C. 2014, 417-421.

818 EuGH, 15. 1. 2015 – Rs. C-573/13, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs
KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverb�n-
de – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., EU:C:2015:11, RIW
2015, 361, Rn. 23-27.

819 EuGH Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 807), Rn. 32, 33.



Ziel der effektiven Vergleichbarkeit der Preise f�r Flugdien-
ste.820 Auf dieser Grundlage verlangt der EuGH, dass diese
Verpflichtung f�r jede Form der Ver�ffentlichung von Flug-
preisen Anwendung findet, einschließlich der f�r eine Reihe
von Flugdiensten in tabellarischer Form angebotenen
Preise. Dieser Pflicht werde durch die Angabe des Endprei-
ses allein f�r den vom Kunden ausgew�hlten Flug nicht Ge-
n�ge getan.821

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

In ebookers.com Deutschland stellte der EuGH fest, dass
der Ausdruck „am Beginn jedes Buchungsvorgangs“ in
Art. 23 Abs. 1 Satz 4 impliziert, dass die fakultativen Zu-
satzkosten zu Beginn des eigentlichen Buchungsvorgangs
anzuzeigen sind, damit der Kunde entscheiden kann, ob er
die betreffende Zusatzleistung tats�chlich in Anspruch neh-
men m�chte.822 Im vorliegenden Urteil erl�uterte der EuGH,
dass die in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 aufgestellte Pflicht, den
Endpreis unter Einschluss der unvermeidbaren und vorher-
sehbaren Kosten „stets“ auszuweisen, schon ab dem Zeit-
punkt besteht, zu dem die Flugpreise in jedweder Form ver-
�ffentlicht werden, und zwar auch vor Beginn eines Bu-
chungsvorgangs. Tonner beleuchtet die wirtschaftlichen und
rechtlichen Hintergr�nde des EuGH-Urteils sowie den zu-
vor ergangenen Vorlage-Beschluss des BGH und dessen ab-
schließende Entscheidung.823

c) Darstellung des Endpreises und Missbr�uchlich-
keitspr�fung von Stornierungsgeb�hren
(Rs. C-290/16, Air Berlin)

aa) Sachverhalt

Der BGH fragte, ob nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 VO 1008/
2008 Luftfahrtunternehmen die Steuern, Geb�hren, Zu-
schl�ge oder Entgelte bei der Ver�ffentlichung ihrer Flug-
preise in der tats�chlich entstehenden H�he ausweisen
m�ssen und diese nicht teilweise in den Flugpreis einbe-
ziehen d�rfen. Ferner stand in Frage, ob Art. 22 Abs. 1 VO
1008/2008 § 307 Abs. 1 BGB entgegensteht, nach dem
von Kunden, die einen Flug nicht angetreten oder storniert
haben, kein gesondertes Bearbeitungsentgelt erhoben wer-
den kann.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Ver-
braucherverb�nde erhob Unterlassungsklage gegen die
Praktiken eines Luftfahrtunternehmens bei der Online-
Preisdarstellung. Bei einer Probebuchung stellte der Bun-
desverband fest, dass die ausgewiesenen Steuern und Ge-
b�hren viel niedriger waren als die von der Fluggesell-
schaft nach den Entgeltordnungen der betreffenden Flug-
h�fen tats�chlich geschuldeten. Der Bundesverband vertrat
die Ansicht, dass diese Praxis die Verbraucher in die Irre
f�hre und gegen die in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 VO 1008/
2008 normierte Regel �ber die Preistransparenz verstoße.
Außerdem machte der Bundesverband die Rechtswidrig-
keit einer AGB-Klausel des Luftfahrtunternehmens gel-
tend, die vorsieht, dass von dem einem Reiseteilnehmer zu
erstattenden Betrag ein Bearbeitungsentgelt von 25 Euro
einbehalten wird, wenn dieser einen Flug nicht angetreten
oder storniert hat. Diese Klausel benachteilige die Ver-
tragspartner der Fluggesellschaft unangemessen und ver-
stoße gegen § 307 BGB. Das Luftfahrtunternehmen d�rfe
f�r die Erf�llung einer gesetzlichen Verpflichtung kein ge-
sondertes Entgelt verlangen. Das erstinstanzliche Gericht
gab der Klage des Bundesverbandes statt. Die Berufung

wurde zur�ckgewiesen. Daraufhin hat das Luftfahrtunter-
nehmen beim BGH Revision eingelegt.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass Luftfahrtunternehmen die von
den Kunden geschuldeten Steuern, Geb�hren, Zuschl�ge
und Entgelte bei der Ver�ffentlichung ihrer Flugpreise ge-
sondert ausweisen m�ssen und sie daher nicht – auch nicht
teilweise – in den Flugpreis einbeziehen d�rfen. Der EuGH
erl�uterte, dass das Ziel der Information und Transparenz
nicht erreicht w�rde, wenn die Luftfahrtunternehmen die
Wahl h�tten, die Steuern, Geb�hren, Zuschl�ge und Entgelte
entweder in den Flugpreis einzubeziehen oder sie gesondert
auszuweisen.824

Bez�glich der zweiten Vorlagefrage entschied der EuGH,
dass die in Art. 22 Abs. 1 VO 1008/2008 verankerte Preis-
freiheit f�r Flugdienste innerhalb der Union der Anwendung
einer nationalen Regelung zur Umsetzung der RL 93/13 auf
Klauseln in Luftbef�rderungsvertr�gen nicht entgegensteht.
Die RL 93/13 bezwecke nicht, die Preisfreiheit von Luft-
fahrtunternehmen zu beschr�nken, sondern gew�hrleiste,
dass die m�gliche Missbr�uchlichkeit jeder nicht im Einzel-
nen ausgehandelten Vertragsklausel zum Zwecke des Ver-
braucherschutzes gepr�ft werden kann.825 Außerdem sei die
Nichtanwendbarkeit der RL 93/13 im Bereich der VO 1008/
2008 in den Bestimmungen der VO nicht vorgesehen.826 Das
Urteil des EuGH in Vueling Airlines827 lasse keinen anderen
Schluss zu. Die Preisfreiheit stehe nicht der Anwendung jeg-
licher Verbraucherschutzregelung entgegen. Ganz im Ge-
genteil erlaube das Unionsrecht den Mitgliedstaaten,
Aspekte des Luftbef�rderungsvertrages insbesondere zum
Schutz der Verbraucher vor missbr�uchlichen Gesch�fts-
praktiken zu reglementieren, sofern dabei die Entgeltrege-
lungen der VO 1008/2008 nicht in Frage gestellt werden.828

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Nach dem EuGH widerspricht es der Preistransparenz, wenn
Luftfahrtunternehmen die Wahl haben, die anwendbaren
Steuern, Geb�hren, Zuschl�ge und Entgelte entweder in den
Flugpreis einzubeziehen oder sie gesondert auszuweisen.
Diese Klarstellung ist von großer praktischer Bedeutung,
weil Kunden diese Zusatzkosten nach einem nicht angetre-
tenen Flug zum Teil nach § 649 BGB zur�ckverlangen k�n-
nen. Eine in AGB enthaltene Bearbeitungspauschale kann
nach § 307 BGB �berpr�ft werden.829 Das Unionsrecht steht
einer unterschiedlichen Handhabung in den Mitgliedstaaten
nicht entgegen.
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820 EuGH Rs. C-573/13, Air Berlin (Fn. 818), Rn. 31-34.
821 EuGH Rs. C-573/13, Air Berlin (Fn. 818), Rn. 39.
822 EuGH Rs. C-112/11, ebookers.com Deutschland (Fn. 808), Rn. 15.
823 Tonner, Anmerkung, VuR 2015, 454-457; siehe auch Prassl, 3 ERCL

2015, 281–295; De Franceschi, Additional Payments and Final Price for
Passenger Air Services: Interactions between Air Services Regulation
and EU Directives, 3 EuCML 2015, 107-111.

824 EuGH, 6. 7. 2017 – Rs. C-290/16, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs
KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverb�n-
de – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., EU:C:2017:523, RIW
2017, 822, Rn. 28-32, 36.

825 EuGH Rs. C-290/16, Air Berlin (Fn. 824), Rn. 51.
826 EuGH Rs. C-290/16, Air Berlin (Fn. 824), Rn. 46.
827 EuGH Rs. C-487/12, Vueling Airlines (Fn. 807), Rn. 44.
828 EuGH Rs. C-290/16, Air Berlin (Fn. 824), Rn. 48.
829 F�hrich, Anmerkung, EuZW 2017, 769-770.



III. Finanzdienstleistungen

1. Verbraucherkredit

a) Sanktion bei unterlassener Pr�fung der Kredit-
w�rdigkeit des Kreditnehmers durch den Kreditgeber
(Rs. C-565/12, LCL Le Cr�dit Lyonnais)

aa) Sachverhalt

Das franz�sische Tribunal d’instance d’Orl
ans (Gericht
erster Instanz von Orl
ans) fragte, ob Art. 23 der RL 2008/
48 der Anwendung einer nationalen Sanktionsregelung ent-
gegensteht, nach der ein Kreditgeber, der seiner vorvertrag-
lichen Verpflichtung zur Pr�fung der Kreditw�rdigkeit des
Kreditnehmers nicht nachgekommen ist, seinen Anspruch
auf die vertraglich vereinbarten Zinsen verwirkt, jedoch
Zinsen zum gesetzlichen Satz verlangen kann, die ab der
Verk�ndung der gerichtlichen Entscheidung f�llig sind, mit
der der betreffende Kreditnehmer zur Zahlung der ausste-
henden Betr�ge verurteilt wurde, und außerdem um f�nf
Punkte erh�ht werden, wenn der Kreditnehmer nach Ablauf
einer Frist von zwei Monaten ab dem Tag der Verk�ndung
dieser Entscheidung seine Schuld nicht beglichen hat.

Der Verbraucher schloss mit einer Bank einen Verbraucher-
kreditvertrag. Da er seine R�ckzahlungen einstellte, for-
derte die Bank die R�ckzahlung des noch geschuldeten
Restbetrags. Das vorlegende Gericht f�hrte aus, dass die
Bank die Kreditw�rdigkeit des Verbrauchers nicht ord-
nungsgem�ß durch Abfrage einer entsprechenden Daten-
bank gepr�ft habe und daher nach franz�sischem Recht kei-
nen Anspruch auf die vertraglich vereinbarten Zinsen, je-
doch von Gesetzes wegen Anspruch auf Zinsen zum gesetz-
lichen Satz habe, die um f�nf Punkte zu erh�hen sind, wenn
der Kreditnehmer seine Schuld nicht innerhalb von zwei
Monaten ab dem Tag, an dem eine vollstreckbare gerichtli-
che Entscheidung vorliegt, vollst�ndig beglichen hat. Das
Gericht wies darauf hin, dass die Anwendung der franz�si-
schen Regelung f�r den Kreditgeber keine Sanktion darstel-
le, sondern diesem vielmehr einen Vorteil verschaffe, da der
gesetzliche Verzugszinssatz �ber dem verwirkten vertrag-
lichen Zinssatz liege. Diese Sanktion k�nne nur wirksam
sein, wenn der Verbraucher die gesamten f�lligen Betr�ge
innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Vollstreckbar-
keit der gerichtlichen Entscheidung begleiche. Dieser Fall
sei in der Praxis jedoch illusorisch, da der Umstand, dass der
Kreditgeber ein Verfahren angestrengt habe, zeige, dass die
Situation des Verbrauchers es diesem nicht mehr erlaubt ha-
be, seinen Verpflichtungen nachzukommen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH wies zun�chst die Zweifel der Europ�ischen
Kommission an der Zul�ssigkeit des Vorabentscheidungser-
suchens zur�ck. Nach Ansicht der Kommission sei nicht
klar, ob die fragliche Sanktionsregelung in den Geltungsbe-
reich des Art. 23 RL 2008/48 falle. Die Verpflichtung des
Kreditgebers zur Abfrage einer Datenbank, die die Mit-
gliedstaaten gem�ß Art. 8 dieser Richtlinie beibehalten
k�nnten, gr�nde nicht in der RL 2008/48, sondern im natio-
nalen Recht. Außerdem k�nne man sich angesichts der Tat-
sache, dass das nationale Gericht von den in Rede stehenden
Vorschriften weder abweichen noch diese im Lichte des
Unionsrechts auslegen k�nne, fragen, ob die Beantwortung
der vorgelegten Frage durch den Gerichtshof sachdienlich
sei.830 Der EuGH erl�uterte, dass mit der franz�sischen
Sanktionsregelung der Verstoß gegen eine im Rahmen der

Umsetzung der RL 2008/48 erlassene innerstaatliche Vor-
schrift geahndet werde. Art. 8 RL 2008/48 sehe ausdr�ck-
lich vor, dass eine Verpflichtung zur Abfrage einer Daten-
bank beibehalten werden kann. Zudem sei die in Rede ste-
hende Sanktionsregelung bei einer Verletzung der in Art. 8
enthaltenen Verpflichtung zur Pr�fung der Kreditw�rdigkeit
des Verbrauchers vor Abschluss des Vertrages anwendbar.831

Außerdem ergebe sich nicht, dass das vorlegende Gericht
nicht in der Lage w�re, die Antwort des Gerichtshofs auf die
vorgelegte Frage in sachdienlicher Weise zu ber�cksichti-
gen, insbesondere dadurch, dass es die innerstaatlichen Vor-
schriften im Lichte des Unionsrechts auslegt.832

Zur Beantwortung der Vorlagefrage erl�uterte der EuGH,
dass die vorvertragliche Verpflichtung des Kreditgebers zur
Beurteilung der Kreditw�rdigkeit des Kreditnehmers inso-
weit, als sie den Schutz der Verbraucher vor der Gefahr der
�berschuldung und der Zahlungsunf�higkeit bezweckt, zur
Verwirklichung des Ziels der RL 2008/48 beitr�gt. Aus den
Erw�gungsgr�nden 7 bis 9 zielt die Richtlinie auf eine voll-
st�ndige und obligatorische Harmonisierung in einigen
Schl�sselbereichen des Verbraucherkreditrechts, um allen
Verbrauchern in der Union ein hohes und vergleichbares
Maß an Schutz ihrer Interessen zu gew�hrleisten und um die
Entwicklung eines reibungslos funktionierenden Binnen-
markts zu erleichtern.833 Im Lichte dieses Ziels sehe Art. 23
vor, dass die Sanktionen f�r Verst�ße gegen die nach Art. 8
dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften
�ber die Pr�fung der Kreditw�rdigkeit des Kreditnehmers
vor Abschluss des Vertrages so festgelegt werden m�ssen,
dass die Sanktionen wirksam, verh�ltnism�ßig und ab-
schreckend sind. Sowohl die Wahl der betreffenden Sankti-
onsregelung als auch die zur Anwendung dieser Sanktionen
erforderlichen Maßnahmen seien von den Mitgliedstaaten
zu treffen.834 Gem�ß der Rechtsprechung in Texdata Soft-
ware835 verlange der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit
(Art. 4 Abs. 3 EUV), dass die H�rte der Sanktionen der
Schwere der mit ihnen geahndeten Verst�ße entspreche, in-
dem sie insbesondere eine „wirklich abschreckende Wir-
kung“ gew�hrleisten.836

Die Europ�ische Kommission pl�dierte, dass das nationale
Recht in F�llen wie dem Ausgangsverfahren den wirksamen
und abschreckenden Charakter der Sanktion gew�hrleiste.837

Der Gerichtshof betonte dagegen, dass diese Beurteilung
von der konkreten Beurteilung der Sanktionswirkungen ab-
h�nge. F�r den Fall, dass der restliche Kapitalbetrag auf-
grund des Zahlungsverzugs des Kreditnehmers sofort f�llig
wird, m�sse das Gericht die Betr�ge, die der Kreditgeber er-
halten h�tte, wenn er seiner Verpflichtung zur Beurteilung
vor Abschluss des Vertrages nachgekommen w�re, mit den
Betr�gen vergleichen, die er unter Anwendung der vorste-
hend genannten Sanktion erhalten w�rde.838 Sollte das vor-
legende Gericht feststellen, dass die Anwendung der Sank-
tion dem Kreditgeber einen Vorteil verschaffen kann, hieße
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830 EuGH, 27. 3. 2014 – Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais SA/Fesih
Kalhan, EU:C:2014:190, Rn. 32, 33.

831 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 37.
832 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 38.
833 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 42.
834 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 43.
835 EuGH, 26. 9. 2013 – Rs. C-418/11, Texdata Software GmbH,

EU:C:2013:588, Rn. 50, 51.
836 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 44, 45.
837 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 49.
838 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 50.



dies, dass die fragliche Sanktionsregelung keine wirklich
abschreckende Wirkung gew�hrleistet.839

Im �brigen k�nne die in Rede stehende Sanktion auch dann
nicht als „wirklich abschreckend“ angesehen werden, wenn
die an den Kreditgeber infolge der Anwendung der Sanktion
zu zahlenden Betr�ge nicht wesentlich geringer sind als die-
jenigen, die ihm zust�nden, wenn er seiner Verpflichtung
nachgekommen w�re.840 Sollte die Sanktion der Verwirkung
des Zinsanspruchs durch die Anwendung des gesetzlichen
Zinssatzes abgeschw�cht oder sogar ganz zunichte gemacht
werden, w�re sie nicht wirklich abschreckend, was gegen
Art. 23 der RL 2008/48 verstieße.841 Falls dies der Fall ist,
sei das nationale Gericht zur richtlinienkonformen Ausle-
gung des nationalen Rechts verpflichtet.842

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Bedeutung des Urteils liege in zwei wesentlichen Fest-
stellungen: Erstens, die Verpflichtung des Kreditgebers zur
Pr�fung der Kreditw�rdigkeit des Kreditnehmers (Art. 8 RL
2008/48) hat verbrauchersch�tzenden Charakter. Nach bis-
her �berwiegender Meinung im deutschen Schrifttum er-
folgte die Pr�fung nur im �ffentlichen Interesse. Der Ge-
richtshof hat nun klargestellt, dass die Verpflichtung des
Kreditgebers den Schutz der Verbraucher vor der Gefahr der
�berschuldung und der Zahlungsunf�higkeit bezweckt.
Zweitens, die Sanktionen (Art. 23) m�ssen bei unterbliebe-
ner Pr�fung eine „wirklich abschreckende Wirkung“ haben.
Eine Sanktion sei nur dann wirklich abschreckend, wenn der
Anspruch des Kreditgebers infolge des Pflichtverstoßes
„wesentlich geringer“ ist. Der Pflichtverstoß m�sse also
eine Verm�genseinbuße des Kreditgebers zur Folge haben.
Es wird bezweifelt, ob die derzeitige Ausgestaltung des
deutschen Aufsichtsrechts den Feststellungen des EuGH ge-
recht wird. Da ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Kre-
ditw�rdigkeitspr�fung effektiv sanktioniert werden muss,
fordern Teile der Literatur, dass dem Verbraucher ein An-
spruch auf Schadensersatz, gerichtet auf die Befreiung von
der Zahlungsverpflichtung, zuzuerkennen ist.843

b) Beweislast f�r die Erf�llung der vorvertraglichen
Informations- und Pr�fungspflichten des
Kreditgebers (Rs. C-449/13, CA Consumer Finance)

aa) Sachverhalt

Das franz�sische Tribunal d’instance d’Orl
ans (Gericht
erster Instanz von Orl
ans) legte dem EuGH eine Reihe von
Fragen zur Auslegung der Art. 5 (Informations- und Erl�u-
terungspflicht) und 8 (Bewertung der Kreditw�rdigkeit des
Verbrauchers) der RL 2008/48 vor. Es stand in Frage: (1) ob
es dem Kreditgeber obliegt, den Beweis der korrekten und
vollst�ndigen Erf�llung der von den Art. 5 und 8 vorgesehe-
nen vorvertraglichen Verpflichtungen zu erbringen; (2) ob
die Einf�gung einer Standardklausel in den Kreditvertrag,
die nicht durch weitere vom Kreditgeber ausgestellte und
dem Kreditnehmer ausgeh�ndigte Dokumente untermauert
wird und mit der der Verbraucher die Erf�llung der dem
Kreditgeber obliegenden Verpflichtungen best�tigt, ausrei-
chen kann, um den Beweis der korrekten Erf�llung der dem
Kreditgeber obliegenden vorvertraglichen Informations-
pflichten zu erbringen; (3) ob die Bewertung der Kreditw�r-
digkeit des Verbrauchers lediglich anhand der vom Verbrau-
cher vorgelegten Informationen ohne tats�chliche Kontrolle
dieser Informationen anhand anderer Anhaltspunkte ausge-
f�hrt werden darf; (4) ob der Kreditgeber dem Verbraucher

keine angemessenen Erl�uterungen gegeben haben kann,
wenn er nicht vorher dessen finanzielle Situation und Be-
d�rfnisse gepr�ft hat; (5) ob es ausreicht, dass sich die dem
Verbraucher erteilten angemessenen Erl�uterungen nur aus
den im Kreditvertrag erw�hnten vertraglichen Informatio-
nen ergeben, ohne dass ein spezifisches Dokument erstellt
worden w�re.

Die zwei Rechtsstreitigkeiten vor dem Tribunal d’instance
d’Orl
ans betrafen die Klagen einer Bank gegen mehrere
Personen, die die Raten ihres jeweiligen Kredits nicht zu-
r�ckzahlten, sodass die Bank sofortige R�ckzahlung der ge-
schuldeten Restbetr�ge zuz�glich Zinsen begehrte. Das vor-
legende Gericht pr�fte von Amts wegen eine etwaige Ver-
wirkung des Rechts auf Zinsen gem�ß dem franz�sischen
Code de la Consommation, da die Bank in den Verhandlun-
gen weder das Informationsblatt mit den vorvertraglichen
Informationen, das den Kreditnehmern ausgeh�ndigt wer-
den muss, noch irgendein anderes Dokument zum Nachweis
daf�r vorgelegt habe, dass sie ihre Aufkl�rungspflicht ge-
gen�ber den Kreditnehmern erf�llt und deren Kreditw�rdig-
keit gepr�ft habe.

Der Sachverhalt weist zwei Besonderheiten auf: In einem
der F�lle enthielt der Kreditvertrag eine Standardklausel, in
der der Kreditnehmer best�tigt, das Formular erhalten und
davon Kenntnis genommen zu haben. Bez�glich des ande-
ren Falls wies das Gericht darauf hin, dass der Kreditnehmer
der Bank keine Einkommensnachweise vorgelegt hat.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH stellte fest, dass die RL 2008/48 keine Aussage
dar�ber enth�lt, wer die Beweislast daf�r tr�gt, dass der Kre-
ditgeber seiner Informationspflicht und seiner Pflicht zur
Pr�fung der Kreditw�rdigkeit nachgekommen ist. Insoweit
unterliegen die einschl�gigen Bestimmungen des nationalen
Rechts dem �quivalenz- und dem Effektivit�tsgrundsatz.844

Zweifel an der Vereinbarkeit der in Rede stehenden Rege-
lung mit dem �quivalenzgrundsatz best�nden nicht.845 Je-
doch sei der Effektivit�tsgrundsatz gef�hrdet, wenn die Be-
weislast f�r die Nichterf�llung der Verpflichtungen des Kre-
ditgebers nach Art. 5 und 8 der RL 2008/48 dem Verbrau-
cher obl�ge. Der Verbraucher verf�ge nicht �ber die Mittel,
zu beweisen, dass ihm der Kreditgeber die vorgesehenen In-
formationen nicht erteilt und seine Kreditw�rdigkeit nicht
gepr�ft hat.846 Der Effektivit�tsgrundsatz verlange, dass der
Kreditgeber vor dem Richter den Beweis f�r die ordnungs-
gem�ße Erf�llung seiner vorvertraglichen Verpflichtungen
erbringen muss. Eine solche Bestimmung gew�hrleiste den
Verbraucherschutz, ohne unverh�ltnism�ßig in das Recht
des Kreditgebers auf ein faires Verfahren einzugreifen. Wie
Generalanwalt Wahl betonte,847 m�sse sich ein sorgf�ltiger
Kreditgeber der Notwendigkeit bewusst sein, Beweise f�r
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839 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 51.
840 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 52.
841 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 53.
842 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 54.
843 Bartlitz, Anmerkung, NJW 2014, 1944-1945; Maier, Anmerkung, VuR

2015, 21-23; Freitag, Anmerkung, LMK 2014, 358906; Herresthal, An-
merkung, EuZW 2014, 497-500; Rott, Anmerkung, EWS 2014, 201-
204; Fervers, Anmerkung, EWiR 2014, 305-306.

844 EuGH, 18. 12. 2014 – Rs. C-449/13, CA Consumer Finance SA/Ingrid
Bakkaus u. a., EU:C:2014:2464, EWS 2015, 56, RIW 2015, 214, Rn. 22,
23.

845 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 24.
846 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 27.
847 GA Wahl, Schlussantr�ge v. 11. 9. 2014 – Rs. C-449/13, CA Consumer

Finance SA/Ingrid Bakkaus u. a., EU:C:2014:2213, Rn. 35.



die Erf�llung seiner Informations- und Erl�uterungspflich-
ten zu sammeln und zu sichern.848

Eine Standardklausel gef�hrde nicht die Effektivit�t der
aus der RL 2008/48 resultierenden Rechte, wenn diese
Klausel nach innerstaatlichem Recht nur bedeute, dass der
Kreditnehmer den Erhalt des Europ�ischen Standardinfor-
mationsblatts best�tigt.849 Jedoch erlaube es Art. 22 Abs. 3
RL 2008/48 dem Kreditgeber nicht, seine Informations-
pflichten zu umgehen. Eine Standardklausel sei lediglich
ein Indiz, das der Kreditgeber durch ein oder durch mehre-
re relevante Beweismittel untermauern muss. Der Verbrau-
cher m�sse immer noch geltend machen k�nnen, dass die-
ses in der Standardklausel genannte Formular nicht an ihn
gerichtet war oder dass es dem Kreditgeber nicht erm�g-
licht habe, die ihm obliegenden vorvertraglichen Informa-
tionspflichten zu erf�llen.850 Der EuGH stellte klar, dass
eine solche Klausel, wenn sie nach nationalem Recht zur
Folge h�tte, dass der Verbraucher mit ihr die vollst�ndige
und korrekte Erf�llung der dem Kreditgeber obliegenden
vorvertraglichen Verpflichtungen best�tigt, zu einer Um-
kehr der Beweislast f�hren w�rde, was die Effektivit�t der
von der RL 2008/48 einger�umten Rechte gef�hrden
k�nnte.851

Ob die Bewertung der Kreditw�rdigkeit des Verbrauchers
lediglich anhand der vom Verbraucher vorgelegten Informa-
tionen ohne tats�chliche Kontrolle dieser Informationen an-
hand anderer Anhaltspunkte vorgenommen werden kann,
stellte der EuGH in das Ermessen des Kreditgebers.852 Der
Kreditgeber k�nne daher unter Ber�cksichtigung der Um-
st�nde des Einzelfalls bewerten, ob die Ausk�nfte, die ihm
der Verbraucher erteilt hat, sachdienlich und ausreichend
sind, oder es f�r notwendig befinden, eine Best�tigung die-
ser Angaben zu erhalten, wobei einfache, vom Verbraucher
nicht untermauerte Angaben f�r sich genommen nicht als
ausreichend erachtet werden k�nnen, wenn ihnen keine Be-
lege beigef�gt sind. Eine systematische �berpr�fung sei
nicht vorausgesetzt.853

Obwohl die Verpflichtungen des Kreditgebers in Art. 5
und 8 RL 2008/48 einen vorvertraglichen Charakter haben,
ergebe sich aus der Richtlinie grunds�tzlich kein Zusam-
menhang zwischen den beiden vorvertraglichen Verpflich-
tungen. Die Bewertung der finanziellen Situation und der
Bed�rfnisse des Verbrauchers m�sse nicht vor der Ertei-
lung angemessener Erl�uterungen abgeschlossen werden.
Der Kreditgeber kann dem Verbraucher daher Erl�ute-
rungen geben, ohne verpflichtet zu sein, zuvor dessen
Kreditw�rdigkeit zu pr�fen. Der Kreditgeber hat jedoch
die Bewertung der Kreditw�rdigkeit des Verbrauchers zu
ber�cksichtigen, soweit diese Bewertung eine Anpassung
der erteilten Erl�uterungen erfordert.854 Der EuGH folgte
in seinem Urteil vollumf�nglich den Schlussantr�gen des
Generalanwalts Wahl.855

Der Gerichtshof wies abschließend darauf hin, dass die
Informationspflichten aufgrund ihres vorvertraglichen
Charakters vor Unterzeichnung des Kreditvertrages erf�llt
sein m�ssen, wobei diese Erl�uterungen nicht notwendi-
gerweise in einem spezifischen Dokument zu erteilen
sind, sondern auch m�ndlich im Zuge eines Gespr�chs
gegeben werden k�nnen.856 Der EuGH erinnerte gleich-
wohl daran, dass die Form, in der die Erl�uterungen dem
Verbraucher zu erteilen sind, dem innerstaatlichen Recht
unterliegt.857

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Ausf�hrungen zur Beweislastverteilung werden bef�r-
wortet und beseitigen Rechtsunsicherheit, die den Verbrau-
cher von der gerichtlichen Geltendmachung seiner Rechte
abhalten kann. Die mangelnde Entlastungswirkung einer
Standardklausel h�tte der EuGH auch Art. 3 Abs. 3 i.V.m.
Anhang Nr. 1 lit. q RL 93/13 entnehmen k�nnen. F�r Kre-
ditgeber ergibt sich somit eine Pflicht zur Dokumentation
der Erteilung der vorvertraglichen Informationen und ange-
messener Erkl�rungen sowie der Kreditw�rdigkeitspr�fung.
Ferner best�tigte der EuGH die situationsabh�ngige Ausge-
staltung der Verpflichtungen zur Erteilung angemessener
Erl�uterungen i.S.d. Art. 5 Abs. 6 sowie zur Durchf�hrung
einer Kreditw�rdigkeitspr�fung i.S.d. Art. 8 der RL 2008/
48. Gleichzeitig stellte er wie bereits in LCL Le Cr�dit Lyon-
nais die Bedeutung dieser Pflichten f�r den Schutz des Ver-
brauchers heraus.858

c) Begriff der „Wertpapierdienstleistungen und
Anlaget�tigkeiten“ (Rs. C-312/14, Banif Plus Bank)

aa) Sachverhalt

Das ungarische Rckevei jrsb�r�sg (Bezirksgericht
Rckeve) stellt dem EuGH die Frage, ob die Gew�hrung
eines Darlehens in Fremdw�hrung als Erbringung einer
Wertpapierdienstleistung angesehen werden kann, auf die
die Bestimmungen der RL 2004/39859 �ber M�rkte f�r Fi-
nanzinstrumente Anwendung finden. Es m�chte außerdem
wissen, ob aus Art. 19 Abs. 4 und 5 der RL 2004/39 eine
Pflicht zur Bewertung der Angemessenheit von Wertpapier-
dienstleistungen und Finanzprodukten f�r Privatkunden
folgt. Ferner fragte es, ob die Nichtbeachtung dieser Vor-
schriften zur Nichtigkeit des Darlehensvertrages f�hrt.

Die Verbraucher unterzeichneten bei einer Bank einen Kre-
dit zur Finanzierung eines Autokaufs. Um einen g�nstigeren
Zinssatz zu erhalten als den, der f�r Darlehen in ungarischen
Forint angeboten wurde, entschieden sie sich f�r einen Kre-
dit in Fremdw�hrung. Im Rahmen der von der Bank erhobe-
nen Klage beantragten die Verbraucher die Feststellung,
dass Kreditvertr�ge in Fremdw�hrung unter die RL 2004/39
fallen, so dass die Bank als Kreditinstitut u.a. verpflichtet
gewesen w�re, die Angemessenheit oder die Eignung der zu
erbringenden Dienstleistung zu bewerten. Die Bank bestritt
dagegen, eine Wertpapierdienstleistungst�tigkeit erbracht
zu haben. Der in Rede stehende Vertrag sei ein Verbraucher-
kreditvertrag, der im Rahmen ihrer T�tigkeit der Darlehens-
gew�hrung abgeschlossen worden sei.

Kas/Micklitz, Europ�isches Vertrags- und Deliktsrecht (2014–2018) – Teil II Heft 5/2018 EWS 269

848 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 28.
849 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 29.
850 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 30.
851 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 31.
852 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 36.
853 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 37.
854 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 45
855 GAWahl Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 847).
856 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 46, 47.
857 EuGH Rs. C-449/13, CA Consumer Finance (Fn. 844), Rn. 48.
858 Zur Interpretation und Reichweite der Entscheidung siehe Rott, Anmer-

kung, EuZW 2015, 192, 193; siehe auch Maier, Anmerkung, VuR 2015,
141, 142; Herresthal, Anmerkung, EWiR 2015, 97, 98; Kalamees/Lille-
holt/Sein, Responsible Lending in Estonian and Norwegian Law, 1/2
EuCML 2015, 29.

859 RL 2004/39/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 21. 4.
2004 �ber M�rkte f�r Finanzinstrumente, zur �nderung der Richtlinien
85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG
des Europ�ischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der
Richtlinie 93/22/EWG des Rates (MiFID), ABl. 2004 L 145/1.



bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH wies zun�chst darauf hin, dass f�r die zugrunde-
liegende Rechtssache bestimmte Rechtsakte der Union zum
Verbraucherschutz von Bedeutung sein k�nnen. Dies gelte
f�r die RL 93/13, die bereits Gegenstand des Urteils in
K	sler und K	slern� R	bai860 in dem besonderen Zusam-
menhang von auf Devisen lautenden Darlehensvertr�gen
war, sowie die RL 87/102 und 2008/48,861 die eine Reihe
von Schutzvorschriften enthalten, die dem Darlehensgeber
bestimmte Verpflichtungen u.a. zur Information des Ver-
brauchers auferlegen. Das vorliegende Vorabentscheidungs-
ersuchen beziehe sich allerdings allein auf die Auslegung
der RL 2004/39.862

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass Devisengesch�fte,
die Bestandteil von Darlehen in Fremdw�hrung sind, keine
Wertpapierdienstleistungen i.S.v. Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 RL
2004/39 darstellen, so dass die Gew�hrung eines solchen
Darlehens nicht den Bestimmungen der Richtlinie unter-
liegt.863 Devisengesch�fte, die im Rahmen der Gew�hrung
eines Darlehens in Fremdw�hrung durchgef�hrt werden,
seien T�tigkeiten, die sich zur Bereitstellung und R�ckzah-
lung des Darlehens rein akzessorisch verhalten.864 Vorbe-
haltlich einer Nachpr�fung durch das vorlegende Gericht
beschr�nken sich diese Gesch�fte auf die Umrechnung der
auf Devisen lautenden Betr�ge des Darlehens und der Mo-
natsraten (Rechnungseinheit) in nationale W�hrung (Zah-
lungsw�hrung).865 Solche Gesch�fte haben keine andere
Funktion als die, die Durchf�hrung der Hauptpflichten des
Darlehensvertrages zu erm�glichen. Da der Kreditnehmer
ausschließlich Mittel erlangen m�chte, um ein Konsumgut
zu kaufen oder eine Dienstleistung zu erhalten, und nicht
ein Wechselkursrisiko steuern oder auf den Wechselkurs
von Devisen spekulieren will, ist der Zweck der in Rede ste-
henden Gesch�fte nicht die Vornahme einer Wertpapier-
dienstleistung.866 Devisengesch�fte stellten keine Wertpa-
pierdienstleistungen dar, die unter Anhang I Abschnitt A
dieser Richtlinie fielen.867

Die in Rede stehenden Devisengesch�fte sind nicht mit
einer Wertpapierdienstleistung i.S.v. Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 der
RL 2004/39 verbunden, sondern mit einem Gesch�ft, das
selbst kein Finanzinstrument i.S.v. Art. 4 Abs. 1 Nr. 17 RL
2004/39 ist.868 Diese Gesch�fte bez�gen sich nicht auf einen
Terminkontrakt, da sie nicht den Verkauf eines finanziellen
Aktivums zu einem bei Vertragsschluss festgelegten Preis
zum Gegenstand h�tten.869 Die Rechtssache unterscheide
sich von der Konstellation, die dem Urteil Genil 48 und
Comercial Hostelera de Grandes Vinos870 zugrunde lag.
Dort stand ein als „Swap“ bezeichneter Austauschvertrag in
Rede, der die Bankkunden gegen Schwankungen der varia-
blen Zinsen absichern sollte, denen sie aufgrund der Zeich-
nung bestimmter Finanzprodukte ausgesetzt waren.871 Zu-
dem sei im vorliegenden Fall der f�r die Berechnung der
R�ckzahlungen zu ber�cksichtigende Wert der Devisen
nicht im Voraus festgelegt. Er wird vielmehr auf der Grund-
lage des Verkaufskurses dieser Devisen zum F�lligkeitszeit-
punkt jeder Rate bestimmt.872

In Anbetracht dessen seien die weiteren Fragen nicht zu be-
antworten. Vorsorglich wies der EuGH unter Bezug auf Ge-
nil 48 und Comercial Hostelera de Grandes Vinos873 darauf
hin, dass es der innerstaatlichen Rechtsordnung obliegt, die
rechtlichen Konsequenzen f�r den Fall festzulegen, dass
eine Wertpapierfirma die in Art. 19 Abs. 4 und 5 vorgesehe-

nen Anforderungen nicht erf�llt, wobei die Grunds�tze der
�quivalenz und der Effektivit�t beachtet werden m�ssen.874

Die Auslegung des EuGH steht im Einklang mit den
Schlussantr�gen des Generalanwalts J��skinen. Dieser hielt
die Vorlage mangels einer detaillierten Darstellung des
streitrelevanten Sachverhalts als auch des nationalen rechtli-
chen Rahmens bereits grunds�tzlich f�r unzul�ssig.875

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Ein Darlehen, das auf eine ausl�ndische W�hrung lautet, je-
doch in inl�ndischer W�hrung zu dem im Zeitpunkt der
Zahlung geltenden Kurs zur�ckzuzahlen ist, stellt weder als
Ganzes noch in Teilen ein Finanzinstrument oder eine Fi-
nanzdienstleistung i.S.d. RL 2004/39 dar. Der in der Richt-
linie verankerte Anlegerschutz findet auf eine derartige Ver-
einbarung keine Anwendung.876

d) Erfordernisse an Form und Inhalt eines Verbraucher-
kreditvertrages – Sanktionen bei fehlender Angabe
zwingender Informationen
(Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia)

aa) Sachverhalt

Die slowakische Okresn�yy sffld Dunajsk Streda (Bezirksge-
richt Dunajsk Streda) fragte den EuGH, (1) ob die Anforde-
rungen des Art. 10 Abs. 2 RL 2008/48 bedeuten, dass der
Vertrag von den Parteien unterzeichnet werden muss und
die vom Kreditgeber dem Kreditnehmer zur Verf�gung zu
stellenden Informationen in demselben Dokument wie der
Kreditvertrag enthalten sein m�ssen, (2) ob der Kreditgeber
die genauen Daten, an denen die Raten gem�ß dem Vertrag
f�llig werden, nennen und in einem Tilgungsplan angeben
muss, welcher Teil jeder Zahlung auf die R�ckzahlung des
Darlehensbetrags entf�llt, und (3) ob bestimmte Sanktionen,
die nach nationalem Recht eingreifen, wenn der Kreditgeber
die zwingenden Angaben nicht geliefert hat, verh�ltnism�-
ßig sind.

Die Parteien des Ausgangsverfahrens schlossen einen Kre-
ditvertrag. Nachdem die Verbraucherin zwei Monatsraten
gezahlt hatte, stellte sie die R�ckzahlung des gew�hrten
Kredits ein. Infolgedessen verlangte die kreditgebende Bank
die vorzeitige R�ckzahlung des gesamten Kreditbetrags und
forderte die Verbraucherin auf, das Kapital, Verzugszinsen
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860 EuGH Rs. C-26/13, Ksler und Kslern
 Rbai (Fn. 45).
861 RL 2008/48/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 23. 4.

2008 �ber Verbraucherkreditvertr�ge und zur Aufhebung der Richtlinie
87/102/EWG des Rates, ABl. L 133/66.

862 EuGH, 3. 12. 2015 – Rs. C-312/14, Banif Plus Bank Zrt./Mrton Lantos,
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 Lantos, EU:C:2015:794, EWS 2016, 54, Rn. 75.

863 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 43-49.
864 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 55.
865 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 56.
866 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 57.
867 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 66.
868 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 67.
869 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 70.
870 EuGH, 30. 5. 2013 – Rs. C-604/11, Genil 48 SL und Comercial Hostele-

ra de Grandes Vinos SL/Bankinter SA und Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria SA, EU:C:2013:344.

871 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 73.
872 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 74.
873 EuGH Rs. C-604/11, Genil 48 SL und Comercial Hostelera de Grandes

Vinos (Fn. 870), Rn. 58.
874 EuGH Rs. C-312/14, Banif Plus Bank (Fn. 862), Rn. 79.
875 GA J��skinen, Schlussantr�ge v. 17. 9. 2015 – Rs. C-312/14, Banif Plus
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 Lantos, EU:C:2015:621, Rn.
19 ff.

876 Ruland, Anmerkung, EuZW 2016, 190, 191; siehe auch Frisch, Anmer-
kung, EWiR 2016, 97-98.



und eine Vertragsstrafe wegen Verzugs zu zahlen. Da die ge-
forderte Zahlung nicht einging, legte die Bank bei dem vor-
legenden Gericht Klage zur Beitreibung ihrer Forderung
ein. Das vorlegende Gericht �ußerte Zweifel an der G�ltig-
keit des Vertrages. Zwar sah dieser vor, dass auch die AGB
des Kreditgebers Bestandteil des Vertrages sind. Zudem er-
kl�rte die Verbraucherin mit ihrer Unterschrift, die AGB bei
Vertragsschluss gelesen und verstanden zu haben Jedoch
wurden die AGB von den Parteien nicht unterzeichnet. Das
Gericht zweifelte weiter an der Vereinbarkeit slowakischer
Rechtsvorschriften des Verbraucherschutzrechts mit dem
Unionsrecht. Dazu geh�rte insbesondere die Vorschrift,
nach der der Kreditgeber den Anspruch auf Zinsen und Kos-
ten verwirkt, wenn er es unterl�sst, bestimmte Informatio-
nen in den Vertrag aufzunehmen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass sich in der RL 2008/48 kein An-
haltspunkt daf�r finde, dass die erfassten Kreditvertr�ge in
einem einzigen Dokument enthalten sein m�ssen. Unter Be-
r�cksichtigung des Art. 10 Abs. 1 m�ssten jedoch alle Ele-
mente, die Art. 10 Abs. 2 auflistet, auf Papier oder auf
einem anderen dauerhaften Datentr�ger festgehalten und
Bestandteil des Kreditvertrages werden. Der Kreditvertrag
m�sse klar und pr�gnant auf die Unterlagen in Papierform
oder auf einen anderen dauerhaften Datentr�ger verweisen,
die diese Elemente enthielten. Diese Unterlagen m�ssten
dem Verbraucher vor Vertragsschluss tats�chlich ausgeh�n-
digt werden, so dass er seine Rechte und Pflichten konkret
erkennen kann.877 Der Gerichtshof f�hrte weiter aus, dass
Art. 10 Abs. 1 zwar nicht die Unterzeichnung der auf Papier
oder auf einem anderen dauerhaften Datentr�ger erstellten
Kreditvertr�ge vorschreibt, jedoch stehe Art. 10 Abs. 1
Unterabs. 2 einer innerstaatlichen Regelung nicht entgegen,
die die G�ltigkeit dieser Vertr�ge von der Unterzeichnung
durch die Parteien abh�ngig macht, und zwar selbst dann,
wenn diese Voraussetzung der Unterzeichnung f�r alle
Dokumente gilt, in denen die wesentlichen Vertragsbestand-
teile aufgef�hrt sind.878 Diese Auslegung entspricht im
Wesentlichen den Schlussantr�gen der Generalanw�ltin
Sharpston.879

Der EuGH stellte abschließend fest, dass Art. 10 Abs. 2
lit. h der RL 2008/48 so auszulegen ist, dass im Kreditver-
trag nicht jeder F�lligkeitstag der vom Verbraucher zu leis-
tenden Zahlungen durch Bezugnahme auf ein genaues Da-
tum angegeben werden m�sse, sofern die Bedingungen es
dem Verbraucher erm�glichen, ohne Schwierigkeiten und
mit Sicherheit die Daten dieser Zahlungen zu erkennen.880

Ferner m�sse gem�ß Art. 10 Abs. 2 lit. h und i RL 2008/48
ein Kreditvertrag mit fester Laufzeit, der die R�ckzahlung
des Darlehensbetrags durch aufeinanderfolgende Zahlungen
vorsieht, keinen Tilgungsplan vorsehen, der bestimmt, wel-
cher Teil jeder Zahlung auf die R�ckzahlung des Darlehens-
betrags entf�llt. Nach Art. 10 Abs. 2 lit. i und Abs. 3 ist der
Kreditgeber verpflichtet, auf Verlangen des Verbrauchers,
das zu jedem beliebigen Zeitpunkt w�hrend der Laufzeit des
Vertrages ge�ußert werden kann, kostenlos eine Aufstellung
in Form eines Tilgungsplans zu �bermitteln. Diese Rege-
lung i.V.m. Art. 22 Abs. 1 hindert einen Mitgliedstaat daran,
in seiner Rechtsordnung die Bereitstellung von Tilgungspl�-
nen im Kreditvertrag (oder anderer Elemente als der die in
Art. 10 Abs. 2 aufgelisteten) zu verlangen.881 Generalan-
w�ltin Sharpston vertrat dagegen die Meinung, dass den
Mitgliedstaaten die Einf�hrung einer Vorschrift, die eine

solche Verpflichtung der Kreditgeber enth�lt, nicht verwehrt
ist.882

Angesichts der Rechtsprechung in LCL Le Cr�dit Lyon-
nais,883 Bucura884 und Pohotovost’ 885 sei festzuhalten, dass
der Verstoß eines Kreditgebers gegen eine Verpflichtung,
der im Zusammenhang mit der RL 2008/48 eine wesentliche
Bedeutung zukommt, nach innerstaatlichem Recht mit der
Verwirkung seines Anspruchs auf Zinsen und Kosten sank-
tioniert werden darf.886 Die Verpflichtung zur Angabe sol-
cher Elemente in einem Kreditvertrag, wie sie insbesondere
der effektive Jahreszins gem�ß Art. 10 Abs. 2 lit. g, die An-
zahl und die Periodizit�t der Zahlungen gem�ß Art. 10
Abs. 2 lit. h und ggf. anfallende Notargeb�hren sowie ver-
langte Sicherheiten und Versicherungen gem�ß Art. 10
Abs. 2 lit. n und o darstellen, hat eine derartige wesentliche
Bedeutung. Soweit die fehlende Angabe dieser Elemente im
Kreditvertrag dazu f�hren kann, dass es dem Verbraucher
unm�glich gemacht wird, den Umfang seiner Verpflichtung
einzusch�tzen, ist die im innerstaatlichen Recht vorgese-
hene Sanktion der Verwirkung des Anspruchs des Kreditge-
bers auf Zinsen und Kosten als verh�ltnism�ßig i.S.d.
Art. 23 RL 2008/48 anzusehen.887 Eine solche Sanktion
k�nne jedoch nicht als verh�ltnism�ßig angesehen werden,
sofern die fehlenden Angaben ihrer Art nach nicht geeignet
sind, die M�glichkeit des Verbrauchers zu beeintr�chtigen,
den Umfang seiner Verpflichtung einzusch�tzen, wie insbe-
sondere der Name und die Anschrift der zust�ndigen Auf-
sichtsbeh�rde gem�ß Art. 10 Abs. 2 lit. v RL 2008/48.888

Mangels ausreichender tats�chlicher und rechtlicher Anga-
ben forderte Generalanw�ltin Sharpston das nationale Ge-
richt auf, im konkreten Fall selbst zu beurteilen, ob die
Elemente der in Art. 10 Abs. 2 RL 2008/48 aufgez�hlten
zwingenden Angaben, die im Verbraucherkreditvertrag feh-
len, dergestalt sind, dass ihr Fehlen die M�glichkeit des
Verbrauchers, die Vorz�ge des Abschlusses des Kreditge-
sch�fts abzusch�tzen, erheblich beeintr�chtigt, um anhand
dieses Kriteriums festzustellen, ob die Sanktion verh�ltnis-
m�ßig ist.889

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

In der Rechtssache geht es einerseits um den Grad der Har-
monisierung der RL 2008/48, andererseits um die Effektivi-
t�t von Sanktionen bei Verst�ßen. Die Auslegungen des
EuGH zu den Regelungen der Form des Kreditvertrages zei-
gen die Grenzen der Vollharmonisierung. Den Mitgliedstaa-
ten steht es frei, die Konkretisierung der Anforderungen an
die Papierform vorzunehmen, wie – im Ausgangsverfahren
– die Wirksamkeit des Vertrages von der Unterschrift der
Vertragsparteien abh�ngig zu machen oder vorzusehen, dass
alle Elemente des Kreditvertrages in einem einzigen Doku-
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877 EuGH, 9. 11. 2016 – Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia a.s./Klra B�-
r�ov, EU:C:2016:842, Rn. 30-34.

878 EuGH Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 877), Rn. 38-40, 44.
879 GA Sharpston, Schlussantr�ge v. 9. 6. 2016 – Rs. C-42/15, Home Credit

Slovakia a.s./Klra B�r�ov, EU:C:2016:431, Rn. 54.
880 EuGH Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 877), Rn. 50.
881 EuGH Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 877), Rn. 53, 54, 58.
882 GA Sharpston Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 879), Rn. 63.
883 EuGH Rs. C-565/12, LCL Le Cr
dit Lyonnais (Fn. 830), Rn. 43, 45, 52,

53.
884 EuGH Rs. C-348/14, Bucura (Fn. 205), Rn. 57.
885 EuGH Rs. C-76/10, Pohotovost’ (Fn. 29), Rn. 70-71, 76.
886 EuGH Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 877), Rn. 69.
887 EuGH Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 877), Rn. 70, 71.
888 EuGH Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 877), Rn. 72.
889 GA Sharpston Rs. C-42/15, Home Credit Slovakia (Fn. 879), Rn. 70.



ment enthalten sein m�ssen. Der Inhalt der Informations-
pflichten ist hingegen eindeutig vollharmonisiert, sodass
keine Verpflichtung zur Vorlage eines Tilgungsplans be-
steht, wenn der Verbraucher keinen Antrag stellt. In Bezug
auf Sanktionen versch�rft der EuGH seine Rechtsprechung
weiter. Er setzt voraus, dass die Sanktionen die Relevanz der
Informationen f�r den Verbraucher reflektieren.890

e) Auslegung des Begriffs „Kreditvermittler“
(Rs. C-127/15, Verein f�r Konsumenteninformation)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Oberste Gerichtshof fragte, ob ein In-
kassob�ro, das im Zusammenhang mit dem gewerbsm�ßi-
gen Eintreiben von Forderungen im Namen seiner Auftrag-
geber deren Schuldnern (Kreditnehmern) den Abschluss
von Ratenvereinbarungen anbietet, wobei es f�r seine T�tig-
keit Spesen verrechnet, die letztlich von den Kreditnehmern
zu tragen sind, als „Kreditvermittler“ i.S.v. Art. 3 lit. f
RL 2008/48 t�tig wird. Bejahendenfalls stand in Frage, ob
eine solche Ratenvereinbarung eine „unentgeltliche Stun-
dung“ i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. j der RL 2008/48 darstellt,
wenn sich der Kreditnehmer darin lediglich zur Zahlung der
offenen Forderung sowie von solchen Zinsen und Kosten
verpflichtet, die er wegen seines Verzugs ohnehin aufgrund
des Gesetzes – also auch ohne eine solche Vereinbarung –
zu zahlen gehabt h�tte.

Im Ausgangsverfahren erhob der Verein f�r Konsumenten-
information gegen ein Inkassob�ro Unterlassungsklage we-
gen deren Praxis, mit Verbrauchern, denen keine vorvertrag-
lichen Informationen gegeben wurden, neue Tilgungspl�ne
mit Zahlungsaufsch�ben zu vereinbaren. Das Inkassob�ro
�bermittelte Schuldnern im Auftrag der Gl�ubiger Auffor-
derungsschreiben, in denen es die offene Forderung ein-
schließlich angefallener Zinsen und seiner eigenen Spesen
nennt. Die Schuldner werden angehalten, entweder binnen
drei Tagen zu zahlen oder eine vorformulierte Vereinbarung
auszuf�llen, mit der sie einen neuen Tilgungsplan anneh-
men, und an das Inkassob�ro zur�ckzusenden. Mit der Ver-
einbarung erkennen sie die Forderung „zuz�glich der f�r die
Dauer der sich ergebenden Laufzeit zu errechnenden Evi-
denzkosten und Zinsen“ an. Sie verpflichten sich, die
Schuld laut Tilgungsplan in bestimmten monatlichen Teil-
betr�gen zu zahlen, wobei Zahlungen zuerst auf die Spesen
des Inkassob�ros und anschließend auf die Hauptforderung
und die Zinsen angerechnet werden. Das Handelsgericht
Wien gab der Klage statt. Das Urteil wurde vom Oberlan-
desgericht Wien auf die eingelegte Berufung hin teilweise
abge�ndert. Sowohl der Verein f�r Konsumenteninformati-
on als auch das Inkassob�ro legten beim vorlegenden Ge-
richt Revision ein.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH beantwortete zun�chst die zweite Frage. Eine
Vereinbarung �ber einen neuen Tilgungsplan, die �ber ein
Inkassob�ro zwischen einem Kreditgeber und einem s�umi-
gen Verbraucher geschlossen wird, sei nicht „unentgeltlich“
i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. j RL 2008/48, wenn sich der Verbrau-
cher darin verpflichtet, den Gesamtbetrag des Kredits zu
zahlen sowie Zinsen und Kosten, die im urspr�nglichen Ver-
trag �ber die Gew�hrung des Kredits nicht vorgesehen wa-
ren.891 Nach ihrem Art. 2 Abs. 1 gilt die RL f�r Kreditvertr�-
ge; ausgenommen sind jedoch u.a. Vertr�ge, die die unent-
geltliche Stundung einer bestehenden Forderung zum Ge-

genstand haben (Art. 2 Abs. 2 lit. j).892 Bei der Auslegung
dieser Bestimmung sei das Ziel zu ber�cksichtigen, allen
Verbrauchern in der EU ein hohes Maß an Schutz ihrer Inte-
ressen zu gew�hrleisten.893 Eine Vereinbarung �ber Stun-
dungs- oder R�ckzahlungsmodalit�ten, die der Verbraucher
entweder unmittelbar mit dem Kreditgeber oder �ber einen
in dessen Namen handelnden Kreditvermittler trifft, sei da-
her als „Kreditvertrag“ i.S.v. Art. 3 lit. c einzustufen.894

Wenn mit der Vereinbarung neue Bedingungen festgelegt
werden und der Verbraucher sich verpflichtet, nicht nur den
Gesamtbetrag des Kredits zu zahlen, sondern auch Zinsen
oder Kosten, die im urspr�nglichen Kreditvertrag nicht vor-
gesehen waren, kann diese nicht als „unentgeltlich“ i.S.v.
Art. 2 Abs. 2 lit. j angesehen werden.895 Dies sei im vorlie-
genden Fall gegeben, da sich die Verbraucher in den Verein-
barungen �ber einen neuen Tilgungsplan, die das Inkassob�-
ro ihnen anbietet, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht
nachgekommen sind, verpflichten, den geschuldeten Betrag
in monatlichen Teilbetr�gen zu zahlen, wobei Zahlungen zu-
erst auf die Kosten des Inkassob�ros und dann auf die ver-
bleibende Hauptforderung und die Zinsen angerechnet wer-
den.896 Dies gelte unabh�ngig davon, wie hoch die in einer
solchen Vereinbarung festgelegten Zinsen und Kosten sind,
auch wenn sie den Betrag nicht �bersteigen, der nach den
nationalen Rechtsvorschriften im Fall des Zahlungsverzugs
ohne eine Vereinbarung der Parteien anfallen w�rde.897

Zur ersten Vorlagefrage stellte der EuGH klar, dass ein In-
kassob�ro, das f�r einen nicht getilgten Kredit im Namen
des Kreditgebers einen neuen Tilgungsplan vereinbart, als
„Kreditvermittler“ i.S.v. Art. 3 lit. f anzusehen ist und der in
den Art. 5 und 6 der Richtlinie aufgestellten Verpflichtung
unterliegt, dem Verbraucher vorvertragliche Informationen
zu erteilen.898 Nach Art. 7 Satz 1 RL 2008/48 gilt diese Ver-
pflichtung allerdings nicht f�r Warenlieferanten oder
Dienstleistungserbringer, die nur in untergeordneter Funkti-
on als Kreditvermittler beteiligt sind, d.h. wenn ihre T�tig-
keit als Kreditvermittler nicht der Hauptzweck ihrer gewerb-
lichen oder beruflichen T�tigkeit ist. Dies sei vom vorlegen-
den Gericht zu pr�fen.899 Die �brigen Vorschriften der
Richtlinie, insbesondere deren Art. 21, der bestimmte
Pflichten des Kreditvermittlers gegen�ber den Verbrauchern
betrifft, blieben auf diese Personen jedoch anwendbar.900

Durch die Befreiung werde auch nicht das in der RL 2008/
48 vorgesehene Verbraucherschutzniveau beeintr�chtigt.
Die Verpflichtung des Kreditgebers, dem Verbraucher die in
den Art. 5 und 6 genannten vorvertraglichen Informationen
mitzuteilen, werde n�mlich nicht ber�hrt.901

Die Auslegung des EuGH steht jedenfalls teilweise im Ein-
klang mit den Schlussfolgerungen der Generalanw�ltin
Sharpston. Die Generalanw�ltin verwarf die Anwendbarkeit
der Ausnahmebestimmung in Art. 7 Satz 1.902 Dagegen
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890 Rott, Anmerkung, EuZW 2017, 32, 33.
891 EuGH, 8. 12. 2016 – Rs. C-127/15, Verein f�r Konsumenteninforma-

tion/INKO, Inkasso GmbH, EU:C:2016:934, RIW 2017, 526, Rn. 41.
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900 EuGH Rs. C-127/15, VKI/INKO (Fn. 891), Rn. 49.
901 EuGH Rs. C-127/15, VKI/INKO (Fn. 891), Rn. 50, 52.
902 GA Sharpston, Schlussantr�ge v. 21. 7. 2016 – Rs. C-127/15, Verein f�r

Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH, EU:C:2016:584,
Fn. 12.



�berl�sst es der EuGH dem vorlegenden Gericht zu bestim-
men, wie Umfang und Ausmaß der T�tigkeit des Inkasso-
b�ros zu bewerten sind.903

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH kl�rt den Begriff der Vermittlung. Die Kreditver-
mittlereigenschaft setze nicht das Herstellen eines Erstkon-
takts zwischen dem Kreditgeber und -nehmer voraus.904

Abzulehnen sei auch, dass Inkassounternehmen keine Kre-
ditvermittler sein k�nnten, da sich ihre T�tigkeit auf einen
Kreditvertrag beziehe, der bereits bestehe, wenn sie dem
Kreditnehmer eine Vereinbarung vorlegten.905 Die weite
Auslegung des Kreditvermittlers tr�gt einem effektiven Ver-
braucherschutz Rechnung.906

2. Versicherungsvertragsrecht und
Verbraucherschutz

a) Freie Anwaltswahl bei Rechtsschutzversicherung
(Rs. C-442/12, Sneller)

aa) Sachverhalt

Der niederl�ndische Hoge Raad der Nederlanden (Oberstes
Gericht) fragte, ob es gem�ß Art. 4 Abs. 1 lit. a der RL 87/
344907 zul�ssig ist, dass ein Rechtsschutzversicherer, der in
seinen Versicherungsvertr�gen festlegt, dass rechtlicher
Beistand grunds�tzlich von seinen Mitarbeitern gew�hrt
wird, sich dar�ber hinaus jedoch ausbedingt, dass die Kosten
f�r rechtlichen Beistand durch einen vom Versicherungs-
nehmer frei gew�hlten Rechtsanwalt oder Rechtsvertreter
nur dann �bernahmef�hig sind, wenn der Versicherer der
Ansicht ist, dass die Bearbeitung der Angelegenheit einem
externen Rechtsvertreter �bertragen werden muss. Ferner
fragte das vorlegende Gericht, ob es f�r die Antwort auf die
erste Frage von Bedeutung ist, ob nach nationalem Recht in
dem betreffenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
rechtlicher Beistand vorgeschrieben ist oder nicht.

Herr Sneller wollte seinen fr�heren Arbeitgeber auf Scha-
densersatz wegen ungerechtfertigter Entlassung verklagen.
Zu diesem Zweck wollte er sich durch einen Rechtsanwalt
seiner Wahl unterst�tzen und die Kosten daf�r von seinem
Rechtsschutzversicherer tragen lassen. Die gem�ß seiner
Rechtsschutzversicherung f�r die Durchf�hrung der Rechts-
schutzdeckung zust�ndige Gesellschaft (DAS Nederlandse
Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV) argumen-
tierte, der von Herrn Sneller abgeschlossene Versicherungs-
vertrag decke die Kosten rechtlichen Beistands durch einen
Rechtsanwalt nach Wahl des Versicherten nicht ab. Sie er-
kl�rte sich lediglich bereit, Herrn Sneller selbst rechtlichen
Beistand durch einen ihrer Mitarbeiter, der kein Rechtsan-
walt ist, zu gew�hren. Das gegen den fr�heren Arbeitgeber
zu f�hrende Verfahre schreibe nach niederl�ndischem Recht
keinen rechtlichen Beistand vor.

Sein gerichtlicher Antrag auf die Verurteilung von DAS zur
Zahlung der Kosten des von ihm gew�hlten rechtlichen Bei-
stands wurde zur�ckgewiesen. Diese Entscheidung wurde
vom Berufungsgericht best�tigt. Herr Sneller focht dieses
Urteil an. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts liefern so-
wohl die Analyse der verschiedenen Sprachfassungen von
Art. 4 Abs. 1 der RL 87/344 als auch die Urteile in Eschig908

und Stark909 gewichtige Argumente f�r die Auffassung, dass
die Vertragsbedingungen f�r den Fall der Einleitung eines
Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens dem Versicherungs-

nehmer stets das Recht einr�umen m�ssen, seinen Rechts-
vertreter frei zu w�hlen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass Art. 4 Abs. 1 lit. a der RL 87/344
dahin auszulegen ist, dass er der in Rede stehenden Praxis
entgegensteht.910 Einer Auslegung, wonach es dem Versi-
cherer freisteht, in seinen Vertr�gen zu regeln, ob der Versi-
cherungsnehmer einen externen Rechtsvertreter in An-
spruch nehmen kann, k�nne nicht gefolgt werden.911 Unter
Bezugnahme auf Stark912 ergebe sich aus Art. 4 Abs. 1 lit. a
RL 87/344 i.V.m. dem elftem Erw�gungsgrund, dass die
freie Wahl des Anwalts durch den Versicherungsnehmer
nicht auf die F�lle beschr�nkt werden darf, in denen der Ver-
sicherer entscheidet, dass ein externer Rechtsvertreter in
Anspruch genommen werden muss.913 Ferner sei das Ziel
der RL 87/344 – wie bereits in Eschig914 festgestellt –, die
Interessen des Versicherten umfassend zu sch�tzen, mit
einer engen Auslegung von Art. 4 Abs. 1 lit. a nicht verein-
bar.915 Unter Verweis auf Eschig916 und Stark917 erkl�rte der
EuGH Art. 4 Abs. 1 RL 87/344 f�r verbindlich.

Jedoch sei nicht ausgeschlossen, dass in bestimmten F�llen
Beschr�nkungen hinsichtlich der von den Versicherern zu
�bernehmenden Kosten vorgesehen werden k�nnen. Nach
der Rechtsprechung in Stark918 bedeute die Wahlfreiheit
nicht, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet w�ren, Versiche-
rern unter allen Umst�nden die vollst�ndige Deckung der
entstandenen Kosten vorzuschreiben. Die Wahlfreiheit d�r-
fe jedoch nicht ausgeh�hlt werden, was der Fall w�re, wenn
die Beschr�nkung der �bernahme dieser Kosten eine ange-
messene Wahl des Vertreters durch den Versicherungsneh-
mer faktisch unm�glich machen w�rde.919 Es bliebe den
Vertragsparteien unbenommen, die �bernahme h�herer
Kosten zu vereinbaren, unter Umst�nden gegen Zahlung
einer h�heren Pr�mie durch den Versicherungsnehmer.920

Ob nach nationalem Recht in dem betreffenden Gerichts-
oder Verwaltungsverfahren rechtlicher Beistand vorge-
schrieben ist oder nicht, sei bedeutungslos. Zum einen habe
das Recht des Versicherten auf freie Wahl seines Vertreters
allgemeine Bedeutung und sei verbindlich. Zum anderen
mache die RL 87/344 gem�ß ihrem elften Erw�gungsgrund
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2013, 487, Rn. 29.

911 EuGH Rs. C-442/12, Sneller (Fn. 910), Rn. 19, 20.
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913 EuGH Rs. C-442/12, Sneller (Fn. 910), Rn. 22, 23.
914 EuGH Rs. C-199/08, Eschig (Fn. 908), Rn. 45.
915 EuGH Rs. C-442/12, Sneller (Fn. 910), Rn. 25.
916 EuGH Rs. C-199/08, Eschig (Fn. 908), Rn. 47.
917 EuGH Rs. C-293/10, Stark (Fn. 909), Rn. 29.
918 EuGH Rs. C-293/10, Stark (Fn. 909), Rn. 33, 34.
919 EuGH Rs. C-442/12, Sneller (Fn. 910), Rn. 27.
920 EuGH Rs. C-442/12, Sneller (Fn. 910), Rn. 28.



und Art. 4 Abs. 1 lit. a das Bestehen und den Umfang dieses
Rechts nicht von den nationalen Vorschriften �ber die Pro-
zessvertretung abh�ngig.921

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH best�tigte seine fr�here Rechtsprechung. Das in
Art. 4 Abs. 1 lit. a der RL 87/344 gew�hrleistete Recht der
freien Anwaltswahl ist – vorbehaltlich der Ausnahmen in
Art. 5 – bedingungslos und umfassend. Kosten d�rfen nicht
durch Beschr�nkungen des Personenkreises der auswahlf�-
higen Rechtsbeist�nde eingespart werden, sondern nur
durch Einschr�nkungen der �bernahmef�higen Kosten.922

b) R�cktritt vom Versicherungsvertrag bei unzureichen-
der Widerspruchsbelehrung (Rs. C-209/12, Endress)

aa) Sachverhalt

Das Vorabentscheidungsersuchen des BGH gab dem EuGH
Gelegenheit, die Frage zu beantworten, ob Art. 15 Abs. 1
der RL 90/619 (Zweite RL Lebensversicherung)923 unter Be-
r�cksichtigung des Art. 31 Abs. 1 der RL 92/96 (Dritte RL
Lebensversicherung)924 dahin auszulegen ist, dass er einer
nationalen Regelung (§ 5a VVG a.F.) entgegensteht, nach
der ein R�cktritts- oder Widerspruchsrecht sp�testens ein
Jahr nach Zahlung der ersten Versicherungspr�mie erlischt,
selbst wenn der Versicherungsnehmer nicht �ber das Recht
zum R�cktritt oder Widerspruch belehrt worden ist.

Dieses Ersuchen erging im Rahmen eines Rechtsstreits zwi-
schen Herrn Endress und einem Versicherungsunternehmen
wegen seines R�cktritts von einem mit dieser Gesellschaft
geschlossenen Rentenversicherungsvertrag. Im Zuge des
Vertragsschlusses belehrte das Unternehmen Herrn Endress
nicht hinreichend �ber die ihm zustehenden Rechte zum
R�cktritt oder Widerspruch. Nachdem mehr als ein Jahr seit
Zahlung der ersten Versicherungspr�mie verstrichen war,
�bte Herr Endress sein Widerspruchsrecht aus. Er forderte
das Unternehmen auf, ihm s�mtliche Pr�mien nebst Zinsen
unter Abzug des bereits ausgekehrten R�ckkaufswerts zu-
r�ckzuzahlen. Die Klage gegen das Unternehmen auf Zah-
lung dieses zus�tzlichen Betrags wurde vom erstinstanzli-
chen Gericht abgewiesen, ebenso wie die dagegen einge-
legte Berufung. F�r den BGH kann die Revision nur Erfolg
haben, wenn Art. 15 Abs. 1 Satz 1 der Zweiten RL Lebens-
versicherung dahin auszulegen ist, dass er einer zeitlichen
Beschr�nkung des Widerspruchsrechts entgegensteht.

bb) Wesentliche Gr�nde

Art. 15 Abs. 1 der RL 90/619 i.V.m. Art. 31 der RL 92/96
steht der streitigen nationalen Regelung entgegen.925 Die
Mitgliedstaaten k�nnten zwar die Modalit�ten der Aus-
�bung des R�cktrittsrechts regeln, diese Modalit�ten d�rften
jedoch keine Einschr�nkungen dieses Rechts zur Folge ha-
ben. Nach st�ndiger Rechtsprechung h�tten die Mitglied-
staaten beim Erlass der entsprechenden Vorschriften daf�r
zu sorgen, dass die praktische Wirksamkeit der Zweiten und
Dritten RL Lebensversicherung unter Ber�cksichtigung des
mit diesen verfolgten Zwecks gew�hrleistet ist.926 Der
Zweck dieser Richtlinien bestehe darin, sicherzustellen,
dass der Verbraucher im Besitz der notwendigen Informatio-
nen ist, um den seinen Bed�rfnissen am ehesten entspre-
chenden Vertrag auszuw�hlen. Insbesondere sollte der Ver-
sicherungsnehmer �ber sein R�cktrittsrecht pr�zise belehrt
werden.927 Eine nationale Bestimmung wie die im Aus-

gangsverfahren, wonach das Recht des Versicherungsneh-
mers, von dem Vertrag zur�ckzutreten, zu einem Zeitpunkt
erlischt, zu dem er �ber dieses Recht nicht belehrt war, l�uft
der Verwirklichung eines grundlegenden Ziels der Zweiten
und der Dritten RL Lebensversicherung und damit deren
praktischer Wirksamkeit zuwider.928

Diese Schlussfolgerung k�nne nicht unter Hinweis auf den
Grundsatz der Rechtssicherheit in Frage gestellt werden.
Bereits in Heininger929 hatte der EuGH entschieden, dass
aus Gr�nden der Rechtssicherheit eine Beschr�nkung des
Zeitraums, in dem das Widerrufsrecht nach der RL 85/577
ausge�bt werden k�nne, nicht gerechtfertigt sei, weil dies
eine Einschr�nkung der dem Verbraucher ausdr�cklich zu
dem Zweck verliehenen Rechte impliziere, ihn vor Gefahren
zu sch�tzen, die sich daraus ergeben, dass Kreditinstitute
bewusst Vertr�ge außerhalb ihrer Gesch�ftsr�ume abschl�s-
sen.930 Zwar best�nden erhebliche Unterschiede zwischen
der RL 85/577 und der Zweiten und der Dritten RL Lebens-
versicherung, die vorstehenden Erw�gungen aus Heininger
ließen sich jedoch auf die im Ausgangsverfahren fragliche
Bestimmung �bertragen. Die Gefahren f�r den Verbraucher
bzw. den Versicherungsnehmer seien n�mlich vergleich-
bar.931 Der Versicherungsnehmer befinde sich, da Versiche-
rungsvertr�ge rechtlich komplexe Finanzprodukte sind, die
je nach anbietendem Versicherer große Unterschiede auf-
weisen und �ber einen potenziell sehr langen Zeitraum er-
hebliche finanzielle Verpflichtungen mit sich bringen k�n-
nen, dem Versicherer gegen�ber in einer schwachen Positi-
on, die derjenigen eines Verbrauchers beim Abschluss eines
außerhalb von Gesch�ftsr�umen geschlossenen Vertrags
entspricht.932 Unter Verweis auf die Schlussantr�ge der Ge-
neralanw�ltin Sharpston933 stellte der EuGH fest, dass sich
der Versicherer nicht mit Erfolg auf Gr�nde der Rechtssi-
cherheit berufen kann, um einer Situation abzuhelfen, die er
dadurch selbst herbeigef�hrt hat, dass er seiner unionsrecht-
lichen Obliegenheit zur Mitteilung von in einer Liste festge-
legten Informationen, zu denen insbesondere die Informa-
tionen �ber das Recht des Versicherungsnehmers, vom Ver-
trag zur�ckzutreten, geh�ren, nicht nachgekommen ist.934
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921 EuGH Rs. C-442/12, Sneller (Fn. 910), Rn. 31, 32.
922 Purnhagen, Anmerkung, NJW 2014, 374, 375.
923 Zweite RL 90/619/EWG des Rates vom 8. 11. 1990 zur Koordinierung

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften f�r die Direktversicherung
(Lebensversicherung) und zur Erleichterung der tats�chlichen Aus-
�bung des freien Dienstleistungsverkehrs sowie zur �nderung der RL
79/267/EWG, ABl. L 330/50. Die RL 90/619 ist nicht mehr in Kraft und
wurde durch die RL 2002/83/EG des Europ�ischen Parlaments und des
Rates vom 5. 11. 2002 �ber Lebensversicherungen, ABl. L 345/1, aufge-
hoben.

924 RL 92/96/EWG des Rates vom 10. 11. 1992 zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften f�r die Direktversicherung (Le-
bensversicherung) sowie zur �nderung der RL 79/267/EWG und 90/
619/EWG (Dritte RL Lebensversicherung), ABl. L 360/1. Die RL 92/96
ist nicht mehr in Kraft und wurde durch die RL 2002/83/EG aufgeho-
ben.

925 EuGH, 19. 12. 2013 – Rs. C-209/12, Walter Endress/Allianz Lebensver-
sicherungs AG, ECLI:EU:C:2013:864, RIW 2014, 150.

926 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 23.
927 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 24, 25.
928 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 26.
929 EuGH, 13. 12. 2001 – Rs. C-481/99, Georg Heininger, Helga Heininger/

Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, EU:C:2001:684, EWS 2002,
76, Rn. 45, 47.

930 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 27.
931 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 28.
932 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 29.
933 GA Sharpston, Schlussantr�ge v. 11. 7. 2013 – Rs. C-209/12, Walter

Endress/Allianz Lebensversicherungs-AG, EU:C:2013:472, Rn. 46, 47.
934 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 30.



Der EuGH wies im Einklang mit der Generalanw�ltin935 den
Antrag des Versicherungsunternehmens ab, die zeitlichen
Wirkungen des Urteils zu begrenzen. Das Unternehmen ha-
be weder ausreichend bewiesen, dass eine Gefahr schwer-
wiegender wirtschaftlicher Auswirkungen besteht, noch
dass eine erhebliche objektive Unsicherheit hinsichtlich der
Tragweite der Bestimmungen des Unionsrechts existiert.936

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Aufgrund der eingeschr�nkten Vorlagefrage hatte der EuGH
nicht dar�ber zu entscheiden, ob die nationale Regelung des
§ 5 a VVG a.F. �ber die Modalit�ten des Abschlusses eines
Versicherungsvertrages nach dem so genannten Policenmo-
dell insgesamt den Anforderungen der Zweiten und Dritten
RL Lebensversicherung entsprach. Angesichts der eindeuti-
gen Ausf�hrungen hierzu seitens der Generalanw�ltin ist es
jedoch wahrscheinlich, dass das Policenmodell als nicht uni-
onsrechtskonform anzusehen ist.937

Der BGH hat die Bestimmung in § 5 a VVG a.F. in seiner
Folgeentscheidung richtlinienkonform einschr�nkend dahin
ausgelegt, dass § 5 a VVG a.F. eine planwidrige Regelungs-
l�cke enth�lt, die richtlinienkonform so zu schließen ist,
dass die Vorschrift im Bereich der Lebens- und Rentenversi-
cherung und der Zusatzversicherungen zur Lebensversiche-
rung nicht anwendbar ist.938 Versicherungsnehmern, die ih-
ren Vertrag in den Jahren 1994 bis 2007 abgeschlossen ha-
ben, steht ein „ewiges“ Widerspruchsrecht gegen den Ver-
tragsschluss zu.939

c) Pflicht f�r Lebensversicherungsunternehmen zur
Angabe zus�tzlicher Informationen (Rs. C-51/13,
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij)

aa) Sachverhalt

Die Rechtbank Rotterdam fragte den EuGH, ob Art. 31
Abs. 3 der RL 92/96 dem entgegensteht, dass ein Versiche-
rungsunternehmen aufgrund allgemeiner Grunds�tze des
nationalen Rechts verpflichtet ist, dem Versicherungsneh-
mer gewisse Angaben zus�tzlich zu den in Anhang II dieser
Richtlinie genannten Informationen mitzuteilen. Ferner
fragte es, ob es f�r die Beantwortung der ersten Frage erheb-
lich ist, wie sich die Nichterteilung der zus�tzlichen Aus-
k�nfte i.S.v. Art. 31 Abs. 3 der Dritten RL Lebensversiche-
rung nach nationalem Recht auswirkt bzw. auswirken kann.

Der Rechtsstreit zwischen einem Versicherungsunterneh-
men und Herrn Van Leeuwen betrifft die H�he der Kosten
und der Pr�mien f�r die Todesfallrisikodeckung, die zu der
von Herrn Van Leeuwen abgeschlossenen Lebensversiche-
rungspolice geh�rt. Im Ausgangsverfahren ging es auch um
die Frage, ob das Versicherungsunternehmen vor Abschluss
des Versicherungsvertrages den Versicherungsnehmer aus-
reichend �ber diese Kosten und Risikopr�mien informiert
hat. Herr Van Leuuwen soll keine Zusammenfassung oder
�bersicht �ber die konkreten und/oder absoluten Kosten
und �ber deren Zusammensetzung erhalten haben. Das vor-
legende Gericht war der Ansicht, dass die genannten Anga-
ben nicht unter die in Anhang II der Dritten RL Lebensver-
sicherung genannten Ausk�nfte fallen. Jedoch habe das Ver-
sicherungsunternehmen gegen die „offenen und/oder unge-
schriebenen Vorschriften“ des niederl�ndischen Rechts
(worunter im vorliegenden Verfahren die F�rsorgepflicht
des Versicherungsunternehmens, Treu und Glauben im vor-
vertraglichen Verkehr sowie die Angemessenheit und Bil-

ligkeit zu verstehen seien) verstoßen, weil es ihm lediglich
Informationen �ber die Auswirkungen von Kosten und Risi-
kopr�mien auf die Rendite erteilt habe. Das Versicherungs-
unternehmen argumentierte, es k�nne nach Art. 31 Abs. 3
der RL 92/96 nicht dazu verpflichtet werden, dem Versiche-
rungsnehmer aufgrund dieser offenen und/oder ungeschrie-
benen Vorschriften Informationen zu erteilen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Art. 31 Abs. 3 der RL 92/96 steht nicht entgegen, dass ein
Versicherungsunternehmen auf Grundlage allgemeiner
Grunds�tze des nationalen Rechts verpflichtet ist, dem Ver-
sicherungsnehmer gewisse zus�tzliche Angaben mitzutei-
len, sofern die verlangten Angaben klar, genau und f�r das
tats�chliche Verst�ndnis der wesentlichen Bestandteile der
Versicherungspolice durch den Versicherungsnehmer not-
wendig sind und eine ausreichende Rechtssicherheit bie-
ten.940 In Royal Belge941 hatte der EuGH entschieden, dass
dem Wortlaut von Art. 31 Abs. 3 selbst, Anhang II und dem
23. Erw�gungsgrund zu entnehmen ist, dass die zus�tz-
lichen Angaben, die die Mitgliedstaaten verlangen k�nnen,
klar, genau und f�r das tats�chliche Verst�ndnis der wesent-
lichen Merkmale der dem Versicherungsnehmer angebote-
nen Versicherungsprodukte notwendig sein m�ssen.942 Es
sei Aufgabe des jeweiligen Mitgliedstaats, nach den Eigen-
heiten seiner Rechtsordnung und den Besonderheiten der Si-
tuation, die er regeln m�chte, die rechtliche Grundlage der
Verpflichtung zur Erteilung zus�tzlicher Informationen fest-
zulegen, um sicherzustellen, dass der Versicherungsnehmer
die wesentlichen Merkmale der ihm angebotenen Versiche-
rungsprodukte tats�chlich versteht, und gleichzeitig ein aus-
reichendes Maß an Rechtssicherheit zu garantieren.943

Die Rechtsgrundlage, auf deren Basis der Mitgliedstaat von
der von Art. 31 Abs. 3 der Dritten RL Lebensversicherung
vorgesehenen Befugnis Gebrauch machen m�chte, m�sse
dergestalt sein, dass sie den Versicherungsunternehmen im
Einklang mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit erm�g-
licht, mit hinreichender Vorhersehbarkeit die zus�tzlichen
Angaben zu identifizieren, die sie dem Versicherungsneh-
mer zu �bermitteln haben und mit denen dieser rechnen
kann.944 Es sei Aufgabe des vorlegenden Gerichts zu beur-
teilen, ob die im vorliegenden Fall in Rede stehenden „offe-
nen und/oder ungeschriebenen Vorschriften“ den Anforde-
rungen von Art. 31 Abs. 3 der Dritten RL Lebensversiche-
rung gen�gen.945 Welche Auswirkungen die Nichterteilung
dieser Ausk�nfte nach innerstaatlichem Recht hat, sei f�r
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935 GA Sharpston Rs. C-209/12, Endress (Fn. 933), Rn. 49, 72.
936 EuGH Rs. C-209/12, Endress (Fn. 925), Rn. 37-40.
937 GA Sharpston Rs. C-209/12, Endress (Fn. 935), Rn. 57 ff.; siehe hierzu

Rehberg, Anmerkung, EuZW 2014, 237-238.
938 BGH, 7. 5. 2014 – IV ZR 76/11, RIW 2014, 612, VersR 2014, 817;

BGH, 17. 5. 2017 – IV ZR 499/14, Rn. 12.
939 Von Ferber/Rosowski, Die Widerspruchsm�glichkeit bei Lebens- und

Rentenversicherungsvertr�gen aus den Jahren 1995 bis 2007, VuR
2018, 89, 92.

940 EuGH, 29. 4. 2015 – Rs. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverze-
kering Mij NV/Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen, EU:C:2015:286,
Rn. 34.

941 EuGH, 5. 3. 2002 – Rs. C-386/00, Axa Royale Belge SA/Georges Ochoa
and Strat
gie Finance SPRL, EU:C:2002:136, EWS 2002, 229, Rn. 24.

942 EuGH Rs. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij
(Fn. 940), Rn. 21.

943 EuGH Rs. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij
(Fn. 940), Rn. 27.

944 EuGH Rs. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij
(Fn. 940), Rn. 29.

945 EuGH Rs. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij
(Fn. 940), Rn. 33.



die Vereinbarkeit der Mitteilungspflicht mit Art. 31 Abs. 3
der RL 92/96 grunds�tzlich unerheblich.946

Generalanw�ltin Sharpston kam dagegen zu dem Ergebnis,
dass sich eine Pflicht zur Mitteilung der streitigen Angaben
ohnehin aus Art. 31 Abs. 1 und Anhang II Buchst. A ergibt,
sodass sich eine Pr�fung von Art. 31 Abs. 3 er�brige. Die
Vorlagefragen seien nur noch hypothetischer Natur.947 Die
Beantwortung der Fragen des vorlegenden Gerichts durch
die Generalanw�ltin – f�r den Fall, dass der Gerichtshof sich
diesem Ergebnis nicht anschließt – stimmen mit der Argu-
mentation des EuGH im Wesentlichen �berein.948

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Das Urteil konkretisiert die Anforderungen, die das natio-
nale Zivilrecht erf�llen muss, wenn es in minimalharmoni-
sierenden Bereichen �ber das unionsrechtlich geforderte
Mindestmaß hinausgeht.949

d) Freie Anwaltswahl im Verwaltungsverfahren bei
Rechtsschutzversicherung (Rs. C-5/15, B�y�ktipi)

aa) Sachverhalt

Im Vorabentscheidungsersuchen des niederl�ndischen Ge-
rechtshof Amsterdam (Berufungsgericht Amsterdam) stand
in Frage, ob Art. 4 Abs. 1 lit. a der RL 87/344 dahin auszule-
gen ist, dass der in dieser Bestimmung verwendete Begriff
„Verwaltungsverfahren“ auch die Widerspruchsphase bei
einem �ffentlichen Organ umfasst, in der dieses Organ eine
Entscheidung erl�sst, die gerichtlich angefochten werden
kann.

Herr B�y�ktipi, der an verschiedenen Erkrankungen litt, be-
antragte beim Zentrum f�r Behandlungsindikationsstellung
(CIZ) die Bewilligung einer Behandlung nach dem Allge-
meinen Gesetz �ber Besondere Krankheitskosten. Der An-
trag auf Bewilligung wurde abgelehnt. Nachdem Herr
B�y�ktipi beschlossen hatte, beim CIZ Widerspruch einzu-
legen, wandte er sich an seinen Rechtsschutzversicherer und
beantragte die �bernahme der Kosten f�r das Einschreiten
eines spezialisierten Rechtsanwalts seiner Wahl. Gegen die
Ablehnung seines Antrags brachte Herr B�y�ktipi eine Kla-
ge ein. Die Rechtssache kam vor das vorlegende Gericht,
welches im Zweifel war, ob das Verfahren �ber den Wider-
spruch gegen die Entscheidung des CIZ als Zivil- oder als
Verwaltungsverfahren zu qualifizieren ist und ob es Herrn
B�y�ktipi freisteht, einen Rechtsanwalt auszuw�hlen, des-
sen Kosten sein Versicherer zu �bernehmen hat.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der in Art. 4 Abs. 1 lit. a verwendete Begriff „Verwaltungs-
verfahren“ umfasst auch die Widerspruchsphase bei einem
�ffentlichen Organ, in der dieses Organ eine Entscheidung
erl�sst, die gerichtlich angefochten werden kann.950 Laut
Art. 4 Abs. 1 lit. a der RL 87/344 ist in jedem Rechtsschutz-
versicherungsvertrag ausdr�cklich anzuerkennen, dass in je-
dem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, in dem ein
Rechtsvertreter in Anspruch genommen wird, dem Versi-
cherten die Wahl dieses Rechtsvertreters freisteht.951 Der
Begriff „Verwaltungsverfahren“ sei als Gegenbegriff zu
„Gerichtsverfahren“ zu verstehen und k�nne nicht auf Ge-
richtsverfahren in Verwaltungsangelegenheiten beschr�nkt
werden.952

Diese Auslegung stehe im Einklang mit dem von der RL 87/
344 und insbesondere dem in Art. 4 Abs. 1 verfolgten Ziel,

die Interessen der Versicherten umfassend zu sch�tzen.953

Die Rechte des Versicherten w�rden sowohl durch den ur-
spr�nglichen Bescheid des CIZ als auch durch die Entschei-
dung �ber den Widerspruch beeintr�chtigt, weil die Tatsa-
chenw�rdigung in diesem Verfahrensabschnitt stattfindet
und die Entscheidungsgrundlage f�r das nachfolgende Ge-
richtsverfahren bildet. Der Versicherte bed�rfe anl�sslich
eines Verfahrens, das die unabdingbare Voraussetzung f�r
die Einbringung einer Klage vor dem Verwaltungsgericht
darstellt, des Rechtsschutzes.954

Die m�glichen finanziellen Auswirkungen auf die Rechts-
schutzversicherungssysteme rechtfertigten keine einschr�n-
kende Auslegung. Wie bereits in Sneller955 festgestellt,
schließe die Aus�bung des Rechtes des Versicherten auf
freie Wahl seines Vertreters jedoch nicht aus, dass in be-
stimmten F�llen Beschr�nkungen hinsichtlich der von den
Versicherern zu �bernehmenden Kosten vorgesehen werden
k�nnen.956

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH verfolgt in seinen Entscheidungen zur Reich-
weite und zum Umfang des Rechtsschutzes eine in sich kon-
sistente und verbraucherfreundliche Linie.

e) Freie Anwaltswahl im Verwaltungsverfahren bei
Rechtsschutzversicherung (Rs. C-460/14, Massar)

aa) Sachverhalt

Der niederl�ndische Hoge Raad der Nederlanden (Oberstes
Gericht) fragte, ob Art. 4 Abs. 1 lit. a der RL 87/344 dahin
auszulegen ist, dass ein Verfahren, in dem eine Verwaltungs-
stelle es dem Arbeitgeber erlaubt, dem (rechtsschutzversi-
cherten) Arbeitnehmer zu k�ndigen, unter den in dieser Be-
stimmung enthaltenen Begriff „Verwaltungsverfahren“
f�llt.

Der Arbeitgeber von Herrn Massar ersuchte gem�ß einer
Sonderverordnung �ber Arbeitsverh�ltnisse das Durchf�h-
rungsinstitut f�r Arbeitnehmerversicherungen (UWV), eine
unabh�ngige zentralstaatliche Verwaltungsstelle, um Ge-
nehmigung zur Beendigung des Arbeitsvertrages mit Herrn
Massar aus betriebswirtschaftlichen Gr�nden. Herr Massar
ersuchte seine Rechtsschutzversicherung um Kosten-
deckung f�r seine Vertretung in diesem Verfahren durch
einen externen Rechtsanwalt. Die Versicherung teilte ihm
mit, dass das Verfahren beim UWV kein Gerichts- oder Ver-
waltungsverfahren sei, er daher kein Recht auf freie An-
waltswahl habe und sie die mit der Vertretung durch einen
Rechtsanwalt verbundenen Kosten nicht �bernehmen wer-
de. Herr Massar wandte sich an den f�r die Gew�hrung vor-
l�ufigen Rechtsschutzes zust�ndigen Richter der Rechtbank
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946 EuGH Rs. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij
(Fn. 940), Rn. 36.

947 GA Sharpston, Schlussantr�ge v. 12. 6. 2014 – Rs. C-51/13, Nationale-
Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus Van
Leeuwen, EU:C:2014:1921, Rn. 24, 51.

948 GA Sharpston Rs. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering
Mij (Fn. 947), Rn. 53-64.

949 Purnhagen, Anmerkung, EuZW 2015, 469-470.
950 EuGH, 7. 4. 2016 – Rs. C-5/15, G�khan B�y�ktipi/Achmea Schadever-

zekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand, EU:C:2016:218, Rn.
26.

951 EuGH Rs. C-5/15, B�y�ktipi (Fn. 950), Rn. 16.
952 EuGH Rs. C-5/15, B�y�ktipi (Fn. 950), Rn. 17, 18.
953 EuGH Rs. C-5/15, B�y�ktipi (Fn. 950), Rn. 21.
954 EuGH Rs. C-5/15, B�y�ktipi (Fn. 950), Rn. 22, 23.
955 EuGH Rs. C-442/12, Sneller (Fn. 910), Rn. 26.
956 EuGH Rs. C-5/15, B�y�ktipi (Fn. 950), Rn. 25.



Amsterdam (Gericht von Amsterdam), welcher das vorle-
gende Gericht zur Kl�rung der Frage anrief, ob das Verfah-
ren beim UWV unter den Begriff „Verwaltungsverfahren“
i.S.v. Art. 4 Abs. 1 der RL 87/344 falle.

bb) Wesentliche Gr�nde

Art. 4 Abs. 1 lit. a der RL 87/344 sei dahin auszulegen, dass
ein Verfahren, in dem eine Verwaltungsstelle dem Arbeitge-
ber erlaubt, dem (rechtsschutzversicherten) Arbeitnehmer
zu k�ndigen, unter den in dieser Bestimmung enthaltenen
Begriff „Verwaltungsverfahren“ f�llt.957 Der EuGH betonte,
dass der gek�ndigte Arbeitnehmer �ber keinen Rechtsbehelf
gegen die Entscheidung des UWV verf�gt, mit der der Ar-
beitgeber die Genehmigung zur Entlassung erh�lt. Zwar
k�nne der Arbeitnehmer anschließend bei einem Zivilge-
richt eine Schadensersatzklage wegen offensichtlich unge-
rechtfertigter Entlassung erheben, doch ist die in dieser Sa-
che ergehende Entscheidung nicht geeignet, die vom UWV
erlassene Entscheidung in Frage zu stellen. Daher sei nicht
zu leugnen, dass die Rechte des Arbeitnehmers von der Ent-
scheidung des UWV beeintr�chtigt werden und dass seine
Interessen als Versicherter im Rahmen des Verfahrens bei
dieser Stelle zu sch�tzen sind.958

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH verfolgte dieselbe Auslegung wie in B�y�ktipi.959

In der Tat sind die Ausf�hrungen in den Rn. 18-23 und 26-
27 in Massar identisch mit denen in den Rn. 16-21 und 24-
25 in B�y�ktipi. In Massar betonte der EuGH, dass der ge-
k�ndigte Arbeitnehmer �ber keinen Rechtsbehelf gegen die
Entscheidung des UWV verf�ge.960 In B�y�ktipi war aus-
schlaggebend, dass das Verwaltungsverfahren die unabding-
bare Voraussetzung f�r die Einbringung einer Klage vor
dem Verwaltungsgericht darstellt. Die Tatsachenw�rdigung
findet w�hrend der Verwaltungsphase statt. Sie ist f�r das
darauffolgende Gerichtsverfahren bindend.961

f) Begriff der Versicherungsvermittlung – Abgrenzung
zwischen den T�tigkeiten der Versicherungsver-
mittlung und der Anlageberatung (Rs. C-542/16,
L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag)

aa) Sachverhalt

Der schwedische H�gsta domstol (Oberster Gerichtshof)
fragte, ob Art. 2 Nr. 3 der RL 2002/92962 dahin auszulegen
ist, dass die den Abschluss eines Versicherungsvertrages be-
treffenden Vorbereitungsarbeiten auch dann unter den Be-
griff „Versicherungsvermittlung“ fallen, wenn der betreffen-
de Versicherungsvermittler nicht die Absicht hat, einen tat-
s�chlichen Versicherungsvertrag abzuschließen. Ferner
stand in Frage, ob die Finanzberatung in Bezug auf die An-
lage von Kapital im Rahmen einer auf den Abschluss einer
Kapitallebensversicherung gerichteten Versicherungsver-
mittlung unter die RL 2002/92 oder unter die RL 2004/39
f�llt und ob, falls sie unter beide Richtlinien f�llt, die An-
wendung einer dieser beiden Richtlinien Vorrang vor der
Anwendung der anderen hat.

Das Ersuchen erging im Rahmen eines zwei Rechtssachen
umfassenden Rechtsstreits. In diesen klagten die Versicher-
ten wegen des Verlusts von Investitionen, die im Rahmen
von bei Versicherungsvermittlungsgesellschaften abge-
schlossenen Kapitallebensversicherungen in Finanzinstru-
mente investiert wurden.

In einem der Verfahren wurde �ber die Haftpflicht gestrit-
ten, die eintritt, wenn der Gesch�ftsf�hrer eines Versiche-
rungsvermittlungsunternehmens Betr�ge veruntreut, die
ihm seine Kunden �bergeben haben. Der Haftpflichtversi-
cherer bestritt, dass die Sch�den im Rahmen der versicher-
ten T�tigkeit entstanden seien und dass die Handlungen des
Gesch�ftsf�hrers des Versicherungsunternehmens der T�-
tigkeit der Versicherungsvermittlung zuzurechnen seien.
Das Gericht des ersten Rechtszugs gab der Klage statt. Das
Berufungsgericht ging hingegen davon aus, dass keine Ver-
sicherungsvermittlung vorliege.

Im zweiten Verfahren machte der Haftpflichtversicherer
geltend, dass sich die von der Versicherungsvermittlungsge-
sellschaft erbrachten Beratungsleistungen nicht auf die Ka-
pitallebensversicherung bezogen h�tten, welche als solche
unter das Versicherungsvermittlungsgesetz f�llt, sondern
auf die Investition in das Finanzinstrument, das Bestandteil
dieser Versicherung gewesen sei. Folglich seien diese Be-
ratungsleistungen nicht von der Haftpflichtversicherung ge-
deckt. Der Kl�ger obsiegte vor dem Gericht des ersten
Rechtszugs und dem Berufungsgericht. Der Haftpflichtver-
sicherer legte daraufhin Rechtsmittel beim vorlegenden Ge-
richt ein.

bb) Wesentliche Gr�nde

Die den Abschluss eines Versicherungsvertrages betreffen-
den Vorbereitungsarbeiten fielen, so der EuGH, auch dann
unter den Begriff „Versicherungsvermittlung“ nach Art. 2
Nr. 3, wenn der betreffende Versicherungsvermittler nicht
die Absicht hat, einen tats�chlichen Versicherungsvertrag
abzuschließen.963 Nach dieser Vorschrift geh�rten Vorberei-
tungsarbeiten zum Abschluss von Versicherungsvertr�gen
unabh�ngig davon, ob sie zum Vertragsabschluss f�hren,
zur „Versicherungsvermittlung“.964 Kein in dieser Vorschrift
enthaltener Begriff k�nne hingegen dahin ausgelegt werden,
dass eine besondere Absicht beim Vermittler vorliegen
muss.965 Nach Art. 4 Abs. 4 RL 2002/92 sind die Mitglied-
staaten verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um die Kunden dagegen zu sch�tzen, dass der Ver-
sicherungsvermittler nicht in der Lage ist, die Pr�mie an das
Versicherungsunternehmen weiterzuleiten. Die Unm�glich-
keit der Weiterleitung der Pr�mie an das Versicherungsun-
ternehmen m�sse auch dann umfasst sein, wenn ein Mitar-
beiter der die Versicherung vermittelnden Gesellschaft die
Pr�mie im Rahmen von Vorbereitungsarbeiten zum Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages veruntreut hat.966 Im
Sinne des Ziels der Richtlinie, den Verbraucherschutz im
Bereich der Versicherungsvermittlung zu verbessern, ver-
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957 EuGH, 7. 4. 2016 – Rs. C-460/14, Johannes Evert Antonius Massar/
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV,
EU:C:2016:216, Rn. 28.

958 EuGH Rs. C-460/14, Massar (Fn. 957), Rn. 24, 25.
959 EuGH Rs. C-5/15, B�y�ktipi (Fn. 950).
960 EuGH Rs. C-460/14, Massar (Fn. 957), Rn. 24.
961 EuGH Rs. C-5/15, B�y�ktipi (Fn. 950), Rn. 22.
962 RL 2002/92/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 9. 12.

2002 �ber Versicherungsvermittlung, ABl. 2003 L 9/3.
963 EuGH, 31. 5. 2018 – Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kring-

saktiebolag u. a./D�dsboet efter Ingvar Mattsson und Jan-Erik Strobel
u. a./L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag, EU:C:2018:369, Rn.
43, 45.

964 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 37.

965 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 40.

966 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 41.



stieße es erstens gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit,
wenn es f�r die Einbeziehung einer T�tigkeit in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie erforderlich w�re, die subjekti-
ve Absicht des Vermittlers bei der Aus�bung dieser T�tig-
keit zu ber�cksichtigen. Zweitens h�tte eine solche Interpre-
tation zur Folge, dass der Versicherungsvermittler sich auf
sein eigenes betr�gerisches Verhalten berufen k�nnte, um
sich gegen�ber seinen Kunden der Haftung gem�ß der RL
2002/92 zu entziehen.967 Es sei irrelevant, zu welchem Zeit-
punkt die betr�gerische Absicht entstanden ist und wie der
Kunde die betr�gerische Vermittlungst�tigkeit wahrgenom-
men hat.968

Finanzberatung in Bezug auf die Anlage von Kapital, die im
Rahmen einer auf den Abschluss einer Kapitallebensversi-
cherung gerichteten Versicherungsvermittlung erbracht
wird, unterliege der RL 2002/92 und nicht der RL 2004/39.
Der EuGH best�tigte, vorbehaltlich einer �berpr�fung
durch das vorlegende Gericht, dass es sich bei einem Vertrag
�ber eine Kapitallebensversicherung wie dem im Ausgangs-
verfahren um einen „Versicherungsvertrag“ i.S.d. Art. 2
Nr. 3 RL 2002/92 handele. Ein Vertrag �ber eine Kapitalle-
bensversicherung sei ein „Versicherungsvertrag“, wenn die-
ser die Zahlung einer Pr�mie durch den Versicherten sowie
als Gegenleistung hierf�r die Erbringung einer Leistung
durch den Versicherer im Fall des Todes des Versicherten
oder beim Eintritt eines anderen im Vertrag genannten Er-
eignisses vorsieht.969 �berdies stellte der EuGH klar, dass
die Finanzberatung, die im Rahmen einer auf den Abschluss
einer Kapitallebensversicherung gerichteten Versicherungs-
vermittlung erbracht wird, unter die in Art. 2 Nr. 3 RL 2002/
92 genannten T�tigkeiten f�llt.970 Gem�ß den Ausf�hrungen
des vorlegenden Gerichts betraf die Beratung im Ausgangs-
verfahren die Anlage von Kapital in ein Investmentzertifikat
im Rahmen einer Versicherungsvermittlung. Aus den
schriftlichen Erkl�rungen der schwedischen Regierung gehe
hervor, dass es sich bei diesem Kapital um Versicherungs-
pr�mien handelte, die in das in Rede stehende Produkt ein-
gezahlt wurden. Damit sei davon auszugehen, dass diese
Geldanlage Bestandteil des Versicherungsvertrages ist und
dass die betreffende Anlageberatung demzufolge zu den
Vorbereitungsarbeiten f�r den Abschluss dieses Versiche-
rungsvertrages geh�rt.971 Eine solche Auslegung stehe im
Einklang mit dem Ziel der RL 2002/92, den Verbraucher-
schutz im Bereich der Versicherungsvermittlung zu verbes-
sern, da daraus folgt, dass die Beratung im Ausgangsverfah-
ren u.a. den Anforderungen des Art. 12 Abs. 2 und 3 der RL
2002/92 gen�gen muss.972

Nach Art. 2 Abs. 1 lit. c der RL 2004/39 sind vom Anwen-
dungsbereich Personen ausgenommen, die nur gelegentlich
Wertpapierdienstleistungen im Rahmen ihrer beruflichen
T�tigkeit erbringen.973 Wenn ein Versicherungsvermittler
unter den verf�gbaren Versicherungsprodukten eines wie
die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Kapitallebens-
versicherung vorschlage, sei davon auszugehen, dass die
Beratung in Bezug auf die Anlage des von diesem Produkt
erfassten Kapitals als Nebenleistung erbracht wird, da sie im
Rahmen einer auf den Abschluss eines Versicherungsvertra-
ges gerichteten Vermittlungst�tigkeit erfolgt, die den Vor-
schriften der RL 2002/92 unterliegt.974 Der von der schwedi-
schen Regierung angef�hrte Umstand, dass ein Versiche-
rungsvermittler Beratungsleistungen regelm�ßig oder h�u-
fig erbringt, sei irrelevant, da die Leistungen jedes Mal im
Rahmen einer auf den Abschluss eines Versicherungsvertra-
ges gerichteten Vermittlung erbracht werden.975 Entgegen

dem Vorbringen, dass die Bestimmungen der RL 2004/39
umfassendere Schutzvorschriften auf dem Gebiet der Wert-
papierdienstleistungen vors�hen, hob der EuGH hervor, dass
dieser Umstand f�r sich genommen nicht dazu f�hren w�r-
de, die in Rede stehenden Beratungsleistungen dem Anwen-
dungsbereich der RL 2004/39 zu unterwerfen .976

Die Auslegung des EuGH steht im Einklang mit den
Schlussantr�gen des Generalanwalts Campos S	nchez-Bor-
dona.977

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Rechtssache betraf die Einordnung neuer Formen von
Lebensversicherungen, bei denen die vom Versicherungs-
nehmer gezahlten Pr�mien vom Versicherungsunternehmen
in Finanzinstrumenten angelegt werden und der Versiche-
rungsnehmer das Risiko der Entwicklung dieser Investition
tr�gt, die gegebenenfalls auch gegen seine Interessen verlau-
fen kann. Die Regelung der Versicherungs- und Anlagever-
mittlung ist je nach Sachgegenstand unterschiedlich ausge-
staltet und wurde zudem erst k�rzlich ge�ndert. So argu-
mentiert der Generalanwalt, dass, h�tte sich der Ausgangs-
rechtsstreit im Jahr 2018 ereignet, davon auszugehen w�re,
dass auf ihn die RL 2016/97978 und damit deren Regelung
�ber die Intermediation oder den Vertrieb von Versiche-
rungsanlageprodukten anzuwenden w�re.

IV. Diskriminierung und Verbraucherschutz

1. Gleichbehandlung bei der Versorgung mit
Dienstleistungen (Rs. C-83/14, CHEZ
Razpredelenie Bulgaria)

a) Sachverhalt

Der bulgarische Administrativen sad Sofia-grad (Verwal-
tungsgericht f�r die Stadt Sofia) legte dem EuGH zehn Fra-
gen zur Auslegung der RL 2000/43/EG vor, welche einen
Rahmen zur Bek�mpfung der Diskriminierung aufgrund der
Rasse oder der ethnischen Herkunft in den Mitgliedstaaten
schafft.979 Thematisch betrafen die Fragen folgende Berei-
che: (1) den Anwendungsbereich des Diskriminierungsver-
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967 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 42.

968 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 44.

969 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 51.

970 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 58.

971 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 54.

972 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 55.

973 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 61.

974 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 62.

975 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag
(Fn. 963), Rn. 63.

976 EuGH Rs. C-542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag (Fn.
963), Rn. 66.

977 GA Campos S	nchez-Bordona, Schlussantr�ge v. 21. 11. 2017 – Rs. C-
542/16, L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag u. a./D�dsboet ef-
ter Ingvar Mattsson und Jan-Erik Strobel u. a./L�nsf�rs�kringar Sak F�r-
s�kringsaktiebolag, EU:C:2017:879.

978 RL 2016/97 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 20. 1.
2016 �ber Versicherungsvertrieb, ABl. L 26/19.

979 RL 2000/43/EG des Rates vom 29. 6. 2000 zur Anwendung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft, ABl. L 180/22.



bots, (2) den Begriff der Diskriminierung, (3) die Gr�nde
f�r eine etwaige Rechtfertigung der streitigen Praxis.

Frau Nikolova betreibt in einer bulgarischen Stadt ein Le-
bensmittelgesch�ft. In dem Stadtteil, in dem ihr Gesch�ft
liegt, wohnen vor allem Personen mit Roma-Herkunft. Ein
Stromversorgungsunternehmen installierte in diesem Stadt-
teil die Stromz�hler ihrer Kunden an den Betonmasten des
Freileitungsnetzes in einer H�he von sechs bis sieben Me-
tern. In den anderen Stadtteilen ließ das Unternehmen die
Z�hler hingegen in einer H�he von 1,70 Meter installieren,
meist direkt in den Wohnungen der Kunden oder an Fassa-
den oder Z�unen. Nach Ansicht des Unternehmens sei diese
unterschiedliche Behandlung durch eine erh�hte Zahl von
Manipulationen und Besch�digungen der Z�hler und zahl-
reiche illegale Stromentnahmen in dem fraglichen Stadtteil
gerechtfertigt.

Frau Nikolova legte bei der Kommission f�r den Schutz vor
Diskriminierung eine Beschwerde mit der Begr�ndung ein,
die Installation der Z�hler an einem unzug�nglichen Ort be-
ruhe darauf, dass die meisten Bewohner des Stadtteils Perso-
nen mit Roma-Herkunft seien. Obwohl sie selbst keine Ro-
ma sei, werde auch sie durch diese Praxis des Stromversor-
gungsunternehmens diskriminiert. Sie k�nne den Z�hler-
stand von ihrem Stromz�hler nicht zur Kontrolle ihres Ver-
brauchs ablesen und die an sie gerichteten Stromrechnungen
nicht �berpr�fen. Die Kommission kam zu dem Schluss,
dass Frau Nikolova im Vergleich zu Kunden, deren Z�hler
an leicht zug�nglichen Orten installiert worden waren, tat-
s�chlich diskriminiert worden sei. Das Unternehmen wurde
verpflichtet, diese Zuwiderhandlung abzustellen, die
Gleichbehandlung von Frau Nikolova wiederherzustellen
und sich f�r die Zukunft solcher diskriminierenden Prakti-
ken zu enthalten. Gegen diese Entscheidung erhob das Un-
ternehmen Klage beim vorlegenden Gericht.

b) Wesentliche Gr�nde

Entgegen der Ansicht der bulgarischen Regierung und der
Europ�ischen Kommission bestritt das Stromversorgungs-
unternehmen, dass der Sachverhalt in den sachlichen An-
wendungsbereich der RL 2000/43 f�llt. Die Richtlinie gelte
gem�ß Art. 3 Abs. 1 nur im Rahmen der auf die Union �ber-
tragenen Zust�ndigkeiten. Die Union habe f�r die Aufstel-
lung oder Ablesbarkeit von Stromz�hlern keinerlei Rege-
lung erlassen.980 Unter Verweis auf seine Rechtsprechung in
Runevič-Vardyn und Wardyn981 und die Schlussantr�ge der
Generalanw�ltin Kokott982 bejahte der Gerichtshof die An-
wendbarkeit der RL 2000/43. Die Elektrizit�tsversorgung
falle ohne Zweifel unter Art. 3 Abs. 1 lit. h der RL 2000/43,
welcher den Geltungsbereich der Richtlinie auf den Zugang
zu und die Versorgung mit G�tern und Dienstleistungen, die
der �ffentlichkeit zur Verf�gung stehen, ausweitet. Diese
Bestimmung sei dahin auszulegen, dass die Anbringung
eines Stromz�hlers beim Endverbraucher, die einen un-
trennbar mit der Elektrizit�tsversorgung verbundenen Ne-
bengegenstand darstellt, in den Anwendungsbereich der RL
2000/43 f�llt und dem Grundsatz der Gleichbehandlung un-
terliegt.983 Die Zust�ndigkeit der Union stehe außer Frage,
da sich Vorschriften wie Art. 13 Abs. 1 RL 2006/32984 und
Art. 3 Abs. 3 und 7 RL 2009/72985 i.V.m. deren Anhang I
Nr. 1 lit. h und i auf die Bereitstellung von individuellen
Stromz�hlern f�r die Endverbraucher beziehen, die es im
Rahmen des Universaldienstes den betroffenen Personen er-
m�glichen sollen, ihren Stromverbrauch zu verfolgen und
zu regulieren. Diese Ansicht werde auch durch die Rechts-

grundlagen der genannten Richtlinien, n�mlich Art. 114
und 191 AEUV gest�tzt.986

Der EuGH wandte sich sodann der Frage zu, ob die RL
2000/43, insbesondere gem�ß ihrer Art. 1 und 2 Abs. 1,
nicht nur auf Personen mit einer bestimmten ethnischen
Herkunft anwendbar ist, sondern auch auf Personen, die
zwar selbst nicht die betreffende Herkunft aufweisen, die
aber durch eine diskriminierende Maßnahme zusammen mit
den Personen, die diese Herkunft aufweisen, weniger g�n-
stig behandelt oder in besonderer Weise benachteiligt wer-
den. Der Gerichtshof bejahte diese Frage unter Verweis auf
seine Rechtsprechung in Coleman987 und in Anbetracht des
Gegenstands der Richtlinie und der Natur der Rechte, die sie
sch�tzen soll, sowie des Umstands, dass sie dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz Ausdruck gibt, der einer der tragenden
Grunds�tze des Unionsrechts ist und in Art. 19 AEUV und
Art. 21 der Charta niedergelegt ist.988

Der EuGH stellte klar, dass eine nationale Vorschrift, wo-
nach als „weniger g�nstige“ Behandlung bzw. als „in beson-
derer Weise benachteiligen[d]“ i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. a
und b lediglich eine Handlungsweise anzusehen ist, die ein
„Recht“ oder ein „legitimes Interesse“ einer Person beein-
tr�chtigt, eine sich nicht aus diesen Richtlinienbestimmun-
gen ergebende Bedingung aufstellt und dadurch bewirkt,
dass der Geltungsbereich des gew�hrleisteten Schutzes ein-
geschr�nkt wird. Die RL 2000/43 sei darauf gerichtet „jede“
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aus Gr�nden
der Rasse oder der ethnischen Herkunft in den abgedeckten
Bereichen in der Union zu untersagen. Diese Auslegung der
RL 2000/43 stehe einer solchen nationalen Vorschrift daher
entgegen.989

Der EuGH entschied weiter, dass Art. 2 Abs. 2 lit. a RL
2000/43 dahin auszulegen ist, dass eine Maßnahme wie die
streitige Praxis eine unmittelbare Diskriminierung darstelle,
wenn sich erweist, dass diese Maßnahme aus Gr�nden ein-
gef�hrt und/oder beibehalten werde, die mit der ethnischen
Herkunft des �berwiegenden Teils der Bewohner des betrof-
fenen Stadtteils zusammenhingen. Der Umstand, dass in
dem fraglichen Stadtteil auch Bewohner leben, die keine
Roma sind, schließe dies nicht aus.990 Ob dies der Fall ist, ist
vom vorlegenden Gericht unter Ber�cksichtigung s�mtli-
cher relevanten Umst�nde des Falles und der in Art. 8
Abs. 1 festgelegten Regeln �ber die Beweislastumkehr zu
beurteilen.991
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987 EuGH, 17. 7. 2008 – Rs. C-303/06, S. Coleman/Attridge Law, Steve

Law, EU:C:2008:415, EWS 2008, 495, RIW 2008, 612, Rn. 38, 50.
988 EuGH Rs. C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (Fn. 980), Rn. 56-58.
989 EuGH Rs. C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (Fn. 980), Rn. 65,

68, 69.
990 EuGH Rs. C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (Fn. 980), Rn. 75 f.
991 EuGH Rs. C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (Fn. 980), Rn. 77,

79, 80.



Zu den in diesem Zusammenhang zu ber�cksichtigenden
Gesichtspunkten geh�re insbesondere der Umstand, dass die
streitige Praxis nur in Stadtteilen eingef�hrt wurde, in denen
�berwiegend bulgarische Staatsangeh�rige mit Roma-Her-
kunft wohnen. Die Tatsache, dass das Versorgungsunterneh-
men bei der bulgarischen Kommission f�r den Schutz vor
Diskriminierung behauptete, die Besch�digungen und ille-
galen Stromentnahmen seien haupts�chlich von Roma be-
gangen worden, beruhe auf ethnischen Stereotypen oder
Vorurteilen.992 Dar�ber hinaus sei zu ber�cksichtigen, dass
die streitige Praxis einen zwingenden, verallgemeinerten
und dauerhaften Charakter tr�gt. Denn sie wurde unter-
schiedslos auf alle Einwohner des Stadtteils unabh�ngig da-
von erstreckt, ob deren individuelle Verbrauchsz�hler Ge-
genstand von Manipulationen oder illegalen Stromentnah-
men waren und wer diese gegebenenfalls ver�bt hatte. Sie
kann deshalb so aufgefasst werden, dass die Bewohner die-
ses Stadtteils in ihrer Gesamtheit als potenzielle Urheber
derartiger illegaler Handlungen angesehen werden.993 Die
fragliche Praxis stelle eine ung�nstige Behandlung der Be-
wohner des betreffenden Stadtteils dar, weil sie einen belei-
digenden und stigmatisierenden Charakter tr�gt und es f�r
die Betroffenen außerordentlich schwierig, wenn nicht un-
m�glich ist, ihren Stromz�hler abzulesen, um ihren Ver-
brauch zu kontrollieren.994

Generalanw�ltin Kokott kam zu einem anderen Ergebnis.
Eine unmittelbare Diskriminierung setze voraus, dass eine
scheinbar neutrale Maßnahme in Wirklichkeit nur Personen
einer bestimmten ethnischen Herkunft betrifft.995 Solche
Umst�nde seien im vorliegenden Fall nicht gegeben. Zwar
komme die streitige Praxis de facto nur in Stadtteilen vor,
die �berwiegend von einer bestimmten ethnischen Gruppe
bewohnt sind. Sie betreffe aber keineswegs nur Personen,
die dieser ethnischen Gruppe angeh�ren, sondern werde
auch gegen�ber allen anderen Kunden des Elektrizit�tsun-
ternehmens angewandt, die in jenen Stadtteilen ans�ssig
sind, gleichviel, welcher ethnischen Herkunft sie sind.996

Die Generalanw�ltin pl�dierte, dass bei einem Sachverhalt
wie dem des Ausgangsverfahrens eine mittelbare Ungleich-
behandlung aus Gr�nden der ethnischen Herkunft vor-
liegt.997

Falls das bulgarische Gericht die streitige Praxis nicht als
unmittelbare Diskriminierung aufgrund der ethnischen Her-
kunft beurteilen sollte, k�nne es sich laut EuGH grunds�tz-
lich um eine mittelbare Diskriminierung handeln.998 Auch
wenn diese Praxis ausschließlich deshalb ins Werk gesetzt
worden sein sollte, um Manipulationen und Besch�digun-
gen in dem betreffenden Stadtteil entgegenzuwirken, ver-
halte es sich dennoch so, dass sie auf dem Anschein nach
neutralen Kriterien beruht, aber gleichzeitig in erheblich
gr�ßerem Maße Personen mit Roma-Herkunft beeintr�ch-
tigt. Sie benachteilige damit Personen mit einer derartigen
ethnischen Herkunft in besonderer Weise.999 Diese Benach-
teiligung bestehe, wie bereits hervorgehoben, insbesondere
in dem beleidigenden und stigmatisierenden Charakter der
fraglichen Praxis und der Tatsache, dass es f�r den Endver-
braucher außerordentlich schwierig, wenn nicht unm�glich
ist, seinen Stromz�hler abzulesen.1000

Die Pr�fung einer mittelbaren Diskriminierung nach Art. 2
Abs. 2 lit. b erfordere, dass die Gew�hrleistung der Sicher-
heit des Elektrizit�tsnetzes und die ordnungsgem�ße Erfas-
sung des Stromverbrauchs zwar rechtm�ßige Ziele bilden,
die grunds�tzlich eine solche Ungleichbehandlung rechtfer-

tigen k�nnten.1001 Wie von der Generalanw�ltin darge-
legt,1002 obliegt dem Versorgungsunternehmen allerdings
der Nachweis, dass in dem betreffenden Stadtteil tats�chlich
Manipulationen und Besch�digungen von Stromz�hlern be-
gangen wurden und dass eine solche Gefahr noch immer be-
steht.1003 Auch wenn es sich bei der streitigen Praxis um ein
zur Erreichung der angegebenen Ziele geeignetes Mittel
handelt, m�sse von dem bulgarischen Gericht gleichwohl
gepr�ft werden, ob es nicht andere geeignete und weniger
einschneidende Mittel gibt, um den aufgetretenen Prob-
lemen zu begegnen.1004 Diese inkriminierte Praxis erscheine
im Hinblick auf diese Ziele und die legitimen Interessen der
Bewohner des betreffenden Stadtteils als unverh�ltnism�-
ßig. Es sei Sache des vorlegenden Gerichts, dies abschlie-
ßend zu beurteilen.1005 Der EuGH folgte im Wesentlichen
den Schlussantr�gen der Generalanw�ltin Kokott.1006

c) Einordnung in die Rechtsprechung

Den EuGH erreichte die vorliegende Problematik bereits in
der Rechtssache Belov. Dort setzte sich der EuGH jedoch
nicht mit den Vorlagefragen auseinander, da die bulgarische
Kommission f�r den Schutz vor Diskriminierung kein Ge-
richt gem�ß Art. 267 AEUV darstellt und er somit f�r die
Beantwortung der Fragen nicht zust�ndig ist.1007 Die zugrun-
deliegende Problematik illustriert das Zusammenspiel von
Diskriminierungs- und Verbraucherschutz in privaten
Rechtsbeziehungen.

Bemerkenswert ist insbesondere – wie von Generalanw�ltin
Kokott hervorgehoben – dass der Fall zwar auf die Be-
schwerde einer Einzelperson zur�ckgeht, aber im Mittel-
punkt der pauschale und kollektive Charakter von Maßnah-
men steht, die eine ganze Bev�lkerungsgruppe und ihr so-
ziales Umfeld stigmatisieren. In diesem Kontext stellte sich
auch die Frage, ob und inwieweit Personen, die nicht selbst
der benachteiligten ethnischen Gruppe angeh�ren, durch die
beschriebene Praxis „mitdiskriminiert“ sein k�nnen.1008 Wie
bereits Feryn belegt,1009 wird das den Anti-Diskriminie-
rungsrichtlinien zugrundeliegende Modell der Individualbe-
schwerde der Bedeutung dieses Rechtsgebietes nicht ge-
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992 EuGH Rs. C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (Fn. 980), Rn. 77,
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Rn. 1, 4; siehe auch Lahuerta, Ethnic discrimination, discrimination by
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1009 EuGH, 10. 7. 2008 – Rs. C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen
en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV, EU:C:2008:397, RIW
2008, 617.



recht. Der EuGH ist gewillt, die Bestimmungen der Richtli-
nien großz�gig auszulegen, was mittelbar zu einem kollekti-
ven Rechtschutz f�hrt.

2. Interne Verfahrensregel eines Kreditinstituts,
die zus�tzlichen Identit�tsnachweis verlangt
(Rs. C-668/15, Jyske Finans)

a) Sachverhalt

Das d�nische Vestre Landsret (Berufungsgericht der Region
West) fragte, ob die Praxis eines Kreditinstituts, wonach von
einem Kunden, in dessen F�hrerschein ein anderes Geburts-
land als ein Mitgliedstaat der Union oder der EFTA angege-
ben ist, eine zus�tzliche Identifizierung durch Vorlage einer
Kopie seines Reisepasses oder seiner Aufenthaltserlaubnis
verlangt wird, eine unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung aus Gr�nden der ethnischen Herkunft i.S.d. RL
2000/43 begr�ndet. F�r den Fall, dass die Praxis mittelbar
diskriminierend sei, fragte das vorlegende Gericht, ob sich
eine solche Praxis als ein Mittel rechtfertigen l�sst, das zur
Erf�llung der in Art. 13 der RL 2005/601010 festgelegten ver-
st�rkten Sorgfaltspflichten gegen�ber Kunden, bei denen ih-
rem Wesen nach ein erh�htes Risiko der Geldw�sche oder
der Terrorismusfinanzierung bestehen kann, angemessen
und erforderlich ist.

Herr Huskic, der seit 1993 in D�nemark wohnt und im Jahr
2000 die d�nische Staatsb�rgerschaft erwarb, kaufte zusam-
men mit seiner d�nischen Lebensgef�hrtin einen Gebraucht-
wagen. Der Erwerb dieses Wagens wurde teilweise �ber ein
Darlehen finanziert, das von einem Kreditinstitut gew�hrt
wurde. Das Kreditinstitut stellte anhand der Angaben im
F�hrerschein von Herrn Huskic fest, dass dieser in Bosnien-
Herzegowina geboren ist und verlangte entsprechend inter-
nen Verfahrensregeln als zus�tzlichen Identit�tsnachweis
die Kopie seines Reisepasses oder seiner Aufenthaltserlaub-
nis. Von seiner Lebensgef�hrtin, die nach den Angaben in
ihrem F�hrerschein in D�nemark geboren ist, wurde kein
zus�tzlicher Nachweis verlangt. Herr Huskic hielt diese Pra-
xis f�r diskriminierend und befasste den Beschwerdeaus-
schuss f�r Gleichbehandlung, der ihm Schadensersatz we-
gen mittelbarer Diskriminierung zusprach. Das erstinstanz-
liche Gericht best�tigte diese Entscheidung, war jedoch der
Ansicht, dass Herr Huskic unmittelbar diskriminiert worden
sei. Das Kreditinstitut vertrat die Ansicht, dass die fragliche
Praxis aufgrund der ihr obliegenden Pflichten aus der An-
wendung des Geldw�schegesetzes gerechtfertigt sei. Das
Berufungsgericht legte dem EuGH ein Vorabentscheidungs-
ersuchen vor.

b) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass die fragliche Praxis weder eine
unmittelbare noch eine mittelbare Diskriminierung aus
Gr�nden der ethnischen Herkunft i.S.d. Art. 2 Abs. 2 der
RL 2000/43 begr�ndet. Zur Frage, ob die in Rede stehende
Praxis eine unmittelbare Diskriminierung darstellt, pr�fte
der EuGH, ob das Geburtsland als unmittelbar oder untrenn-
bar mit einer bestimmten ethnischen Herkunft verbunden
anzusehen ist. Unter Berufung auf sein Urteil in CHEZ Raz-
predelenie Bulgaria1011 erl�uterte der EuGH, dass die „eth-
nische Herkunft“ darauf beruht, dass gesellschaftliche
Gruppen insbesondere durch eine Gemeinsamkeit der
Staatsangeh�rigkeit, Religion, Sprache, kulturellen und tra-
ditionellen Herkunft und Lebensumgebung gekennzeichnet
sind.1012 Zwar sei die Aufz�hlung der Kriterien nicht ab-

schließend, aber selbst wenn das Geburtsland als Kriterium
darin enthalten sei, sei es lediglich ein spezifisches Merk-
mal, welches allein nicht ausschlaggebend ist.1013 Die ethni-
sche Herkunft k�nne nicht auf der Grundlage eines einzigen
Kriteriums festgestellt werden, sondern m�sse auf einem
B�ndel von sowohl objektiven als auch subjektiven Indizien
beruhen.1014 Somit k�nne nicht davon ausgegangen werden,
dass die fragliche Praxis, vorausgesetzt, dass sie als „un-
g�nstige Behandlung“ i.S.d. Art. 2 Abs. 2 lit. a eingestuft
werden kann, unmittelbar auf der ethnischen Herkunft be-
ruht.1015 Die RL 2000/43 erfasse, wie aus ihrem 13. Erw�-
gungsgrund und Art. 3 Abs. 2 hervorgeht, nicht unter-
schiedliche Behandlungen aus Gr�nden der Staatsangeh�-
rigkeit.1016

Zur Frage, ob die in Rede stehende Praxis eine mittelbare
Diskriminierung darstellt, sei im Einklang mit CHEZ Raz-
predelenie Bulgaria1017 zu pr�fen, ob es insbesondere Perso-
nen einer bestimmten ethnischen Herkunft sind, die durch
die fragliche Maßnahme benachteiligt werden.1018 Das sei
nicht der Fall, da die Verpflichtung unterschiedslos f�r alle
Personen gilt, die außerhalb des Hoheitsgebiets eines Mit-
gliedstaats der Union oder der EFTA geboren sind.1019 Auch
k�nne nicht festgestellt werden, dass die Verwendung eines
neutralen Kriteriums betreffend das Geburtsland eher geeig-
net sei, Personen, die einer bestimmten ethnischen Gruppe
angeh�ren, im Vergleich zu anderen Personen allgemein zu
ber�hren.1020

Der EuGH schlussfolgerte, dass die fragliche Praxis auf
einem Kriterium beruhe, das weder eine unmittelbare noch
eine mittelbare Verbindung zur ethnischen Herkunft der be-
treffenden Person in sich trage. Demnach k�nne nicht ange-
nommen werden, dass diese Praxis eine Ungleichbehand-
lung aufgrund der ethnischen Herkunft einf�hre.1021 Somit
sei es nicht notwendig, die dritte Frage zu beantworten.1022

Generalanwalt Wahl kam zu demselben Ergebnis. Vorsorg-
lich stellte er klar, dass die streitige Praxis weder durch das
Ziel der Verhinderung der Geldw�sche und der Terrorismus-
finanzierung sachlich gerechtfertigt noch zur Erreichung
dieses Ziels angemessen und erforderlich sei.1023

c) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Bedeutung des Urteils liegt in der Auslegung des Be-
griffs „ethnische Herkunft“. Die Meinungen zu dem Urteil
liegen weit auseinander. Auf der einen Seite findet sich Zu-
stimmung. Das Geburtsland stellte in einem Fall wie dem
Ausgangsverfahren nur ein Kriterium unter anderen dar.1024

Auf der anderen Seite wird kritisiert, dass der EuGH sich
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1010 RL 2005/60/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom
26. 10. 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldw�sche und der Terrorismusfinanzierung, ABl. L 309/
15. Die RL 2005/60 ist nicht mehr in Kraft und wurde durch die RL
2015/849/EU (ABl. L 141/73) ersetzt.
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1019 EuGH Rs. C-668/15, Jyske Finans (Fn. 1012), Rn. 29.
1020 EuGH Rs. C-668/15, Jyske Finans (Fn. 1012), Rn. 30, 33.
1021 EuGH Rs. C-668/15, Jyske Finans (Fn. 1012), Rn. 36.
1022 EuGH Rs. C-668/15, Jyske Finans (Fn. 1012), Rn. 38.
1023 GA Wahl, Schlussantr�ge v. 1. 12. 2016 – Rs. C-668/15, Jyske Finans

A/S/Ligebehandlingsnævnet, EU:C:2016:914, Rn. 92.
1024 Kainer, Anmerkung, LMK 2017, 393461.



auf die „ethnische Herkunft“ beschr�nkt, und somit die deli-
kate Pr�fung einer m�glichen Ungleichbehandlung auf-
grund der „Rasse“ außer Acht l�sst.1025

V. Haftung f�r fehlerhafte Produkte

1. Zul�ssigkeit einer nationalen Regelung, die es
erm�glicht, Ausk�nfte �ber Nebenwirkungen von
Arzneimitteln zu erlangen (Rs. C-310/13, Novo
Nordisk Pharma)

a) Sachverhalt

Der BGH fragte den EuGH, ob Art. 13 der RL 85/3741026 da-
hin auszulegen ist, dass die deutsche Arzneimittelhaftung
als „besondere Haftungsregelung“ durch diese Richtlinie
allgemein nicht ber�hrt wird, mit der Folge, dass das natio-
nale arzneimittelrechtliche Haftungssystem weiterentwik-
kelt werden kann, oder die Regelung dahin zu verstehen ist,
dass die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Richtlinie
(30. 7. 1985) bestehenden arzneimittelrechtlichen Haf-
tungstatbest�nde nicht ausgedehnt werden d�rfen. Letzteres
h�tte zur Folge, dass der Auskunftsanspruch nach § 84a
Arzneimittelgesetz (AMG), der erst im Jahr 2002 – mithin
nach Bekanntgabe der RL 85/374 im Jahr 1985 – eingef�hrt
wurde, sich an den Vorgaben der Produkthaftungsrichtlinie
messen lassen m�sste.

Frau S., die an Diabetes leidet, wurde ein von Novo Nordisk
Pharma hergestelltes Arzneimittel verordnet und verab-
reicht. Dadurch kam es bei ihr zu einer Lipoatrophie. Frau
S. erhob beim Landgericht Berlin Klage gegen Novo Nor-
disk Pharma auf Schadensersatz und Auskunft nach § 84a
AMG �ber Neben- und weitere Wirkungen des Arzneimit-
tels, soweit sie eine Lipoatrophie betreffen. Das Landgericht
Berlin gab dem Auskunftsersuchen durch Teilurteil statt.
Die dagegen gerichtete Berufung von Novo Nordisk Pharma
wurde vom Kammergericht Berlin zur�ckgewiesen. Darauf-
hin legte Novo Nordisk Pharma Revision beim vorlegenden
Gericht ein. Dem BGH zufolge h�ngt der Ausgang des bei
ihm anh�ngigen Revisionsverfahrens von der Auslegung
des Art. 13 der RL 85/374 ab.

b) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH erkl�rte zun�chst, dass nach Art. 13 der RL 85/
374 die Anspr�che, die ein Gesch�digter aufgrund einer
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie bestehen-
den besonderen Haftungsregelung geltend machen kann,
durch die Richtlinie nicht ber�hrt werden.1027 Wie General-
anwalt Szpunar in seinen Schlussantr�gen ausf�hrte,1028

stellt die deutsche Arzneimittelhaftung eine solche besonde-
re Haftungsregelung dar, da sie zum einen auf einen be-
stimmten Produktionsbereich beschr�nkt ist und zum ande-
ren zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der RL 85/374 bereits
bestand.1029 Daher sei zu pr�fen, ob die RL 85/374 einer na-
tionalen Regelung entgegensteht, die in ihrer nach der Be-
kanntgabe dieser Richtlinie an den betreffenden Mitglied-
staat ge�nderten Fassung einen Anspruch des Verbrauchers
auf Ausk�nfte �ber Nebenwirkungen eines Produkts vor-
sieht.1030

Zun�chst sei zu pr�fen, ob die RL 85/374 f�r einen solchen
Anspruch zum Tragen kommt. Sie bezwecke zwar eine voll-
st�ndige Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Vorschrif-
ten, soll aber nicht den Bereich der Haftung f�r fehlerhafte
Produkte �ber die betreffenden Punkte hinaus abschließend

harmonisieren.1031 Weder der Anspruch des Verbrauchers
auf Ausk�nfte �ber Nebenwirkungen eines Produkts noch
der Umfang der Ausk�nfte, die der Verbraucher vom Her-
steller dieses Produkts verlangen k�nnte, seien als solche
Gegenstand der Bestimmungen der RL 85/374.1032 Das Be-
stehen eines Auskunftsanspruchs im Recht eines Mitglied-
staats beeintr�chtige weder die in Art. 4 der Richtlinie vor-
gesehene Beweislastverteilung, noch �ndere sie die in Art. 7
vorgesehenen Voraussetzungen f�r die Freistellung des Her-
stellers von der Haftung.1033 Daher falle der Anspruch des
Verbrauchers auf Ausk�nfte des Herstellers nicht in den An-
wendungsbereich der RL 85/374.1034

Im �brigen stelle die streitige nationale Regelung weder die
Wirksamkeit der von der RL 85/374 vorgesehenen Rege-
lung noch die vom Unionsgesetzgeber mit ihr verfolgten
Ziele in Frage.1035 Unter Verweis auf die Schlussantr�ge des
Generalanwalts1036 stellte der EuGH fest, dass eine solche
nationale Regelung lediglich anstrebt, das erhebliche Un-
gleichgewicht zu beheben, das hinsichtlich des Zugangs zu
Informationen �ber ein Produkt zwischen dem Hersteller
und dem Verbraucher zu dessen Ungunsten besteht.1037 Folg-
lich stehe die RL 85/374 einer solchen nationalen Regelung
nicht entgegen.1038 Der EuGH folgte im Wesentlichen den
Schlussantr�gen des Generalanwalts Szpunar.1039

c) Einordnung in die Rechtsprechung

Grund f�r die Einf�hrung des Art. 13 in die RL 85/374 war
der Umstand, dass zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Richtlinie in Deutschland eine besondere Haftungsregelung
f�r Arzneimittel existierte, die infolge der Contergan-Trag�-
die eingef�hrt worden war. Infolge der Versch�rfung des
Haftungsregimes im Jahr 2002 durch die Kausalit�tsvermu-
tung und den Auskunftsanspruch r�ckte Art. 13 in den Mit-
telpunkt. Fraglich war, ob Art. 13 dem deutschen Gesetzge-
ber freie Hand f�r k�nftige �nderungen im Bereich der Arz-
neimittelhaftung zugesteht oder ob aus dieser Vorschrift
folgt, dass �nderungen des bei Inkrafttreten der Richtlinie
geltenden Regelungsbestands der§§84ff. AMG nur noch
nach den Vorgaben der Richtlinie erfolgen k�nnen. Der Ge-
neralanwalt pl�diert f�r die zweite L�sung. Strittig ist, in-
wieweit sich der EuGH durch die ausdr�ckliche Bezug-
nahme auf die Schlussantr�ge der Argumentation des Gene-
ralanwalts anschließt.1040
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1025 Atrey, Race discrimination in EU law after Jyske Finans, 2 CMLR
2018, 625.

1026 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. 7. 1985 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten �ber die
Haftung f�r fehlerhafte Produkte, ABl. L 210/29.

1027 EuGH, 20. 11. 2014 – Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma GmbH/S.,
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1029 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 21.
1030 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 22.
1031 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 23, 24. Un-

ter Verweis auf sein Urteil vom 21. 12. 2011 in der Rs. C-495/10, Centre
hospitalier universitaire de Besan�on/Thomas Dutrueux und Caisse pri-
maire d’assurance maladie du Jura, EU:C:2011:869, Rn. 20, 21 und die
dort aufgef�hrte Rechtsprechung.

1032 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 25.
1033 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 26-28.
1034 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 29.
1035 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 30, 31.
1036 GA Szpunar Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1028), Rn. 46.
1037 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 32.
1038 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn.33.
1039 GA Szpunar Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1028).
1040 Bomsdorf/Seehawer, Arzneimittelhaftung und EU-Produkthaftungs-

richtlinie, NJW 2015, 908; Arnold, Zur richtlinienkonformen Ausle-



Der EuGH kehrte die Pr�fungsreihenfolge um: F�llt die neu
eingef�gte Vorschrift nicht in den Anwendungsbereich der
Richtlinie, weil keiner der darin geregelten Sachkomplexe
betroffen ist, wird die Auslegung des Art. 13 RL 85/374 be-
deutungslos. Offen bleibt, ob die Kausalit�tsvermutung des
§84 Abs. 2AMG mit der RL 85/374 vereinbar ist. Obwohl
§84 Abs. 2AMG nicht Gegenstand der anh�ngigen Revi-
sion war, hatte der BGH diese Kontroverse in seinem Vorla-
gebeschluss offengelegt. Damit h�tte die M�glichkeit be-
standen, sich zur Gemeinschaftsrechtm�ßigkeit der Kausa-
lit�tsvermutung zu �ußern. Weder der Generalanwalt noch
der EuGH haben diese Einladung aufgegriffen.1041

2. Haftung f�r potenziell fehlerhaftes Medizin-
produkt – Erstattung der Operationskosten
(verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific
Medizintechnik)

a) Sachverhalt

Der BGH legte dem EuGH die Frage vor, ob Art. 6 Abs. 1
der RL 85/374 dahin auszulegen ist, dass ein Produkt, wenn
es sich um ein in den menschlichen K�rper implantiertes
Medizinprodukt (hier: Herzschrittmacher oder implantier-
barer Cardioverte Defibrillator) handelt, bereits dann fehler-
haft ist, wenn Herzschrittmacher derselben Produktgruppe
ein nennenswert erh�htes Ausfallrisiko haben oder bei einer
signifikanten Anzahl von Defibrillatoren derselben Serie
eine Fehlfunktion aufgetreten ist, ein Fehler des im konkre-
ten Fall implantierten Ger�ts aber nicht festgestellt ist. Fer-
ner wollte der BGH wissen, ob es sich bei den Kosten der
Operation zur Explantation des Produkts und zur Implanta-
tion eines anderen Herzschrittmachers oder eines anderen
Defibrillators um einen durch K�rperverletzung verursach-
ten Schaden i.S.d. Art. 1 und 9 Satz 1 lit. a der RL 85/374
handelt.

Die zwei Ausgangsverfahren betrafen Rechtsstreitigkeiten
zwischen Boston Scientific Medizintechnik und gesetzli-
chen Krankenversicherungen. Das Unternehmen vertreibt in
Deutschland Herzschrittmacher sowie implantierbare Car-
dioverte Defibrillatoren. Von dem Unternehmen sp�ter
durchgef�hrte Qualit�tskontrollen zeigten, dass diese Pro-
dukte fehlerhaft waren und eine Gefahr f�r die Patienten
darstellen konnten. Deshalb empfahl der Hersteller den �rz-
ten, die den Patienten implantierten Schrittmacher durch an-
dere, kostenlos zur Verf�gung gestellte Schrittmacher zu er-
setzen. Parallel dazu empfahl der Hersteller den behandeln-
den �rzten, einen Schalter bei den Defibrillatoren zu deakti-
vieren. Die Versicherer der Personen, deren Herzschrittma-
cher oder Defibrillatoren ausgetauscht wurden, verlangten
vom Hersteller die Erstattung der Kosten im Zusammen-
hang mit dem Eingriff. Die unteren Instanzen entschieden
zu Gunsten der gesetzlichen Krankenversicherungen. Das
Unternehmen legte in beiden Verfahren beim vorlegenden
Gericht Revision ein. Der BGH wollte vom EuGH wissen,
ob der „Fehlerbegriff“ am einzelnen Produkt oder an einer
Produktgruppe festzumachen ist, denn der Beweis eines
konkreten Fehlers konnte wegen der zwischenzeitlichen
Vernichtung des explantierten Herzschrittmachers bzw. De-
fibrillators nicht mehr gef�hrt werden. Hinsichtlich des
Schadensbegriffs erschien eine Klarstellung des Begriffs
der „K�rperverletzung“ notwendig, da der Austausch mit
ausdr�cklicher Einwilligung des Patienten erfolgt war.

b) Wesentliche Gr�nde

Die in Rede stehenden medizinischen Ger�te unterl�gen, so
der EuGH, in Anbetracht ihrer Funktion und der Verletzlich-
keit der sie nutzenden Patienten besonders hohen Sicher-
heitsanforderungen.1042 Unter Verweis auf die Schlussantr�-
ge des Generalanwalts Bot hob der EuGH hervor,1043 dass
der Sicherheitsmangel dieser Produkte, der die Haftung des
Herstellers ausl�st, in der anormalen Potenzialit�t des Perso-
nenschadens besteht, der durch sie verursacht werden
kann.1044 Der potenzielle Fehler eines Produkts desselben
Modells k�nne als fehlerhaft eingestuft werden, ohne dass
der Fehler des Produkts in jedem Einzelfall nachgewiesen
zu werden braucht.1045 Die Richtlinie wolle eine gerechte
Verteilung der mit der modernen technischen Produktion
verbundenen Risiken zwischen dem Gesch�digten und dem
Hersteller gew�hrleisten.1046

Wie der Generalanwalt ausgef�hrt hat,1047 ist der Begriff des
„durch Tod und K�rperverletzungen verursachten Scha-
dens“ i.S.v. Art. 9 Satz 1 lit. a der RL 85/374 im Hinblick
auf die von dieser Richtlinie verfolgten Ziele des Schutzes
der Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher weit auszu-
legen.1048 Bei den Kosten, die im Zusammenhang mit dem
Austausch der Herzschrittmacher, der auf die vom Herstel-
ler selbst ausgesprochenen Empfehlungen zur�ckgeht, han-
dele es sich um einen Schaden, f�r den der Hersteller nach
Art. 1 und 9 Satz 1 lit. a der RL 85/374 haftet.1049 Im Fall der
implantierbaren Cardioverten Defibrillatoren, bei denen der
Hersteller lediglich die Deaktivierung eines Schalters emp-
fohlen hat, sei es Sache des deutschen Gerichts, zu pr�fen,
ob eine solche Deaktivierung geeignet ist, den Fehler dieses
Produkts zu beseitigen, oder ob ein Austausch des Produkts
erforderlich ist, um diesen Fehler zu beseitigen.1050 Das Ur-
teil des EuGH steht im Wesentlichen im Einklang mit den
Schlussantr�gen des Generalanwalts Bot.1051
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gung im deutschen Arzneimittelhaftungsrecht, 5 GPR 2015, 233; Moel-
le, Anmerkung, PharmR 2014, 353; Brock/Konzal, Anmerkung,
PharmR 2015, 18.

1041 Bomsdorf/Seehawer, NJW 2015, 908; Arnold, 5 GPR 2015, 233; Moel-
le, PharmR 2014, 353; Brock/Konzal, PharmR 2015, 18. Das Urteil
wird aus Perspektive des Verbraucherschutzes in folgenden Beitr�gen
besprochen: Verheyen, Full Harmonization, Consumer Protection and
Products Liability: A Fresh Reading of the Case Law of the ECJ,
1 ERPL 2018, 119; von Moltke, ArrÞt Novo Nordisk Pharma: la persi-
stance de r
gimes nationaux en mati�re de responsabilit
 du fait des
produits d
fectueux, 1 R. E. D. C. 2015, 203.

1042 EuGH, 5. 3. 2015 – verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific
Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen Anhalt – Die Gesundheitskasse,
Betriebskrankenkasse RWE, EU:C:2015:148, EWS 2015, 176, RIW
2015, 364, Rn. 39.

1043 GA Bot, Schlussantr�ge v. 21. 10. 2014 – verb. Rs. C-503/13, C-504/13,
Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen Anhalt – Die
Gesundheitskasse, Betriebskrankenkasse RWE, EU:C:2014:2306, Rn.
30.

1044 EuGH verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik
(Fn. 1042), Rn. 40.

1045 EuGH verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik
(Fn. 1042), Rn. 41.

1046 EuGH verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik
(Fn. 1042), Rn. 42. Hierzu verwies der EuGH auf die Erw�gungsgr�n-
de 2 und 7 der RL 85/374.

1047 GA Bot verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintech-
nik (Fn. 1043), Rn. 61-63.

1048 EuGH verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik
(Fn. 1042), Rn. 47. Hierzu verwies der EuGH auf die Erw�gungsgr�n-
de 1 und 6 der RL 85/374.

1049 EuGH verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik
(Fn. 1042), Rn. 50, 52.

1050 EuGH verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik
(Fn. 1042), Rn. 54.

1051 GA Bot verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintech-
nik (Fn. 1043).



c) Einordnung in die Rechtsprechung

Das knapp gefasste Urteil begr�ndet weitreichende Folgen
f�r die Implantationsmedizin, wenn nicht sogar dar�ber hin-
ausgehend f�r die Haftung risikotr�chtiger Produkte insge-
samt. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass das Urteil
kontrovers diskutiert wird.

Der EuGH bestimmt den Fehlerbegriff nicht anhand des
Kausalbegriffs in Art. 4 der RL 85/374, der am einzelnen
fehlerhaften Produkt ansetzt, sondern an der fraglichen Pro-
duktgruppe. Dabei sei nicht ausschlaggebend, ob die Im-
plantate noch existieren. Die erwartbare Sicherheit und da-
mit der Fehler i.S.v. Art. 6 Abs. 1 RL 85/374 sei als ein dy-
namischer Begriff zu verstehen, der nicht f�r alle Produkte
einheitlich bestimmt werden k�nne. Laut Reich wird damit
„die Kausalit�tpr�fung auf die Haftungsausf�llung verscho-
ben, w�hrend sie f�r die Haftungsbegr�ndung bereits im
Fehlerbegriff wurzelt.“ So tritt Reich Versuchen entgegen,
die auch in F�llen außerhalb des medizinischen Bereichs
auf die Fehlerhaftigkeit einer Produktgruppe abstellen, etwa
bei Elektroger�ten und PKW, oder bereits einen bloßen Ver-
dacht ausreichen lassen wollen.1052

Kritisiert wird ebenfalls, dass der EuGH hinsichtlich der
Haftung f�r „K�rpersch�den“ auch auf die Empfehlungen
des Herstellers selbst abstellt, der den Austausch empfohlen
und fehlerfreie Ger�te geliefert hatte, aber die OP-Kosten
nicht �bernehmen wollte bzw. hinsichtlich der Defibrillato-
ren eine bloße Deaktivierung der Magnetfunktion empfahl.
Zu Recht habe der Generalanwalt f�r den Begriff des „K�r-
perschadens“ nicht auf diese Empfehlungen abgestellt, die
anscheinend eine Haftung f�r die sehr viel kostentr�chtige-
ren Austauschoperationen unterlaufen wollten. Immerhin
machte der EuGH deutlich, dass die Fehlerhaftigkeit der
Produktgruppe die k�rperliche Integrit�t der Patienten be-
eintr�chtigte. Daher handele es sich um einen Integrit�ts-,
nicht um einen dem Vertragsrecht unterliegenden �quiva-
lenzschaden.1053 Es ist jedoch zweifelhaft, dass eine bloße
Deaktivierung der Magnetfunktion des Defibrillators als re-
stitutio in integrum ausgereicht h�tte, zumal der Unsicher-
heitsfaktor bleibt. Deshalb m�sse das Ger�t auf Kosten des
Herstellers ausgewechselt werden.1054

In k�nftigen F�llen sind Schwierigkeiten zu erwarten, die
relevante Produktgruppe und die Intensit�t eines Fehlerver-
dachts f�r das Produkthaftungsrecht verbindlich festzustel-
len. Im vorliegenden Fall f�llte die Herstellerwarnung diese
argumentative L�cke. Eine pr�ventive Produktkontrolle exi-
stiert im Medizinrecht nicht. Sie wird durch die EU-Zertifi-
zierung ersetzt,1055 deren Defizite im nachfolgend bespro-
chenen Urteil deutlich zu Tage treten.

3. Pflichten und Haftung der „benannten Stelle“
bei fehlerhaften Brustimplantaten
(Rs. C-219/15, Schmitt)

a) Sachverhalt

Der BGH legte dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung
vor, ob es Zweck der RL 93/421056 sei, dass die mit dem Au-
dit des Qualit�tssicherungssystems, der Pr�fung der Pro-
duktauslegung und der �berwachung beauftragte benannte
Stelle bei Medizinprodukten der Klasse III zum Schutz aller
potenziellen Patienten t�tig wird und deshalb bei schuldhaf-
ter Pflichtverletzung den betroffenen Patienten unmittelbar
und uneingeschr�nkt haften kann. Ferner wollte der BGH
wissen, ob der benannten Stelle eine generelle oder zumin-

dest anlassbezogene Produktpr�fungspflicht obliegt sowie
eine generelle oder zumindest anlassbezogene Pflicht, Ge-
sch�ftsunterlagen des Herstellers zu sichten und/oder unan-
gemeldete Inspektionen durchzuf�hren.

Frau Schmitt ließ sich im Jahr 2008 in Deutschland Brustim-
plantate einsetzen, die von einem in Frankreich ans�ssigen
Unternehmen, das zwischenzeitlich in Insolvenz gefallen
ist, hergestellt worden waren. Nachdem die franz�sischen
Beh�rden im Jahr 2010 festgestellt hatten, dass der franz�si-
sche Hersteller Brustimplantate unter Verwendung von In-
dustriesilikon herstellte, das nicht den geltenden Qualit�ts-
standards entsprach, ließ sich Frau Schmitt ihre Implantate
entfernen. Frau Schmitt verlangte vor den deutschen Gerich-
ten vom T�V Rheinland, der vom Hersteller im Rahmen der
CE-Kennzeichnung mit der �berpr�fung seines Qualit�tssi-
cherungssystems beauftragten benannten Stelle, Schmer-
zensgeld. Außerdem begehrte sie die Feststellung der Er-
satzpflicht des T�V f�r k�nftig entstehende materielle
Sch�den. Sie machte geltend, der T�V h�tte durch Einsicht-
nahme in Lieferscheine und Rechnungen erkennen k�nnen,
dass der Hersteller nicht das genehmigte Silikon verwendet
habe. Das Klagebegehren blieb sowohl im ersten als auch
im zweiten Rechtszug ohne Erfolg. Frau Schmitt legte da-
raufhin Revision beim vorlegenden Gericht ein.

Nach Auffassung des BGH setzt eine Haftung des T�V
Rheinland voraus, dass er gegen ein Schutzgesetz oder eine
Vertragspflicht verstoßen hat. Um dies feststellen zu k�n-
nen, ersuchte er den EuGH um Auslegung der RL 93/42,
welche die Anforderungen harmonisiert, die Medizinpro-
dukte erf�llen m�ssen, damit sie in den Verkehr gebracht
werden d�rfen. Die Richtlinie regelt u.a. das Verfahren der
EU-Konformit�tserkl�rung sowie die Aufgaben und Ver-
pflichtungen der benannten Stellen, die im Rahmen dieses
Qualit�tssicherungssystems t�tig werden.

b) Wesentliche Gr�nde

Einer gem�ß der RL 93/42 benannte Stelle, die im Rahmen
eines Verfahrens der EG-Konformit�tserkl�rung t�tig wird,
obliegt nach EuGH keine generelle Pflicht, unangemeldete
Inspektionen durchzuf�hren, Produkte zu pr�fen und/oder
Gesch�ftsunterlagen des Herstellers zu sichten.1057 Wie von
der Generalanw�ltin Sharpston ausgef�hrt,1058 habe die be-
nannte Stelle jedoch eine Sorgfaltspflicht. Sie m�sse Hin-
weisen nachgehen, dass ein Medizinprodukt die Anforde-
rungen der RL 93/42 m�glicherweise nicht erf�llt, und ge-
gebenenfalls alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um
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1052 Reich, Anmerkung, EuZW 2015, 321; siehe hierzu auch van Leeuwen/
Verbruggen, Resuscitating EU Product Liability Law?, 5 ERPL 2015,
899, 908 ff.; Timke, Erh�htes Ausfallrisiko von Medizinprodukten als
Produktfehlerkritisch gegen�ber den undeutlichen Auslegungen des
EuGH, NJW 2015, 3060-3062.

1053 Reich, Anmerkung, EuZW 2015, 321; kritisch zur Verwischung der
Grenzen zwischen Integrit�ts- und �quivalenzinteresse bzw. Delikts-
und Vertragsrecht, Timke, NJW 2015, 3063-3064; Moelle/Dockhorn,
Anmerkung, NJW 2015, 1165; Janssen, Die Produkthaftungsrichtlinie
von der Wiederbelebung? 5 GPR 2015, 236, 237.

1054 Reich, Anmerkung, EuZW 2015, 321.
1055 Reich, Anmerkung, EuZW 2015, 321; Micklitz, Warenverkehrsfreiheit

f�r Medizinprodukte gegen Sicherheitserwartungen der Patienten – der
Europ�ische Binnenmarkt auf dem Pr�fstand, VuR 2015, 241-243; van
Leeuwen/Verbruggen, 5 ERPL 2015, 911 ff.

1056 RL 93/42/EWG des Rates vom 14. 6. 1993 �ber Medizinprodukte, ABl.
L 169/1.

1057 EuGH, 16. 2. 2017 – Rs. C-219/15, Elisabeth Schmitt/T�V Rheinland
LGA Products GmbH, EU:C:2017:128, RIW 2017, 519, Rn. 40, 48.

1058 GA Sharpston, Schlussantr�ge v. 15. 9. 2016 – Rs. C-219/15, Elisabeth
Schmitt/T�V Rheinland LGA Products GmbH, EU:C:2016:694,
Rn. 54.



den Verpflichtungen aus der Richtlinie nachzukommen.1059

Zu diesen Verpflichtungen geh�re u.a., dass die benannte
Stelle sich davon �berzeugt, dass der Hersteller die Ver-
pflichtungen, die sich aus dem genehmigten Qualit�tssiche-
rungssystem ergeben, ordnungsgem�ß einh�lt, und dass sie
gegebenenfalls feststellt, ob die EU-Konformit�tserkl�rung
aufrechterhalten werden kann.1060

Auf Grundlage seiner fr�heren Rechtsprechung1061 sowie
Wortlaut und Systematik der RL 93/42 ergebe sich, dass die
benannte Stelle im Rahmen des Verfahrens der EU-Konfor-
mit�tserkl�rung zum Schutz der Endempf�nger der Medi-
zinprodukte t�tig wird.1062 Die Entscheidung Peter Paul1063

dient dem EuGH jedoch zur Klarstellung, dass sich weder
aus dem Umstand, dass eine Richtlinie bestimmten Stellen
�berwachungspflichten auferlegt, noch daraus, dass diese
Richtlinie auch den Schutz der Gesch�digten bezweckt,
zwingend ergebe, dass sie Rechte zugunsten der Gesch�dig-
ten f�r den Fall schaffen soll, dass die betreffenden Stellen
ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.1064 Die RL 93/42
enthalte keine Angaben zu den Modalit�ten einer zivilrecht-
lichen Haftung der benannten Stellen. Deshalb unterl�gen
die Voraussetzungen, unter denen eine von einer benannten
Stelle begangene schuldhafte Verletzung eine Haftung ge-
gen�ber den Empf�ngern begr�nden kann, vorbehaltlich der
Grunds�tze der �quivalenz und der Effektivit�t dem natio-
nalen Recht.1065 Die durch die RL 85/374 eingef�hrte Rege-
lung schließe die Anwendung der vertraglichen oder außer-
vertraglichen Haftung nicht aus, sofern diese auf anderen
Grundlagen – etwa Verschulden – beruhen.1066 Generalan-
w�ltin Sharpston scheint dagegen davon auszugehen, dass
Peter Paul nicht weiter f�hre, da die gegenst�ndlichen
Rechtsbereiche zu verschieden seien. Sie neigt dazu, ohne
dies deutlich auszusprechen, eine Haftung der benannten
Stellen im Falle einer schuldhaften Nichterf�llung anzuneh-
men.1067

c) Einordnung in die Rechtsprechung

Das Urteil ist im Kontext des 2010 aufgedeckten Gesund-
heitsskandals zu verstehen, dass ein franz�sischer Hersteller
�ber einen Zeitraum von knapp zehn Jahren f�r die Herstel-
lung von Brustimplantaten entgegen seiner Produktausle-
gung kein medizinisches Silikongel, sondern einfaches In-
dustriesilikon verwendet hatte. Die minderwertigen Implan-
tate erh�hen das Risiko von Rissen. Schadensersatzklagen
gegen den Hersteller schieden aufgrund dessen Insolvenz
aus. Der nach franz�sischem Recht notwendige Haftpflicht-
versicherer Allianz France entsch�digte nur in Frankreich
wohnhafte Patientinnen. Die Klagen richten sich daher vor-
dringlich gegen die behandelnden �rzte oder – wie im vor-
liegenden Fall – gegen benannte Stellen (hier: T�V Rhein-
land), welche als private Pr�fstelle Aufgaben der Wirt-
schafts�berwachung �bernimmt.

Der EuGH erkl�rte zwar, dass die Pflichten, die das europ�-
isierte Medizinprodukterecht statuiert, nicht nur auf den
Schutz der �ffentlichen Volksgesundheit, sondern auch auf
die Sicherheit der davon konkret betroffenen Personen ge-
richtet sind. Bedauert wird, dass der EuGH nicht den Weg
zu einer Haftung benannter Stellen gegen�ber den End-
empf�ngern von Medizinprodukten auf Grundlage des EU-
Rechts freigemacht hat, sondern den Anspruch vom natio-
nalen Recht abh�ngig macht.1068 Das nationale Haftungs-
recht unterliegt lediglich den Grunds�tzen der �quivalenz
und der Effektivit�t. Praktisch verlagert sich die Frage der
Haftung darauf, ob festgestellt werden kann, dass in irgend-

einer Weise „konkrete Anhaltspunkte“ f�r die benannte
Stelle vorgelegen haben, die eine genauere Pr�fung veran-
lasst haben w�rden.1069

4. Beweislast f�r den Fehler eines Impfstoffs und
den urs�chlichen Zusammenhang zwischen dem
Fehler und dem erlittenen Schaden
(Rs. C-621/15, W)

a) Sachverhalt

Die franz�sische Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)
m�chte vom EuGH wissen, ob sich das Gericht trotz des
Fehlens eines wissenschaftlichen Konsenses und unter Be-
r�cksichtigung dessen, dass es nach Art. 4 der RL 85/374
Sache des Gesch�digten ist, den Schaden, den Fehler und
den urs�chlichen Zusammenhang zu beweisen, auf ernst-
hafte, klare und �bereinstimmende Indizien st�tzen k�nne,
um den Fehler eines Impfstoffs und den urs�chlichen Zu-
sammenhang zwischen dem Impfstoff und der Krankheit
festzustellen.

Zwischen Ende 1998 und Mitte 1999 wurde Herr W mit
einem von Sanofi Pasteur hergestellten Impfstoff gegen He-
patitis B geimpft. Von August 1999 an traten bei Herrn W
verschiedene Beschwerden auf, die im November 2000 zur
Diagnose einer Multiplen Sklerose f�hrten. Im Jahr 2011
starb Herr W. Bereits 2006 hatten Herr W und seine Familie
Klage gegen Sanofi Pasteur auf Ersatz des Schadens erho-
ben, der ihm durch den Impfstoff entstanden ist. Zur Be-
gr�ndung machten sie geltend, dass der Zusammenhang
zwischen der Impfung und dem Auftreten der Multiplen
Sklerose sowie der Umstand, dass es weder bei Herrn W
noch in seiner Familie Vorerkrankungen gebe, geeignet sei-
en, ernsthafte, klare und �bereinstimmende Indizien hin-
sichtlich des Vorliegens eines Fehlers des Impfstoffs und
eines urs�chlichen Zusammenhangs zwischen seiner Injek-
tion und dem Auftreten der Krankheit hervorzurufen.

Die Kl�ger st�tzten sich auf die Rechtsprechung der Cour
de cassation. Danach k�nne sich der Beweis f�r das Vorlie-
gen eines Fehlers des Impfstoffs und eines urs�chlichen Zu-
sammenhangs zwischen diesem Fehler und dem Schaden
des Gesch�digten aus ernsthaften, klaren und �bereinstim-
menden Vermutungen ergeben.
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1059 EuGH Rs. C-219/15, Schmitt (Fn. 1057), Rn. 47.
1060 EuGH Rs. C-219/15, Schmitt (Fn. 1057), Rn. 41.
1061 EuGH, 19. 11. 2009 – Rs. C-288/08, Kemikalieinspektionen/Nordiska

Dental AB, EU:C:2009:718, Rn. 29; EuGH, 24. 11. 2016 – Rs. C-662/
15, Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medi-
cal Services GmbH, EU:C:2016:903, Rn. 35-38.

1062 EuGH Rs. C-219/15, Schmitt (Fn. 1057), Rn. 50-53.
1063 EuGH, 12. 10. 2004 – Rs. C-222/02, Peter Paul, Cornelia Sonnen-L�tte,
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2004, 514, Rn. 38 bis 40.
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1066 EuGH Rs. C-219/15, Schmitt (Fn. 1057), Rn. 58.
1067 GA Sharpston Rs. C-219/15, Schmitt (Fn. 1058), Rn. 39.
1068 Rott, Pflichten und Haftung der „benannten Stelle“ bei Hochrisiko-Me-

dizinprodukten, NJW 2017, 1146; Br�ggemeiner, Anmerkung, ZEuP
2016, 502; Rizzi, The Court as Pontius Pilate: Reflecting on Missed Op-
portunities in the PIP Decision, European Pharmaceutical Law Review
2017, 42; Wallerman, Pie in the sky when you die? Civil liability of no-
tified bodies under the Medical Devices Directive: Schmitt, 1 CMLR
2018, 265; Rott/Glinski, Die Haftung der Zertifizierungsstelle im Pro-
duktsicherheitsrecht, ZEuP 2015, 192; Unger, Herstellerbegleitung
oder Markt�berwachung?, EuZW 2017, 299; van Leeuwen, PIP Breast
Implants, the EU

,

s New Approach for Goods and Market Surveillance
by Notified Bodies, European Journal of Risk Regulation (Eur. J. Risk
Regul.) 2014, 338.

1069 Spickhoff, Anmerkung, LMK 2017, 389314.



Die Verfahrensgeschichte illustriert die unterschiedlichen
Rechtsauffassungen der franz�sischen Gerichte zur Beweis-
last und dem Beweismaßstab. Das Tribunal de grande in-
stance de Nanterre gab der Klage der Familie W statt. Das
Urteil wurde von der Cour d’appel aufgehoben, da die vor-
gebrachten Beweismittel nicht geeignet seien, zu begr�n-
den, dass der betreffende Impfstoff fehlerhaft gewesen sei.
Nach Aufhebung durch die Cour de Cassation und Zur�ck-
verweisung hob die Cour d’appel de Paris das Urteil des Tri-
bunal de grande instance de Nanterre auf und wies die Klage
ab. Die Cour d’appel de Paris stellte u.a. fest, dass es keinen
wissenschaftlichen Konsens gebe, auf den ein urs�chlicher
Zusammenhang zwischen der Impfung gegen Hepatitis B
und dem Auftreten der Multiplen Sklerose gest�tzt werden
k�nne. Die �tiologie der Multiplen Sklerose sei nach jetzi-
gem Stand unbekannt, eine j�ngere medizinische Ver�ffent-
lichung sei zu dem Schluss gelangt, dass beim Auftreten ers-
ter Symptome der Multiplen Sklerose der pathophysiologi-
sche Prozess wahrscheinlich schon vor mehreren Monaten
oder sogar mehreren Jahren begonnen habe. Epidemiologi-
sche Studien zeigten, dass 92% bis 95% der von dieser
Krankheit Betroffenen keinerlei einschl�gige famili�re Vor-
belastung aufwiesen. Sie entschied daher, dass ein solcher
urs�chlicher Zusammenhang nicht bewiesen sei und wies
die Klage ab. Die Familie W legte erneut Kassationsbe-
schwerde vor dem vorlegenden Gericht gegen dieses Urteil
ein.

b) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH erkl�rte eine Beweisregel als mit der RL 85/374
vereinbar, wonach das Gericht bei Nichtvorliegen sicherer
und unwiderlegbarer Beweise auf der Grundlage eines B�n-
dels ernsthafter, klarer und �bereinstimmender Indizien auf
einen Fehler des Impfstoffs und einen urs�chlichen Zusam-
menhang zwischen diesem und einer Krankheit schließen
kann, wenn ihm dieses Indizienb�ndel gestattet, mit einem
hinreichend hohen Grad an Wahrscheinlichkeit davon aus-
zugehen, dass diese Schlussfolgerung der Wirklichkeit ent-
spricht.1070 Der EuGH folgte im Wesentlichen den Schluss-
antr�gen des Generalanwalts Bobek.1071

Zwar trage nach Art. 4 der RL 85/374 der Gesch�digte die
Beweislast, jedoch unterl�gen andere Aspekte der Beweis-
f�hrung nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie und
vorbehaltlich der Grunds�tze der �quivalenz und der Effek-
tivit�t den innerstaatlichen Rechtsordnungen.1072 Im Sinne
seines Urteils in der Rs. Novo Nordisk Pharma1073 d�rfen die
nationalen Modalit�ten der Beweiserhebung und Beweis-
w�rdigung weder die in Art. 4 vorgesehene Beweislastver-
teilung noch die Wirksamkeit der von dieser Richtlinie vor-
gesehenen Haftungsregelung oder die vom Unionsgesetzge-
ber mit ihr verfolgten Ziele beeintr�chtigen.1074 Die natio-
nale Regelung sei nicht geeignet, zu einer Umkehrung der
beim Gesch�digten liegenden Beweislast zu f�hren, da der
Gesch�digte die verschiedenen Indizien zu beweisen hat,
die es zusammengenommen dem Gericht erm�glichen, sich
vom Vorliegen des Fehlers des Impfstoffs und des urs�chli-
chen Zusammenhangs zwischen diesem und dem erlittenen
Schaden zu �berzeugen.1075 Dar�ber hinaus h�tte der Aus-
schluss aller anderen Arten der Beweisf�hrung außer dem
auf medizinischer Forschung beruhenden sicheren Beweis
zur Folge, daß die praktische Wirksamkeit der Richtlinie so-
wie deren Ziele – der Schutz von Sicherheit und Gesundheit
der Verbraucher und die Gew�hrleistung einer gerechten
Verteilung der mit der modernen technischen Produktion

verbundenen Risiken zwischen dem Gesch�digten und dem
Hersteller – beeintr�chtigt w�rden.1076

Die nationalen Gerichte h�tten daf�r Sorge zu tragen, dass
die vorgelegten Indizien tats�chlich hinreichend ernsthaft,
klar und �bereinstimmend sind, um den Schluss zuzulassen,
dass das Vorliegen eines Fehlers des Produkts unter Ber�ck-
sichtigung auch der vom Hersteller zu seiner Verteidigung
vorgebrachten Beweismittel und Argumente als die plausi-
belste Erkl�rung f�r den Eintritt des Schadens erscheint.1077

Zudem d�rfe das nationale Gericht seine eigene freie W�r-
digung bez�glich der Frage, ob der Beweis rechtlich hinrei-
chend erbracht worden ist oder nicht, erst dann vornehmen,
wenn es sich in der Lage sieht, nachdem es von s�mtlichen
von den Parteien vorgelegten Beweismitteln und den von
ihnen ausgetauschten Argumenten Kenntnis genommen hat,
zu einer endg�ltigen �berzeugung zu gelangen.1078

Konkret vertrat der EuGH die Auffassung, dass die zeitliche
N�he zwischen der Verabreichung eines Impfstoffs und dem
Auftreten einer Krankheit, das Fehlen einschl�giger Vorer-
krankungen des Betroffenen und seiner Familie sowie das
Vorliegen einer bedeutenden Anzahl erfasster F�lle, in de-
nen diese Krankheit nach solchen Impfungen aufgetreten
ist, a priori Indizien darzustellen scheinen, die zusammen-
genommen das nationale Gericht dazu veranlassen k�nnten,
davon auszugehen, dass der Gesch�digte seiner Beweislast
Gen�ge getan hat.1079 Im Sinne seiner Rechtsprechung in
Boston Scientific Medizintechnik1080 k�nnte dies insbeson-
dere dann der Fall sein, wenn die Indizien das Gericht zu der
Annahme bewegen, dass die Verabreichung des Impfstoffs
die plausibelste Erkl�rung f�r das Auftreten der Krankheit
darstellt und der Impfstoff daher nicht die Sicherheit i.S.v.
Art. 6 bietet, die man insofern berechtigterweise erwarten
darf, als er zu einem anormalen und besonders schweren
Schaden f�r den Patienten f�hren kann.1081 Solche Schluss-
folgerungen d�rfen von dem mit einem konkreten Fall be-
fassten Tatsachengericht jedoch nur in voller Kenntnis der
Sachlage gezogen werden, nachdem es die Gesamtheit der
Umst�nde der ihm vorgelegten Rechtssache und insbeson-
dere alle anderen vom Hersteller vorgebrachten Erl�uterun-
gen und Argumente ordnungsgem�ß ber�cksichtigt hat.1082

Der R�ckgriff des nationalen Gesetzgebers oder gegebenen-
falls des obersten nationalen Gerichts auf eine Art der Be-
weisf�hrung, wonach ein urs�chlicher Zusammenhang zwi-
schen dem einem Impfstoff zugeschriebenen Fehler und
dem Schaden des Gesch�digten stets als bewiesen angese-
hen w�rde, wenn bestimmte Arten von konkreten, im Voraus
festgelegten Indizien f�r eine Urs�chlichkeit vorl�gen (also
eine unwiderlegbare Vermutung), h�tte dagegen zur Folge,
die in Art. 4 der RL 85/374 vorgesehene Beweislastregelung
zu beeintr�chtigen, und liefe �berdies Gefahr, die Wirksam-
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1070 EuGH, 21. 6. 2017 – Rs. C-621/15, N. W u. a./Sanofi Pasteur MSD
SNC u. a., EU:C:2017:484, EWS 2017, 227, Rn. 25.

1071 GA Bobek, Schlussantr�ge v. 7. 3. 2017– Rs. C-621/15, N. W u. a./Sano-
fi Pasteur MSD SNC u. a., EU:C:2017:176.

1072 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 24, 25.
1073 EuGH Rs. C-310/13, Novo Nordisk Pharma (Fn. 1027), Rn. 26, 30.
1074 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 27.
1075 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 29.
1076 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 30-32.
1077 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 37.
1078 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 38.
1079 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 41.
1080 EuGH verb. Rs. C-503/13, C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik

(Fn. 1042), Rn. 39.
1081 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 41.
1082 EuGH Rs. C-621/15, W (Fn. 1070), Rn. 42.



keit der mit dieser Richtlinie eingef�hrten Haftungsrege-
lung zu unterlaufen.1083

c) Einordnung in die Rechtsprechung

Zwar bezweckt die RL 85/374 eine Vollharmonisierung, der
EuGH stellt jedoch den nationalen Rechtsordnungen die Re-
gelung der Zul�ssigkeit von Beweismitteln, die Grunds�tze
zur Beweisw�rdigung sowie die Festlegung des erforderli-
chen Beweismaßes frei. Der beweisrechtlich bestehende
Spielraum hat jedoch unionsrechtliche Grenzen. Gerade der
im Bereich der Produkthaftung angestrebte Opferschutz
komme zu kurz, wenn ein Indizienbeweis im nationalen Be-
weisrecht von vornherein ausgeschlossen w�re. Die Pro-
dukthaftung w�rde durch eine solche beweisrechtliche Re-
gelung unzul�ssig einseitig zu Gunsten des Herstellers und
zum Nachteil der Gesch�digten verschoben.1084 Sukzessive
scheint sich der EuGH von seiner vorherigen Rechtspre-
chung, die auf die Vollharmonisierung zum Nachteil des
Verbrauchers hinauslief, zu entfernen.1085 Die Europarechts-
konformit�t der Kausalit�tsvermutung nach § 84 Abs. 2
AMG steht weiterhin in Frage.1086

VI. Rechtsschutz

1. Gerichtliche Zust�ndigkeit in Verbrauchersachen

a) Verbrauchergerichtsstand ohne Kausalit�t zwischen
Ausrichten der gewerblichen T�tigkeit auf den
Mitgliedstaat des Verbrauchers und dem
Vertragsschluss (Rs. C-218/12, Emrek)

aa) Sachverhalt

Das Landgericht Saarbr�cken fragte den EuGH, ob Art. 15
Abs. 1 li. c VO 44/2001 in F�llen, in denen der Internetauf-
tritt eines Gewerbetreibenden das Merkmal des Ausrichtens
erf�llt, als weiteres ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal
voraussetzt, dass der Verbraucher durch die vom Gewerbe-
treibenden betriebene Website zum Vertragsschluss moti-
viert wurde, dass der Internetauftritt mithin kausal sein muss
f�r den Vertragsschluss. Bejahendenfalls fragte das vorle-
gende Gericht, ob Art. 15 Abs. 1 lit. c VO 44/2001 außer-
dem einen Vertragsschluss mit Mitteln des Fernabsatzes vo-
raussetzt.

Herr Sabranovic betreibt in Spichern (Frankreich), einem
Ort nahe der deutschen Grenze, einen Gebrauchtwagenhan-
del. Er unterhielt eine Internetseite, auf der franz�sische Te-
lefonnummern und eine deutsche Mobilfunknummer, je-
weils mit internationaler Vorwahl, angegeben waren. Herr
Emrek, der seinen Wohnsitz in Saarbr�cken (Deutschland)
hat und �ber Bekannte von dem Unternehmen des Herrn Sa-
branovic erfahren hatte, begab sich dorthin und kaufte einen
Gebrauchtwagen. In der Folge machte Herr Emrek vor dem
Amtsgericht Saarbr�cken Gew�hrleistungsanspr�che ge-
gen�ber Herrn Sabranovic geltend. Herr Emrek vertrat die
Auffassung, das Amtsgericht Saarbr�cken sei nach der VO
44/2001 f�r eine solche Klage zust�ndig. Aus der Gestal-
tung der Internetseite von Herrn Sabranovic folge n�mlich,
dass dessen gewerbliche T�tigkeit auch auf Deutschland
ausgerichtet sei. Das Amtsgericht war jedoch anderer An-
sicht und wies die Klage als unzul�ssig ab, da Herr Sabrano-
vic seine gewerbliche T�tigkeit nicht im Sinne dieser Vor-
schrift auf Deutschland ausgerichtet habe. Herr Emrek legte
dagegen beim vorlegenden Gericht Berufung ein, mit der er
geltend machte, Art. 15 Abs. 1 lit. c VO 44/2001 setze nicht

voraus, dass zwischen der auf den Mitgliedstaat des Ver-
brauchers ausgerichteten gewerblichen T�tigkeit und dem
Vertragsschluss ein Kausalzusammenhang bestehe. Das Ge-
richt war der Ansicht, dass die gewerbliche T�tigkeit von
Herrn Sabranovic auf Deutschland ausgerichtet gewesen
sei. Es fragt sich jedoch, ob im vorliegenden Fall das zum
Ausrichten der gewerblichen T�tigkeit auf den Wohnsitz-
mitgliedstaat des Verbrauchers eingesetzte Mittel – d.h. die
Internetseite – f�r den Vertragsschluss mit diesem Verbrau-
cher kausal sein m�sse.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH wies vorab darauf hin, dass er in M�hlleitner1087

bereits die Antwort auf die zweite Vorlagefrage gegeben hat.
Art. 15 Abs. 1 lit. c VO 44/2001verlange nicht, dass der Ver-
trag zwischen Verbraucher und Unternehmer im Fernabsatz
geschlossen wurde.1088 Zur ersten Vorlagefrage stellte der
EuGH zun�chst fest, dass der Wortlaut der Bestimmung
nicht ausdr�cklich eine solche Kausalit�t verlange.1089 Zu-
dem habe der Gerichtshof bereits in M�hlleitner1090 ent-
schieden, dass die entscheidende Voraussetzung f�r die An-
wendung von Art. 15 Abs. 1 lit. c die auf den Wohnsitzstaat
des Verbrauchers ausgerichtete berufliche oder gewerbliche
T�tigkeit ist; das Landgericht Saarbr�cken halte diese Vo-
raussetzung f�r erf�llt.1091

Laut EuGH l�uft die zus�tzliche, nicht in der VO vorgese-
hene Voraussetzung eines Kausalzusammenhangs dem mit
dieser VO verfolgten Ziel zuwider, das im Schutz der Ver-
braucher besteht, die bei Vertr�gen mit einem Gewerbetrei-
benden als schw�chere Vertragspartei gelten. Wie von der
Europ�ischen Kommission und Generalanwalt Cruz Villa-
l�n ausgef�hrt,1092 k�nnte das Erfordernis der vorherigen
Konsultation einer Internetseite durch den Verbraucher
n�mlich Beweisschwierigkeiten mit sich bringen, insbeson-
dere wenn der Vertrag nicht im Fernabsatz �ber diese Inter-
netseite geschlossen worden ist. Die Schwierigkeiten, die
mit dem Beweis der Kausalit�t verbunden sind, k�nnten die
Verbraucher davon abhalten, die nationalen Gerichte ihres
Wohnsitzes anzurufen, wodurch der mit der VO erstrebte
Schutz der Verbraucher geschw�cht w�rde.1093

Wie vom Generalanwalt vorgetragen,1094 k�nne dieser Kau-
salzusammenhang allerdings, auch wenn er keine Voraus-
setzung ist, ein Anhaltspunkt sein, den der nationale Richter
bei der Feststellung ber�cksichtigen kann, ob die T�tigkeit
tats�chlich auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers
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1084 Spickhoff, Anmerkung, LMK 2017, 394783.
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EU:C:2013:666, EWS 2013, 442, RIW 2014, 74, Rn. 19.
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1091 EuGH Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1088), Rn. 23.
1092 GA Cruz Villal�n, Schlussantr�ge v. 18. 7. 2013 – Rs. C-218/12, Lok-
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1093 EuGH Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1088), Rn. 25.
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ausgerichtet ist.1095 Der Gerichtshof wies darauf hin, dass er
insoweit in Pammer und Hotel Alpenhof1096 bereits eine nicht
ersch�pfende Liste von Indizien aufgestellt hat, die einem
nationalen Gericht bei der Beurteilung der Frage helfen sol-
len, ob die entscheidende Voraussetzung der auf den Wohn-
sitzmitgliedstaat des Verbrauchers ausgerichteten gewerb-
lichen T�tigkeit erf�llt ist.1097 Zu diesen Indizien habe der
EuGH in M�hlleitner1098 insbesondere die „Aufnahme von
Fernkontakt“ und den „Abschluss eines Verbrauchervertra-
ges im Fernabsatz“ f�r den Nachweis hinzugef�gt, dass der
Vertrag an eine auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrau-
chers ausgerichtete T�tigkeit anschließt.1099 Wie der Gene-
ralanwalt ausgef�hrt habe,1100 k�nne der Umstand, dass ein
Gewerbetreibender in einem Mitgliedstaat in der N�he der
Grenze zu einem anderen Mitgliedstaat in einem sich dies-
und jenseits der Grenze erstreckenden Ballungsraum ans�s-
sig ist und eine von dem anderen Mitgliedstaat zugeteilte
Telefonnummer in der Weise verwendet, dass er sie seinen
in diesem anderen Mitgliedstaat wohnhaften potenziellen
Kunden zur Verf�gung stellt, ebenfalls ein Indiz daf�r sein,
dass seine T�tigkeit „auf“ diesen anderen Mitgliedstaat
„ausgerichtet“ ist.1101

Der Gerichtshof �berließ es dem vorlegenden Gericht, unter
Gesamtw�rdigung der Umst�nde, unter denen der in Rede
stehende Verbrauchervertrag geschlossen wurde, zu ent-
scheiden, ob aufgrund des Vorliegens oder Nichtvorliegens
von Indizien – unabh�ngig davon, ob sie auf der vom Ge-
richtshof erstellten nicht ersch�pfenden Liste von Indizien
stehen – Art. 15 Abs. 1 lit. c anwendbar ist.1102

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Nach der VO muss das zum Ausrichten der beruflichen oder
gewerblichen T�tigkeit auf den Wohnsitzmitgliedstaat des
Verbrauchers eingesetzte Mittel – d.h. eine Internetseite –
nicht kausal f�r den Vertragsschluss mit diesem Verbraucher
sein. Die Problematik wurde seit M�hlleitner1103 diskutiert.
Der BGH hatte stets zur Bejahung einer Kausalit�t ten-
diert.1104

b) Begriff des „anderen Vertragspartners“ beim
Verbrauchergerichtsstand (Rs. C-478/12, Maletic)

aa) Sachverhalt

Das �sterreichische Landesgericht Feldkirch fragte den
EuGH, ob der Begriff „anderer Vertragspartner“ in Art. 16
Abs. 1 VO 44/2001 dahin auszulegen ist, dass er auch den
im Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers ans�ssigen Ver-
tragspartner des Wirtschaftsteilnehmers bezeichnet, mit
dem der Verbraucher den betreffenden Vertrag geschlossen
hat.

Die Eheleute Maletic wohnen in Bludesch (�sterreich), das
im Sprengel des Bezirksgerichts Bludenz liegt. Sie buchten
auf der Internetseite von lastminute.com eine Pauschalreise
nach �gypten. Auf ihrer Internetseite wies lastminute.com,
die ihren Sitz in M�nchen hat, darauf hin, dass sie als Reise-
vermittler auftritt und die Reise von TUI, die ihren Sitz in
Wien hat, veranstaltet werde. Bei ihrer Ankunft in Hurghada
bemerkten die Kl�ger einen Fehler hinsichtlich ihrer Hotel-
buchung. Daraufhin zahlten sie einen Aufpreis, um in dem
urspr�nglich auf der Internetseite der lastminute.com ge-
buchten Hotel wohnen zu k�nnen. Um die Erstattung des
Aufpreises und eine Entsch�digung f�r die Unannehmlich-
keiten zu erlangen, erhoben sie beim Bezirksgericht Blu-

denz Klage gegen lastminute.com und TUI. Das Bezirksge-
richt wies die Klage in Bezug auf TUI wegen �rtlicher Un-
zust�ndigkeit ab. Die VO 44/2001 sei auf die Klage gegen
TUI nicht anwendbar, da es sich um einen rein innerstaatli-
chen Sachverhalt handle. Nach den anwendbaren nationalen
Rechtsvorschriften sei das zust�ndige Gericht des Wohnsit-
zes des Beklagten zust�ndig. In Bezug auf lastminute.com,
ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, sei hingegen die
Bedingung des Art. 15 Abs. 1 lit. c VO 44/2001 betreffend
die Ausrichtung der T�tigkeit auf �sterreich erf�llt. Die
Kl�ger des Ausgangsverfahrens legten gegen diese Ent-
scheidung beim vorlegenden Gericht Rekurs ein und mach-
ten geltend, dass die von ihnen vorgenommene Buchung
von Beginn an als einheitliches Rechtsgesch�ft untrennbar
mit lastminute.com als Reisevermittler und TUI als Reise-
veranstalter verkn�pft gewesen sei.

bb) Wesentliche Gr�nde

Zun�chst pr�fte der EuGH, ob die VO 44/2001 unter den
Umst�nden des Ausgangsverfahrens auf einen Vertragspart-
ner wie TUI anwendbar ist und ob ein Auslandsbezug be-
steht, der diese Anwendung rechtfertigen kann.1105 Die VO
44/2001 ersetze das Br�sseler �bereinkommen. Die Ausle-
gung der Bestimmungen dieses �bereinkommens durch den
Gerichtshof gelte deshalb auch f�r die Bestimmungen der
VO, soweit sie als gleichwertig angesehen werden k�n-
nen.1106 Der Gerichtshof habe bereits zum Br�sseler �ber-
einkommen entschieden, dass sich der Auslandsbezug nicht
unbedingt daraus ergeben muss, dass durch den Grund der
Streitigkeit oder den jeweiligen Wohnsitz der Parteien meh-
rere Vertragsstaaten mit einbezogen sind.1107 Der Auslands-
bezug sei nicht nur in Bezug auf lastminute.com, sondern
auch in Bezug auf TUI gegeben.1108

Der einheitliche Buchungsvorgang, mit dem die Eheleute
Maletic ihre Pauschalreise auf der Internetseite von lastmi-
nute.com gebucht und bezahlt haben, lasse sich zwar in zwei
verschiedene Vertragsverh�ltnisse – zum einen mit dem On-
line-Reiseb�ro lastminute.com und zum anderen mit dem
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1095 EuGH Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1088), Rn. 26.
1096 EuGH, 7. 12. 2010 – verb. Rs. C-585/08, C-144/09, Peter Pammer/Ree-

derei Karl Schl�ter GmbH & Co. KG und Hotel Alpenhof GesmbH/
Oliver Heller, EU:C:2010:740, EWS 2011, 92, RIW 2011, 241 m.
RIW-Komm. Berg, Rn. 93.

1097 EuGH Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1088), Rn. 27.
1098 EuGH Rs. C-190/11, M�hlleitner (Fn. 1087).
1099 EuGH Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1088), Rn. 28.
1100 GA Cruz Villal�n Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1092), Rn. 33-38.
1101 EuGH Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1088), Rn. 30.
1102 EuGH Rs. C-218/12, Emrek (Fn. 1088), Rn. 31.
1103 EuGH Rs. C-190/11, M�hlleitner (Fn. 1087).
1104 BGH, 10. 2. 2012 – XII ZR 10/10, EuZW 2012, 236; Mankowski, An-

merkung, EWiR 2013, 717, 718; Schultheiß, Anmerkung, EuZW 2013,
945, 946; Ofner, Anmerkung, ZfRV 2013, 241; R�hl, Anmerkung,
IPRax 2014, 41-44; Keiler/Binder, Anmerkung, euvr 2013, 230-237;
Piroutek/Reinhold, Anmerkung, euvr 2014, 41-46; Saumier, Case Em-
rek: Expanding jurisdiction for consumer claims under the Brussels re-
gime, R. E. D. C. 2014, 199 ff.; siehe auch Bisping, Mandatorily Protec-
ted: The Consumer in the European Conflict of Laws, 4 ERPL 2014,
513 ff.; Twigg-Flesner, CESL, Cross-Border Transactions and Dome-
stic Law: Why a Dual Approach Could Work (Although CESL Might
Not), ERPL 2015, 231 ff.

1105 EuGH, 14. 11. 2013 – Rs. C-478/12, Armin Maletic, Marianne Maletic/
lastminute.com GmbH, TUI �sterreich GmbH, EU:C:2013:735, RIW
2014, 148, Rn. 27.

1106 EuGH Rs. C-478/12, Maletic (Fn. 1105), Rn. 27.
1107 EuGH Rs. C-478/12, Maletic (Fn. 1105), Rn. 26; in diesem Sinne

EuGH, 1. 3. 2005 – Rs. C-281/02, Andrew Owusu/N. B. Jackson, Inha-
ber der Firma „Villa Holidays Bal-Inn Villas“ u. a., EU:C:2005:120,
EWS 2005, 284, RIW 2005, 292, Rn. 25, 26.

1108 EuGH Rs. C-478/12, Maletic (Fn. 1105), Rn. 28.



Reiseveranstalter TUI – unterteilen. Jedoch k�nne das letzt-
genannte Vertragsverh�ltnis nicht als „rein intern“ qualifi-
ziert werden, da es untrennbar mit dem erstgenannten Ver-
tragsverh�ltnis verbunden ist, denn es wurde �ber das ge-
nannte Reiseb�ro begr�ndet, das seinen Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat hat.1109 Die VO 44/2001 wolle sowohl den
Verbraucher sch�tzen als auch Parallelverfahren vermeiden,
um unvereinbaren Entscheidungen zwischen den Mitglied-
staaten vorzubeugen.1110 Diese Ziele st�nden einem Ergeb-
nis entgegen, bei dem die Eheleute Maletic sowohl in Blu-
denz als auch in Wien mittels zweier miteinander verbunde-
ner Klagen parallele Verfahren gegen die beiden an der Bu-
chung und der Durchf�hrung der Pauschalreise beteiligten
Wirtschaftsteilnehmer einleiten k�nnten.1111 Der Begriff
„anderer Vertragspartner“ in Art. 16 Abs. 1 VO 44/2001 sei
dahin auszulegen, dass er unter Umst�nden wie denen des
Ausgangsverfahrens auch den im Wohnsitzmitgliedstaat des
Verbrauchers ans�ssigen Vertragspartner des Wirtschafts-
teilnehmers bezeichnet, mit dem der Verbraucher den be-
treffenden Vertrag geschlossen hat.1112

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Besonderheit des zu entscheidenden Sachverhalts lag
darin, dass unter Einbeziehung der Ans�ssigkeit der Kl�ger
und des Reiseveranstalters ein rein nationaler Sachverhalt
vorlag. Der EuGH gelangt dennoch zur Anwendbarkeit der
VO 44/2001, indem er einen untrennbaren Zusammenhang
zwischen Reisevermittlungs- und Reisevertrag unterstellt
und �ber die ausl�ndische Ans�ssigkeit des Reisevermittlers
den Auslandsbezug des Sachverhalts begr�ndet. Unter wel-
chen Voraussetzungen die Vertragsverh�ltnisse als untrenn-
bar miteinander verbunden anzusehen sind, l�sst der EuGH
offen. Aus verbraucherschutzrechtlicher Perspektive ist das
Urteil zu begr�ßen.1113

c) Ort des urs�chlichen Geschehens im Falle
der Produkthaftung (Rs. C-45/13, Kainz)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Oberste Gerichtshof fragte den EuGH,
wie Art. 5 Nr. 3 der VO 44/20011114 auszulegen ist, um den
Ort des den Schaden verursachenden Ereignisses zu ermit-
teln, wenn die Haftung eines Herstellers f�r ein fehlerhaftes
Produkt in Rede steht.

Das Ausgangsverfahren betraf den Rechtsstreit zwischen
Herrn Kainz, wohnhaft in Salzburg, und der Pantherwerke
AG, die ihren Sitz in Deutschland hat, wegen einer auf die
Produkthaftung gest�tzten Schadensersatzklage, die Herr
Kainz im Anschluss an einen Unfall erhob, den er in
Deutschland mit einem von der Pantherwerke AG in diesem
Mitgliedstaat hergestellten, jedoch bei einem Einzelh�ndler
in �sterreich erworbenen Fahrrad erlitten hatte. Vor dem
Landesgericht Salzburg begehrte Herr Kainz, von der Pan-
therwerke AG die Zahlung von Schadensersatz. Zur Zust�n-
digkeit berief sich Herr Kainz auf Art. 5 Nr. 3 der VO 44/
2001. Der Ort des den Schaden verursachenden Ereignisses
liege in �sterreich, weil das Fahrrad dort in dem Sinne in
Verkehr gebracht worden sei, dass es dem Endnutzer in
Form eines kommerziellen Vertriebs dort zur Verf�gung ge-
stellt worden sei. Die Pantherwerke AG bestreitet die inter-
nationale Zust�ndigkeit der �sterreichischen Gerichte. Der
Ort des den Schaden verursachenden Ereignisses befinde
sich in Deutschland. Zum einen habe der Herstellungsvor-
gang in Deutschland stattgefunden, zum anderen sei mit der

Versendung des Produkts vom Sitz dieser Gesellschaft das
Produkt in Deutschland in Verkehr gebracht worden. Die
Tatsachengerichte verneinten ihre internationale Zust�ndig-
keit. Das mit einem Revisionsrekurs befasste vorlegende
Gericht h�lt es f�r erforderlich, den Begriff des Ortes des ur-
s�chlichen Geschehens bei der Produkthaftung zu kl�ren.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied: In dem Fall, dass die Haftung eines
Herstellers f�r ein fehlerhaftes Produkt geltend gemacht
wird, ist der Ort des den Schaden verursachenden Ereignis-
ses derjenige, an dem das betreffende Produkt hergestellt
wurde.1115

Die Bestimmungen der VO 44/2001 seien autonom und un-
ter Bezugnahme auf die Systematik und die Zielsetzungen
dieser Verordnung auszulegen. Der Unionsgesetzgeber habe
zwar die VO 44/2001 und die VO 864/20071116 miteinander
in Einklang bringen wollen. Daraus folge jedoch nicht, dass
die Bestimmungen der VO 44/2001 mithin im Licht der Be-
stimmungen der VO 864/2007 auszulegen w�ren. Die ange-
strebte Koh�renz k�nne keinesfalls zu einer Auslegung der
Bestimmungen der VO 44/2001 f�hren, die ihrer Systematik
und ihren Zielsetzungen fremd ist.1117

Die Ausnahmeregelung von dem in Art. 2 Abs. 1 dieser Ver-
ordnung aufgestellten Beklagtengerichtsstand, Art. 5 Nr. 3
VO 44/200, sei eng auszulegen.1118 Wenn der Ort, an dem
das f�r die Ausl�sung einer Schadensersatzpflicht in Be-
tracht kommende Ereignis stattgefunden hat, nicht auch der
Ort ist, an dem aus diesem Ereignis ein Schaden entstanden
ist, sei der Ausdruck „Ort, an dem das sch�digende Ereignis
eingetreten ist“, in Art. 5 Nr. 3 VO 44/2001 so zu verstehen,
dass er sowohl den Ort, an dem der Schaden eingetreten ist,
als auch den Ort des diesem Schaden zugrunde liegenden ur-
s�chlichen Geschehens meint, so dass der Beklagte nach
Wahl des Kl�gers vor dem Gericht eines dieser beiden Orte
verklagt werden kann.1119

Die Frage des vorlegenden Gerichts betreffe ausschließlich
die Ermittlung des Ortes des urs�chlichen Geschehens.
Hierzu habe der EuGH bereits festgestellt, dass dieser Ort
im Fall der Produkthaftung der Ort ist, an dem sich das Er-
eignis verwirklicht hat, das zu dem Schaden an dem Produkt
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1109 EuGH Rs. C-478/12, Maletic (Fn. 1105), Rn. 29.
1110 EuGH Rs. C-478/12, Maletic (Fn. 1105), Rn. 30.
1111 EuGH Rs. C-478/12, Maletic (Fn. 1105), Rn. 31.
1112 EuGH Rs. C-478/12, Maletic (Fn. 1105), Rn. 32.
1113 De Groote, Maletic and EU-jurisdiction rules for consumer contracts, 3

EuCML 2016, 138; Bogdanov, ArrÞt Maletic: un pas suppl
mentaire
dans la protection des consommateurs face au commerce 
lectronique
des voyages � forfait, 2 R. E. D. C. 2015, 433; dagegen aus systemati-
schen Gr�nden kritisch M�ller, Anmerkung, EuZW 2014, 34-35; Suje-
cki, Anmerkung, NJW 2014, 531.

1114 VO (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. 12. 2000 �ber die gerichtliche
Zust�ndigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 12/1.

1115 EuGH, 16. 1. 2014 – Rs. C-45/13, Andreas Kainz/Pantherwerke AG,
EU:C:2014:7, Rn. 29, 33.

1116 VO (EG) Nr. 864/2007 des Europ�ischen Parlaments und des Rates
vom 11. 7. 2007 �ber das auf außervertragliche Schuldverh�ltnisse an-
zuwendende Recht (Rom II), ABl. L 199/40.

1117 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 20
1118 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 21, 22.
1119 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 23 In diesem Sinne verwies

der EuGH auf seine Urteile vom 16. 7. 2009, Rs. C-189/08, Zuid-Che-
mie BV/Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, EU:C:2009:475, EWS
2009, 436, RIW 2009, 719, Rn. 23, und vom 3. 10. 2013 – Rs. C-170/
12, Peter Pinckney/KDG Mediatech AG, EU:C:2013:635, EWS 2013,
439, RIW 2013, 785, Rn. 26.



selbst gef�hrt hat.1120 Grunds�tzlich trete dieser Umstand an
dem Ort ein, an dem das betreffende Produkt hergestellt
wurde.1121 Da die r�umliche N�he zu dem Ort, an dem sich
das Ereignis verwirklicht hat, das zu dem Schaden an dem
Produkt selbst gef�hrt hat, insbesondere aufgrund der M�g-
lichkeit, dort die Beweise zum Nachweis der in Rede stehen-
den Fehlerhaftigkeit zu erheben, eine sachgerechte Gestal-
tung des Prozesses und mithin eine geordnete Rechtspflege
erleichtert, steht die Zuweisung der Zust�ndigkeit an das
Gericht, in dessen Bezirk dieser Ort liegt, im Einklang mit
der in Art. 5 Nr. 3 der VO Nr. 44/2001 vorgesehenen beson-
deren Zust�ndigkeit.1122 Eine Zuweisung der Zust�ndigkeit
an das Gericht des Ortes, an dem das in Rede stehende Pro-
dukt hergestellt wurde, entspreche dem Erfordernis der
Rechtssicherheit.1123

Bei der Auslegung der besonderen Zust�ndigkeit f�r F�lle,
in denen eine unerlaubte Handlung den Gegenstand des
Verfahrens bilde, sei auch dem Interesse der gesch�digten
Person Rechnung zu tragen, indem ihr die Klageerhebung
vor dem Gericht des Mitgliedstaats erm�glicht werde, in
dem sie wohnt.1124 Art. 5 Nr. 3 bezwecke nicht, der schw�-
cheren Partei einen verst�rkten Schutz zu gew�hrleis-
ten.1125 Eine Auslegung, wonach der Ort des urs�chlichen
Geschehens der Ort sein soll, an dem das betreffende Pro-
dukt an den Endverbraucher oder den Weiterverk�ufer
�bergeben wurde, k�nne nicht sicherstellen, dass der Ver-
braucher in jedem Fall das Gericht seines Wohnsitzes an-
rufen k�nnte.1126 Eine solche Auslegung entspreche der all-
gemeinen Regel der Zust�ndigkeit der Gerichte am Wohn-
sitz des Beklagten.1127

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Das Urteil – welches bedauerlicherweise ohne Schlussan-
tr�ge des Generalanwalts ergangen ist – wird kontrovers
diskutiert. Die Frage, wo der Ort des urs�chlichen Gesche-
hens bei der Produkthaftung zu verorten ist, war umstrit-
ten. Es ist m�glich, den Handlungsort am Sitz des Herstel-
lers anzusiedeln. Alternativ kommt auch der Ort des „In-
verkehrbringens des Produkts“ in Frage, weil erst damit
das maßgebliche Ereignis f�r den sp�teren Schaden des
K�ufers gesetzt wurde. Letzterer Ansatz wird von der VO
864/2007 verfolgt. Unklar blieben nicht nur die Begriffe
„Hersteller“ und „Herstellungsort“. Der EuGH verpasste
es auch, die RL 85/374 und die VO 864/2007 aufeinander
abzustimmen.1128

d) Verbrauchergerichtsstand bei wirtschaftlich
verbundenen Vertr�gen (Rs. C-297/14, Hobohm)

aa) Sachverhalt

Der BGH legte dem EuGH die Frage vor, ob ein Verbraucher
gem�ß Art. 15 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 16 Abs. 1 VO 44/
2001 vor dem Gericht des Ortes, an dem er seinen Wohnsitz
hat, Klage gegen seinen in einem anderen EU-Mitgliedstaat
eine berufliche oder gewerbliche T�tigkeit aus�benden Ver-
tragspartner erheben kann, wenn zwar der der Klage zugrun-
de liegende Vertrag nicht unmittelbar in den Bereich einer
solchen T�tigkeit des Vertragspartners f�llt, die auf den
Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers ausgerichtet ist,
der Vertrag jedoch der Verwirklichung des wirtschaftlichen
Erfolgs dient, der mit einem zwischen den Parteien zuvor
geschlossenen und bereits abgewickelten anderen, vom An-
wendungsbereich der eingangs zitierten Bestimmungen er-
fassten Vertrag angestrebt wird.

Herr Kampik, der in Spanien beruflich t�tig ist, vermittelte
den Erwerb einer Eigentumswohnung in einer von einem
deutschen Bautr�ger in Spanien noch zu errichtenden Fe-
rienanlage zwischen Herrn Hobohm und der Kampik Immo-
bilien KG (im Folgenden: Maklervertrag). Die zu dieser Fe-
rienanlage geh�renden Wohnungen wurden u.a. in Deutsch-
land mit einem deutschsprachigen Prospekt vertrieben. Die
Bautr�ger der Ferienanlage und die Eheleute Hobohm
schlossen daraufhin den mit dem Maklervertrag in Aussicht
genommenen Kaufvertrag �ber die Wohnung. Als der Bau-
tr�ger 2008 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, die die
Fertigstellung der Ferienanlage gef�hrdeten, bot Herr Kam-
pik den Eheleuten Hobohm an, sich um die Herstellung der
Bezugsfertigkeit der Wohnung zu k�mmern. Die Eheleute
Hobohm begaben sich nach Spanien und unterzeichneten
dort eine notarielle Vollmacht, durch die Herr Kampik mit
der Wahrnehmung ihrer Interessen in Bezug auf den Kauf-
vertrag betraut wurde (im Folgenden: Gesch�ftsbesorgungs-
vertrag). Da es zwischen den Parteien des Gesch�ftsbesor-
gungsvertrages nach der Insolvenz des Bautr�gers zu Un-
stimmigkeiten gekommen war, widerriefen die Eheleute
Hobohm die Herrn Kampik erteilte Vollmacht. In der Folge
erhob Herr Hobohm beim LG Stade, in dessen Bezirk sein
Wohnsitz liegt, Klage auf R�ckzahlung der Betr�ge, die er
Herrn Kampik gezahlt hatte. Das LG wies seine Klage we-
gen fehlender �rtlicher Zust�ndigkeit als unzul�ssig ab. Herr
Hobohm legte gegen die Berufungsentscheidung beim vor-
legenden Gericht Revision ein.

Nach Auffassung des BGH erf�llte zwar der Maklervertrag
die Voraussetzungen f�r die Anwendung von Art. 15 Abs. 1
lit. c VO 44/2001, da er in Aus�bung der „auf“ den Wohn-
sitzmitgliedstaat von Herrn Hobohm „ausgerichteten“ T�-
tigkeit von Herrn Kampik geschlossen worden sei. Demge-
gen�ber erf�lle der Gesch�ftsbesorgungsvertrag, aus dem
Herr Hobohm seine Anspr�che herleite, bei isolierter Be-
trachtung nicht die Voraussetzungen f�r die Anwendung
dieser Bestimmung. Nach Ansicht des BGH besteht jedoch
zwischen dem Maklervertrag und dem Gesch�ftsbesor-
gungsvertrag eine sich aus demselben wirtschaftlichen Ziel
beider Vertr�ge ergebende Verbindung, die es rechtfertige,
dass der Gesch�ftsbesorgungsvertrag ebenso wie der Mak-
lervertrag in den Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1
lit. c der Verordnung Nr. 44/2001 f�llt.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass im Lichte der Ziele der VO,
Art. 15 Abs. 1 lit. c (soweit er sich auf einen Vertrag bezieht,
der in dem Bereich einer von einem beruflich oder gewerb-
lich Handelnden „auf“ den Wohnsitzmitgliedstaat des Ver-
brauchers „ausgerichteten“ beruflichen oder gewerblichen
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1120 In diesem Sinne verwies der EuGH auf sein Urteil in Rs. C-189/08,
Zuid-Chemie (Fn. 1119), Rn. 27.

1121 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 26.
1122 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 27; in disem Sinne EuGH

Rs. C-189/08, Zuid-Chemie (Fn. 1119), Rn. 23, und EuGH Rs. C-170/
12, Pinckney (Fn. 1119), Rn. 23.

1123 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 28.
1124 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 30.
1125 In diesem Sinne nahm der EuGH Bezug auf Urteil vom 25. 10. 2012 –

Rs. C-133/11, Folien Fischer AG und Fofitec AG/Ritrama SpA,
EU:C:2012:664, EWS 2012, 493, RIW 2013, 80, Rn. 46.

1126 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 31.
1127 EuGH Rs. C-45/13, Kainz (Fn. 1115), Rn. 32.
1128 Freitag, Anmerkung, LMK 2014, 355576; Dietze, Anmerkung, EuZW

2014, 234-235; siehe auch Wagner, Anmerkung, BB 2014, 661; Suje-
cki, Anmerkung, EWS 2014, 94-95.



T�tigkeit geschlossen wurde) i.V.m. Art. 16 Abs. 1 VO 44/
2001 dahin auszulegen sei, dass er auf einen zwischen
einem Verbraucher und einem beruflich oder gewerblich
Handelnden geschlossenen Vertrag Anwendung finden
k�nne, der als solcher nicht in den Bereich der von dem be-
ruflich oder gewerblich Handelnden „auf“ den Wohnsitzmit-
gliedstaat des Verbrauchers „ausgerichteten“ beruflichen
oder gewerblichen T�tigkeit f�llt, aber eine enge Verbin-
dung zu einem anderen Vertrag aufweise, der zuvor zwi-
schen denselben Parteien im Bereich einer solchen T�tigkeit
geschlossen wurde.1129

In Bezug auf das Ausgangsverfahren stellte der EuGH
klar, dass der mit dem Maklervertrag angestrebte wirt-
schaftliche Erfolg, n�mlich den Eheleuten Hobohm den
tats�chlichen Besitz an der Wohnung zu verschaffen, infol-
ge der Insolvenz des Bautr�gers nicht erreicht werden
konnte. Gerade um dieser Situation abzuhelfen, schlug
ihnen der beruflich oder gewerblich Handelnde, Herr
Kampik, den Abschluss des Gesch�ftsbesorgungsvertrages
vor. Laut EuGH bestand der Zweck des Gesch�ftsbesor-
gungsvertrages somit darin, den mit dem Maklervertrag
angestrebten konkreten wirtschaftlichen Erfolg zu errei-
chen.1130 Daraus folge, dass der Gesch�ftsbesorgungsver-
trag, auch wenn er als solcher nicht in den Bereich der von
dem beruflich oder gewerblich Handelnden „auf“ den
Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers „ausgerichteten“
beruflichen oder gewerblichen T�tigkeit falle, dennoch in
unmittelbarer Fortsetzung dieser T�tigkeit geschlossen
wurde und den Maklervertrag dadurch erg�nzte, dass er
der Verwirklichung des mit Letzterem angestrebten wirt-
schaftlichen Erfolgs dienen sollte.1131 Auch wenn keine
rechtliche Verkn�pfung zwischen Makler- und Gesch�fts-
besorgungsvertrag bestehe, sei dennoch festzustellen, dass
zwischen diesen Vertr�gen eine wirtschaftliche Verbindung
besteht. Ohne die mit dem Gesch�ftsbesorgungsvertrag
von den Parteien vereinbarten Arbeiten zur Herstellung
der Bezugsfertigkeit w�re diese tats�chliche Nutzung n�m-
lich nicht m�glich gewesen.1132

Bei der im Rahmen der Gesamtw�rdigung der Umst�nde
vorzunehmenden Pr�fung, ob eine enge Verbindung zwi-
schen dem Makler- und dem Gesch�ftsbesorgungsvertrag
besteht, habe das nationale Gericht die eine solche Verbin-
dung begr�ndenden Umst�nde zu ber�cksichtigen, so ins-
besondere die rechtliche oder tats�chliche Identit�t der
Parteien dieser beiden Vertr�ge, die Identit�t des wirt-
schaftlichen Erfolgs, der mit den Vertr�gen angestrebt
wird, die denselben konkreten Gegenstand betreffen, und
den erg�nzenden Charakter des Gesch�ftsbesorgungsver-
trages, da dieser der Verwirklichung des mit dem Makler-
vertrag angestrebten wirtschaftlichen Erfolgs dienen
sollte.1133

Mit Ausnahme der italienischen Regierung pl�dierten auch
die portugiesische und die Schweizer Regierung sowie die
Europ�ische Kommission in ihren schriftlichen Erkl�rungen
f�r die Anwendbarkeit von Art. 15 Abs. 1 lit. c auf den vor-
liegenden Fall. Generalanwalt Cruz Villal�n legte die ein-
schl�gigen Vorschriften dahingehend aus, dass unter den
speziellen Umst�nden des Ausgangsrechtsstreits die Exis-
tenz eines fr�heren Vertrags zwischen denselben Vertrags-
parteien, zu dem ein materieller Kausalzusammenhang be-
steht, ein Indiz daf�r sein kann, dass die T�tigkeit des Unter-
nehmers auf den Mitgliedstaat „ausgerichtet“ ist, in dem der
Verbraucher seinen Wohnsitz hat.1134

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der EuGH postuliert zwar, dass Art. 15 Abs. 1 lit. c eng aus-
zulegen sei, praktiziert aber in der Sache das Gegenteil. Mit
seiner Entscheidung hat der EuGH den Verbraucherschutz
weiter gest�rkt. Das Ergebnis wird bef�rwortet.1135

e) Anwendbares Recht bei der Kontrolle von AGB im
Verbandsprozess (Rs. C-191/15, Verein f�r
Konsumenteninformation)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Oberste Gerichtshof legte dem EuGH
die Frage vor, wie die VO 593/2008 und die VO 864/
20071136 im Hinblick auf die Bestimmung des Gesetzes oder
der Gesetze auszulegen sind, die auf eine Unterlassungskla-
ge i.S.d. RL 2009/22 Anwendung finden, die sich gegen die
Verwendung vermeintlich unzul�ssiger Vertragsklauseln
durch ein in einem Mitgliedstaat ans�ssiges Unternehmen
richtet, das im elektronischen Gesch�ftsverkehr Vertr�ge
mit Verbrauchern abschließt, die in anderen Mitgliedstaa-
ten, insbesondere im Staat des angerufenen Gerichts, ans�s-
sig sind. Ferner stand in Frage, ob eine Klausel in einem im
elektronischen Gesch�ftsverkehr geschlossenen Vertrag,
mit der als anwendbares Recht das Recht des Sitzmitglied-
staats des Unternehmers bestimmt wird, im Sinne der RL
93/13 missbr�uchlich ist. Schließlich m�chte der Oberste
Gerichtshof wissen, nach welchem einzelstaatlichen Recht
zur Umsetzung der RL 95/461137 die Rechtm�ßigkeit von
Vertragsklauseln zu beurteilen ist, die eine Verarbeitung
personenbezogener Daten durch ein Unternehmen des elek-
tronischen Gesch�ftsverkehrs wie Amazon EU vorsehen,
das seine T�tigkeiten auf einen anderen Mitgliedstaat aus-
richtet als den, in dem es seinen Sitz hat.

Der Verein f�r Konsumenteninformation, ein Verbraucher-
verband mit Sitz in �sterreich, hat bei den �sterreichischen
Gerichten eine Unterlassungsklage erhoben, mit der er be-
gehrt, dass der Amazon EU S�rl mit Sitz in Luxemburg un-
tersagt wird, in ihren allgemeinen Gesch�ftsbedingungen
gegen�ber Verbrauchern mit Wohnsitz in �sterreich Klau-
seln zu verwenden, die er f�r missbr�uchlich h�lt.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass das auf eine Unterlassungsklage
i.S.d. RL 2009/22 anzuwendende Recht nach deren Art. 6
Abs. 1 VO 864/2007 zu bestimmen ist, wenn ein Verstoß ge-
gen Rechtsvorschriften geltend gemacht wird, die die Inte-
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1129 EuGH, 23. 12. 2015 – Rs. C-297/14, R�diger Hobohm/Benedikt Kam-
pik Ltd & Co. KG u. a., EU:C:2015:844, RIW 2016, 220 m. RIW-
Komm. Kodek, Rn. 33.

1130 EuGH Rs. C-297/14, Hobohm (Fn. 1129), Rn. 34.
1131 EuGH Rs. C-297/14, Hobohm (Fn. 1129), Rn. 35.
1132 EuGH Rs. C-297/14, Hobohm (Fn. 1129), Rn. 36.
1133 EuGH Rs. C-297/14, Hobohm (Fn. 1129), Rn. 37.
1134 GA Cruz Villal�n, Schlussantr�ge v. 8. 9. 2015 – Rs. C-297/14, R�diger

Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG u. a., EU:C:2015:556, Rn.
56.

1135 Mankowski, Anmerkung, NJW 2016, 699-700; Wagner, Anmerkung,
EuZW 2016, 269-270; siehe auch M�ller, Verbrauchergerichtsstand
und Anschlussvertr�ge, GPR 2016, 248; Steinr�tter, Balanceakt zwi-
schen dem Postulat der Methodenehrlichkeit auf EU-Ebene und der
(allzu?) „deutschen Brille“, EWS 2016, Heft 4, Die erste Seite.

1136 VO 864/2007 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 11. 7.
2007 �ber das auf außervertragliche Schuldverh�ltnisse anzuwendende
Recht (Rom II), ABl. L 199/40.

1137 RL 95/46/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 24. 10.
1995 zum Schutz nat�rlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281/31.



ressen der Verbraucher im Hinblick auf die Verwendung
missbr�uchlicher Klauseln in allgemeinen Gesch�ftsbedin-
gungen sch�tzen sollen.1138 Unter Verweis auf Henkel1139

geht der EuGH davon aus, die Unterlassungsklage i.S.d. RL
2009/22 betreffe ein außervertragliches Schuldverh�ltnis
aus unerlaubter Handlung im Sinne des Kapitels II der VO
864/2007.1140 Wie Generalanwalt Saugmandsgaard Øe in
seinen Schlussantr�gen1141 ausgef�hrt habe, falle unter den
unlauteren Wettbewerb im Sinne der Sonderregel in Art. 6
Abs. 1 VO 864/2007 die Verwendung missbr�uchlicher
Klauseln in allgemeinen Gesch�ftsbedingungen, sofern da-
durch die kollektiven Interessen der Verbraucher als Gruppe
beeintr�chtigt und damit die Wettbewerbsbedingungen auf
dem Markt beeinflusst werden k�nnen.1142 Im Fall einer Un-
terlassungsklage i.S.d. RL 2009/22 ist das Land, in dem die
kollektiven Interessen der Verbraucher beeintr�chtigt wor-
den sind, jenes Land, in dem die Verbraucher, auf die das
Unternehmen seine Gesch�ftst�tigkeit ausrichtet und deren
kollektive Interessen vom betreffenden Verbraucherschutz-
verein mittels dieser Klage gesch�tzt werden, ihren Wohn-
sitz haben.1143 Die in Art. 4 Abs. 3 VO 864/2007 vorgese-
hene alternative Regel passe nicht f�r den Bereich des un-
lauteren Wettbewerbs.1144 Die Tatsache, dass Amazon EU in
ihren AGB vorsieht, dass auf die von ihr geschlossenen Ver-
tr�ge das Recht ihres Sitzstaats anzuwenden ist, berechtige
nicht zur Annahme einer solchen offensichtlich engeren
Verbindung im Sinne dieser Bestimmung.1145

Dagegen sei bei der Pr�fung der Missbr�uchlichkeit von
Klauseln in Verbrauchervertr�gen, die Gegenstand einer
Unterlassungsklage sind, das anzuwendende Recht eigen-
st�ndig anhand der Art dieser Klauseln zu bestimmen. Dem-
entsprechend sei, wenn die Unterlassungsklage verhindern
soll, dass solche Klauseln in Verbrauchervertr�ge aufge-
nommen werden, um vertragliche Verpflichtungen zu be-
gr�nden, das auf die Beurteilung dieser Klauseln anzuwen-
dende Recht nach der VO 593/2008 zu bestimmen.1146 Die
mit der erhobenen Unterlassungsklage als missbr�uchlich
ger�gten Klauseln seien f�r die Verbraucher, an die sie sich
richten, Gegenstand vertraglicher Schuldverh�ltnisse i.S.v.
Art. 1 Abs. 1 VO 593/2008.1147 Bei der Bestimmung des an-
wendbaren Rechts sei daher zwischen der Beurteilung der
betreffenden Klauseln einerseits und der von einer Vereini-
gung erhobenen Klage auf Unterlassung der Verwendung
dieser Klauseln andererseits zu unterscheiden.1148 Laut
EuGH gew�hrleistet die eigenst�ndige Ankn�pfung der
fraglichen Klauseln, dass das anwendbare Recht nicht je
nach der gew�hlten Klageart – n�mlich Verbands- oder Indi-
vidualklage – variiert, was das mit den RL 2009/22 und 93/
13 verfolgte Ziel beeintr�chtige, der Verwendung miss-
br�uchlicher Klauseln wirksam ein Ende zu setzen.1149 Ge-
neralanwalt Saugmandsgaard Øe pl�dierte hingegen daf�r,
auch das f�r die Beurteilung der Missbr�uchlichkeit der
Klauseln, die Gegenstand der Unterlassungsklage sind, an-
zuwendende Recht gem�ß Art. 6 Abs. 1 VO 864/2007 zu be-
stimmen.1150

Art. 3 Abs. 1 der RL 93/13 sei dahin auszulegen, dass eine
in den AGB eines Gewerbetreibenden enthaltene Klausel,
die nicht im Einzelnen ausgehandelt wurde und nach der auf
einen auf elektronischem Weg mit einem Verbraucher ge-
schlossenen Vertrag das Recht des Mitgliedstaats anzuwen-
den ist, in dem der Gewerbetreibende seinen Sitz hat, miss-
br�uchlich ist, sofern sie den Verbraucher in die Irre f�hrt,
indem sie ihm den Eindruck vermittelt, auf den Vertrag sei
nur das Recht dieses Mitgliedstaats anwendbar, ohne ihn da-

r�ber zu unterrichten, dass er nach Art. 6 Abs. 2 VO 593/
2008 auch den Schutz der zwingenden Bestimmungen des
Rechts genießt, das ohne diese Klausel anzuwenden w�re.
Dies habe das nationale Gericht im Licht aller relevanten
Umst�nde zu pr�fen.1151 Laut EuGH haben die Parteien nach
Art. 6 Abs. 2 VO 593/2008 die M�glichkeit, das auf einen
Verbrauchervertrag anzuwendende Recht zu vereinbaren,
sofern der Schutz gew�hrleistet ist, der dem Verbraucher
nach den Bestimmungen des Rechts am Gerichtsstand sei-
nes Wohnsitzes, von denen nicht durch Vereinbarung abge-
wichen werden darf, zukommt.1152 Wie Generalanwalt Saug-
mandsgaard Øe in seinen Schlussantr�gen ausgef�hrt ha-
be,1153 sei eine solche vorformulierte Rechtswahlklausel nur
dann missbr�uchlich, wenn sie ein erhebliches und unge-
rechtfertigtes Missverh�ltnis der Rechte und Pflichten der
Vertragspartner verursacht.1154 Da das Erfordernis in Art. 6
Abs. 2 bindend sei, wird ein mit einer Rechtswahlklausel
konfrontierter Richter im Fall eines Verbrauchers, der sei-
nen Hauptwohnsitz in �sterreich hat, diejenigen �sterreichi-
schen Rechtsvorschriften anwenden, von denen nach �ster-
reichischem Recht nicht durch Vereinbarung abgewichen
werden darf.1155

Abschließend erkl�rte der EuGH, dass Art. 4 Abs. 1 lit. a
RL 95/46 dahin auszulegen sei, dass eine Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch ein im elektronischen Ge-
sch�ftsverkehr t�tiges Unternehmen dem Recht des Mit-
gliedstaats unterliegt, auf den das Unternehmen seine Ge-
sch�ftst�tigkeit ausrichtet, wenn sich zeigt, dass das Unter-
nehmen die fragliche Datenverarbeitung im Rahmen der T�-
tigkeiten einer Niederlassung vornimmt, die sich in diesem
Mitgliedstaat befindet.1156 Eine Datenverarbeitung, die im
Rahmen der T�tigkeiten einer Niederlassung ausgef�hrt
wird, unterliege dem Recht des Mitgliedstaats, in dessen
Hoheitsgebiet sich diese Niederlassung befindet.1157 In Welt-
immo1158 habe der EuGH bereits ausgef�hrt, dass jede tat-
s�chliche und effektive T�tigkeit, die mittels einer festen
Einrichtung ausge�bt wird, umfasst werde, selbst wenn sie
nur geringf�gig ist.1159 Insoweit schließe – wie Generalan-

292 EWS Heft 5/2018 Kas/Micklitz, Europ�isches Vertrags- und Deliktsrecht (2014–2018) – Teil II

1138 EuGH, 28. 7. 2016 – Rs. C-191/15, Verein f�r Konsumenteninforma-
tion/Amazon EU S�rl, EU:C:2016:612, EWS 2016, 232, RIW 2016,
674 m. RIW-Komm. Breckheimer, Rn. 48.

1139 EuGH Rs. C-167/00, Henkel (Fn. 11), Rn. 42.
1140 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 39.
1141 GA Saugmandsgaard Øe, Schlussantr�ge v. 2. 6. 2016 – Rs. C-191/15,

Verein f�r Konsumenteninformation/Amazon EU S�rl,
EU:C:2016:388, Rn. 73.

1142 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 42.
1143 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 43.
1144 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 45.
1145 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 46.
1146 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 46.
1147 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 50.
1148 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 52.
1149 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 54-57.
1150 GA Saugmandsgaard Øe Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1141),

Rn. 80.
1151 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 71.
1152 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 66.
1153 GA Saugmandsgaard Øe Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1141),

Rn. 94.
1154 EuGH Rs. C-191/15, VKI/AmazonVerein f�r Konsumenteninforma-

tion (Fn. 1138), Rn. 67.
1155 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 70.
1156 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 81.
1157 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 74.
1158 EuGH, 1. 10. 2015 – Rs. C-230/14, Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatv
-

delmi 
s Informci�szabadsg Hat�sg, EU:C:2015:639, EWS 2015,
277, RIW 2016, 683, Rn. 29, 31.

1159 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 75.



walt Saugmandsgaard Øe in seinen Schlussantr�gen1160 er-
kl�rt habe – der Umstand, dass das f�r die Datenverarbei-
tung verantwortliche Unternehmen in einem Mitgliedstaat
weder �ber eine Tochtergesellschaft noch �ber eine Zweig-
niederlassung verf�gt, zwar nicht aus, dass es dort eine Nie-
derlassung besitzt, doch kann eine solche Niederlassung
nicht bloß deswegen angenommen werden, weil von dort
aus auf die Website des fraglichen Unternehmens zugegrif-
fen werden kann.1161 Vielmehr sei sowohl der Grad an Be-
st�ndigkeit der Einrichtung als auch die effektive Aus�bung
der wirtschaftlichen T�tigkeiten im fraglichen Mitgliedstaat
zu bewerten.1162 Was die Frage anbelangt, ob die betreffende
Verarbeitung personenbezogener Daten „im Rahmen der
T�tigkeiten“ dieser Niederlassung ausgef�hrt wird, wies der
EuGH unter Bezug auf Weltimmo1163 darauf hin, dass die in
Rede stehende Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
„von“ der betreffenden Niederlassung selbst ausgef�hrt
werden muss, sondern lediglich „im Rahmen der T�tigkei-
ten“ der Niederlassung.1164

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Das Urteil illustriert die Komplexit�t der kollisionsrechtli-
chen Ankn�pfung zwischen Delikts- und Vertragsstatut
deutlich. Der Gleichlauf von Individual- und Verbandsklage
liegt nicht unbedingt im Interesse des Verbrauchers, wenn
man �ber den Tellerrand des nationalen Rechts hinaus-
schaut. Notwendig und sinnvoll w�re es gewesen, ein Ver-
bandsklagestatut zu schaffen.1165 Der EuGH zwingt die na-
tionalen Gerichte dagegen in einen Vergleich der Rechtsord-
nungen, den sie kaum leisten werden und wollen. So ist der
OGH in seiner Umsetzungsentscheidung weitgehend der
Argumentation des VKI gefolgt, d.h. er hat sich am nationa-
len �sterreichischen Recht orientiert.1166 Interessant sind die
Erw�gungen des OGH zu den Datenschutzklauseln. Grund-
s�tzlich sei luxemburgisches Datenschutzrecht anzuwen-
den. Die drei Klauseln seien aber aus anderen Gr�nden nach
�sterreichischem Recht zu untersagen (Intransparenz, § 6
Abs. 3 KSchG, bei Klausel 11 auch gr�bliche Benachteili-
gung nach § 879 Abs. 3 ABGB). Das Transparenzgebot be-
ziehe sich auf die strittige Klausel (der der Verbraucher
durch Akzeptieren der AGB zustimmen muss) und nicht auf
das vom Datenschutzrecht geregelte tats�chliche Verhalten
von Amazon. Deshalb sei es unerheblich, ob diese Maßnah-
me nach dem anwendbaren Datenschutzrecht (hier luxem-
burgisches Recht) zul�ssig ist oder nicht. Auf die offene Fra-
ge, wie ein solcher Normenkonflikt zu l�sen w�re, wenn die
Klausel nach luxemburgischen Datenschutzgesetz genau in
dieser Form erforderlich gewesen w�re, m�sse der OGH
mangels Vorbringen von Amazon nicht eingehen.

f) Verbrauchereigenschaft bei Publikation eines Nutzers
auf einem privaten Facebook-Konto (Rs. C-498/16,
Schrems)

aa) Sachverhalt

Der �sterreichische Oberste Gerichtshof fragte, ob Art. 15
VO 44/2001 dahin auszulegen ist, dass ein Nutzer eines pri-
vaten Facebook-Kontos die Verbrauchereigenschaft nicht
verliert, wenn er B�cher publiziert, Vortr�ge h�lt, Websites
betreibt, Spenden sammelt und sich die Anspr�che zahlrei-
cher Verbraucher abtreten l�sst, um sie gerichtlich geltend
zu machen. Ferner fragte das Gericht, ob Art. 16 Abs. 1 VO
44/2001 Anwendung auf die Klage eines Verbrauchers fin-
det, mit der dieser am Kl�gergerichtsstand nicht nur seine

eigenen Anspr�che geltend macht, sondern auch Anspr�-
che, die von anderen Verbrauchern mit Wohnsitz im glei-
chen Mitgliedstaat, in anderen Mitgliedstaaten oder in Dritt-
staaten abgetreten wurden.

Herr Schrems, der in �sterreich wohnt, hat vor den �sterrei-
chischen Gerichten Klage gegen Facebook Ireland (im Fol-
genden: Facebook) erhoben. Er wirft Facebook zahlreiche
Verst�ße gegen datenschutzrechtliche Regelungen im Zu-
sammenhang mit seinem privaten Facebook-Konto und den
Konten von sieben weiteren Nutzern vor, die ihm ihre An-
spr�che zwecks Klageerhebung abgetreten haben. Bei den
anderen Nutzern soll es sich ebenfalls um Verbraucher han-
deln, die in �sterreich, Deutschland und Indien wohnen.
Herr Schrems begehrt von den �sterreichischen Gerichten
insbesondere die Feststellung der Unwirksamkeit bestimm-
ter Vertragsklauseln sowie die Verurteilung von Facebook
zur Unterlassung der Verwendung der streitgegenst�ndli-
chen Daten zu eigenen Zwecken bzw. zu Zwecken Dritter
sowie zur Leistung von Schadenersatz. Facebook bestritt die
internationale Zust�ndigkeit der �sterreichischen Gerichte.
Erstens k�nne Herr Schrems in diesem Verfahren nicht –
oder jedenfalls nicht mehr – als Verbraucher angesehen wer-
den. Aufgrund seiner beruflichen T�tigkeiten in Verbindung
mit seinen Anspr�chen gegen Facebook Ireland habe er
seine Verbrauchereigenschaft verloren. Ihrer Ansicht nach
k�nne Herr Schrems daher nicht den unionsrechtlichen Ver-
brauchergerichtsstand in Anspruch nehmen. Zweitens sei
auf die abgetretenen Anspr�che der Verbrauchergerichts-
stand nicht anwendbar, da er nicht �bertragbar sei.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der EuGH entschied, dass der Nutzer eines privaten Face-
book-Kontos nach Art. 15 VO 44/2001 die Verbraucherei-
genschaft nicht verliert, wenn er B�cher publiziert, Vortr�ge
h�lt, Websites betreibt, Spenden sammelt und sich die An-
spr�che zahlreicher Verbraucher abtreten l�sst, um sie ge-
richtlich geltend zu machen.1167 Im Sinne von Gruber1168 sei
der Verbrauchergerichtsstand grunds�tzlich nur anwendbar,
wenn der Zweck des zwischen den Parteien geschlossenen
Vertrages nicht in der beruflichen oder gewerblichen Ver-
wendung des Gegenstandes oder der Dienstleistung besteht,
auf die sich der Vertrag bezieht.1169 Im Sinne einer engen
Auslegung des Verbraucherbegriffs ist bei Diensten eines
sozialen Online-Netzwerks, die auf eine langfristige Nut-
zung ausgelegt sind, die weitere Entwicklung der Nutzung
der betreffenden Dienste zu ber�cksichtigen.1170 Somit
k�nnte sich ein Kl�ger, der solche Dienste nutzt, nur dann
auf die Verbrauchereigenschaft berufen, wenn die im We-
sentlichen nicht berufliche Nutzung dieser Dienste, f�r die
er urspr�nglich einen Vertrag abgeschlossen hat, sp�ter kei-
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1160 GA Saugmandsgaard Øe Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1141),
Rn. 119.

1161 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 76.
1162 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 77.
1163 EuGH Rs. C-230/14, Weltimmo (Fn. 1158), Rn. 35.
1164 EuGH Rs. C-191/15, VKI/Amazon (Fn. 1138), Rn. 78.
1165 Micklitz/Reich, Das IPR der Verbraucherverbandsklage gegen miss-

br�uchliche AGB, EWS 2015, 181-193, die f�r den VKI vor dem
EuGH gegutachtet hatten. Im Ergebnis zustimmend dagegen Rott, Das
IPR der Verbraucherverbandsklage, EuZW 2016, 733.

1166 OGH, 14.12. 2017 –2 Ob 155/16g.
1167 EuGH, 25. 1. 2018 – Rs. C-498/16, Maximilian Schrems/Facebook Ire-

land Limited, EU:C:2018:37, EWS 2018, 37, RIW 2018, 146, Rn. 41.
1168 EuGH Rs. C-464/01, Gruber (Fn. 230), Rn. 37.
1169 EuGH Rs. C-498/16, Schrems (Fn. 1167), Rn. 31.
1170 EuGH Rs. C-498/16, Schrems (Fn. 1167), Rn. 37.



nen im Wesentlichen beruflichen Charakter erlangt hat.1171

Da der Verbraucherbegriff in der Rechtsprechung des EuGH
in Abgrenzung zum Unternehmerbegriff definiert wird und
von den Kenntnissen und Informationen, �ber die die betref-
fende Person tats�chlich verf�gt, unabh�ngig ist, nehmen
ihr weder die Expertise, die diese Person im Bereich der be-
treffenden Dienste erwerben kann, noch ihr Engagement bei
der Vertretung der Rechte und Interessen der Nutzer solcher
Dienste die Verbrauchereigenschaft.1172 Eine Auslegung des
Verbraucherbegriffs, die solche T�tigkeiten ausschließt,
w�rde darauf hinauslaufen, eine effektive Verteidigung der
Rechte, die den Verbrauchern gegen�ber ihren gewerblichen
Vertragspartnern zustehen, einschließlich der Rechte auf
Schutz ihrer personenbezogenen Daten, zu verhindern.1173

Dagegen k�nne der Verbrauchergerichtsstand gem�ß
Art. 16 Abs. 1 VO 44/2001 nicht f�r die Klage eines Ver-
brauchers in Anspruch genommen werden, mit der dieser
am Kl�gergerichtsstand nicht nur seine eigenen Anspr�che
geltend macht, sondern auch Anspr�che, die von anderen
Verbrauchern mit Wohnsitz im gleichen Mitgliedstaat, in
anderen Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten an ihn abgetre-
ten wurden. Der Verbrauchergerichtsstand wurde zum
Schutz des Verbrauchers als Partei des betreffenden Vertrags
geschaffen. Daher ist der Verbraucher nur gesch�tzt, soweit
er pers�nlich Kl�ger oder Beklagter in einem Verfahren
ist.1174 Folglich k�nne der Verbrauchergerichtsstand einem
Kl�ger, der selbst nicht an dem betreffenden Verbraucher-
vertrag beteiligt ist, nicht zugute kommen. Dies gilt auch f�r
einen Verbraucher, dem Anspr�che anderer Verbraucher ab-
getreten wurden.1175

Die Auslegungen des EuGH stehen im Einklang mit den
Schlussantr�gen des Generalanwalts Bobek.1176

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Rechtssache h�tte die M�glichkeit gehabt, grenz�ber-
schreitende Verbraucherklagen an einem Gerichtsstand zu
konzentrieren und f�r Sammelklagen den g�nstigeren Ge-
richtsstand zu w�hlen, indem alle Anspr�che an einen Ver-
braucher mit Wohnsitz an diesem Gerichtsstand abgetreten
w�rden. Dies w�rde die schrankenlose gezielte Abtretung
an Verbraucher an einem beliebigen Gerichtsstand mit g�ns-
tigerer Rechtsprechung, geringeren Kosten oder großz�gi-
gerer Prozesskostenhilfe erlauben. Der EuGH sah indes da-
von ab, auf diesem Wege eine Sammelklage zu schaffen.
Dies �berließ er dem Unionsgesetzgeber.1177

g) Internationale Zust�ndigkeit f�r Klage auf Aus-
gleichszahlung gegen ein ausf�hrendes Luftfahrt-
unternehmen, zu dem die Flugg�ste in keiner
Vertragsbeziehung stehen (verb. Rs. C-274/16,
C-447/16, C-448/16, flightright)

aa) Sachverhalt

Die verbundenen Rechtssachen betreffen drei Klagen gegen
Fluggesellschaften auf Ausgleichszahlungen nach der VO
261/2004 wegen Versp�tung und Nichtbef�rderung auf un-
terschiedlichen Teilstrecken bei in Teilstrecken unterteilten
Flugreisen. Wie von Generalanwalt Bobek hervorgehoben,
bestreffen die Fallkonstellationen im Wesentlichen ein Drei-
ecksverh�ltnis mit drei Beteiligten (vertragschließendes und
ausf�hrendes Luftfahrtunternehmen sowie Fluggast) und
zwei Vertr�gen: dem Bef�rderungsvertrag zwischen dem
vertragschließenden Luftfahrtunternehmen und dem Flug-

gast und einem allgemeinen Rahmenvertrag zwischen dem
vertragschließenden und dem ausf�hrenden Luftfahrtunter-
nehmen. Dagegen gibt es keinen Vertrag unmittelbar zwi-
schen den Flugg�sten und dem – beklagten – ausf�hrenden
Luftfahrtunternehmen.1178 In allen drei F�llen wurde eine
der Teilstrecken von dem vertragschließenden Luftfahrtun-
ternehmen selbst durchgef�hrt und die andere Teilstrecke
von einem ausf�hrenden Luftfahrtunternehmen. Die deut-
schen Gerichte fragten den EuGH im Wesentlichen, wie die
internationale Zust�ndigkeit bei einer Versp�tung auf einer
der Teilstrecken zu bestimmen ist.

– Rs. C-274/16, flightright GmbH/Air Nostrum L�neas
A
reas del Mediterrneo

Die Flugg�ste buchten bei Air Berlin eine aus zwei Fl�gen
bestehende Flugreise von Ibiza nach D�sseldorf �ber Palma
de Mallorca. Auf dem ersten Flug gab es eine Versp�tung,
die Flugg�ste verpassten den Anschlussflug nach D�ssel-
dorf. Die Flugg�ste traten ihre Anspr�che auf eine etwaige
Ausgleichszahlung wegen dieser Versp�tung an flightright
ab. Diese erhob gegen Air Nostrum als ausf�hrendes Luft-
fahrtunternehmen, das den ersten Flug durchgef�hrt hatte,
Klage beim AG D�sseldorf. Das AG D�sseldorf wies darauf
hin, dass seine internationale Zust�ndigkeit nur er�ffnet sei,
wenn D�sseldorf f�r die aus zwei Fl�gen bestehende Flug-
reise als „Ort, an dem die Verpflichtung erf�llt worden ist
oder zu erf�llen w�re“, i.S.v. Art. 7 Nr. 1 VO 1215/20121179

anzusehen sei.

– Rs. C-447/16, Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd

Herr Becker schloss mit Hainan Airlines, die ihren Sitz au-
ßerhalb der EU hat, einen Vertrag �ber die Bef�rderung auf
Fl�gen von Berlin nach Peking mit einem Umstieg in Br�s-
sel. Der Flug auf der ersten Teilstrecke, der von Brussels
Airlines durchgef�hrt wurde, verlief planm�ßig. Die Bef�r-
derung mit dem Flug auf der zweiten Teilstrecke, der von
Hainan Airlines durchgef�hrt wurde, fand nicht statt. Mit
seiner Klage beim AG Berlin-Wedding begehrte Herr
Becker u.a. eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 Abs. 1 lit. c
VO 261/2004. Die unteren Instanzen wiesen die Klage ab,
da den deutschen Gerichten die internationale Zust�ndigkeit
fehle. Der BGH legte dem EuGH die Frage vor, ob der Ab-
flugort der ersten Teilstrecke als Erf�llungsort gem�ß Art. 5
Nr. 1 lit. b zweiter Spiegelstrich VO 44/2001 anzusehen ist.

– Rs. C-448/16, Assia Barkan u.a./Air Nostrum L�neas A
-
reas del Mediterrneo
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1171 EuGH Rs. C-498/16, Schrems (Fn. 1167), Rn. 38.
1172 EuGH Rs. C-498/16, Schrems (Fn. 1167), Rn. 39.
1173 EuGH Rs. C-498/16, Schrems (Fn. 1167), Rn. 40.
1174 EuGH Rs. C-498/16, Schrems (Fn. 1167), Rn. 44.
1175 EuGH Rs. C-498/16, Schrems (Fn. 1167), Rn. 46-49.
1176 GA Bobek, Schlussantr�ge v. 14. 11. 2017 – Rs. C-498/16, Maximilian

Schrems/Facebook Ireland Limited, EU:C:2017:863, EWS 2017, 358.
1177 Die Kommission hat im April 2018 einen Vorschlag vorgelegt,

KOM(2018) 184 endg., der die kollektiven Rechtsbehelfe st�rken will,
dazu Halfmeier/Rott, Verbandsklage mit Z�hnen? – Zum Vorschlag
einer Richtlinie �ber Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteres-
sen der Verbraucher, VuR 2018, 243-250.

1178 GA Bobek, Schlussantr�ge v. 19. 10. 2017 – verb. Rs. C-274/16, C-447/
16, C-448/16, flightright GmbH/Air Nostrum L�neas A
reas del Medi-
terrneo SA, Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd, Mohamed Bar-
kan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air
Nostrum L�neas A
reas del Mediterrneo SA, EU:C:2017:787, Rn. 47.

1179 VO Nr. 1215/2012 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom
12. 12. 2012 �ber die gerichtliche Zust�ndigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen,
ABl. L 351/1.



Die Familie Barkan buchte bei dem Luftfahrtunternehmen
Iberia eine aus zwei Fl�gen bestehende Flugreise von Me-
lilla nach Frankfurt am Main �ber Madrid. Nach der von
Iberia ausgestellten Buchungsbest�tigung sollte der Flug
von Melilla nach Madrid von Air Nostrum, der Flug von
Madrid nach Frankfurt von Iberia durchgef�hrt werden.
Der Abflug von Melilla nach Madrid verz�gerte sich, so
dass die Familie Barkan ihren Anschlussflug nach Frank-
furt verpasste und mit vierst�ndiger Versp�tung an ihrem
Endziel ankam. Auf die Klage der Familie Barkan auf eine
gem�ß der VO 261/2004 zu leistende Ausgleichszahlung
verurteilte das AG Frankfurt am Main Air Nostrum gem�ß
den Antr�gen der Kl�ger. Das LG Frankfurt am Main, bei
dem Air Nostrum Berufung eingelegt hatte, verneinte die
internationale Zust�ndigkeit der deutschen Gerichte. Die
Familie Barkan legte Revision beim BGH ein. Dieser
fragte den EuGH, (1) ob der Begriff „Anspr�che aus
einem Vertrag“ in Art. 5 Nr. 1 lit. a VO 44/2001 auch
einen Anspruch auf Ausgleichszahlung nach der VO 261/
2004 erfasst, der gegen�ber einem ausf�hrenden Luftfahrt-
unternehmen verfolgt wird, welches nicht Vertragspartner
des betroffenen Fluggasts ist, und bejahendenfalls, (2) ob
das Endziel des Fluggastes als Erf�llungsort gem�ß Art. 5
Nr. 1 lit. b zweiter Spiegelstrich VO 44/2001 anzusehen
ist.

bb) Wesentliche Gr�nde

– Zur Frage in der Rs. C-447/16

Der EuGH entschied, dass sich die internationale Zust�ndig-
keit der Gerichte eines jeden Mitgliedstaats nach dessen ei-
genen Gesetzen und nicht nach der VO 44/2001 bestimmt,
wenn der Beklagte (hier: Hainan Airlines) keinen (Wohn-)
Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat. Vorsorglich
wies der EuGH darauf hin, dass das nationale Recht gem�ß
dem Effektivit�tsgrundsatz die Aus�bung der durch die VO
261/2004 verliehenen Rechte nicht praktisch unm�glich
machen oder �berm�ßig erschweren d�rfe.1180

– Zur ersten Frage in der Rs. C-448/16

Der EuGH entschied, dass die Wendung „Vertrag oder An-
spr�che aus einem Vertrag“ i.S.d. Art. 5 Nr. 1 lit. a VO 44/
2001 eine Klage auf Ausgleichszahlung umfasst, die Flug-
g�ste, die von einer großen Versp�tung auf einer aus mehre-
ren Teilstrecken bestehenden Flugreise betroffen sind, ge-
m�ß der VO 261/2004 gegen ein ausf�hrendes Luftfahrtun-
ternehmen erheben, das nicht ihr Vertragspartner ist.1181

Art. 3 Abs. 5 Satz 2 VO 261/2004 bestimme, dass, wenn ein
ausf�hrendes Luftfahrtunternehmen, das in keiner Vertrags-
beziehung mit dem Fluggast steht, Verpflichtungen im Rah-
men dieser Verordnung erf�llt, davon ausgegangen wird,
dass es im Namen der Person handelt, die in einer Vertrags-
beziehung mit dem betreffenden Fluggast steht. Daher sei
davon auszugehen, dass dieses Luftfahrtunternehmen (hier:
Air Nostrum) Verpflichtungen erf�llt, die es gegen�ber dem
Vertragspartner der betreffenden Flugg�ste (hier: Air Berlin
bzw. Iberia) freiwillig eingegangen ist. Diese Verpflichtun-
gen finden ihren Ursprung in dem Vertrag �ber eine Bef�r-
derung im Luftverkehr.1182

– Zur Frage in der Rs. C-274/16 und zur zweiten Frage in
der Rs. C-448/16

Der EuGH stellte fest, dass bei einer aus zwei Teilstrecken
bestehenden Flugreise „Erf�llungsort“ i.S.d. Art. 5 Nr. 1 lit.
b, zweiter Gedankenstrich der VO 44/2001 (sowie Art. 7

Nr. 1 lit. b, zweiter Gedankenstrich VO 1215/2012) der An-
kunftsort der zweiten Teilstrecke ist, wenn die Bef�rderun-
gen auf den beiden Teilstrecken von zwei verschiedenen
Luftfahrtunternehmen durchgef�hrt werden und die Klage
auf Ausgleichszahlung wegen einer großen Versp�tung am
Ankunftsort auf eine St�rung gest�tzt wird, die auf dem ers-
ten Flug eingetreten ist, der von einem Luftfahrtunterneh-
men durchgef�hrt wurde, das nicht Vertragspartner der be-
treffenden Flugg�ste ist.1183 Der EuGH st�tzte diese Ausle-
gung auf sein Urteil in Rehder,1184 in dem er in Bezug auf
einen Direktflug festgestellt hatte, dass sowohl der Ort des
Abfluges als auch der Ort der Ankunft des Flugzeugs glei-
chermaßen als die Orte anzusehen sind, an denen die Dienst-
leistungen, die Gegenstand eines Bef�rderungsvertrages im
Luftverkehr sind, haupts�chlich erbracht werden. Auch
wenn sich der in Rehder formulierte Begriff „Erf�llungsort“
auf einen Direktflug bezog, gelte er entsprechend auch f�r
F�lle, in denen die gebuchte Flugreise aus zwei Teilstrecken
besteht und das ausf�hrende Luftfahrtunternehmen auf der
fraglichen Teilstrecke nicht unmittelbar mit den betreffen-
den Flugg�sten einen Vertrag geschlossen hat.1185

Die fraglichen Vertr�ge, die durch eine einheitliche Bu-
chung f�r die gesamte Reise gekennzeichnet sind, begr�n-
den die Verpflichtung eines Luftfahrtunternehmens, einen
Fluggast von A nach C zu bef�rdern. Eine derartige Bef�r-
derung stellt eine Dienstleistung dar, bei der einer der Orte,
an denen sie haupts�chlich erbracht wird, C ist.1186 Dieses
Ergebnis entspreche, so der EuGH, auch dem Grundsatz der
Vorhersehbarkeit. Dem Argument von Air Nostrum, ihr als
Anbieter eines innerspanischen Fluges sei es nicht m�glich,
das Risiko abzusch�tzen, vor einem Gericht in Deutschland
verklagt zu werden, k�nne nicht gefolgt werden.1187

Die Auslegungen des EuGH stehen im Einklang mit den
Schlussantr�gen des Generalanwalts Bobek.1188

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Die Gerichtsst�nde f�r Ausgleichsanspr�che nach der VO
261/2004 f�r Direktfl�ge bestehen ebenfalls f�r Klagen ge-
gen Drittanbieter, die lediglich Teilstrecken ausf�hren. Das
Ergebnis wird den Bed�rfnissen des Fluggastes gerecht, ihm
einen Gerichtsstand am Zielort zu er�ffnen.1189
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1180 EuGH, 7. 3. 2018 – verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright
GmbH/Air Nostrum L�neas A
reas del Mediterrneo SA, Roland Be-
cker/Hainan Airlines Co. Ltd, Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia
Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L�neas A
reas
del Mediterrneo SA, EU:C:2018:160, RIW 2018, 286, Rn. 51-55.

1181 Laut EuGH gilt diese Auslegung auch f�r Art. 7 Nr. 1 der VO 1215/
2012, EuGH verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright
(Fn. 1180), Rn. 57.

1182 EuGH verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright (Fn. 1180),
Rn. 62-65.

1183 EuGH verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright (Fn. 1180),
Rn. 78.

1184 EuGH, 9. 7. 2009 – Rs. C-204/08, Peter Rehder/Baltic Corporation,
EU:C:2009:439, EWS 2009, 337, Rn. 43, 47.

1185 EuGH verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright (Fn. 1180),
Rn. 68, 69.

1186 EuGH verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright (Fn. 1180),
Rn. 71.

1187 EuGH verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright (Fn. 1180),
Rn. 75, 76.

1188 GA Bobek verb. Rs. C-274/16, C-447/16, C-448/16, flightright
(Fn. 1178).

1189 Lieberknecht, Anmerkung, LMK 2018, 407908.



2. Alternative Streitbeilegung

a) Verpflichtendes Mediationsverfahren vor Klage-
erhebung (Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli)

aa) Sachverhalt

Das italienische Tribunale Ordinario di Verona (Gericht Ve-
rona) legte dem EuGH eine Reihe von Fragen zur Vereinbar-
keit der Ausgestaltung des Mediationsverfahrens im italie-
nischen Recht mit den RL 2008/52/EG1190 und 2013/11/
EU1191 vor. Das Gericht fragte im Wesentlichen, (1) wie die
sachlichen Anwendungsbereiche dieser Richtlinien vonei-
nander abzugrenzen sind, (2) ob es den Bestimmungen der
RL 2013/11 zuwiderl�uft, dass die Zul�ssigkeit einer von
einem Verbraucher gegen einen Unternehmer erhobenen
und einen Dienstleistungsvertrag betreffenden Klage davon
abh�ngig ist, dass der Verbraucher zuvor ein Mediationsver-
fahren eingeleitet hat, und (3) ob die Ausgestaltung des Me-
diationsverfahrens, soweit sie den Verbraucher verpflichtet,
einen Anwalt beizuziehen, und einen Abbruch dieses Ver-
fahrens, der ohne triftigen Grund erfolgt, mit Sanktionen
verbindet, mit der RL 2013/11 im Einklang steht.

Das Ausgangsverfahren betrifft den von zwei Verbrauchern
eingelegten Widerspruch gegen einen Mahnbescheid, der
von einem Kreditinstitut gegen sie erwirkt wurde. Das vor-
legende Gericht wies darauf hin, dass die Klage der Ver-
braucher gem�ß italienischem Recht ohne eine vorherige
außergerichtliche Mediation unzul�ssig sei. Verbraucher be-
n�tigten im Rahmen einer solchen verpflichtenden Media-
tion anwaltlichen Beistand und d�rften die Mediation nicht
ohne rechtfertigenden Grund abbrechen.

bb) Wesentliche Gr�nde

Der Gerichtshof stellte zun�chst fest, dass die RL 2008/52
nach Art. 1 Abs. 2 nur f�r grenz�berschreitende Streitigkei-
ten in Zivil- und Handelssachen gilt. Da das in Rede stehen-
de Verfahren keinen grenz�berschreitenden Charakter auf-
weist, sei die RL 2008/52 nicht anwendbar. Die an sich zu-
l�ssige Anwendung der Regelungen durch den nationalen
Gesetzgeber auf nationale Rechtsstreitigkeiten erweitert
den unionsrechtlichen Anwendungsbereich nicht. Daher ge-
be es keinen Anlass zur Entscheidung der Frage, in welchem
Verh�ltnis die RL 2008/52 zur RL 2013/11 stehe.1192

Der EuGH pr�fte sodann, ob die RL 2013/11, die es Ver-
brauchern erm�glichen soll, auf freiwilliger Basis mittels
Verfahren zur alternativen Streitbeilegung Beschwerden ge-
gen Unternehmer einzureichen, auf den vorliegenden Fall
anwendbar sein k�nnte.1193 Im Mediationsverfahren k�nne
eine der m�glichen Formen alternativer Streitbeilegung ge-
sehen werden, wenn folgende drei Voraussetzungen kumu-
lativ erf�llt sind: (1) der Verbraucher muss gegen einen Un-
ternehmer wegen der Verletzung vertraglicher Pflichten aus
Kauf- oder Dienstleistungsvertr�gen vorgehen, (2) das Ver-
fahren muss unabh�ngig, unparteiisch, transparent, effektiv,
schnell und fair sein, und (3) es muss einer Stelle �bertragen
worden sein, die auf Dauer eingerichtet und in einer beson-
deren, der Europ�ischen Kommission �bermittelten Liste
aufgef�hrt ist.1194

F�r den Fall, dass das italienische Gericht zu dem Ergebnis
k�me, dass die RL 2013/11 anwendbar ist, wies der EuGH
auf Grundlage des 13. Erw�gungsgrundes der RL 2008/52
darauf hin, dass die Freiwilligkeit bei den von der RL 2013/
11 vorgesehenen Verfahren der alternativen Streitbeilegung

nicht in der Freiheit der Parteien besteht, dieses Verfahren in
Anspruch zu nehmen oder nicht, sondern darin, dass die Par-
teien selbst f�r das Verfahren verantwortlich sind und es
nach ihrer eigenen Vorstellung organisieren und jederzeit
beenden k�nnen.1195 Daher komme es nicht auf den ver-
pflichtenden oder freiwilligen Charakter der Mediationsre-
gelung an, sondern – wie von der Richtlinie ausdr�cklich
vorgesehen – auf den Umstand, dass das Recht der Parteien
auf Zugang zu den Gerichten gewahrt bleibt.1196

Unter Verweis auf Alassini1197 stellt der EuGH fest, dass das
Erfordernis eines einer gerichtlichen Klage vorgeschalteten
Mediationsverfahrens mit dem Grundsatz des effektiven ge-
richtlichen Rechtsschutzes unter bestimmten Vorausset-
zungen – deren Pr�fung dem nationalen Gericht obliegt –
vereinbar sein kann.1198 Dies ist insbesondere der Fall, wenn
dieses Verfahren (1) nicht zu einer die Parteien bindenden
Entscheidung f�hrt,1199 (2) keine wesentliche Verz�gerung
f�r die Erhebung einer Klage bewirkt, (3) die Verj�hrung
der betroffenen Anspr�che hemmt und (4) keine erheblichen
Kosten mit sich bringt, vorausgesetzt, dass (5) die elektroni-
sche Kommunikation nicht das einzige Mittel des Zugangs
zu diesem Streitbeilegungsverfahren darstellt und dass (6)
dringende Maßnahmen des vorl�ufigen Rechtsschutzes
m�glich sind.1200 Gem�ß Art. 8 lit. b der RL 2013/11 d�rften
die nationalen Rechtsvorschriften jedoch nicht verlangen,
dass der an einem Verfahren der alternativen Streitbeilegung
beteiligte Verbraucher zwingend �ber anwaltlichen Bei-
stand verf�ge.1201

Art. 9 Abs. 2 lit. a ziele auf den Schutz des Rechts auf Zu-
gang zur Gerichtsbarkeit. Der Abbruch des Verfahrens der
alternativen Streitbeilegung durch den Verbraucher – mit
oder ohne rechtfertigenden Grund – d�rfe in den nachfol-
genden Stadien des Rechtsstreits keine nachteiligen Folgen
entfalten.1202 Das nationale Recht d�rfe Sanktionen im Fall
der Nichtteilnahme der Parteien an dem Mediationsverfah-
ren ohne rechtfertigenden Grund vorsehen, sofern der Ver-
braucher es nach dem ersten Treffen mit dem Mediator ab-
brechen darf.1203 Die Entscheidung des EuGH steht in �ber-
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1190 RL 2008/52/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 21. 5.
2008 �ber bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssa-
chen, ABl. L 136/3.

1191 RL 2013/11/EU des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 21. 5.
2013 �ber die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkei-
ten und zur �nderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der
Richtlinie 2009/22/EG, ABl. L 165/63.

1192 EuGH, 14. 6. 2017 – Rs. C-75/16, Livio Menini, Maria Antonia Rampa-
nelli/Banco Popolare Societ� Cooperativa, EU:C:2017:457, RIW 2017,
601 , Rn. 31-36.

1193 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 38, 39.
1194 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 40.
1195 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 50.
1196 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 51.
1197 EuGH, 18. 3. 2010 – verb. Rs. C-317/08, C-318/08, C-319/08 und C-

320/08, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA, Filomena Califano/Wind
SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA, Multiservice Srl/
Telecom Italia SpA, EU:C:2010:146.

1198 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 53-55.
1199 Der EuGH erl�uterte jedoch, dass nach Art. 9 Abs. 3 der RL 2013/11

eine nationale Rechtsvorschrift zwar vorsehen k�nne, dass das Ergeb-
nis von AS-Verfahren f�r Unternehmer verbindlich wird. Diese M�g-
lichkeit setze aber voraus, dass der Verbraucher der vorgeschlagenen
L�sung zuvor zugestimmt hat, EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampa-
nelli (Fn. 1192), Rn. 58.

1200 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 61.
1201 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 64.
1202 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 66, 67.
1203 EuGH Rs. C-75/16, Menini und Rampanelli (Fn. 1192), Rn. 70.
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einstimmung mit den Schlussantr�gen des Generalanwalts
Saugmandsgaard Øe.1204

cc) Einordnung in die Rechtsprechung

Der Gerichtshof hat die f�r ein Schlichtungsverfahren in
Alassini entwickelten Bedingungen auf das Mediationsver-
fahren �bertragen. Dort begr�ndete der EuGH seine Rechts-
auffassung mit dem Grundsatz des effektiven gerichtlichen
Rechtsschutzes als einem allgemeinen Grundsatz des Uni-
onsrechts, verankert in Art. 6 und 13 EMRK und bekr�ftigt

in Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europ�ischen
Union.1205 Bedeutung erlangt die Auslegung des EuGH ins-
besondere in der Diskussion, durch Anreize, Sanktionen
oder Zwang auf eine st�rkere Nutzung alternativer Konflikt-
l�sungsverfahren hinzuwirken.1206

VII. Tabellarische �bersicht

Entscheidungen aus 2013

Entscheidungen aus 2014

Datum Rs. Parteien Rechtsakt ECLI

26. 9. 2013 C-509/11 �BB Personenverkehr AG VO 1371/2007 EU:C:2013:613

3. 10. 2013 C-32/12 Soledad Duarte Huero/Autociba SA und
Autom�viles Citro�n Espa	a SA

RL 1999/44 EU:C:2013:637

17. 10. 2013 C-218/12 Lokman Emrek/Vlado Sabranovic VO 44/2001 EU:C:2013:666

7. 11. 2013 C-442/12 Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij NV

RL 87/344 EU:C:2013:717

14. 11. 2013 C-478/12 Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com
GmbH, TUI �sterreich GmbH

VO 44/2001 EU:C:2013:735

5. 12. 2013 C-413/12 Asociaci�n de Consumidores Independientes de Castilla
y Le�n/Anuntis Segundamano Espa	a SL

RL 93/13 EU:C:2013:800

19. 12. 2013 C-209/12 Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG RL 90/619, RL 92/96 EU:C:2013:864

16. 1. 2014 C-226/12 Constructora Principado SA/Jos
 Ignacio Men
ndez
�lvarez

RL 93/13 EU:C:2014:10

16. 1. 2014 C-45/13 Andreas Kainz/Pantherwerke AG. VO 44/2001 EU:C:2014:7

27. 2. 2014 C-470/12 Pohotovost’s. r. o./Miroslav Vašuta RL 93/13 EU:C:2014:101

27. 3. 2014 C-565/12 LCL Le Cr
dit Lyonnais SA/Fesih Kalhan RL 2008/48 EU:C:2014:190

9. 4. 2014 C-616/11 T-Mobile Austria GmbH/Verein f�r Konsumenteninfor-
mation

RL 2007/64 EU:C:2014:242

30. 4. 2014 C-26/13 �rpd Ksler und Hajnalka Kslern
 Rbai/OTP Jelz-
logbank Zrt

RL 93/13 EU:C:2014:282

30. 4. 2014 C-280/13 Barclays Bank SA/Sara Snchez Garc�a und
Alejandro Chac�n Barrera

RL 93/13 EU:C:2014:279

17. 7. 2014 C-169/14 Juan Carlos Snchez Morcillo und Mar�a del
Carmen Abril Garc�a/Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA

RL 93/13 EU:C:2014:2099

4. 9. 2014 C-452/13 Germanwings GmbH/Ronny Henning VO 261/2004 EU:C:2014:2141

10. 9. 2014 C-34/13 Monika Kušionov/SMART Capital, a.s. RL 93/13 EU:C:2014:2189

18. 9. 2014 C-487/12 Vueling Airlines SA/Instituto Galego de Consumo de la
Xunta de Galicia

VO 1008/2008 EU:C:2014:2232

23. 10. 2014 verb.C-359/11,
C-400/11

Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH
und Co. KG, Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus
GmbH

RL 2003/54,
RL 2003/55

EU:C:2014:2317

20. 11. 2014 C-310/13 Novo Nordisk Pharma GmbH/S. RL 85/374 EU:C:2014:2385

18. 12. 2014 C-449/13 CA Consumer Finance SA/Ingrid Bakkau u.a. RL 2008/48 EU:C:2014:2464

1204 GA Saugmandsgaard Øe, Schlussantr�ge v. 16. 2. 2017 – Rs. C-75/16,
Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare Societ� Co-
operativa, EU:C:2017:132.

1205 EuGH verb. Rs. C-317/08, C-318/08, C-319/08 und C-320/08, Alassini
(Fn. 1197), Rn. 61.

1206 Ulrici, Anmerkung, EuZW, 739-741; Witteborg-Erdmann, Anmerkung,
LMK 2018, 401925.



Entscheidungen aus 2015
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15. 1. 2015 C-537/13 Birutė Šiba/Arūnas Devėnas RL 93/13 EU:C:2015:14

15. 1. 2015 C-573/13 Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband
der Verbraucherzentralen und Verbraucherverb�nde –
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

VO 1008/2008 EU:C:2015:11

21. 1. 2015 verb. C-482/
13, C-484/13,
C-485/13,
C-487/13

Unicaja Banco SA/Jos
 Hidalgo Rueda u.a. und Caixa-
bank SA/Manuel Mar�a Rueda Ledesma u.a.

RL 93/13 EU:C:2015:21

12. 2. 2015 C-567/13 N�ra Bacz� und Jnos Istvn Vizsnyiczai/Raiffeisen
Bank Zrt

RL 93/13 EU:C:2015:88

26. 2. 2015 C-143/13 Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank
Rom�nia SA

RL 93/13 EU:C:2015:127

5. 3. 2015 verb. C-503/
13, C-504/13

Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sach-
sen-Anhalt – Die Gesundheitskasse (C-503/13), Be-
triebskrankenkasse RWE (C-504/13)

RL 85/374 EU:C:2015:148

23. 4. 2015 C-96/14 Jean-Claude Van Hove/CNPAssurances SA RL 93/13 EU:C:2015:262

29. 4. 2015 C-51/13 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/
Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen

RL 92/96 EU:C:2015:286

4. 6. 2015 C-497/13 Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV RL 1999/44 EU:C:2015:357

9. 7. 2015 C-348/14 Maria Bucura/SC Bancpost SA RL 87/102, RL 93/13 EU:C:2015:447

16. 7. 2015 C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisia za zashtita
ot diskriminatsia

RL 2000/43 EU:C:2015:480

3. 9. 2015 C-110/14 Horat̨iu Ovidiu Costea/SC Volksbank Rom�nia SA RL 93/13 EU:C:2015:538

17. 9. 2015 C-257/14 Corina van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maat-
schappij NV

VO 261/2004 EU:C:2015:618

1. 10. 2015 C-32/14 ERSTE Bank Hungary Zrt./Attila Sugr RL 93/13 EU:C:2015:637

29. 10. 2015 C-8/14 BBVA SA/Pedro Pe	alva L�pez u.a. RL 93/13 EU:C:2015:731

26. 11. 2015 C-326/14 Verein f�r Konsumenteninformation/A1 Telekom
Austria AG

RL 2002/22 EU:C:2015:782

3. 12. 2015 C-312/14 Banif Plus Bank Zrt./Mrton Lantos und Mrtonn

Lantos

RL 2004/39 EU:C:2015:794

23. 12. 2015 C-297/14 R�diger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG u.a. VO 44/2001 EU:C:2015:844
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18. 2. 2016 C-49/14 Finanmadrid EFC SA/Jesffls Vicente Albn Zambrano
u.a.

RL 93/13 EU:C:2016:98

17. 3. 2016 verb. C-145/15,
C-146/15

K. Ruijssenaars, A. Jansen, J. H. Dees-Erf/Staatssecreta-
ris van Infrastructuur en Milieu

VO 261/2004 EU:C:2016:187

7. 4. 2016 C-5/15 G�khan B�y�ktipi/Achmea Schadeverzekeringen NV
und Stichting Achmea Rechtsbijstand

RL 87/344 EU:C:2016:218

7. 4. 2016 C-460/14 Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse
Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

RL 87/344 EU:C:2016:216

14. 4. 2016 verb. C-381/14,
C-385/14

Jorge Sales Sinu
s/Caixabank SA und Youssouf Drame
Ba/Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA)

RL 93/13 EU:C:2016:252

21. 4. 2016 C-377/14 Ernst Georg Radlinger and Helena Radlingerov/Finway
as

RL 93/13, RL 2008/48 EU:C:2016:283

22. 6. 2016 C-255/15 Steef Mennens/Emirates Direktion f�r Deutschland VO 261/2004 EU:C:2016:472

7. 7. 2016 C-476/14 Citro�n Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraft-
fahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wett-
bewerbs e.V. (ZLW)

RL 98/6 EU:C:2016:527

28. 7. 2016 C-191/15 Verein f�r Konsumenteninformation/Amazon EU S�rl VO 593/2008, VO 864/
2007, RL 93/13

EU:C:2016:612

28. 7. 2016 C-168/15 Milena Tomšov/Slovensk republika – Ministerstvo
spravodlivosti SR and Pohotovost’s.r.o.

RL 93/13 EU:C:2016:602

21. 9. 2016 C-261/15 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/
Gregory Demey

VO 1371/2007 EU:C:2016:709

9. 11. 2016 C-149/15 Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL RL 1999/44 EU:C:2016:840

9. 11. 2016 C-42/15 Home Credit Slovakia a.s./Klra B�r�ov RL 2008/48 EU:C:2016:842

7. 12. 2016 C-686/15 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić RL 2000/60 EU:C:2016:927

8. 12. 2016 C-127/15 Verein f�r Konsumenteninformation/INKO, Inkasso
GmbH

RL 2008/48 EU:C:2016:934

21. 12. 2016 verb. C-154/15,
C-307/15,
C-308/15

Francisco Guti
rrez Naranjo/Cajasur Banco SAU, Ana
Mar�a Palacios Mart�nez/Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria SA (BBVA), Banco Popular Espa	ol SA/Emilio
Irles L�pez, Teresa Torres Andreu

RL 93/13 EU:C:2016:980

21. 12. 2016 C-119/15 Biuro podr�ży „Partner“ Sp. z o.o, Sp. komandytowa w
Dąbrowie G�rniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkur-
encji i Konsument�w

RL 93/13 EU:C:2016:987

25. 1. 2017 C-375/15 BAWAG PSK Bank f�r Arbeit und Wirtschaft und �ster-
reichische Postsparkasse AG/Verein f�r Konsumentenin-
formation

RL 2007/64 EU:C:2017:38

26. 1. 2017 C-421/14 Banco Primus SA/Jesffls Guti
rrez Garc�a RL 93/13 EU:C:2017:60

16. 2. 2017 C-503/15 Ram�n Margarit Panicello/Pilar Hernndez Mart�nez Art. 267 AEUV,
RL 93/13

EU:C:2017:126

16. 2. 2017 C-219/15 Elisabeth Schmitt/T�V Rheinland LGA Products
GmbH

RL 93/42 EU:C:2017:128

2. 3. 2017 C-568/15 Zentrale zur Bek�mpfung unlauteren Wettbewerbs
Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH

RL 2011/83 EU:C:2017:154

6. 4. 2017 C-668/15 Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet RL 2000/43 EU:C:2017:278

4. 5. 2017 C-315/15 Marcela Peškov and Jiř� Peška/Travel Service a.s. VO 261/2004 EU:C:2017:342

11. 5. 2017 C-302/16 Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart
Maatschappij NV

VO 261/2004 EU:C:2017:359

14. 6. 2017 C-75/16 Livio Menini and Maria Antonia Rampanelli/Banco
Popolare – Societ� Cooperativa

RL 2013/11 EU:C:2017:457

21. 6. 2017 C-621/15 N. W u.a./Sanofi Pasteur MSD SNC u.a. RL 85/374 EU:C:2017:484

6. 7. 2017 C-290/16 Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband
der Verbraucherzentralen und Verbraucherverb�nde –
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

VO 1008/2008,
RL 93/13

EU:C:2017:523

13. 7. 2017 C-133/16 Christian Ferenschild/JPC Motor SA RL 1999/44

7. 9. 2017 C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gr�ßmann/Brussels
Airlines SA/NV

VO 261/2004 EU:C:2017:644

7. 9. 2017 C-247/16 Heike Schottelius/Falk Seifert RL 1999/44

20. 9. 2017 C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc u.a./Banca Rom�nească SA RL 93/13 EU:C:2017:703

7. 12. 2017 C-598/15 Banco Santander SA/Cristobalina Snchez L�pez RL 93/13 EU:C:2017:945



Entscheidungen aus 2018

Verfahren, in denen die Schlussantr�ge des GAvorliegen

300 EWS Heft 5/2018 Kas/Micklitz, Europ�isches Vertrags- und Deliktsrecht (2014–2018) – Teil II

25. 1. 2018 C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited VO 44/2001 EU:C:2018:37

7. 3. 2018 verb. C-274/16,
C-447/16,
C-448/16

flightright GmbH/Air Nostrum L�neas A
reas del Medi-
terrneo SA; Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd;
Mohamed Barkan u.a./Air Nostrum, L�neas A
reas del
Mediterrneo SA

VO 44/2001,
VO 1215/2012

EU:C:2018:160

12. 4. 2018 C-258/16 Finnair Oyj/Keskin�inen Vakuutusyhti� Fennia Montrealer �berein-
kommen

EU:C:2018:252

17. 4. 2018 verb. C-195/17,
C-197/17,
C-203/17 u.a.

Helga Kr�semann u.a./TUIfly GmbH VO 261/2004 EU:C:2018:258

17. 5. 2018 C-147/16 Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool
Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers

RL 93/13 EU:C:2018:320

31. 5. 2018 C-483/16 Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt RL 93/13 EU:C:2018:367

31. 5. 2018 C-537/17 Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA VO 261/2004 EU:C:2018:361

31. 5. 2018 C-542/16 L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag u.a./D�ds-
boet efter Ingvar Mattsson und Jan-Erik Strobel u. a./
L�nsf�rs�kringar Sak F�rs�kringsaktiebolag

RL 2002/92 EU:C:2018:369

4. 7. 2018 C-532/17 Wolfgang Wirth u.a./Thomson Airways Ltd. VO 261/2004 EU:C:2018:527

7. 8. 2018 C-485/17 Verbraucherzentrale Berlin e.V./Unimatic Vertriebs
GmbH

RL 2011/83 EU:C:2018:642

7. 8. 2018 verb. C-96/16,
C-94/17

Banco Santander SA/Mahamadou Demba, Mercedes
Godoy Bonet und Rafael Ram�n Escobedo Cort
s/Ban-
co de Sabadell SA

RL 93/13 EU:C:2018:643

Schluss-
antr�ge

Rs. Parteien Rechtsakt ECLI

21. 3. 2018 C-109/17 Bankia SA/Juan Carlos Mar� Merino, Juan P
rez Ga-
viln, Mar�a de la Concepci�n Mar� Merino, Juan Carlos
Mar� Merino

RL 2005/29 EU:C:2018:201

26. 4. 2018 C-176/17 Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz
Wawrzosek

RL 93/13 EU:C:2018:293

3. 5. 2018 C-51/17 OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring K�vetel
skezelő Zrt./
Ter
z Ily
s, Emil Kiss

RL 93/13 EU:C:2018:303

6. 6. 2018 C-186/17 flightright GmbH/Iberia Express SA VO 261/2004 EU:C:2018:399

19. 6. 2018 C-191/17 Bundeskammer f�r Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa
Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

RL 2007/64 EU:C:2018:466

Hinweis der Redaktion:

Die Rs. C-186/17, flightright, wurde im Register des Gerichtshofs gestrichen, nachdem das LG Berlin das Vorab-
entscheidungsersuchen zur�ckgenommen hat. In den vier weiteren Verfahren, deren Schlussantr�ge Gegenstand der Rechtspre-
chungs�bersicht sind (in Teil I: Rs. C-109/17, 176/17 und C-51/17; in Teil II: C-191/17) hat der EuGH inzwischen entschieden:
– EuGH, 19. 9. 2018 – Rs. C-109/17, Bankia, EU:C:2018:735.
– EuGH, 13. 9. 2018 – Rs. C-176/17, Profi Credit Polska, EU:C:2018:711.
– EuGH, 20. 9. 2018 – Rs. C-51/17, OTP Bank u.a., EU:C:2018:750.
– EuGH, 4.10. 2018 – Rs. C-191/17, ING-DiBa Direktbank Austria, EU:C:2018:809.
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